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Vorwort. 

Die gegenwärtig auf einen Tiefpunkt gesunkene Ertragsfähig
keit der österreichischen Wirtschaft macht die öko n 0 m i s c h e 
Ver wen dun g der für die Z w eck e der S 0 z i a I v e r
sicherung bereitgestellten Mittel zur ersten 
Voraussetzung für den ungefährdeten Weiterbe
s t a n d ihr e r Ein r ich tun gen. Diese Erkenntnis gab dem 
österreichischen Kuratorium für Wirtschaftlichkeit den begründeten 
Anlaß, seine Untersuchungen auch auf dieses Gebiet zu erstrecken. 

Durch ihre praktischen Auswirkungen greift die Sozialversiche
rung stärkstens in das allgemeine Wirtschaftsleben ein. Zunächst 
die Produktionskosten erhöhend, gelangen bedeutende Teile der für 
die Sozialversicherung eingehobenen Mittel durch die Art ihrer 
Verwendung in der Folge wieder in den ständigen Güterkreislauf. 
Besonders umfassend erfolgt dies in der ö f f e n t I ich - r e c h t
li c h e n Kr a n k e n ver s ich e run g, weil in dieser außer 
Gel d leistungen auch in sehr bedeutendem Umfange S ach leistun
gen erforderlich werden. Der von den T r ä ger n der g e
set z I ich e n Kr a n k e n ver s ich e run g ge t ä ti g t e jäh r
I ich e Ums atz bezifferte sich i n Ö s t e r r e ich i m J a h r e 
1930 auf rund 193 Millionen Schilling. Die Verwen
dung dieses für die Volkswirtschaft wesentlichen Betrages im ein
zelnen hängt stark von der leistungspolitischen Einstellung der 
autonom verwalteten Versicherungsträger ab. Es ist daher klar, daß 
Versuche, die Betriebsführung in der Sozialversicherung zu ratio
nalisieren, nicht auf die zweckdienliche Umgestaltung und richtige 
Handhabung des Verwaltungsapparates ihrer Träger all ein ge
richtet sein dürfen, sondern auch den Gei s t, i n dem ver w a 1-
t e t wir d, und die Lös u n g von G run d fra gen zum Gegen
stande der kritischen Betrachtung machen müssen. Richtigerweise 
hat sich auch der zum Studium der Frage der Rationalisierung des 
Krankenkassenwesens eingesetzte A r bei t sau s s c h u ß des Kura
toriums von dieser Anschauung leiten lassen und in breiter Front 
alle Fragen aufgerollt, die im Zusammenhange mit dem Rationali
sierungsproblem aktuelles Interesse beanspruchen dürfen. 

Um den Weg für eine positive Arbeit freizulegen, fiel dem Kran
kenkassenausschuß zunächst die wichtige Aufgabe zu, sich ein
gehend mit den An g r i f f e n zu befassen, denen das bestehende 
Ver s ich e run g s s y s t e m und die von den Krankenkassen ge-
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übte Praxis in der Ö f f e n tl ich k e i t v i e lf ach beg e g n e n. 
Ein erstes Ziel seiner Tätigkeit bildete daher die feststellung, inwie
weit die erhobenen Anwürfe in den Tatsachen begründet sind. Die 
Zusammensetzung des Ausschusses, dem Ver t r e t e r all e r in 
B e t r ach t kom m end e n I n t e res sen t eng r u p p e n a n
geh ö r t e n, ließ dabei die Erwartung berechtigt erscheinen, daß 
dieses Ziel erreicht werden könne. 

Eine Erörterung strittiger fragen in diesem Kreis mußte not
wendig zu einem Aufeinanderprallen grundsätzlich verschiedener 
Meinungen führen. Dies konnte der K I ars tell u n g sol ehe r 
fra gen nur f ö r der I ich sei n. Dem letzteren Zwecke 
sollten vor allem die von einer Reihe von Ausschußmitgliedern 
zu den einzelnen Diskussionspunkten ausgearbeiteten Referate 
dienen, die den Hauptgegenstand dieser Veröffentlichung bilden. 

Einer besonders schwierigen Aufgabe sah sich der Ausschuß 
bei seinem Bemühen gegenübergestellt, hinsichtlich der verschie
denen Probleme z u ein e r m ö g I ich s t ein h e i t 1i ehe n 
S tell u n g nah m e des Aus s c h u s ses zu gelangen. Inwie
weit dieses Bemühen positiven Erfolg hatte, geht aus den vom 
Ausschusse beschlossenen Res 0 I u t ion e n hervor, deren Annahme 
f ast i n a ll e n fäll e n ein s tim m i g erfolgte. Es handelte 
sich dabei vielfach darum, eine mittlere Linie zu finden. Die Erfül
lung dieser Aufgabe wurde dadurch erleichtert, daß auf a ll e n 
Sei t e n ein auf r ich t i ger Will e zur Ver s t ä n d i
gun g vor h a n den war. Daß in diesen Resolutionen auf 
manche offene Wunde der finger nur behutsam gelegt wurde, ist 
dem begreiflichen Bestreben nach Wahrung wirklicher oder ver
meintlicher Sonderinteressen zugute zu halten, das sich in kontro
versen fragen oft mit starkem Nachdruck geltend gemacht hat. 

Der ÖKW-Krankenkassenausschuß hat durch seine Tätigkeit, 
über die rein kritische Würdigung der bestehenden Einrichtungen 
hinausgehend, eine fülle wertvoller Anregungen zutage gefördert. 
Das Österreichische Kuratorium für Wirtschaftlichkeit hofft, daß 
das Ergebnis dieser Tätigkeit den Aus g a n g s p unk t für 
ein ewe i t e reD i s k u s s ion über die auf dem Gebiete des 
Krankenkassenwesens bestehenden Rationalisierungsmöglichkeiten 
bilden und damit die G run dIa gen für ein e z e i t g e
rn äße g e s und e Re f 0 r m der ö f f e n t I ich r e c h t
lichen Krankenversicherung schaffen helfen 
wird. 

Der Antrag zur Einberufung des ÖKW-Arbeitsausschusses 
"R a t ion a I i sie run g i m K r a n k e n k ass e n- und V e r
sie her u n g s wes e n" erfolgte im ÖKW-Vorstand durch dessen 
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Mitglied Dr. lng. Bruno Bau e r, der bei der Ausschußkonstituie
rung einstimmig zum Vorsitzenden gewählt wurde. Den Bemühun
gen des Ausschußobmannes verdankt das ÖKW den erfolgreichen 
Abschluß dieser Arbeiten; ihm gilt hiefür der aufrichtigste Dank des 
Kuratoriums. Besonderer Dank gebührt aber auch dem Delegierten 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, Sektionschef Rudolf 
S c h rom m, dessen Bemühungen den Ausschußarbeiten über 
manche schwierige Klippe hinweggeholfen haben, ferner allen Mi t
gl i e der n des Krankenkassenausschusses, insbesondere jenen, die 
sich der Ausarbeitung der Referate gewidmet haben. 

Die Arbeiten dieses Ausschusses haben den Beweis erbracht, 
daß es - soferne der aufrichtige Wille zur Verständigung 
besteht - durchaus möglich ist, auch schwierige und kontroverse, 
sozusagen agitationsbedrohte Wirtschaftsprobleme unsachlicher, 
demagogischer Behandlung zu entrücken und unter Berücksichti
gung der Interessen aller Kreise der Bevölkerung auf ihre Wirt
schaftlichkeit zu untersuchen und sachlich zu fördern. Dafür, daß 
die Arbeiten des Krankenkassenausschusses in diesem Geiste geführt 
werden konnten, weiß das Kuratorium dem Vorsitzenden und den 
Ausschußmitgliedern besonderen Dank. 

Wien, im Mai 1932. 

Ernst S t r e e r u w i t z, 
Geschäftsführender Vorsitzender des ÖKW. 
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I. Einleitung. 
Die Bestrebungen, das österreichische Sozialversicherungswesen 

zu reformieren, reichen bereits auf eine geraume Zeit zurück. Als 
bedeutsame, zugleich aber vielumstrittene Versuche, zur Verbesse
rung der Verhältnisse in der Sozialversicherung sind vor allem das 
Krankenkassenorganisationsgesetz und die Übernahme einer Reihe 
von grundlegenden Bestimmungen des Arbeiterversicherungs
gesetzes in das geltende Krankenkassenrecht zu bezeichnen. Diese 
Versuche, die Sozialversicherung leistungsfähiger zu gestalten und 
gewisse Mängel abzuschaffen, haben, wie vorweg festgestellt 
werden muß, ihr Ziel auch nicht annähernd erreicht. Nach wie vor 
weisen der Aufbau der Sozialversicherungsinstitute und die Ge
schäftsführung im einzelnen eine Reihe von Unvollkommenheiten 
auf, die den Wert dieser Einrichtungen erheblich schmälern, deren 
Kosten über Gebühr erhöhen und auf diese Weise, da sie die 
Unzufriedenheit aller an den verschiedenen Kassen und Instituten 
irgendwie beteiligten Kreise wachrufen und erhalten, für den 
Bestand der Sozialversicherungsinstitute eine nicht zu unter
schätzende Gefahr bedeuten. Es ist daher durchaus begreiflich, daß 
bereits von vielen Seiten die Mängel der erwähnten Einrichtungen 
aufgezeigt und Vorschläge zu deren Abstellung erstattet wurden. 
In diesem Zusammenhange muß besonders auf die Anträge des 
VIII. Handelskammertages vom Februar 1930 verwiesen werden, 
die eine Reihe von Ersparungsmaßnahmen auf dem Gebiete der 
Sozialversicherung zur öffentlichen Erörterung gestellt haben. Die 
im Frühjahr 1930 vorgelegte Regierungsvorlage für eine Reform 
der Arbeitslosenversicherung (XXIV. Novelle) hat die gegebenen 
Anregungen aufgeriffen, ist aber - sehr zum Schaden der Sache -
bisher bekanntlich nicht Gesetz geworden. Da die Regierung nun
mehr dem allgemeinen Verlangen nach Reform der Sozialversiche
rung anscheinend in der nächsten Zeit Rechnung zu tragen gedenkt, 
darf eine neuerliche und ausführliche Darlegung der bestehenden 
Mängel, wie sie das Österreichische Kuratorium für Wirtschaftlich
keit in die Wege geleitet hat, als besonders zeitgemäße Unterstützung 
dieses Vorhabens bezeichnet werden und wird unzweifelhaft zur 
Klärung der Meinungen über die zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern außerordentlich kontroversen Fragen, die diesen Zweig 
öffentlicher Fürsorge betreffen, wesentlich beitragen. 
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11. Krankenversicherung. 

~e~:t~h~fu~e: . Neben der Arbeitslosenversicherung ist die. Kr a ~ k e n v e r
a) Einkom- S Ich e run g als Grundlage der gesamten SozIalversIcherung in 
mensgrenze erster Linie reformbedürftig. Es ist daher wohl angebracht, vorerst 

diese Einrichtung einer Betrachtung zu unterziehen. Als einer der 
wesentlichsten Mängel der Krankenversicherung in ihrer heutigen 
Gestalt ist es zu bezeichnen, daß der Kr eis der ihr unterworfenen 
versicherungspflichtigen Personen viel z u we i t gezogen ist. Es 
besteht unzweifelhaft für breite Schichten der heute von der Kran
kenversicherung erfaßten Personen kein wirkliches Versicherungs
bedürfnis. Besonders bei den Angestellten, und hier wieder in 
erster Linie bei den besser bezahlten Angestellten, ist keine Not
wendigkeit vorhanden, gegen jedes Krankheitsrisiko versichert zu 
sein. Ein Angestellter mit mehr als 600 S monatlich Verdienst ist 
in der Regel imstande, die Kosten einer ärztlichen Behandlung 
selbst zu tragen und wird von der Versicherung per Saldo keinen 
Vorteil ziehen. Daß diese guten Risken dennoch in die Versicherung 
miteinbezogen sind, mag vielleicht im Interesse der minderbesoldeten 
Angestellten liegen - obgleich hieraus keine fühlbare Ermäßigung 
des Beitrages erwächst -, läßt sich aber mit sozialpolitischen 
Erwägungen hinsichtlich der besser bezahlten Angestellten nicht 
rechtfertigen. Wenn eine Krankenversicherung für diese Kategorie 
von Angestellten einen Sinn haben soll, so kann es sich höchstens 
um eine ausgesprochene Kat ast r 0 p h e n ver s ich e run g 
handeln. 

b) F.amilien- Einer Einschränkung bedarf die Krankenversicherung weiters 
verSICherung b .. I· h d F . I . . t I· d B d . d A ezug IC er amI I e n m I g lee r. eson ers m er n-

gestelltenversicherung erreichen die Kosten der Familienversiche
rung ein solche Höhe, daß sie die Gebarung der Kassen ernstlich 
gefährden. Im Durchschnitt wird hiefür über ein Viertel der ge
samten zur Verfügung stehenden Mittel verausgabt, in einzelnen 
Fällen steigt der Prozentsatz auf 38,8% (Burgenland), in einem 
Fall sogar auf 50,95% (Vorarlberg). Die Kosten der Familienver
sicherung übersteigen im Jahre 1929 bei jeder Kasse um ein be
trächtliches alle übrigen Teilkosten. Der Rahmen der Fa m i I i e n
ver s ich e run g in der Krankenversicherung muß als viel z u 
w e i t gespannt bezeichnet werden. Es wäre verständlich, wenn 
für die Ehegattin und die Kinder Familienversicherung eingeräumt 
worden wäre, daß aber auch S t i e f kin der, E n k e I, E I t ern, 
G roß e I t ern und die Wir t s c h a f t s f ü h r e r i n hierin mit
einbezogen sind, läßt sich weder nach der Lage der Kasse, noch 
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vom Gesichtspunkt des unbedingten Bedarfes nach einer solchen 
Einrichtung vertreten. 

Der Umfang der Versicherungspflicht ist aber auch zu groß be- c) vers~he
züglich einer Reihe von B e s c h ä f t i g t e n, die, wie z. B. H e i m- H:i~;rbe~~er 
ar bei te rund Hau s geh i I f e n, in das ganze System der Kran- undh~te~ge
kenversicherung nicht recht hineinpassen. Nicht ohne Grund wurde 
mit der Einbeziehung der Heimarbeiter und Hausgehilfen in die 
Versicherung geraume Zeit zugewartet. Trotz der bis dahin gesam-
melten Erfahrung muß die heute geltende Ordnung für diese Kate-
gorie von Arbeitern als nicht besonders glücklich bezeichnet werden. 
Die Einführung einer Ein kom m eng ren z e als Merkmal für die 
Versicherungspflicht ist für Angestellte, die ein im wesentlichen 
gleichbleibendes Einkommen beziehen, zweckmäßig, für Heimarbeiter, 
deren Lohn ja fast immer nach dem Akkordsystem berechnet wird 
und außerordentlich schwankt, ist eine solche Abgrenzung nur 
schwer anwendbar. 

Einen besonders schweren Konstruktionsfehler der Krankenver- d) l?ohPpel-
. h ß ·t· d h t 'dl' h D I verslc erung SIC erung mu man wel ers In er eu e unvermel IC en 0 p p e -

ver s ich e run g erblicken. Da die Krankenversicherungsgesetze 
nicht darauf Rücksicht nehmen, ob ein Bediensteter nicht etwa be-
reits bei einer anderen Kasse versichert ist, ergibt sich der für den 
Angestellten oder Arbeiter ungünstige Zustand, daß er für ein- und 
dieselbe Leistung zweimal bezahlen muß. So müssen z. B. alle Bun
despensionisten, die ja bei der Krankenversicherungsanstalt der Bun
desangestellten versichert sind, für den Fall, als sie irgend eine be-
zahlte Beschäftigung versehen, bei der betreffenden Angestellten-
oder Arbeiterkrankenkasse neuerlich versichert werden. Wenn aber 
überdies die Gattin etwa als Heimarbeiterin oder sonstwie beschäf-
tigt ist, so hat auch sie die Krankenversicherungsbeiträge zu be-
zahlen, obgleich sie bereits durch ihren Gatten zweimal in die Fa
milienversicherung mit einbezogen ist. Zur Rechtfertigung dieser 
Doppel- und Dreifach-Versicherung wird von amtlichen Stellen meist 
angeführt, daß man damit vermeiden will, das Doppelverdienerturn 
zu fördern. Dem ist entgegenzuhalten, daß Krankenversicherungs-
gesetze nicht dazu bestimmt sind, andere sozialpolitische Nebenwir-
kungen zu erzielen, sondern den Zweck haben, einem wirklich vor-
handenen Bedürfnis nach einer Versicherung zu entsprechen. Jede 
mehrfache Versicherung ist vom Standpunkt der Betroffenen aber 
ein Unrecht und ruft Widerstand und Abneigung gegen sozial-
politische Schutzgesetze hervor. 2. Verwaltung 

Ein weiterer Mangel in der Organisation der Krankenversicherung ~~~i;t~~i~~r~
besteht darin, daß die Ver wal tun g s k ö r per viel zug roß a) Ausmaß 
sind. Schon bei Kassen bis 3000 Mitglieder beträgt die Zahl der Dele- ~e~g~~~;!~ 

2 17 



b) Kosten der 
Verwaltung 

gierten 30, der Vorstandsmitglieder 15, der Überwachungsausschuß
mitglieder 5, bei 60.000 Mitgliedern wächst die Zahl der Delegier
ten auf 125, der Vorstandsmitglieder auf 30, der überwachungs
ausschußmitglieder auf 10. Bei der größten Arbeiterkrankenkasse, 
der Wiener Arbeiterkrankenversicherungskasse, die 1929 durch
schnittlich 423.477 Mitglieder umfaßte, wären nach den gesetzlichen 
Bestimmungen sogar 225 Delegierte, 60 Vorstandsmitglieder und 
20 überwachungsausschußmitglieder zu wählen gewesen! Die Tat
sache, daß unter stillschweigender Duldung der Aufsichtsbehörde 
dieser Vorschrift des Gesetzes nicht Rechnung getragen, sondern 
weitaus weniger Mandate besetzt wurden - der Vorstand wurde 
z. B. mit 30 Versichertenvertretern beschickt, also der Hälfte der 
vorgeschriebenen Zahl - beweist wohl zur Genüge die Unzweck
mäßigkeit des Gesetzes in diesem Punkte. 

Sehr bedeutend trägt zu den hohen K 0 s t end e r Ver w a 1-
tun g durch Funktionäre bei, daß sich - bedauerlicherweise unter 
Duldung der Aufsichtsbehörde - der Mißbrauch eingenistet hat, 
ehr e n amt I ich e Funktionäre regelmäßig zu b e z a h I e n. Diese 
Einrichtung ist auf das entschiedenste zu tadeln; ehr e n amt I ich e 
Ausübung der Funktion eines ge w ä h 1 t e n Vertreters und regel
mäßige H 0 n 0 r i e run g nach Art eines B e ruf s b e amt e n sind 
zwei strenge voneinander zu scheidende Dinge. Eine Kumulierung 
der Vorteile beider Gruppen, der Unabhängigkeit· des gewählten 
Mandatars und der B e z a h 1 u n g des Beamten, ist unzulässig und 
müßte eigentlich von den ihrer Unabhängigkeit bewußten Vertretern 
selbst zurückgewiesen werden. Wenn aber sogar der Vorsitzende 
des überwachungsausschusses eine fixe monatliche Gebühr bezieht, 
so muß daraus eine Abhängigkeit entstehen, die mit der ihm über
tragenen Aufgabe völlig unvereinbar ist. Der Einwand, daß es sich 
hier nur um eine Pauschalierung und somit eine vereinfachte Aus
zahlung von Sitzungsgeldern handelt, ist nicht stichhältig; wie eine 
einfache Nachrechnung der gehaltenen Sitzungen ergibt, übersteigt 
die Funktionszulage der meisten "Honorarfunktionäre" den Betrag, 
der ihnen bei Überweisung der üblichen Sitzungsgelder zugekommen 
wäre, um ein Vielfaches. Im übrigen versehen alle diese Funk
tionäre die Kassenverwaltung nur nebenbei, so daß sich diese Funk
tionsgelder als typische "Doppelbezüge" darstellen, gegen die gerade 
von Arbeitnehmerseite so oft angekämpft wird. 

Der Wunsch nach Ver r i n ger u n g der Ver wal tun g s
k 0 s t e n führt immer wieder zu der Feststellung, daß B e tri e b s
kr a n k e n k ass e n erheblich billiger arbeiten, und schon aus 
diesem Grunde, aber auch deshalb, weil die Verbundenheit mit dem 
Betrieb eine viel bessere Kontrolle gestattet, zu fördern wären. Daß 
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die K r a n k e n k 0 n t roll e trotz aller Bemühungen der Kassen 
nur in recht bescheidenem Maße ihre Aufgabe erfüllt und erfüllen 
kann, ist zu bekannt, um es erst durch lange Beweisführung erhär
ten zu müssen. Bei der Darlegung der Verwaltungskosten ist aber 
auf einen immer wiederkehrenden Mißstand zu verweisen, darauf 
nämlich, daß in manchen Kassen ein Teil der unzweifelhaft auf 
dieses Konto zu setzenden Auslagen anders, unrichtig ge b u c h t 
und daher das Bild der wahren Verwaltungskosten verschleiert wird. 
Es ist z. B. üblich, alle mit der erweiterten Heilfürsorge oder ande
ren, die Pflichtleistungen übersteigenden Kassenleistungen zusam
menhängenden Verwaltungsauslagen dieser Post zuzubuchen. Aber 
auch die S ach aus lag e n werden gerne auf Konto "sonstige 
Auslagen" verrechnet, z. B. bei der Wiener Arbeiterkrankenkasse der 
Au tob e tri e b (S 24.544,-), ebenso die gesamten Kr a n k e n
k 0 n t roll k 0 s t e n, die Per s 0 n als t eu e r, Abschreibungen 
vom Wert der Ver wal tun g s g e b ä u d e, des I n v e n t ars und 
der K a n z lei ein r ich tun gen u. a. m. Wenn der Gedanke, jede 
mit einer Sonderleistung verbundene Verwaltungspost derart zu 
verrechnen durchgreift, wird schließlich nur mehr der Gehalt des 
leitenden Beamten als "reine" Verwaltungsauslage aufscheinen. Bei 
der erwähnten K:asse ergibt die Hinzurechnung der unrichtig ge
buchten Posten auf das Konto "Verwaltungskosten" eine Erhöhung 
des für 1929 ausgewiesenen Betrages von zirka 3,8 Mill. S auf etwa 
5,7 Mil!. S. 

Zu ~er im allgem~inen ungünstigen Kas~engeb~rung trä.gt ~uch ~)e~~~~~rc~~': 
wesentlich bei, daß die B e amt e n der Sozialversicherungsmshtute rungsbeamten 

weitaus b e s s e rho n 0 r i e r t sind, als gleichartige öffentliche 
oder Privatangestellte. Die Kassenvorstände, die ja bekanntlich zu 
vier Fünftel aus Arbeitnehmervertreter bestehen, erweisen sich 
Forderungen der Kassenbeamtenschaft gegenüber, wie die Erfahrung 
lehrt, als außerordentlich nachgiebig. Da auch die erste Einreihung 
neu aufzunehmender Beamter bisher meist sehr entgegenkommend 
erfolgt ist, ergeben sich Gehaltssätze, die, gemessen an dem Wert 
der Arbeitsleistung, dem Dienstalter und den Durchschnittsgehalten 
der versicherten Angestellten kaum zu rechtfertigen sind. Trotz 
der verhältnismäßig hohen Gehalte werden von der Gewerkschaft 
der Sozialversicherungsangestellten häufig Notstandsaushilfen ge-
fordert, und, was gerade heute besonders merkwürdig anmutet, 
auch nicht selten bewilligt. 

In derartigen Fragen zeigt sich die durchaus u n r ich t i g e d) Vertretung 

K 0 n s t r u k t ion der Ver wal tun g der Kassen in hellstem gete:r ~~~e1;_ 
Licht. Sie ist ganz einseitig auf die Arbeit- bzw. Dienstnehmer zu- bde~~nvhe~~l~n 
geschnitten und läßt dem Einfluß der Arbeitgebervertreter so gut tungskörpern 
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wie gar keinen Spielraum. Mit einem Fünftel der Stimmen im Vor
stand kann naturgemäß eine entscheidende Einwirkung auf die Ge
schäftsführung nicht erzielt werden. Wenn die Arbeitgebervertreter 
nicht Gefahr laufen wollen, bei jeder Abstimmung über kontroverse 
Fragen einfach niedergestimmt zu werden, bleibt ihnen nur die Mög
lichkeit, sich der Stimme zu enthalten oder durch vorhergehende 
Verhandlungen eine Annäherung an ihren Standpunkt zu versuchen. 
Ob derartigen Vorstellungen durch die Arbeitnehmermehrheit Rech
nung getragen wird, hängt völlig von deren guten Willen ab, in 
den meisten Fällen läßt sich auf diese Weise aber praktisch über
haupt nichts anderes erreichen, als die Verhinderung glatter Ge
setzesverletzungen. Dazu wäre es aber gewiß nicht nötig, die Mit
arbeit und Mitverantwortlichkeit der Arbeitgeberschaft zu bean
spruchen, diesen Erfolg könnte die Aufsichtsbehörde allein selbst
verständlich auch erreichen. Bei Einführung der vorerwähnten Be
stimmung über die Mandatsverteilung zwischen Unternehmern und 
Arbeitern wurde von vielen Seiten seinerzeit darauf hingewiesen, 
daß dem Überwiegen des Einflusses der Arbeitnehmerschaft im Vor
stand ein gleichartiges Verhältnis, jedoch zugunsten der Arbeit
geberschaft, im Überwachungsausschuß entspreche und somit ein 
maßgebender Einfluß der Arbeitgeberschaft sichergestellt sei. Diese 
Auffassung ist, wie die Praxis erwiesen hat, falsch, in erster Linie 
deshalb, weil der Wir k u n g s k r eis des Übe r wa c h u n g s
aus s c h u s ses viel z u k lei n ist. Die Vorschrift, daß bei 
dauernder Veranlagung von Vermögensbeständen, bei Erwerbung, 
Belastung oder Veräußerung von Liegenschaften der Vorstand im 
Einverständnis mit dem Überwachungsausschuß vorzugehen hat, 
daß bei Regelung der Dienstbezüge dem Überwachungsausschuß 
"Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist" und über Bestellung 
lind Entlassung des leitenden Beamten in gemeinsamer Sitzung des 
Vorstandes und Überwachungsausschusses mit Stimmenmehrheit 
entschieden wird (§ 64, Abs. 4, des Krankenkassenorganisations
gesetzes bzw. § 80, Abs. 4, des Angestelltenversicherungsgesetzes), 
schränkt die Aufgabe des Überwachungs ausschusses , in dem die 
Arbeitgeberschaft die Mehrheit hat, so ein, daß er bei der Verwal
tung der Kasse praktisch ohne weiteres übergangen werden kann. 
Dies ist auch wiederholt in der letzten Zeit durch eine Beschluß
fassung des Vorstandes dokumentiert worden, die dem deutlich 
und mit allem Nachdruck ausgesprochenen Wunsch des über
wachungsausschusses genau entgegengesetzt war. 

Bezüglich der Leistungen in der Farn il i e n ver s ich e run g 
ist neben der früher erwähnten Tatsache, daß der Kreis der Lei-

20 



stungsempfänger viel zu weit gezogen ist, zu bemängeln, daß von 
manchen Kassen Naturalleistungen geboten werden. Wenn man 
nicht überhaupt das Prinzip der S eh ade n sv erg ü tun g als 
angemessene Art der Leistungserfüllung ansehen will, so muß man 
dies auf jeden fall bei der familienversicherung zugestehen. Es 
ist durch die Erfahrung längst erwiesen, daß familienangehörige 
zur überarztung am meisten beitragen. Sie haben ja auch im 
Gegensatz zu dem unmittelbar Versicherten selbst verhältnismäßig 
viel Zeit, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es reicht nicht hin, 
daß eine Arzt- oder Rezeptgebühr vorgeschrieben wird, um dieser 
überarztung abzuhelfen, sondern es muß eine, in angemessenem 
Verhältnis stehende Mit t rag u n g der Be h a n d I u n g s- und 
A r z n e i k 0 s t e n festgesetzt werden. Dasselbe gilt im übrigen 
auch mit gewissen Einschränkungen für die unmittelbar Versicher
ten. Hier wäre allerdings in erster Linie die übermäßige Gewährung 
von B aga tell eis tun gen ab z u s tell e n. Die Krankensta
tistik beweist, daß unverhältnismäßig viele Kassengelder für Er
krankungen aufgewendet werden müssen, die nur von geringer 
Dauer und als leicht zu qualifizieren sind. Die Vorschreibung von 
Ärztegebühren und Rezeptgebühren hat hier keine durchgreifende 
Besserung zu erzielen vermocht. Soweit die Einhebung derartiger 
Gebühren im Nachhinein, z. B. wie bei der Krankenversicherungs
anstalt der Bundesangestellten oder bei der burgenländischen Ange
stelltenversicherungskasse (mit Erlagschein der Postsparkasse) er
folgt, ist auch eine einschränkende Wirkung dieser Maßregel nicht 
zu erwarten, weil der Versicherte die ärztliche Leistung im voraus 
erhält und sich erfahrungsgemäß über seine Belastung, die oft erst 
nach Monaten vorgeschrieben wird, keine Gedanken macht. Daß 
eine solche Einhebung außerdem große Verwaltungskosten bei den 
Kassen erfordert, ist selbstverständlich. Bei der Arbeiterversiche
rung wirkt sich sehr ungünstig aus, daß in gewissen fällen schon 
vom e r s t e n Tag der Erkrankung K r a n k eng eid bezahlt 
wird. Hiedurch wird im Hinblick auf § 1154 b des a. b. G.-B. ein 
D 0 P P e I b e zug gewährleistet, der unbegründete Krankmeldun
gen fördert. Auch die Bezahlung des Krankengeldes nach Kalender
tagen statt na c h Ar bei t s tag e n bringt eine ungerechtfertigte 
Belastung der Kasse mit sich und verleitet dazu, Sonntage und feier
tage in die Krankheitszeit mit einzubeziehen. Ebenso wirkt sich der 
Umstand, daß das Krankengeld in keinem angemessenen Ve r
h ä I t n i s zum Ar bei t s ver die n s t steht, zu ungunsten der 
Kassen aus und vermindert zweifellos die Arbeitswilligkeit. Die 
nachfolgende Tabelle weist das Verhältnis zwischen Krankengeld 
und Lohn aus: 
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Durchschnitts- Krankengeld in Prozent 
Krankenkgeld vom Lohn auf 

Lohn- lohn 
klasse (6mal (7ma! den Tag I die Woche 

wöchentlich) wöchentlich) 
gerechnet 

1 I 1,08 0,86 I 79,62 I 93 
2 I 1,26 1,00 79,36 I 92,5 
3 1,56 1,24 79,48 

I 
92,7 

4 1,80 1,44 80,00 93,6 
5 2,10 1,68 80,00 I 93,3 
6 2,70 2,00 74,07 

I 

86,4 
7 3,30 2,40 72,72 84,9 
8 4,20 3,00 71,42 

I 
83,3 

9 5,40 3,60 66,66 
I 

77,8 
10 7,20 

I 
4,20 58,34 

I 
68 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß das 
Kr a n k eng eId Ar bei t s los e r in vielen fällen, besonders bei 
der Notstandsunterstützung, erheblich h ö her ist als die Arbeits
losenunterstützung selbst. Es kann nicht geleugnet werden, daß 
dies für die Arbeiterschaft einen Ansporn bildet, sich durch Krank
meldung die Vorteile eines höheren Bezuges zu sichern. 

b~~;ib~usnlne_n Hin~ichtlich der a~ßerordentlichen Leistungen, insbeso~der~. d~r 
deren Fonds, e r w e 1 t e r t e n Hell für s 0 r g e, ist festzustellen, daß SIe hauftg 
v~~R~~~~~egn ohne Rücksicht auf die finanzielle Tragfähigkeit der Kassen gewährt 

werden. Hier fehlt offenkundig eine Bestimmung im Gesetz, die der
artige Überschreitungen der gesetzlichen Regelleistungen nur dann 
gestattet, wenn ein genügender Reservefonds vorhanden ist. Ohne 
derartige Vorschriften wird kaum je eine sparsame Kassengebarung 
zu erzielen sein. Heute liegen die Verhältnisse bekanntlich so, daß in 
den meisten Kassen n ach den Ein g ä n gen b u d g e t i e r t und 
verwaltet wird, d. h. es wird nicht in erster Linie darauf Bedacht 
genommen, welche unbedingt notwendigen Auslagen zu bedecken 
sind und ein allfälliger Überschuß Reservefonds zugewiesen, son
dern es werden die Ausgaben den Eingängen dadurch angepaßt, 
daß freigebig Erholungsaufenthalte gewährt, Barauslagen, auf die 
nach der Krankenordnung kein Anspruch besteht, vergütet und 
durch ähnliche Zuwendungen an die Versicherten ein allfälliger 
Überschuß ausgeschöpft wird. Im übrigen wird auch der Möglichkeit, 
daß etwa ein namhafter Reservefonds entsteht, gerne dadurch vor
gebeugt, daß kostspielige I n v e s ti t ion engemacht werden. Es 
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galt seit jeher und gilt auch heute noch als ein Zeichen besonders 
tüchtiger Verwaltung, wenn eine Kasse über ihr eigenes E r
hol u n g s h ei m oder ähnliche Einrichtungen verfügt, ja bei 
manchen Kassen besteht sogar eine Vielzahl gleichartiger Institu
tionen, die meist nur während eines Teiles des Jahres überhaupt 
voll belegt sind oder entsprechend ausgenützt werden. Trotz der 
sonst so häufig bekundeten Solidarität der Kassen kann der Gedanke 
der gemeinsamen Bewirtschaftung solcher für gleiche Zwecke be
stimmter gleichartiger Einrichtungen nicht Fuß fassen, offenkundig, 
weil befürchtet wird, daß damit der Autonomie Abbruch geschehen 
könnte. 

111. Unfallversicherung. 
Bezüglich der U n fall ver s ich e run g ist vor allem auf zi~'h~~:~~n 

zwei wesentliche Mängel zu verweisen, nämlich auf die dem Sinne Betrieben 
d G t . ht t h d E' b . h B niederer Oe-es ese zes mc en sprec en ein e z 1 e u n g von e- fahren kate-
trieben, die n ich t besonders g e f ä h r 1 ich sind und die den gorie 

heutigen Verhältnissen nicht mehr Rechnung tragende Ge f a h r e n-
k 1 ass i f i kat ion. Es mag juristisch unanfechtbar sein, daß 
nach dem Wortlaut des Gesetzes auch der Besitz eines Haar
trockenapparates die Unfallversicherungspflicht für alle Arbeiter 
begründet, daß der Besitz eines Automobils, das nur der Chef be-
nützt, die gleiche rechtliche Wirkung für die Arbeiter nach sich 
zieht; logisch ist es jedenfalls nicht und ebenso wenig kann von 
einem wirklichen Versicherungsbedürfnis in derartigen Fällen ge
sprochen werden. Da der Bestand der Versicherungsanstalten gewiß 
von der Lösung dieser Frage nicht abhängt, wäre eine vernünftige 
Praxis bezüglich solcher Gewerbeunternehmungen wohl zu recht
fertigen. 

Die geltende G e f a h ren k 1 ass i f i k a ti 0 n geht auf das 2. N~tw~ndig

Jahr 1914 zurück; damals waren unbestreitbar in vielen Branchen N~~~llf~~~~g 
d V h"lt' d' M h' " t d d' der Gefahren-ganz an ere er a msse, le asc menausrus ung un le ganze klassifikation 

Art der Betriebsführung unterschied sich wesentlich von der heuti-
gen. Es ist daher begreiflich, wenn von den stärker belasteten Ge
werbegruppen dagegen Stellung genommen wird, daß diese für sie 
nachteilige Gefahrenklassifikation weiterhin aufrecht erhalten bleibt. 
Der Einwand, daß das bereits beschlossene, aber noch nicht in 
Kraft gesetzte Arbeiterversicherungsgesetz eine ganz andere Rege-
lung der Frage bringt und somit in absehrbarer Zeit die Ergeb-
nisse der Arbeiten für eine neue Gefahrenklassifikation unverwend-
bar wären, ist nicht stichhältig, denn auch nach dem neuen Arbeiter
versicherungsgesetz ist eine Gruppierung der Betriebe nach Ge
fahrenklassen, wenn auch weniger ins Einzelne gehend, vorgesehen, 
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so daß auf jeden Fall eine statistische Erhebung über die Zahl der 
Arbeitsunfälle notwendig ist. 

IV. Arbeitslosenversicherung. 

Die Mängel der A r bei t s los e n ver s ich e run g wurden in 
der letzten Zeit von so vielen Seiten und so überzeugend aufge
zeigt, daß es wohl zu rechtfertigen ist, wenn hier nur ganz kurz 
darauf verwiesen wird. Der größte Fehler der Arbeitslosenver
sicherung ist darin zu erblicken, daß der Kr eis der Ver si c h e r
t e n und damit auch der Unterstützungsempfänger viel z u we i t 
gezogen ist. Die Arbeitslosenversicherung hat zweifellos ihre Be
rechtigung für Arbeiter und Angestellte, die mit der gewerblichen 
Produktion auf das engste verbunden sind und bei Mangel der Be
schäftigungsmöglichkeit in ihrem gelernten Beruf nicht in der Lage 
sind, andere Arbeit zu erhalten. Jede Ausdehnung über diesen 
Kreis der Berufszugehörigen muß aber zu einem Mißbrauch der 
Wohltaten des Gesetzes führen, wie das Beispiel aller Länder be
weist, wo ein Arbeitslosenversicherungsgesetz besteht. In erster 
Linie sind es die in der L a n d wir t s c h a f t Tätigen, die ohne 
Ausnahme aus der Arbeitslosenversicherung herausgenommen wer
den müssen. Das gleiche gilt von den S ais 0 n a r bei t ern im 
eigentlichen Sinne, deren Arbeitsverdienst ja in den allermeisten 
Fällen mit Rücksicht auf die durch die Witterungseinflüsse bedingte 
Arbeitslosigkeit während der Zeit ihrer Beschäftigung entsprechend 
höher ist. 

Zu einer übermäßigen Beanspruchung der für die Arbeitslosen
fürsorge bestimmten Mittel hat in gleicher Weise, wie die vorerwähn
ten Umstände die Bestimmung beigetragen, daß auf Grund der 
"außerordentlichen Maßnahmen der Arbeitslosenfürsorge" eine 
z e i tl ich e Beg ren z u n g der Unterstützungsdauer mangelt. 
Es ist nicht zweifelhaft, daß ein Arbeitsloser, der durch sechs oder 
achte Jahre die Unterstützung erhielt, seine moralische Arbeits
fähigkeit eingebüßt hat und aus der Gruppe der Berufszugehörigen 
zu Handel, Gewerbe oder Industrie bereits ausgeschieden ist. Aber 
auch die U n t e r s t ü tz u n g s da u e r der die n 0 r mal e Ar
beitslosenversicherung beziehenden beschäftigungslosen Arbeiter 
und Angestellten ist in dem geltenden Gesetz z u I a n ge bemessen. 
Ein weiterer Mangel der geltenden Bestimmungen besteht darin, daß 
die Kr a n k e n für s 0 r g e, für die den Krankenkassen bekanntlich 
bezüglich der Arbeitslosen keinerlei Beiträge zufließen, in ihrer 
zeitlichen Dauer nicht genügenden Beschränkungen unterliegt. Da
durch, daß die A n war t s c h a f t s f r ist e n verhältnismäßig 
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kur z festgesetzt sind, ergibt sich gleichfalls eine starke Belastung 
der Versicherung, ebenso wie aus der verhältnismäßig bedeutenden 
H ö h e der Lei s tun gen. Schließlich ist auf die, besonders zu 
Zeiten großer Arbeitslosigkeit u n zur e ich end e K 0 n t roll e 
der Unterstützungsempfänger zu verweisen und auf die Tatsache, 
daß auf die unterstützende Übe r w ach u n g dur c h die A r
bei t g e b e r bisher zu Unrecht verzichtet wurde. Die Einführung 
einer obligatorischen Ausweiskarte für jeden Arbeitnehmer, die für 
den Fall der Beschäftigung beim Arbeitgeber zu hinterlegen wäre 
und für den Fall der Arbeitslosigkeit bei Erhebung des Anspruches 
vorgewiesen werden müßte, würde eine wesentliche Verbesserung 
der Kontrolle mit sich bringen. 

V. Angestellten- und Altersversicherung. 
Die An g e s tell t e n ver s ich e run g ist, soweit sie die 

Fürsorge für den Krankheitsfall umfaßt, bereits in den Ausführungen 
über die Krankenversicherung behandelt worden. Es ist daher hier 
nur die Pensionsversicherung zu besprechen. In diesem Zweig der 
Angestelltenversicherung treten die Mängel der Organisation, vor 
allem die übe r m ä ß i g e G r ö ß e der Ver wal tun g s k ö r
per der Hauptanstalt ganz zurück angesichts der außerordentlichen 
Gefahr, daß die im Gesetz den Angestellten zugesicherten L e i
s tun gen in kurzer Zeit n ich t m ehr wer den e r füll t 
werden können, weil der Zugang an Rentnern in den voraussichtlich 
zu erwartenden Eingängen k ein e D eck u n g mehr finden wird. 

Bezüglich der Alt e r s ver s ich e run g der Arbeiter ist vom 
Standpunkt des Gewerbes darauf zu verweisen, daß die Schaffung 
einer gleichartigen Fürsorge für die sei b s t ä n d i gen E r
wer b s t ä ti gen, die gleichzeitig mit der Arbeiterversicherung in 
Kraft zu treten hätte, nach wie vor gefordert wird. Sehr bedenklich 
ist es, daß eine im Lauf der Zeit stets steigende Zahl von An war t
s c h a f t e n entsteht, für die versicherungsmäßig derzeit ni c h t 
vor g e s 0 r g t ist. 

VI. Schluß. 
Die in den vorstehenden Darlegungen aufgezeigten Mängel der 

österreichischen Sozialversicherung wirken sich fast ausnahmslos 
in einer E r h ö h u n g der s 0 z i ale n Bel ast u n g aus, die 
durch die Tatsache, daß in Österreich eine Sozialversicherung im 
weiten Umfang besteht, allein nicht begründet ist, sondern haupt
sächlich darin ihre Ursache findet, daß not wen d i geR e f 0 r-
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m e n bisher u n t e r las sen wurden. Es wäre, ohne die wirklich 
Bedürftigen wesentlich an den ihnen gebührenden Leistungen ein
büßen zu lassen, möglich, g roß e und d aue r n d e E r s par u n
gen zu erzielen, wenn die vorerwähnten Unvollkommenheiten im 
System und in der Art der Durchführung der Sozialversicherung be
seitigt und die Einrichtungen auf jenes Maß zurückgeführt würden, 
das der Wirtschaftslage Österreichs angepaßt ist und auch den 
Grundgedanken dieser Institutionen entspricht. 

Dezember 1930. 
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Die Krankenversicherung der Arbeiter wird auf Grund des Ge- 1. Gesetzliche 

setzes vom 31. März 1888 durchgeführt. Dieses Gesetz hat in d~~u~~~~~~~_ 
seiner ursprünglichen Fassung den Versicherten im Krankheitsfalle d~~s~~~~it~~ 
ärztliche Hilfe mit Inbegriff des geburtshilflichen Beistandes, Medi-
kamente und therapeutische Behelfe zugesichert. War die Krankheit 
mit Arbeitsunfähigkeit verbunden, dann erhielt der Erkrankte ein 
Krankengeld in der Höhe von 60% des ortsüblichen Taglohnes 
durch 20 Wochen. Wöchnerinnen wurde beim normalen Verlauf des 
Wochenbettes Krankengeld in der Dauer von vier Wochen aus-
bezahlt. Für den Todesfall eines Versicherten war die Auszahlung 
von Beerdigungskosten an die Hinterbliebenen im zwanzigfachen 
Betrage des ortsüblichen Taglohnes des Versicherten vorgesehen. 
An Stelle der ärztlichen Behandlung, der notwendigen Heilmittel 
und des Krankengeldes konnte freie Kur und Verpflegung in einem 
Krankenhause nach der letzten Klasse auf Kosten der Krankenkasse 
gewährt werden. Zu diesem Gesetze sind bis zum Jahre 1917 eine, 
seit 191823 weitere Novellen erschienen, die wesentliche Änderungen 
an dem Gesetze bewirkten, und zwar sowohl hinsichtlich der Be-
messung des Krankengeldes (durch Einführung von Lohnklassen 
an Stelle des oft willkürlich festgesetzten ortsüblichen Taglohnes) 
als auch der Leistungen an die Versicherten sowie der Ausgestaltung 
der Mutterhilfe, Beistellung der Zahnbehandlung und der Gewährung 
von Kur- und Heilstättenbehandlung. 

Während das Grundgesetz den Krankenkassen eigentlich nur die 
Versicherung gegen den Lohnverlust im Falle einer durch Krank
heit hervorgerufenen Arbeitsunfähigkeit übertragen hat - die Bei
stellung der ärztlichen Hilfe und Heilmittel war nur nebenbei 
gedacht -, haben die Krankenkassen im Laufe der Jahre, in denen 
sie viele Erfahrungen sammelten, ihr Augenmerk auf eine Reihe von 
Fragen innerhalb ihres Wirkungskreises gerichtet. Die Bemühun
gen, dem Erkrankten die Gesundheit und damit auch die Arbeits
fähigkeit so rasch als möglich mit Hilfe hervorragend ausgebildeter 
Ärzte und nach dem jeweiligen Stande der Wissenschaft wirk
samster Mittel wiederherzustellen, sind in den Vordergrund 
getreten. Es erscheint daher selbstverständlich, daß die Kranken
kassen auch die Krankheitsverhütung und -vorbeugung nicht außer 
acht lassen dürfen. Die Tätigkeit der Krankenkassen bei Durch
führung der Krankenversicherung ist zu einem wichtigen Faktor auf 
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dem Gebiet der Bevölkerungspolitik und des Gesundheitswesens 
gediehen. Wenn man diese Entwicklung der Krankenkassen 
betrachtet und die Bestrebungen dieser Versicherungsträger nach 
immer größerer Vervollkommnung ihrer EinriChtungen unvorein
genommen betrachtet, findet man es unverständlich, wie nach 
40jährigen Erfahrungen von einer grundstürzenden Umwandlung 
der Krankenversicherung ernstlich gesprochen werden kann und 
Vorschläge auf Abänderung in eine Katastrophenversicherung, ohne 
zu bedenken, daß dadurch der Sinn und Geist der Sozialversicherung 
getötet wird, zur Diskussion gestellt werden. 

2. Einkom- Für die Arbeiterversicherung kommt eine Ein kom m e n s-
mensgrenze ··b h t· ht· F . d h· 1 tl· h in der Arbei- g ren z euer aup nIC m rage; sIe wur e auc mema s erns IC 
terkranken- . E .. A d st d d A b ·t . d k . versicherung m rwagung gezogen. us em an e er r el er Wlf aum emer 

zu finden sein, dessen Einkommen derart hoch ist, daß er im 
Erkrankungsfalle von seinen Ersparnissen leben und die Kosten der 
ärztlichen Hilfe, der Heilmittel, der Spitalsbehandlung oder des 
Aufenthaltes in einem Kurhaus bestreiten könnte. Hingegen gereicht 
der Krankenversicherung die durch die Beschränkung der Lohn
klassen hervorgerufene Unterversicherung zu großem Nachteile. 
Die Krankenversicherung erfaßt nur den Lohn bis 6 S täglich oder 
36 S wöchentlich; alle höheren Verdienste bleiben unberücksichtigt. 
Die gelernten Arbeiter beziehen im allgemeinen höhere Löhne als 
6 S im Tage; insgesamt sind es 40% der Versicherten, die dadurch 
hart betroffen werden. Ein Arbeiter, der 60 S wöchentlich verdient, 
erhält im Erkrankungsfalle S 29,20 an Krankengeld, d. s. 48% des 
Lohnes. Die Folge dieser Unterversicherung ist, daß gerade die 
wertvollsten Menschen unter den Arbeitern, deren Arbeitsfähigkeit 
so lange als möglich zu erhalten, volkswirtschaftlich von großer 
Bedeutung ist, sich erst dann krank melden, wenn die Krankheit 
schon weit vorgeschritten ist und die Heilung längere Zeit in 
Anspruch nimmt oder überhaupt nicht mehr möglich ist. 

3. Mißbräuche 
der 

Versicherten 
gegenüber 

den 
Kranken

kassen 

In diesem Zusammenhange soll zu den Redensarten von den 
Mißbräuchen der Versicherten gegenüber den 
K r a n k e n k ass e n folgendes gesagt werden: Das Gesetz verlangt 
von den Versicherungsträgern satzungsmäßige Maßnahmen gegen 
Simulanten. In den Satzungen aller Krankenkassen sind diesbezüg
lich Bestimmungen enthalten. Wirksamer sind jedoch die administra
tiven Vorkehrungen gegen beabsichtigte Schädigung der Kassen. 
Wenn nun Kassenverwalter über Mißbräuche klagen, gestehen sie 
ihre Unfähigkeit ein, zweckmäßige administrative Einrichtungen 
treffen zu können, die geeignet sind, das von ihnen geleitete Institut 
vor Schaden zu bewahren. Bezeichnend ist auch, daß oft dieselben 

30 



Menschen in einem Atem über die Mißbräuche klagen und die Ein
führung der freien Arztwahl verlangen. Die Berichte der Kranken· 
kassen Deutschlands und derjenigen Kassen Österreichs, die mit 
dieser Art des ärztlichen Dienstes gesegnet sind, weisen alljährlich 
ziffernmäßig nach, daß die freie Ärztewahl allen Mißbräuchen in der 
Krankenversicherung Tür und Tor öffnet, daß dadurch Mißbräuche 
geradezu gezüchtet werden. Gegen Simulanten genügt die Ein
richtung der Revisionsärzte sowie einer Laienkontrolle, welche 
obendrein durch administrative Behelfe in der gewissenhaften Aus
übung ihres Dienstes überwacht wird. Zu jenen, welche die Kran
kenversicherung mißbrauchen, gehören nicht nur die Simulanten, 
sondern auch solche Personen, die oft schwer krank sind, der 
Versicherungspflicht nicht unterliegen, auch im Betriebe nicht 
arbeiten, aus Gefälligkeit von einem Betriebsinhaber zur Versiche
rung angemeldet werden und dann die Leistungen der Kasse in 
Anspruch nehmen. Diese fälle sind nicht vereinzelt; das bestehende 
Gesetz ermöglicht derartige Gefälligkeitsversicherungen, es leistet 
ihnen geradezu Vorschub. Die Gattin des Gewerbeinhabers ist 
nicht versicherungspflichtig, die Kinder nur bedingt. Es ist nahe
liegend, manchmal sogar erklärlich, wenn ein in ungünstigen Ver
hältnissen lebender Meister seinen Sohn, die Tochter oder die 
Gattin, wenn sie mit einem schweren Leiden behaftet sind, zur 
Krankenversicherung anmeldet, um die Ausgaben für ärztliche 
Behandlung, Medikamente usw. zu ersparen. Die Bezahlung eines 
Wochenbeitrages in einer niederen Lohnklasse genügt, um An
sprüche an die Kfisse zu erwerben. Im falle der Namensgleichheit 
zwischen Unternehmer und Angemeldeten hat die Kasse die Mög
lichkeit, sich vor Benachteiligung zu schützen, wenn der Beamte 
bei Eintragung der Meldung in die firmenliste durch die Namens
gleichheit aufmerksam gemacht, Erhebungen veranlaßt. Handelt 
es sich jedoch um Verwandte der frau oder um sonstige freunde, 
so ist es nur dem Zufall überlassen, einen solchen Mißbrauch auf
zudecken. Die Erhebungsorgane der Wiener Arbeiter-Kranken
versicherungskasse haben in den letzten zwei Jahren einige Hundert 
solcher fälle aufgedeckt. Im Gesetz sind gegen diese Mißbräuche 
keine Strafen vorgesehen. 

In das Kapitel "Mißbräuche" ist auch die N ich tab f uhr der 
den Unternehmern vorgeschriebenen Beiträge 
einzureihen, wobei zwei Drittel dieser Summe den Arbeitern vom 
Lohn in Abzug gebracht werden. Die Außenstände bewegen sich um 
mehr als 25% der vorgeschriebenen Jahressumme, wobei ein verhält
nismäßig hoher Prozentsatz als uneinbringlich abgeschrieben werden 
muß. Der Schaden, den die Arbeiterkrankenkassen dadurch erleiden, 
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4. Das Grund
übel der 
Arbeiter
kranken-

versicherung 

ist größer als Simulation und Gefälligkeitsversicherung jemals ver
ursachen könnten. Die 23. Novelle zum Krankenversicherungsgesetz 
enthi:iJt eine Bestimmung, laut welcher die dem Arbeiter vom 
Lohne abgezogenen Beiträge bis zu ihrer Abfuhr an die Kranken
kasse ein anvertrautes Gut darstellen (§ 36, Abs. 2, A.-K-V.-G.). 
Die Krankenkassen machen im allgemeinen von dem ihnen zustehen
den Rechte keinen Gebrauch, gegen die Schuldner die Verun
treuungsanzeige zu erstatten, nachdem die Staatsanwälte die An
zeigen nicht beachten. Dieser neue Paragraph hat daher keinerlei 
Wirkung ausgelöst. 

Das Grundübel in der Krankenversicherung der 
A r bei te r bildet ihre Zer s pli t t e run gin z a h Ire ich e, 
k lei n e Kr a n k e n k ass e n. Zwar hat das Kassenorganisations
gesetz vom 28. Dezember 1926 wesentlich dazu beigetragen, die Zahl 
der Krankenkassen zu verringern, die freiwillige Einrichtung neuer 
Kassen ist untersagt. Gleichzeitig wurde aber die Errichtung von 
Vereinskrankenkassen, für jedes Bundesland eine, zugelassen, 
wobei ausschließlich politische Motive den Ausschlag gegeben 
haben. Der Bestand der Genossenschafts- und Betriebskranken
kassen ist durch kein Argument zu rechtfertigen; eine Gebiets
krankenkasse für jedes Bundesland würde vollkommen ge
nügen. Viele Klagen werden über die hohen Verwaltungskosten 
geführt, wobei man sich oft in starken Übertreibungen gefällt. 
Jedermann ist es bekannt, daß nur durch Zusammenlegung der 
Kassen an Verwaltungskosten gespart werden kann. Man läßt aber 
Gebietskrankenkassen bestehen, die 2000 Mitglieder zählen, mit 
eigenem Verwaltungs- und administrativen Apparat. An Stelle 
vieler Beispiele, die angeführt werden könnten, soll hier nur ein 
Beispiel gesetzt werden. Die Wiener Arbeiter-Krankenversicherungs
kasse könnte die 7000 Mitglieder der Wiener Vereinskrankenkasse 
in sich aufnehmen, ohne einen Beamten mehr anstellen zu müssen. 
Die Wiener Vereinskrankenkasse hat daher die im Jahre 1929 an 
Verwaltungskosten ausgewiesenen 66.000 S überflüssig verausgabt. 

Der Bestand der Vereinskrankenkassen, deren Sprengel sich auf 
ein ganzes Bundesland erstreckt, behindert die Durchführung 
der Krankenversicherung der in demselben Bundeslande wirkenden 
Gebietskrankenkasse. Die Vereinskrankenkassen haben für ihre 
Mitglieder freie Ärztewahl eingeführt, über deren Schäden für die 
rationell durchzuführende Krankenversicherung schon früher Er
wähnung getan wurde. Die freie Ärztewahl, unter der sie selbst 
schwer leiden, benützen sie als Werbemittel, veranlassen viele 
Firmen zum Übertritt aus der Gebietskrankenkasse zur Vereins-
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krankenkasse und gefährden den Bestand der ersteren. Die gegen
seitigen Konkurrenzmanöver nehmen in den Kassen einen großen 
Raum ein, sie sind für die Beteiligten mit schweren Schäden verbunden 
und führen zur irrationellen Verwaltung der Krankenversicherung. 
Die trostlose finanzielle Lage aller Arbeiterkrankenkassen in Ober
österreich, Salzburg und Tirol, zum Teil auch in Niederösterreich, 
ist ausschließlich auf die Kassensplitterung zurückzuführen. Wenn 
über Rationalisierung des Krankenkassenwesens gesprochen wird 
und die ernste Absicht besteht, sie durchzuführen, ist in erster 
Linie auf dem soeben besprochenen Gebiete Hand anzulegen *). 

In den Kreis der Rationalisierung der Krankenversicherung 5. VRrS~hHiy.e 
fällt unter anderem auch die E r r ich tun g von Ans tal t s- z~reru~td~t 
apo t h e k e n in Krankenkassen, die eigene Ambulatorien besitzen. t~~~!~~f::~':-
Bisher hat das Bundesministerium für soziale Verwaltung die Ge- rung 

nehmigung hiezu immer noch versagt, trotzdem im Arbeiterkranken
versicherungsgesetz und im Apothekergesetz § 35 solche Anstalts
apotheken vorgesehen sind. 

Ober die Rationalisierung der administrativen Einrichtungen 
der Arbeiterkrankenkassen, für die sich mannigfache Möglichkeiten 
bieten, in ihren Einzelheiten zu sprechen, liegt außerhalb des 
Rahmens dieses Referates. Wahrnehmungen ergeben, daß Bestre
bungen nach dieser Richtung allgemein im Zuge sind. Es muß 
jedoch darauf hingewiesen werden, wie unrationell die gegen
wärtige, durch die einschlägigen Gesetze bestimmte Art der Bei
tragsvorschreibung für die verschiedenen Zweige der Sozialver
sicherung und sonstige Zwecke beschaffen ist. Die Krankenkassen 
sind verpflichtet, neben den Beiträgen zur Krankenversicherung 
vorzuschreiben: Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, Notstands
aushilfe, Altersfürsorgerenten, Beiträge zur Erhaltung der Arbeits
nachweise der Arbeiterkammer und für den Bundeswohnbau- und 
Siedlungsfonds sowie Gehilfenumlagen, diese in verschiedenen Be
trägen für eine große Zahl von Gehilfenvertretungen (Wiener 
Arbeiter-Krankenversicherungskasse 95). Die einzelnen Beiträge 
müssen separat berechnet und ausgewiesen werden, und zwar auf 
den Vorschreibe- und Abstattungsformularen, den Listen, Konsigna
tionen und Rekapitulationen. Die vielen in den Gesetzen enthaltenen 
Ausnahmen in der Versicherungspflicht sowie in der Pflicht, für die 
einzelnen Zwecke Beiträge zu leisten, verhindern die Möglich
keit, die Vorschreibung und Abstattung in einem Gesamtbetrag 

*) In den Bundesländern Kärnten und Oberösterreich sind seither auf 
Grund der Erlässe des Ministeriums für soziale Verwaltung die Gebiets
kassen zu Landeskrankenkassen vereinigt worden. 
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vorzunehmen, dessen Monatssumme nach einem Schlüssel auf die 
verschiedenen Fonds aufgeteilt werden könnte. Gegenwärtig er
fordert die geschilderte Art der Vorschreibung viele Arbeitskräfte, 
große Rechenmaschinen mit vielen Zählwerken und eine große 
Menge Drucksorten. Nach Inkrafttreten des Arbeiterversicherungs
gesetzes wird dieser Teil der Administration eine weitere Belastung 
erfahren, nachdem zu den bisherigen noch die Beiträge für die 
Unfallversicherung mit vier Gefahrenklassen und für die Alters
und Invalidenversicherung dazukommen werden. Die Ein f ü h
run gei n e s G e sam t bei t rag e s für die S 0 z i a I v e r
s ich e run g würde wesentliche Ersparnisse in der Administration 
zur Folge haben. 

Die Nichtabfuhr vorgeschriebener Beiträge zwingt die Arbeiter
krankenkassen, einen unverhältnismäßig großen administrativen 
Apparat zu halten. Auf diesem Gebiete scheitern alle Rationalisie
rungsbestrebungen. 

6. Frage der Die Behauptungen von den hohen Verwaltungskosten, die an-
Verwaltungs- bl· h d ··ßt T·l d B·t·· hl· . d ft kosten ge IC en gro en el er el rage versc mgen, sm 0 genug 

widerlegt worden. Hier genügt es wohl, auf das Referat des Herrn 
Sektionschefs Rudolf Sc h rom m: "Beitragslast und Versiche
rungsaufwand in der österreichischen Sozialversicherung im Jahre 
1930" (Seite 319) hinzuweisen, aus dem hervorgeht, daß 89% der 
Einnahmen in Form von Leistungen an die Versicherten verausgabt 
werden: 11 % dienen zur Stärkung der vorgeschriebenen Reserve
fonds und zur Deckung der Verwaltungsausgaben. 

Bei der Behandlung aller hier besprochenen Fragen der Kran
kenversicherung kommt es darauf an, wie sich der einzelne zur 
Sozialversicherung stellt. Ob er diese als eine wichtige, im Inter
esse der Volksgesundheit gelegene Einrichtung der menschlichen 
Gesellschaft betrachtet, oder von dem rein kaufmännischen Gesichts
winkel der Beitragslast, welch egoistischer Standpunkt ihn ver
gessen läßt, daß die Volksgesundheit ein Stück Volksvermögen 
bedeutet. 
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I. Vorwort. 

Auf Grund des beschlossenen Rahmenarbeitsprogrammes (siehe 
Seite 323) soll dieses Referat vom Gesichtspunkte der Versicherungs
träger (Angestelltenversicherungskassen) Kr i t i k a n dem h e u
t i gen S y s t emd e r S 0 z i a 1 ver s ich e run g übe n und 
Ver b e s s e run g s vor s chI ä g e b r i n gen. 

Um Mißverständnisse von vornherein auszuschalten, muß vor 
Eingang auf das eigentliche Thema des Referates grundsätzlich 
festgestellt werden, daß von den Trägern der Angestelltenversiche
rung, d. h. von jenen Angestelltenversicherungskassen, die ihre 
Tätigkeit auf Grund des Angestelltenversicherungsgesetzes 1928 
ausüben, das P r i n z i p der Sozialversicherung, wie es im Ange
stelltenversicherungsgesetz festgelegt ist, für das derzeit einzig mög
liche und zweckmäßige gehalten wird, da es den wirklichen Bedürf
nissen der Versicherten im großen und ganzen Rechnung trägt. 

Naturgemäß wird sich das Referat nicht allein darauf beschrän
ken können, Kritik zu üben und Verbesserungsvorschläge zu machen, 
sondern wird auch zu informativen Zwecken Ausführungen über die 
derzeitigen Verhältnisse bringen müssen. 

11. Zweck und Ausdehnung der Versicherung. 

Der Z w eck der S 0 z i a 1 ver s ich e run g soll sein, dem 1. Zweck der 
V . h t d h d· . Z·t d E b·· 1· hk·t f G d Versicherung erSIC er en urc le 1ll el en er rwer smog IC el au run 
gesetzlicher Bestimmungen obligatorisch gezahlten Beiträge einen 
gesetzlichen Anspruch auf Leistungen bei einer vorübergehenden 
Störung der Erwerbsmöglichkeit und für die Zeit teilweiser oder 
gänzlicher Erwerbsunfähigkeit zu sichern. 

Die s e Lei s tun gen soll e n s ich auf f 0 1 gen d e 2. Ausdehnung der 
Z w e i g e e r s t r eck e n: Versicherung 

A. Für die Versicherten: 

1. Als Äquivalent für den zeitweiligen oder dauernden Ausfall 
und die Verminderung des Verdienstes bzw. Schadensver
gütung: 
a) Unfall-, Invaliditäts-, Altersrente; 
b) Arbeitslosenunterstützung; 
c) Krankengeld. 
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2. Gewährung der zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Verdienstfähigkeit notwendigen Mittel: 
a) Krankenpflege und Krankengeld; 
b) erweiterte Heilbehandlung. 

3. Kostenbeitrag für Fälle, in welchen der Kostenaufwand aus 
dem normalen Verdienst nicht bestritten werden kann: 
a) Begräbniskostenbeitrag ; 
b ) Wochenhilfe. 

B. Für die Angehörigen des Versicherten: 

1. Als Äquivalent für den Ausfall des Verdienstes des Familien
erhalters: 
a) Witwen- und Waisenrente; 
b) Familien-Krankengeld. 

2. Im Krankheitsfalle : 
a) Krankenpflege; 

b) erweiterte Heilbehandlung. 

3. Kostenbeiträge für besondere Fälle: 
a) Begräbnisgeld; 
b) Wochenhilfe. 

3. :~.ngbeldbe- Das heu t i g e S y s te m weist in bezug auf den Ver sie h e r-
z g IC es t k . f I d M" I f Versic~erten- e n r eis 0 gen e an g e au: 

kreises 

38 

1. Fehlen der Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversiche-
rung für die Arbeiter. 
Rückwirkung auf die Angestelltenversicherung durch Ver
größerung des Kreises der Familienversicherten. 

2. Fehlen einer obligatorischen Versicherung der Selbständigen. 
Daraus ergeben sich folgende Rückwirkungen auf die Ange
stell tenversicherung: 
a) Vergrößerung des Kreises der Familienversicherten in einem 

allerdings nicht genau festzustellenden Umfange. 
b) Mehrbelastung durch Versicherte, die im Nebenberuf nach 

dem Angestelltenversicherungsgesetz mit geringer Beitrags
grundlage aus gewichtigen Gründen versicherungspflichtig 
sind (Ärzte, Fachschullehrer etc.). 

c) Schlechte Risken bei Eintritt in eine nach dem Angestellten
versicherungsgesetz verpflichteten Stellung (vernachläs
sigte Krankheiten; in der Altersversicherung durch Ein
tritt in höherem Alter, Anreiz zu Gefälligkeitsanmeldungen). 



3. Doppelversicherungen : 
a) Freiwillig Versicherte bei Arbeiter-Versicherungskassen und 

Familienversicherung bei Angestellten-Versicherungskassen ; 
b) Angestellte der Gemeinde Wien, der städtischen Straßen

bahnen, durch Nebenberuf in der Angestellten-Versiche
rungskasse. 
(Behandlung dieser .Fälle nach § 85 Ang.-V.-G. wie Mit
glieder der Bundes- und Bundesbahnkrankenkassen wäre 
zweckmäßig.) 

4. Rechtsunsicherheit in der Beurteilung des Versichertenkreises 
nach dem Angestelltenversicherungsgesetz. F 0 r der u n g: 
Herbeiführung einer Übereinstimmung der dem Angestellten
versicherungsgesetz und Angestelltengesetz unterliegenden 
Personenkreise. 
Rückwirkung des derzeitigen Zustandes auf die Angestellten
Versicherungskassen : 
a) Schwierigkeiten im Erhebungsdienst, vermehrte Verwal

tungskosten infolge der vielen Fälle, die im Instanzenzug 
ihre Erledigung finden. 

b) Mehrbelastung und Schwierigkeit der Angestellten-Ver
sicherungskasse infolge der Bestimmungen des § 12/1 und 
42/3 Anges tell tenversicherungsgesetz. 

5. Chaos in der österreichischen Ehegesetzgebung. 
Rückwirkung auf die Angestellten-Versicherungskassen infolge 
Schwierigkeit der Feststellung der Anspruchsberechtigung bei 
Vorhandensein von mehreren Gattinnen (§ 3/2). In den vor
stehend angeführten Fällen 1-4 wird die Angestelltenversiche
rung mit Leistungen zugunsten anderer Bevölkerungskreise 
belastet, die bei Ausdehnung der obligatorischen gesetzlichen 
Versicherung auch auf diese in Wegfall käme. 

Die Belastung für die an sich notwendige und unerläßliche Fa
milienversicherung in der Angestelltenversicherung ist eine außer
ordentlich hohe (25-51 % der Beitragseinnahmen!), weshalb diese 
Frage von besonderer Wichtigkeit ist. Wie viele einst Selbständige 
fallen heute als Familienversicherte der Angestelltenversicherung zur 
Last, denen es bei Versicherungszwang ein leichtes gewesen wäre, 
in der Zeit ihrer Arbeits- bzw. Verdienstfähigkeit sich durch ver
hältnismäßig kleine, kaum empfindliche Beiträge, die Leistungen zu 
sichern, für die jetzt die Angestelltenversicherung aufkommen muß. 

An dieser Stelle darf vielleicht noch einer anderen Erwägung 
Raum gegeben werden. Sowohl die Arbeiter- wie die Angestellten-
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Versicherungskassen leisten heute auf dem Gebiete der V 0 1 k s
se u ehe n b e k ä m p fun g (Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten 
etc.) Hervorragendes. Diese Leistungen, deren Kosten zur Gänze von 
den Arbeitern und Angestellten getragen werden, wirken sich natür
lich für die Gesamtheit der Bevölkerung günstig aus und entlasten 
damit ganz bedeutend das Budget von Bund, Ländern und Gemeinden 
auf diesem Gebiete. Während also die Einrichtungen dieser Körper
schaften, die aus den allgemeinen Steuergeldern erhalten werden, zu 
denen ja die Arbeiter und Angestellten auch beitragen, durch die 
eigenen Einrichtungen der Arbeiter- und Angestellten-Versicherungs
kassen eine wesentliche Entlastung erfahren, bieten hiefür die nicht 
versicherungspflichtigen Bevölkerungskreise - wenn man von der 
dünnen Schichte jener absieht, die sich auch den Aufenthalt in Privat
sanatorien selbst bezahlen, kein Äquivalent. Da aber noch ein be
trächtlicher Kreis der nicht Versicherungspflichtigen einer ent
sprechenden Fürsorge und Behandlung auf diese Weise entbehrt -
d. s. jene, die öffentliche Einrichtungen nicht in Anspruch nehmen 
wollen und sich auf eigene Kosten Privatbehandlung und Anstalten 
nicht leisten können -, ist von dieser Seite her der endgültige Er
folg der mit großen Kosten erhaltenen Einrichtungen der öffent
lichen Körperschaften und der Arbeiter und Angestellten-Versiche
rungskassen auf dem Gebiete der Volksseuchenbekämpfung ernstlich 
in Frage gestellt, weil gewisse Seuchenherde nie richtig erfaßt wer
den können. 

111. System und Leistungsniveau. 
Gerade die Schlußausführungen des vorangehenden Abschnittes 

zeigen deutlich, daß nur eine 0 b li g a tor i s ehe Ver sie h e
run gau f g e set z 1 ich erG run dIa g e eine sichere Gewähr 
dafür bietet, daß nicht durch mißverstandene Verfolgung egoistischer 
Interessen eine Schädigung der einzelnen Personen, wie der Gesamt
heit entsteht. 

1. Gewährung Im allgemeinen hat sich die G e w ä h run g von Na t u r a 1-
von Natural- . " . .... 

leistungen 1 eis tun gen - und hier kommen Ja m erster Ltille die Leistungen 
der Krankenversicherung in Frage - in allen nur einigermaßen 
möglichen Fällen gegenüber der reinen Schadensvergütung als 
zweckmäßiger erwiesen. 

Durch die Naturalleistung ist vor ,allem die Sicherheit geboten, 
daß die von der Allgemeinheit für einen bestimmten Zweck aufge
wendeten Mittel auch wirklich diesem Zweck zugeführt werden. 

Die Gewährung von Naturalleistungen mag wohl in manchen 
Fällen zu einer vielleicht übermäßigen und ungerechtfertigten In-
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anspruchnahme von Leistungen führen (Überarztung, übermäßiger 
Bezug nicht notwendiger Heilmittel etc.) und daher Kontrollmaß
nahmen von Seite der Versicherungsträger erforderlich machen, die 
von der Gesamtheit der Versicherten, die ja in ihrer überwiegenden 
Mehrheit das für eine gedeihliche Entwicklung der Sozialversiche
rung unerläßliche Maß von Ethik aufbringen, als Belastung und 
oft als Schikane empfunden werden und dadurch die Verwaltung 
administrativ und finanziell belastet; trotzdem ist auf Grund der 
jahrelangen Erfahrungen doch die N a t u r a 11 eis tun g der 
S c h ade n s ver g ü tun g vor z u z i ehe n. 

Auch die Mehrheit der Versicherten neigt daher dieser Ansicht 
zu. Bei einigen Vereinskrankenkassen, die Rechtsvorgänger der heu
tigen Angestellten-Versicherungskassen waren, bestand die Einrich
tung, daß sich die Versicherten selbst für freie Ärztewahl entscheiden 
konnten. In diesem falle wurde dann für Arztinanspruchnahme tarif
mäßiger Ersatz und für Heilmittelbezug ein Zuschlag von 75% zum 
Krankengeld geleistet. Die Erfahrung zeigte nun, daß sich immer 
weniger Versicherte für diese Art der Schadensvergütung entschieden 
haben. Und auch heute, wo nach dem Angestelltenversicherungsgesetz 
den Versicherten die Inanspruchnahme eines Wahlarztes jederzeit frei
steht, standen im Jahre 1929 bei der Versicherungskasse für Indu
strieangestellte 211.376 Ordinationen bei Kassenärzten nur 32.375 
bei Wahlärzten gegenüber. Bei den fachärzten war das Verhältnis 
sogar nur 71.624 zu 3514 Ordinationen. Bei den Angestellten-Ver
sicherungskassen in der Provinz spielt diese frage eine mehr unter
geordnete Rolle, da ja für die überwiegend große Zahl ihrer Ver
sicherten nur ein Arzt in Betracht kommt, der auch dann fast immer 
Kassenarzt ist. 

Die N a t u r a 1 a r z t h i 1 f e bei den Provinzkassen ist daher 
gegenüber der Wahlarztinanspruchnahme bzw. Schadensvergütung 
von überragender Bedeutung, und zwar auch für die familienver
sicherten. 

Gerade der Umstand, daß in Wien bei den Angestellten-Versiche
rungskassen für familienangehörige keine Naturalarzthilfe geboten 
werden kann, ist nicht nur für den Versicherten, sondern auch für 
die Versicherungsträger sehr unangenehm. 

Die Zahl der Mitglieder, die sich durch diesen Umstand mit Recht 
benachteiligt fühlt, ist sehr bedeutend. Darauf ist daher auch eine 
große Zahl von Beschwerden und Reklamationen zurückzuführen, 
die, ebenso wie die Art der Verrechnung und Kontrolle der Wahl
arztinanspruchnahme, die Kassen administrativ außerordentlich be
lasten. 
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Die Regelung der Naturalarzthilfe für die FamiIienversicherten 
in Wien in einer für die Versicherungskassen finanziell erträglichen 
Form ist daher eine äußerst dringende. 

2. fr1ung Eine weitere Forderung der Angestelltenversicherungsträger in 
v~~ld ~~n~~~- bezug auf die Art und Höhe der Leistungen ist die Wie der e i n-
eW~~h~~r f Ü h run g der Z a h I u n g von K r a n k eng eid i n den 

er s t e n vi e r Wo ehe n. Im Hinblick auf die schlechte finanzielle 
Lage des Großteiles der Versicherten hat sich die im Angestellten
versicherungsgesetz vorgesehene Nichtzahlung des Krankengeldes 
in den ersten vier Wochen durchaus nicht als eine finanziell günstig 
auswirkende Maßnahme erwiesen. 

Das Ansteigen der Anstaltsverpflegskosten infolge Steigerung 
der Anstaltsverpflegstage ist in erheblichem Maße darauf zurückzu
führen, daß die Versicherten den Spitalsaufenthalt als Äquivalent für 
die Nichtzahlung des Krankengeldes in den ersten Wochen anstreben, 
wobei noch der Umstand mitwirkt, daß der Versicherte im Hinblick 
auf die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse das begreifliche Be
streben hat, durch den Spitals aufenthalt dem Dienstgeber die Berech
tigung der Krankmeldung zu dokumentieren. 

Auch vom rein medizinischen Standpunkt wirkt sich die Nicht
zahlung des Krankengeldes in den ersten vier Wochen nicht günstig 
aus. Das Einkommen der Mehrzahl der Versicherten läßt es schwer 
zu, gerade die im Beginne einer Krankheit für deren Abkürzung 
oft ausschlaggebende Vorsorgen, die mit Geldaufwand verbunden 
sind, durchzuführen. 

Administrativ wirkt sich die Nichtzahlung des Krankengeldes 
in den ersten vier Wochen deshalb sehr ungünstig aus, weil ver
spätete Krankmeldungen an der Tagesordnung sind. Daß auch durch 
diese Bestimmung des Gesetzes die statistische Erfassung der Krank
heitstage von unter vier Wochen währenden Krankheitsfällen ganz 
unmöglich wird, soll nur nebenbei erwähnt werden. 

Die Wiedereinführung der Zahlung des Krankengeldes in den 
ersten vier Wochen einer Krankheit wäre also nicht nur vom medi
zinischen und administrativen Standpunkt gerechtfertigt, sondern 
würde auch einem im Hinblick gerade auf die ungünstigen wirt
schaftlichen Verhältnisse vollauf berechtigten Verlangen der Ver
sicherten Rechnung tragen. 

l Nöh1e der Die H ö h e der S tell e n los e nun t e r s t ü t z u n g für die 
u~~e:s~ü~~~~~ Angestellten ist im Hinblick auf die von diesem Versichertenkreis 

geleisteten Beiträge nicht entsprechend. Es wurde auch schon bei 
der Beratung der 11. Novepe zum Angestelltenversicherungsgesetz 
ein Minderheitsantrag eingebracht, der dahin abzielte, die Lohn
klasseneinteilung und die Unterstützungssätze der Arbeitslosenver-
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sicherung dem Deutschen Reichsgesetz vom 16. Juli 1927 anzu
gleichen, zumindest das Lohnklassensystem des Arbeiterversiche
rungsgesetzes in das österreichische Arbeitslosenversicherungsgesetz 
einzubauen. 

Die bei Untersuchung des Leistungsaufwandes der einzelnen Ange
stellten-Versicherungskassen auf dem Gebiete der Krankenversiche
rung auffallenden oft gewaltigen Unterschiede auf einzelnen Ge
bieten, wie z. B. Familienversicherung in Vorarlberg 52% der Bei
tragseinnahmen, gewaltige Ausgaben für die Administrativrentner 
bei der Versicherungskasse für Bank- und Sparkassenangestellte, be
deuten wohl für die betreffenden Kassen fast unlösbare Probleme, 
werden aber im Zuge der Lösung der Organisationsfrage der Ange
stelltenversicherung (siehe Kapitel V) infolge eines weitestgehenden 
Riskenausgleiches an Bedeutung verlieren. 

So wünschenswert im Interesse der Versicherten eine Erhöhung 
der Leistungen der Krankenversicherung ist, ohne Erhöhung der Bei
träge kann an eine solche nach dem heutigen Stande der Dinge nicht 
gedacht werden. Erst wenn es den Trägern der Angestelltenversiche
rung möglich sein wird, Arzthilfe, Heilmittelverordnung, Anstalts
aufenthalt, Durchführung der physikalisch-therapeutischen - und 
vor allem der Zahnbehandlung bei voller Aufrechterhaltung der be
rechtigten Interessen der Mitglieder in bezug auf eine qualitativ und 
quantitativ vollkommen entsprechende Leistung, lediglich von öko
nomischen und rationellen Gesichtspunkten einzurichten, wird sich 
auf diesem Gebiete bei gleichbleibenden Beiträgen eine Besserung der 
Verhältnisse erzielen lassen. 

Mit der fortschreitenden Dienstbarmachung der Technik für die 
medizinische Wissenschaft sowohl auf dem Gebiete der Diagnostik, 
wie der Behandlungsmethoden und der teilweise dadurch bedingten 
weitestgehenden Spezialisierung, wird die Inanspruchnahme der ärzt
lichen Hilfe für den Patienten nicht nur eine immer kostspieligere, 
sondern auch zeitraubendere. Die Versäumnis der Arbeitszeit be
deutet aber in vielen Fällen für den Versicherten eine Gefährdung 
seiner Stellung. Mit vollem Recht werden daher aus den Reihen der 
Versicherten immer wieder Klagen darüber laut, wie zeitraubend 
und beschwerlich der Weg vom behandelnden praktischen Arzt zum 
Facharzt, von diesem z. B. in ein Röntgeninstitut, dann wieder zum 
Facharzt und behandelnden Arzt zurück ist, wozu noch eventuell aus 
Gründen der Kontrolle ein Weg zum Chefarzt der Versicherungskasse 
hinzukommt. Diese Dezentralisation des ärztlichen Dienstes ist für 
die Versicherten nicht nur äußerst zeitraubend, sondern - da es 
sich in den meisten Fällen doch um Kranke handelt - geradezu mar
tervoll. Eine zweckentsprechende Zen t r a I isa t ion des ä r z t-
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li ehe n Die n s t e s ist daher nicht nur vom Standpunkte der Ver
sicherten, sondern auch im Interesse einer ökonomischen und ratio
nellen Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel notwendig. 
Daß auch vom medizinischen Standpunkte ein engerer persönlicher 
Kontakt zwischen den Ärzten und die leichte Möglichkeit einer ge
meinsamen Aussprache über einen Krankheitsfall nur zweckdienlich 
wäre, steht wohl auch außer jedem Zweifel. 

Nicht nur für die Krankenversicherung im Rahmen der Sozial
versicherung, sondern auch bei jeder anderen Art der Krankenver
sorgung stellt diese Frage den Kernpunkt des Problems dar und 
ist daher wert, gerade im Österreichischen Kuratorium für Wirt
schaftlichkeit einem eingehenden Studium unterzogen zu werden, 
da sie vom allgemein volkswirtschaftlichen Standpunkte von außer
ordentlicher Bedeutung ist. 

IV. Aufbringung der Mittel. 

1. Finanz- Vom Standpunkte der Versicherungsträger ist zur Fra g e des 
system und F· t d F d V t· I d Verteilung der 1 n a n z s y sem s un zur rag e e r e r e 1 u n ger 
Beitragslast Bei t rag s las t nicht viel zu sagen. Im allgemeinen bedeuten 

wohl die Beiträge für die Sozialversicherung, ob sie nun ganz oder 
teilweise vom Dienstnehmer getragen werden, einen Teil des Ent
geltes. Soweit sie vom Unternehmer getragen werden, bedeuten sie 
immer einen Teil des Gehaltbudgets, in dessen Rahmen sich der 
Unternehmer bewegen will oder muß. In der ganzen Literatur, die 
der Abschaffung der Sozialversicherung das Wort spricht, wird 
immer in erster Linie darauf hingewiesen, daß sich bei Wegfall der 
Sozialversicherung das Niveau der Löhne und Gehälter um jenen 
Prozentsatz erhöhen würde, den die den Unternehmern zufallenden 
Teile der Sozialversicherungsbeiträge ausmachen. 

Zum Kapitel Verteilung der Beitragslast gehört auch noch die 
Besprechung der Frage der Begrenzung der Beitragsgrundlage in 
der Krankenversicherung der Angestellten mit S 400,-. Diese Frage 
ist von zwei Seiten zu beurteilen: 

Einerseits ist es nicht recht einzusehen, warum in der Sozialver
sicherung gerade die höheren Einkommen geringer belastet sein 
sollen. Die Erhöhung der Beitragsgrundlage in der Krankenversiche
rung würde nicht nur im a ll g e m ein e n einen günstigeren Ris
kenausgleich bedeuten, sondern auch im Hinblick auf den Verlauf 
eines einzelnen Versicherungsfalles. Das Minus, das sich naturge
mäß in den ersten Jahren der Versicherung bei geringem Gehalts
bezug in der Beitragsleistung gegenüber der Leistungsinanspruch-
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nahme ja ergeben muß, wird in späteren Jahren bei höherem Ge
haItsbezug wieder ausgeglichen. 

Andererseits werden gerade von den in höherem Gehaltsbezug 
stehenden Versicherten auch höhere Leistungsansprüche gestellt, die 
nicht befriedigt werden können, weil ja auch die besser entlohnten 
Angestellten ihre Beiträge nur von S 400,- ihres oft wesentlich 
höheren GehaItsbezuges leisten. 

Aus dem Mißverhältnis zwischen den auf Grund der Beitragshöhe 
vom Gesetz vorgeschriebenen und möglichen Leistungen der Kran
kenversicherung und dem, was der Versicherte auf Grund seines Ge
samteinkommens beansprucht, ergeben sich in diesen Kreisen der 
Versicherten immer wieder ganz unberechtigte Forderungen. Diesen 
Konflikt durch Einführung einer Einkommensgrenze in der Sozialver
sicherung lösen zu wollen, wäre ein untauglicher Versuch. Diese 
Personen aus der Versicherung ganz herausfallen zu lassen, wäre un
sozial, sowohl gegen die Betroffenen wie gegen die Gesamtheit. 
Allen Versicherten soll jenes Maß von Leistungen gewährt werden, 
das auf Grund des heutigen Standes der Wissenschaft von jedem 
Kranken beansprucht werden kann und zu den Kosten, die hiefür 
erforderlich sind, hätten alle im Verhältnis der Höhe ihrer tatsäch
lichen Bezüge beizutragen. 

Was die Pensionsversicherung betrifft, so wird ja die Frage nach 
Erhöhung der Beitragsgrundlage - eine immer wieder vorgebrachte 
Forderung der Versicherten, die auch in einem Minderheitsantrag 
zur zweiten Novelle des Angestelltenversicherungsgesetzes zum Aus
druck kam - in der Kritik der Versichertenvertreter zur Diskussion 
gestellt werden. 

Was die Bei t r ä g e aus ö f f e n t li ehe n Mit tel n für die 2. Beiträge 

Angestelltenversicherung betrifft, so bestehen solche - wenn man li~~:n öMfft!in 
von den geringen Zuschüssen zur Arbeitslosenunterstützung ab-
sieht - praktisch nicht. Wenn im § 10/3 des Ang.-V.-G. den Trägern 
der Angestelltenversicherung bei Verrechnung mit den öffentlichen 
Heil- und Pflegeanstalten unter Umständen ein Verpflegskostenersatz 
zugebilligt wird, der unter dem normalen Verpflegskostensatz liegt, 
so ist dabei zu berücksichtigen, daß diese öffentlichen Spitäler ja 
aus - auch von den Angestellten bezahlten - Steuerbeträgen sub-
ventioniert werden. 

Es wurde bereits im Kapitel 11 (S. 37 ff.) darauf hingewiesen, 
welche bedeutende Entlastung auf dem Gebiet der Volksseuchen
bekämpfung den öffentlichen Körperschaften durch die Sozialver
sicherung erwächst und es wäre daher nur recht und billig, wenn 
für diese Zwecke den Sozialversicherungsinstituten aus öffentlichen 
Mitteln entsprechende Subventionen gewährt würden. Mit dieser 
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frage hat sich auch die im Oktober 1930 in Dresden tagende 
IV. Generalversammlung der Internationalen Zentralstelle von Ver
bänden der Krankenkassen und Hilfsvereine befaßt und in einer 
Entschließung zu dem betreffenden Punkt der Tagesordnung "Die 
Krankenversicherung im Kampfe gegen die sozialen Krankheiten u. a." 
zum Ausdruck gebracht, daß auf diesem Gebiet eine Zusammen
arbeit der Träger der sozialen Versicherung und der öffentlichen 
Gesundheitsbehörden erforderlich ist, daß aber diese Gemeinschafts
arbeit nicht dazu führen darf, daß die Sozialversicherung mit Aus
gaben belastet wird, die an sich aus öffentlichen Mitteln zu tragen 
sind. 

Aber auch auf dem Gebiete der Pensionsversicherung der Ange
stellten wären gerade im Hinblick auf die derzeitigen wirtschaftlichen 
Verhältnisse Beiträge aus öffentlichen Mitteln in Erwägung zu 
ziehen. 

Hunderte von Absolventen der kaufmännischen und technischen 
Mittelschulen sowie der Hochschulen sind heute absolut nicht in 
der Lage, Stellungen zu finden, ein Zustand, der gerade im Hinblick 
auf den Umstand, daß die Arbeitslosigkeit für die Jugend von ganz 
besonders nachteiligen folgen, nicht nur in moralischer, sondern 
auch in wirtschaftlicher Beziehung ist, im Interesse der Allgemein
heit nichts weniger als wünschenswert erscheint. 

Diese langwährende Arbeitslosigkeit des jungen Nachwuchses 
ist nicht zuletzt auch in weitgehendem Maße darauf zurückzuführen, 
daß die bereits pensionsreifen älteren Angestellten nicht in Pension 
gehen, weil die für sie nach den heutigen Bestimmungen anfallen
den Pensionen so gering sind, daß sie mit denselben tatsächlich nicht 
das Auskommen finden können. 

Es soll zunächst darauf hingewiesen werden, daß die meisten 
dieser Angestellten vom Jahre 1909 bis zur Zeit der Inflation bedeu
tende Summen an Beiträgen für die Pensionsversicherung aufge
bracht haben, die entwertet wurden, da die Gelder der ehemaligen 
Pensionsanstalt zum Großteil in Staatspapieren und Kriegsanleihe 
angelegt waren. Eine wenigstens teilweise Valorisierung dieser 
Beträge in form einer Subvention aus öffentlichen Mitteln wäre nur 
recht und billig und gäbe die Möglichkeit einer Erhöhung der Pen
sionen zumindest für 55- bis 60jährige männliche und 50- bis 55jäh
rige weibliche Angestellte. 

Es könnten aber auch für diesen Zweck Mittel der Arbeitslosen
versicherung zur Verfügung gestellt werden, ohne daß eine wesent
liche Belastung dieses Zweiges der Versicherung eintreten müßte. 
Durch die infolge des höheren Pensionsbezuges aus den Betrieben 
ausscheidenden Angestellten würden ja viele derzeit im Bezug der 
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Arbeitslosenunterstützung stehende jüngere Angestellte Aufnahme 
in den Betrieben finden können. Es unterliegt doch keinem Zweifel, 
daß die Zahlung höherer Pensionen an ältere Angestellte in mehr 
als einer Beziehung der Zahlung der Arbeitslosenunterstützung an 
jüngere Personen vorzuziehen wäre. Aber auch für die Betriebe 
würde im Zusammenhang damit ein Vorteil durch den Austausch 
älterer gegen jüngere Angestellte in Erscheinung treten. 

Von diesem Gesichtspunkte ist auch die bereits oben erwähnte 
Forderung nach Erhöhung der Beitragsgrundlage in der Pensions
versicherung zu beachten. 

V. Organisation und Verwaltung. 

Sowohl vom sozialen wie vom versicherungstechnischen und 
organisatorischen Standpunkte wäre die Sozialversicherung auf brei
tester Grundlage ohne jegliche berufständische Unterscheidung ge
wiß die zweckmäßigste Lösung. Leider stellen sich derselben der
zeit praktisch große Hindernisse in den Weg. Vor allem - abge
sehen von der Mentalität eines großen Teiles der in Frage kom
menden Bevölkerungskreise - die Tatsache der verschiedenen ar
beitsrechtlichen Grundlagen der einzelnen Arbeitnehmergruppen. 

Zumindest gewisse Leistungen der Krankenversicherung, z. B. 1: Schaffu.ng 
. . . emer ArbeIts-

Arzthilfe, Medikamentenversorgung, Anstaltspflege, msbesondere gemeinschaft 

aber die Bekämpfung der Volkskrankheiten sollen wohl aus wirt- fü~e~~fghkee_n
schaftlichen Erwägungen für alle Sozialversicherungsträger am rungsleistun-

zweckmäßigsten in gemeinsamen Einrichtungen durchgeführt wer- gen 

den. Es wäre daher vorläufig wenigstens die S c h a f fun gei n e r 
Ar bei t s gern ein s c h a f t für diesen Zweck wünschenswert. 
Ansätze hiezu sind ja bereits vorhanden, z. B. in einem von allen 
Krankenversicherungsträgern beschickten Komitee, das sich mit der 
Frage der Medikamentenversorgung befaßt und in dieser Beziehung 
eine möglichste Vereinheitlichung anstrebt. Natürlich wäre für ge-
wisse Zwecke, z. B. die einheitliche Regelung des ärztlichen Dienstes, 
eine gesetzliche Fundierung dieser Arbeitsgemeinschaft sehr förder-
lich. Die Wichtigkeit solcher einheitlicher Regelungen darf nicht 
unterschätzt werden. 

In dem von der Taxabteilung der pharmazeutischen Gehaltskasse 
für Österreich herausgegebenen "Spezialitätenlistenführer" vom 
1. Juli 1930 sind z. B. 53 Krankenversicherungsträger angeführt, 
die 27 verschiedene Spezialitätenlisten aufweisen. In Wien allein 
sind für 27 Krankenkassen 14 verschiedene Listen vorhanden. Bis 
vor kurzem waren die Verhältnisse auf diesem Gebiete noch ungün-
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stiger, weil sich erst in letzter Zeit 8 Träger der Angestelltenver
sicherung auf eine einheitliche Liste geeinigt haben. 

Welche Erschwerung diese vielen verschiedenen Spezialitäten
listen für Ärzte und Apotheker und nicht zuletzt für die Versicher
ten bedeutet, braucht wohl nicht im Detail erörtert zu werden. 

Die Lösung dieser Frage wäre ja sehr leicht in sachlicher und 
ökonomischer Weise mit einem Schlage zu lösen, wenn endlich die 
schon so lange in Aussicht gestellte "Therapia oeconomica" er
scheinen würde. 

in~~~f:l~t~': ~ as die T r ä ger der A n g e s tell t e n ver s ich e run g 
versicherung betnfft, SO bestehen auf Grund der durch das neue Angestelltenver

sicherungsgesetz 1928 geschaffenen Verhältnisse derzeit in Öster
reich neben drei Sonderversicherungsanstalten (Land- und Forst
wirtschaft, Presse und Pharmazeuten) die Hauptanstalt für Ange
stelltenversicherung mit 12 Angestellten-Versicherungskassen. 

Zur Orientierung seien nachstehend die einzelnen Angestellten
Versicherungskassen mit der Zahl der bei ihnen Versicherten nach 
dem Stande per Ende Dezember 1930 angeführt: 

Ve r si ch e r un g sk ass e: 
für kaufmännische Angestellte . 
für Industrieangestellte 
"Collegialität" . . . . . . 
für Bank- und Sparkassenangestellte . 

Zahl der Pflicht-Versicherten: 
71.655 
44.644 
27.153 

8.282 

in Wien zusammen 151.734 

22.620 
14.415 
21.835 

Niederösterreich 
Oberösterreich 
Steiermark . 
Burgenland 
Kärnten . 
Salzburg 
Tirol . . 
Vorarlberg 

1.701 
6.454 
4.994 
7.821 
3.856 

außerhalb Wiens zusammen . 79.029 

Insgesamt im Wege der Vers.-Kassen pflichtversichert . 235.430 

Bei der Hauptanstalt pflichtversichert . . . . 401 
hiezu bei der Hauptanstalt freiwillig Versicherte und 

Administrativrentner . . . . 5.009 

Summe aller erfaßten Versicherten . . . . . . . 240.840 
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Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, daß nach der derzeitigen 
Organisation ganz kleine Versicherungskassen mit eigenem Ver
waltungs- und Leistungsapparat bestehen. Nur für die niederöster
reichische und burgenländische Versicherungskasse besteht aller
dings bei getrennten Verwaltungskörpern eine Gemeinschaft in der 
Weise, daß die Durchführung der Verwaltung von einem Beamten
körper erfolgt. 

Sachlich absolut ungerechtfertigt ist das Bestehen der Wahlkasse 
"Collegialität" in Wien. Der so oft vorgeschobene Grund einer sich 
günstig auswirkenden Konkurrenz zwischen Wahl- und Pflichtkasse 
ist heute, wo auf der einen Seite die Beiträge, andererseits die Lei
stungen im Gesetze festgelegt sind, absolut nicht mehr stichhältig. 
Wie die Entwicklung zeigt, waren die sich in der Praxis ergebenden 
Verhältnisse auch stärker, als alle theoretischen Erwägungen. Tat
sache ist, daß heute für alle Wiener Angestellten-Versicherungs
kassen, einschließlich der Wahlkasse "Collegialität", im Verein
barungswege eine gemeinsame gleichlautende Krankenordnung und 
Spezialitätenliste besteht und auch sonst das Bestreben vorhanden 
ist, wenigstens in großen fragen eine einheitliche Regelung vorzu
nehmen. Diese Tatsache ist gewiß begrüßenswert und zeigt, daß 
in den Verwaltungen aller Versicherungskassen die Tendenz besteht, 
sich bei der Regelung verschiedener wichtiger fragen von rein 
sachlichen Erwägungen leiten zu lassen, sie zeigt aber auch, daß 
nicht nur das Bestehen der "Wahlkasse", sondern überhaupt das Be
stehen von vier Angestellten-Versicherungskassen in Wien mit zu
sammen insgesamt ca. 150.000 Versicherten eigentlich keine sach
liche Berechtigung hat. Auch die besonderen dienstrechtlichen Ver
hältnisse der Bank- und Sparkassenangestellten und die bei den 
Versicherten der zuständigen Kasse in Erscheinung tretende höhere 
Durchschnitts-Beitragsgrundlinie beinhalten keinen zwingenden 
Grund für den gesonderten fortbestand dieser Versicherungskasse. 
Sind die Versicherten in einer gemeinsamen Kasse bessere Risken in 
bezug auf die höhere Durchschnittsbeitragsgrundlage, so wirkt sich 
auf der anderen Seite die unverhältnismäßig große Zahl von Ad
ministrativrentnern wieder ungünstig aus. 

Das Bestehen der "Wahlkasse" wirkt sich derzeit insoferne un
günstig aus, als die Tatsache ihres Bestehens allein genügt, 
daß sowohl von Seite der Dienstgeber, als auch von Seite der 
Versicherten bei forderungen, die von den Versicherungskassen 
nicht erfüllt werden können, immer wieder in mehr oder minder 
verhüllter form mit dem übertritt zur Wahlkasse und wahrschein
lich auch umgekehrt gedroht wird, was zu recht weitläufigen und 
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3. Vorteile 
einer Ange
stellten ein
heitskasse 

unerquicklichen Auseinandersetzungen und Korrespondenzen führt 
und die Kassen administrativ außerordentlich belastet. 

Der Wechsel der Versicherten in Wien zwischen den einzelnen 
Versicherungskassen ist ein ganz bedeutender. Die Versicherungs
kasse für kaufmännische Angestellte weist im Tätigkeitsbericht für 
das Jahr 1929 nicht weniger als 33.570 An- und 33.893 Abmeldungen 
aus. Hiebei sind die übertritte innerhalb der Versicherungskasse 
von einer firma zu einer anderen (36.280 An- und Abmeldungen) 
nicht berücksichtigt. Ein Großteil dieser An- und Abmeldungen be
zieht sich auf bereits Versicherte. Die dadurch bedingte ganz ge
waltige Arbeit, die sich im Zentralkataster der Hauptanstalt durch 
die für jeden fall einlangenden zwei An- und Abmeldungen ver
doppelt, könnte durch die führung eines Katasters bei der Ange
stellten - Ein h e i t s k ass e ganz vermieden werden. 

Schließen sich dieser Einheitskasse auch die Provinzkassen an 
- was praktisch bei Errichtung von Zweigstellen in den größeren 
Provinzstädten ohne weiteres möglich wäre - (siehe Krankenkasse 
der Bundesangestellten !) -, so könnte bei entsprechender Organi
sierung des An- und Abmeldewesens der Zentralkataster bei der 
Hauptanstalt überhaupt entfallen. 

Die weiteren Vorteile der Angestellten-Einheitskasse für zirka 
240.000 Versicherte sind wohl ohne weiteres klar ersichtlich und 
würden sich administrativ in der Vereinheitlichung, Vereinfachung 
und Verbilligung der Verwaltung auf folgenden Gebieten auswirken: 

An- und Abmeldewesen (Wegfall der gegenseitigen Überweisung 
der Versicherungskarten), 

Wegfall vieler jetzt im langwierigen Instanzenzug zur Erledigung 
gelangenden Entscheidungen über die versicherungszuständige 
Kasse, 

Wegfall der für Dienstnehmer, Dienstgeber und Versicherungs
träger derzeit gleich unbefriedigenden Lösung im Falle von An
stellungen bei mehreren Dienstgebern, 

Durchführung des Erhebungsdienstes (Möglichkeit kleinerer Rayons 
für die Erhebungsorgane, dadurch Wegfall langer Weg- und da
mit Erhöhung der tatsächlichen Arbeitszeit). 

Auch auf dem Gebiete der Krankenversicherung würden sich 
durch die Einheitskasse viele Vorteile ergeben, und zwar auf fol
genden Gebieten: 
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Durchführung der Krankenkontrolle (wie beim Erhebungsdienst), 

Möglichkeit der Anlage kontinuierlicher Krankengeschichten, 

Durchführung der Lungenfürsorge, Mutterberatung etc. (insbeson-
dere im ersteren Falle macht sich der Kassenwechsel sehr unan
genehm bemerkbar), 

Einheitliche Organisierung des ärztlichen Dienstes (Fortfall des 
Wechsels des Arztes beim Wechsel der Versicherungskasse, ein
heitliche Verträge und Dienstordnungen etc.), 

Einheitliche Organisierung auf dem Gebiete der Zahnbehandlung, 
der physikalisch-therapeutischen Behandlung in ökonomischer 
Weise (Ambulatorien), 

Einheitliche Versorgung mit Heilmitteln (Kassenapotheken), 

Einheitliche Versorgung mit Heilbehelfen, 

Einheitliche Vorsorge auf dem Gebiete der Anstaltsbehandlung, 

Auf dem Gebiete der erweiterten Heilbehandlung (einheitliche öko
nomische Verwendung und Verwaltung der eigenen Heime). 

Diese Beispiele ließen sich noch weiter vermehren und im Detail 
begründen, was aber über den Rahmen dieses Referates hinausgehen 
würde. 

Zusammenfassend kann nur gesagt werden, daß die E i n
h e i t s - A n g e s tell t e n - Ver s ich e run g s k ass e die e i n
z i ge M ö g I ich k e i t z u ein e r wirklich ausschlaggebenden 
Ver ein f ach u n gun d Ver bill i gun g und damit z u 
ein e mAu s bau der Lei s tun gen in der Angestellten
versicherung bei gleichbleibenden Beiträgen führen könnte. 

Was die Verwaltungsorgane in der Angestelltenversicherung 4. Prinzip der 
b t 'fft . d d' h d t l' h B . f d Selbstver-e n ,so sm lese nac en gese z IC en esttmmungen au em wallung 

Pr i n z i p der Sei b s t ver wal tun g aufgebaut; dieses Prin-
zip hat sich im großen und ganzen bewährt. Eine Änderung dieses 
Prinzipes, das einen innigen Kontakt der Versicherten mit der Kassen
verwaltung gewährleistet, ist daher nicht wünschenswert. Gerade 
die Selbstverwaltung bietet die sicherste Gewähr dafür, daß im 
Falle der Notwendigkeit ein Ausgleich zwischen den finanziellen 
Möglichkeiten und Leistungen in einer Weise getroffen wird, der die 
berechtigten Interessen der Versicherten in weitestgehender Weise 
wahrt. Gerade die Ereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, daß 
die autonomen Verwaltungen der Angestelltenversicherung es in den 
meisten Fällen zustande gebracht haben, unter tunlichster Wahrung 
der Ansprüche der Versicherten Maßnahmen zu treffen, die das 
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durch verschiedene mißliche Umstände ins Wanken geratene finan
zielle Gleichgewicht in den Gebarungen der Angestellten-Versiche
rungskassen wieder herstellen. Hiebei ist das Ausschlaggebende, 
daß die Mehrheit der Versicherten diesen Maßnahmen und ihren 
Beweggründen durchaus das entsprechende Verständnis entgegen
gebracht hat. 

Der Gefahr, daß in solchen Situationen gewaltsame bürokratische 
Maßnahmen die Interessen der Versicherten außer acht lassen, wird 
durch die autonomen Verwaltungen, in welchen ja meist geschulte 
und ihrer Verantwortung vollbewußte Vertreter der Interessen der 
Versicherten Sitz und Stimme haben, wirksam begegnet. 

;'). Orgal?isa- Was die 0 r g a n isa t ion des i n n e ren Die n s t e s 
bon des mne- d T" d A 11 . h 1 . d hili ren Dienstes er rager er ngeste tenverSlC erung an angt, so sm wo a e 

Kassenleistungen bestrebt, dieselbe möglichst reibungslos und ökono
misch zu gestalten. Der Erfolg dieser Bemühungen ist nicht - wie 
es leider häufig geschieht - nach dem Verhältnis der Verwaltungs
kosten zu dem Leistungsaufwand oder den Beitragseinnahmen zu 
beurteilen. Ohne genaue Kenntnis der im Einzelfall vorliegenden 
Verhältnisse kann eine solche Beurteilung zu einem absolut falschen 
Ergebnis führen. Es wäre ohne weiteres möglich, daß bei einem 
Versicherungsträger die Leistungen infolge mangelnder Kontrolle 
auf den Gebieten der Arzthilfe, der Medikamentenversorgung etc. eine 
absolut übermäßige Höhe erreichen, die Verwaltungskosten dagegen 
relativ niedrig sind. Umgekehrt dürfen Kontrollrnaßnahmen nicht 
Kosten verursachen, die mit dem durch die Kontrolle erzielten Er
folg nicht in Einklang zu bringen sind. In dieser Beziehung bei den 
namentlich in der Krankenversicherung durchaus nicht einfach und 
klar liegenden Verhältnissen das richtige Maß zu halten, ist gewiß 
eine der schwierigsten Aufgaben, vor welche die Träger der Sozial
versicherung gestellt sind. 

Die frage der Ökonomie in der Verwaltung der Sozialversiche
rungsträger hängt zum allergrößten Teil nicht von den Versiche
rungsträgern, sondern von Umständen ab, die außerhalb ihres Ein
flusses liegen. Was nützt dem Versicherungsträger das ehrliche Be
streben nach ökonomischer und rationeller Verwaltung, wenn durch 
das Gesetz Verwaltungsarbeiten notwendig werden, die sich oft 
schwer mit einer wirtschaftlichen Verwaltung vereinbaren lassen. 
Es wäre daher sehr zu begrüßen, wenn in Hinkunft bei der Gesetz
gebung auch auf die Durchführung vom Standpunkte einer wirt
schaftlichen Verwaltung Rücksicht genommen würde. Dazu kommt, 
daß in der Sozialversicherungsgesetzgebung in vielen fällen - auf 
einige wurde ja bereits an anderer Stelle dieses Referates hinge
wiesen - die nötige Klarheit mangelt, was zu einer Rechtsunsicher-
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heit und damit naturgemäß auch zu einer bedeutenden Erschwernis 
und Verteuerung der Verwaltung führen muß. 

Die U n t e r s t ü t z u n g der K ass e in ihrem Bestreben t~'t Unterd 
nach billiger und einfacher Verwaltung von Sei ted e r V e r- sKa~~:;o:r 

. h t d D' t b . t . K ·t I f" . h Seiten der S I cer e nun I e n s g e e r IS em apl e ur SIC. Versicherten 
Eine ganz bedeutende Erleichterung der Verwaltung wäre es, wenn und D~enst-
die Dienstgeber und Versicherten die Meldungen rechtzeitig und ge er 

richtig erstatten, wenn die Beiträge ohne Mahnung eingezahlt 
würden usw. Gerade auf diesem Gebiete leisten ja gewiß die in 
der Selbstverwaltung der Versicherungsträger tätigen Vertreter 
der Dienstnehmer und Dienstgeber durch Aufklärung in ihren 
Kreisen oft sehr wertvolle Arbeit, doch sind weite Kreise von 
Dienstgebern und Versicherten diesem Einfluß nicht zugänglich. 
Hier spielt auch die Frage der "Versicherungsmoral" eine Rolle. 
Es ist leider eine Tatsache, daß manche Versicherte die Sozial
versicherung als eine Sparkasse betrachten und der Meinung 
sind, sie müssen unter allen Umständen soviel aus derselben her
ausbekommen, als sie eingezahlt haben. Die Folge davon ist, daß 
die Versicherungsträger gezwungen sind, Kontrollmaßnahmen zu 
treffen, die unter Umständen zu einer unnötigen Verteuerung der 
Verwaltung führen können. 

Die Organisation des inneren Dienstes der Angestelltenversiche
rungsträger ist in großen Zügen durch eine "Instruktion" einheit
lich geregelt und gehen die Bestrebungen dahin, auch im Detail 
durch Auflegen möglichst einheitlicher Drucksorten im Interesse 
der Versicherten (Kassenwechsel!) eine gewisse Übereinstimmung 
bei den einzelnen Kassen herbeizuführen. Durch die in Aussicht 
stehende VIII. Durchführungsverordnung zum Angestelltenversiche
rungsgesetz soll auch die Einrichtung der Buchführung bei den 
Trägern der Angestelltenversicherung nach einheitlichen Gesichts
punkten geregelt werden. 

Vor kurzem erst haben die Wiener Angestelltenversicherungs
träger die Initiative ergriffen, im gegenseitigen Einvernehmen 
Richtlinien für die Verbuchung der Leistungen und Verwaltungs
kosten festzulegen, um auch in dieser Beziehung endlich die wün
schenswerte Klarheit zu schaffen. 

Die Ver wal tun g s k 0 s t e n der Versicherungsinstitute 7. Verwal-
b'ld d K kt d "ff tl' h D' k . "b d' S . I tungskosten I en en ernpun er 0 en IC en IS usslOn u er le oZla - der Versiche-
versicherung. Wohl auf keinem Gebiete wird die unverantwortliche rungsinstitute 

Irreführung der Öffentlichkeit so weit getrieben, wie in dieser Bezie-
hung. In der Angestelltenversicherung ist die Höhe der Verwaltungs-
kosten gesetzlich mit 7,7% der Beitragseinnahmen limitiert und aus 
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dem von Herrn Sektionschef Schromm dem ÖKW nach amtlichen 
Quellen zur Verfügung gestellten Material geht hervor, daß sich die 
Nettoverwaltungskosten in den Angestellten-Versicherungskassen 
durchschnittlich auf 6% der Beitragseinnahmen für die Kr a n k e n
ver s ich e run g belaufen. 

Die in den gedruckt vorliegenden Berichten der einzelnen In
stitute enthaltenen Zahlen zeigen, daß in der Angestelltenversiche
rung *) im Jahre 1930 ohne Berücksichtigung der Stellenlosenver
sicherung S 94,697.979,76 an Beiträgen eingehoben und dafür ins
gesamt b ru t t 0 **) S 6,069.408,60 an Verwaltungskosten, also 
rund 6,3 % der Beitragseinnahmen, aufgewendet wurden. 

Es ist wohl kaum anzunehmen, daß irgend eine Privatversiche
rungsgesellschaft auch ohne Berücksichtigung der Akquisitions
und Provisionsspesen mit einem ähnlich niedrigen Satz an Verwal
tungskosten das Auslangen finden dürfte. Damit soll nicht gesagt 
werden, daß die Versicherungsträger sich nicht weiter bemühen 
brauchen, die Verwaltungskosten womöglich herabzudrücken. Die 
Verhältnisse liegen aber keineswegs so, daß durch weitere Erspar
nisse an Verwaltungskosten so nennenswerte Beträge erübrigt wer
den können, daß sich diese Ersparnisse in einer Ermäßigung der 
Beiträge oder in einer Erhöhung der Leistungen in beträchtlicher 
Weise auswirken könnten. 

Im Zusammenhang mit der Besprechung der Verwaltungskosten 
der Sozialversicherung in der Öffentlichkeit wird immer wieder auf 
die "Paläste" hingewiesen, in denen sich die Amtsräume der Kassen 
befinden. Aber nicht auf diese demagogische Einstellung soll hier 
hingewiesen werden, sondern auf die Notwendigkeit und Zweck
mäßigkeit der Unterbringung der Sozialversicherungsinstitute in 
eigenen Häusern. Diese Frage steht ja mit jener der Verwaltungs
kosten einigermaßen im Zusammenhang. Wohl kein Miethaus wird 
in seiner ursprünglichen Einteilung den Zwecken dieser Institute 
entsprechen und die Raumeillteilung ist für eine ökonomische, ratio
nelle und reibungslose Abwicklung des Geschäftsganges in den 
Sozialversicherungsinstituten von bedeutendem Einfluß. Dies ist 
in Miethäusern - wenn überhaupt möglich - nur mit großen Un
kosten verbunden, ohne in den meisten Fällen zu einer endgültig 
befriedigenden Lösung zu führen. Bei einer Wiener Angestellten-

*) Die Sonderversicherungsanstalten sind hier nicht einbezogen. 
**) In den Verwaltungskosten sind die Rückersätze für Einhebung der 

Beiträge für die Stellenlosenversicherung inbegriffen, obwohl in der Summe 
der Beiträge jene für die Stellenlosenversicherung nicht enthalten sind. 
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Versicherungskasse, die aus wirklich zwingenden Gründen die Auf
stellung einiger Gipsdielenwände zur Vergrößerung der chefärzt
lichen Ordinationsräume vornehmen wollte, wurde vom Hausinhaber 
eine freie Vereinbarung verlangt, die sich in einem höheren Miet
zins von monatlich S 2000,- ausgewirkt hätte. Das sind gewiß 
unhaltbare Zustände. 

Einer wirklich befriedigenden Lösung wird auch diese frage erst 
durch eine Einheitskasse in der Angestelltenversicherung zugeführt 
werden können. 
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Einleitung. 
Wenn vom Standpunkte des Versicherungsträgers aus zu der 

Frage Stellung genommen werden soll, ob die Kr a n k e n v e r
sicherung der öffentlichen Angestellten in ihrer 
gegenwärtigen Form einer Kritik unter dem Ge
s ich t s P unk ted erZ w eck m ä ß i g k e i tun d Wir t
s c h a f t I ich k e i t voll zu bestehen vermag, so ist zunächst festzu
stellen, ob und inwieweit hinsichtlich jener Gruppen von unselbstän
dig Erwerbstätigen, die nach dem gegenwärtigen Stande in die Kran
kenversicherung der öffentlichen Angestellten einbezogen sind, ein 
berechtigtes Bedürfnis nach Krankenversicherung im Rahmen der 
Sozialversicherung besteht und welcher Art im einzelnen dieses 
Versicherungsbedürfnis ist. Wird das Versicherungsbedürfnis be
jaht, so ist weiters zu prüfen, ob die gegenwärtigen Einrichtun
gen der Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten zweck
mäßig und wirtschaftlich sind. Hiebei ist der Begriff der Zweck
mäßigkeit dahin zu umschreiben, ob die bestehenden Einrichtungen 
dem durch das Versicherungsbedürfnis bestimmten und abgegrenz
ten Zweck der Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten voll 
entsprechen, ob sie demnach dem Versicherungsbedürfnis sowohl 
qualitativ als auch quantitativ genügen oder über dieses hinausgehen 
bzw. hinter ihm zurückbleiben. Hinsichtlich der Einnahmenwirt
schaft ist die Zweckmäßigkeit der gegenwärtigen Verteilung der 
Beitragslast unter dem Gesichtspunkte der Heranziehung der Bei
tragspflichtigen nach ihrem Interesse am Bestehen der Versiche
rung und dem wirtschaftlichen Vorteile, der für sie aus der Ver
sicherung erwächst, zu beurteilen. Schließlich ist zu untersuchen, 
ob für die Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der 
Verwaltung die richtige Form gefunden wurde und ob ferner die 
technischen Einrichtungen der Verwaltung den objektiven Erforder
nissen der Durchführung der Versicherung voll entsprechen. 

Die Frage der Wirtschaftlichkeit der gegenwärtigen Kranken
versicherung der öffentlichen Angestellten ist in der Weise zu 
prüfen, daß festgestellt wird, ob die derzeitigen Einrichtungen dem 
angestrebten Zweck mit den geringsten Mitteln am nächsten 
kommen. 

Auf Grund der Feststellungen, welche bei dieser Überprüfung 
der gegenwärtigen Verhältnisse und Einrichtungen in der Kranken
versicherung der öffentlichen Angestellten gemacht werden, sollen 
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schließlich vom Standpunkte der Versicherungsträger An r e g u n
gen vor g e b ra c h t wer den, wie i n der Kr a n k e n v e r
sicherung der öffentlichen Angestellten Wege 
zur Rat ion a 1 i sie run g im Sinne einer strengen Abstellung 
der Einrichtungen auf Zweck und wirtschaftliche Verwendung der 
Mittel ge fun den wer den k ö n n e n, wobei insbesondere auch 
dem Standpunkte der besonders in letzter Zeit außerordentlich häufig 
gewordenen Kritik Rechnung getragen werden soll. 

I. A B S C H N I T T. 

Besteht ein Bedürfnis nach einer Krankenversicherung 
der öffentlichen Angestellten? 

A. Versicherungsbedürfnis der Dienstnehmer. 

Wird nun zunächst die Frage geprüft, ob ein Bedürfnis nach 
einer Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten im Rahmen 
der Sozialversicherung besteht, so muß mit einigen Worten auf die 
Entstehungsgeschichte der Krankenversicherung der öffentlichen 
Angestellten zurückgegangen werden. 

Der Übergang der Krankenversicherung der Arbeiter zu ihrem 
großartigen System von Sachleistungen und prophylaktischen Ein
richtungen erweckte das Interesse der öffentlichen Angestellten für 
die Versicherung. 

Es zeigten sich daher schon vor dem Krieg, demnach zu einer 
Zeit, da die wirtschaftlichen Verhältnisse der Staatsbeamten noch 
nicht annähernd so schlecht waren, wie jene der heutigen Bundes
angestellten, Bestrebungen zur Schaffung einer Krankenversicherung 
der Staatsbeamten. Sie hatten ihre Ursache in dem Umstand, daß 
für die Staatsbeamten eine Organisation zur Unterstützung im 
Erkrankungsfalle - etwa auf privatwirtschaftlicher Grundlage -
nicht bestand, sondern nur in bedürftigen Fällen vom Dienstgeber 
Aushilfen gegeben wurden, auf die aber kein Rechtsanspruch be
stand und deren Verleihung reine Ermessungssache des Dienst
gebers war. 

Entstehung 
des Ver

sicherungs
iuteresses 

Dazu kam noch das jähe Hinabstürzen des Lohnniveaus der Jntwr:rt~ng 
öffentlichen Angestellten in der Nachkriegszeit. Daß dabei und bei une; Ka~it!i~-
dem vollständigen Kapitalsverluste dieser Kreise dem einzelnen verlust 

Haushalte bald die Mittel fehlten, Arzt und Apotheker zu bezahlen, 
geschweige denn eine Krankenanstalt oder eine Kur in Anspruch 
zu nehmen, war die selbstverständliche Folge. Die ursprünglichen 
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Erhaltung der 
Arbeitskraft 

Entlastung 
hinsichtlich 
der Armen-

fürsorge 

Bedürfnisse - Essen und Kleidung - erlaubten ihm keinerlei 
Rücklagen für den fall der Krankheit. Diese katastrophale materielle 
Verelendung machte es notwendig, die öffentlichen Angestellten für 
den fall der Krankheit besonders zu schützen. 

Wenn demnach schon in der Vorkriegszeit ihr Interesse an der 
Krankenversicherung erwacht war, so war nunmehr das Versiche
rungsbedürfnis unabweisbar hinzugetreten. 

B. Versicherungsbediirfnis der Dienstgeber. 

Aber auch seitens der Dienstgeber ergab sich insbesondere in 
der Nachkriegszeit das Bedürfnis nach einer Krankenversicherung 
der öffentlichen Angestellten. In der Hauptsache waren dabei die 
gleichen Erwägungen maßgebend, wie für die Dienstnehmer selbst, 
nämlich die Sicherstellung einer ausreichenden Hilfe im Krank
heitsfalle im Interesse der Erhaltung der Arbeitskraft der Angestell
ten und der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz gegenüber 
der Belastung im falle von Krankheiten in der familie, um derart 
die auf diesem Gebiete zu befürchtenden folgeerscheinungen, soweit 
sie sich auf die Arbeitsleistung, Gesundheit und letzten Endes auch 
auf die Lohnforderungen der Angestellten auswirken, nach Mög
lichkeit auszuschalten. 

Daneben ergab sich für die Dienstgeber auch noch ein anderer 
Grund des Bedürfnisses nach einer Krankenversicherung der öffent
lichen Angestellten, da durch die Verelendung der Bundesangestell
ten die Belastung aus dem Titel der Aushilfen im Krankheitsfalle, 
von welchen früher gesprochen wurde, ganz wesentlich zunahm und 
auch dort, wo die Gebietskörperschaften bei Unbemittelten die 
Kosten der Krankenhilfe in form von Armenbehandlung und die 
Kosten allfälliger Anstaltspflege zu übernehmen haben, sich der 
Mangel einer Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten 
stark fühlbar machte. 

C. Gegenwärtiger Stand. 

Wohl haben sich in Österreich in der Zeit seit der Schaffung der 
Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten die Besoldungs
verhältnisse geändert. Während zur Z e i t der G r ü n dun g 
der Krankenversicherungsanstalt der Bundes
a n g e s tell t e n eine wirtschaftlich ziemlich homogene Risken
gemeinschaft bestand, da die Herrschaft des Alimentationsprinzips 
in der Lohnpolitik auf der einen Seite die gehobenen Einkommen ge
köpft, auf der anderen Seite hingegen die kleinen Einkommen 
immerhin aufgefüllt hatte, b r ach ted e r Ab bau eine wesent-
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liche Vermehrung der Zahl der Pensionisten mit geringen Ruhe
genüssen und erfuhren die Bezüge der höheren Beamten, da das 
Alimentationsprinzip vom Staate nur in der Zeit des größten Not
standes aufrecht erhalten werden konnte, eine ansehnliche Erhöhung. 

Die seit dem Jahre 1920 eingetretenen Veränderungen in der 
Besoldung der öffentlichen Angestellten haben aber nur einem Teile 
von ihnen - etwa 10.000 höheren Beamten - eine nennenswerte 
Besserstellung gebracht, für einen weitaus größeren Teil ist eine 
weitere Verschlechterung der Lebensbedingungen durch den Abbau 
eingetreten. 

Es ist demnach festzustellen, daß bei den an der Krankenver
sicherung der öffentlichen Angestellten unmittelbar Beteiligten das 
Versicherungsbedürfnis, welches zur Zeit der Schaffung der Ver
sicherung vorhanden war, infolge der notwendigen Zurückhaltung 
des Staates in der Valorisierung der Bezüge auch heute noch ge
geben ist und die in der Zwischenzeit eingetretenen Änderungen 
nicht von solcher Bedeutung sind, daß sich dadurch die Grund
lagen dieses Versicherungsbedürfnisses wesentlich geändert hätten. 

D. Art des Versicherungsbedürfnisses. 

Es erübrigt sich nun noch festzustellen, welcher Art der Inhalt 
des Versicherungsbedürfnisses der öffentlichen Angestellten ist. 

Zufolge der Eigenart des Dienstverhältnisses der öffentlichen 
Angestellten, die für den Verdienstentgang im Krankheitsfalle 
sichergestellt sind, richtet es sich in erster Linie auf die Leistungen 
der Krankenhilfe, weiters aber auch auf die Barleistungen bei Ent
bindungen und in Sterbefällen, die zwar einen anderen Zweig der 
Versicherung darstellen, jedoch seit jeher mit der sozialen Kranken
versicherung verbunden sind. Das im Vergleich zu den Arbeitern 
gehobene wirtschaftliche Niveau der öffentlichen Angestellten erfor
dert ein höheres Niveau der Leistungen, insbesondere hinsichtlich 
der Arzthilfe, der Heilmittel und der Anstaltspflege wird auf die 
Qualität der Leistungen besonderer Wert gelegt. 

Schließlich wird unter dem Gesichtspunkte des ausreichenden 
Schutzes der wirtschaftlichen Existenz ein weitgezogener Kreis der 
familienversicherung gefordert, da ja auch die Krankheitsfälle der 
Angehörigen den Versicherten belasten. 

Die Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten muß 
daher, wenn sie dem bestehenden und berechtigten Versicherungs
bedürfnis gerecht werden soll, in ihren Einrichtungen auf we i t
geh end e farn i I i e n ver s ich e run g, weiters auf au s
r ei c h end e Kr a n k e n h i I f e und ein entsprechendes N i v e a u 

63 



der Versicherungsleistungen das Hauptgewicht 
legen. 

11. A B S C H N I T. T. 

Ist die Krankenversicherung der öffentlichen Ange
stellten in ihrer Form zweckmäßig? 

Es fragt sich nun, ob die in Österreich vom Gesetzgeber ge
wählte form zweckmäßig war. 

Der Aufgabenkreis der Krankenversicherung der öffentlichen 
Angestellten ist durch den früher ausgeführten Inhalt des Versiche
rungsbedürfnisses abgegrenzt. Aufgabe dieses Abschnittes wird es 
sein, die gegenwärtig bestehenden Einrichtungen der Krankenver
sicherung der öffentlichen Angestellten im Sinne der Ausführungen 
der Einleitung auf ihre Zweckmäßigkeit zu überprüfen, wobei, da 
im allgemeinen die Einrichtungen der drei großen Versicherungs
träger der Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten fast 
gleich sind, nur die Verhältnisse bei der im Vordergrunde des Inter
esses stehenden Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten 
besprochen werden sollen. 

A. Persönlicher Umfang der Versicherung. 

1. K r eis der Ver s ich e r t e n. 

Der Kreis der Versicherten ist in der Krankenversicherungs
anstalt der Bundesangestellten derart abgegrenzt, daß in die Ver
sicherung jene Bundesangestellten und sonstigen, bei der Kranken
versicherungsanstalt versicherten öffentlichen Angestellten einbe
zogen sind, welche die Unwiderruflichkeit und den Anspruch ·auf 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse bzw. die Anwartschaft auf diese 
bei den Rechte besitzen. Außerdem sind die im Bezuge von Ruhe
oder Versorgungsgenüssen stehenden Personen in die Mitglied
schaft einbezogen (Pensionistenversicherung). 

'Zersicherte Der Kreis der Versicherten ist im allgemeinen zweckmäßig ab
~~~;:nBe~~: gegrenzt, da bei allen Personen, welche die Mitgliedschaft besitzen, 

gen das gleiche Versicherungsbedürfnis festgestellt werden kann. Vom 
Standpunkte des Versicherungsträgers und der Riskengemeinschaft 
ist jedoch der Umstand, daß sich unter den Versicherten eine Reihe 
von Personen mit ganz geringen Bezügen befindet, als unzweck
mäßig zu bezeichnen, da diesen Versicherten mit Rücksicht auf ihr 
Einkommen die Versicherungsfähigkeit fehlt und sie eigentlich im 
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Rahmen der Armenfürsorge betreut werden sollten, so daß in dieser 
Richtung die Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten 
gegenwärtig P f I ich t end e r ö f f e n t I ich e n F akt 0 ren er
füllt. Welche Bedeutung die Mitgliedschaft dieser Personen für die 
Riskengemeinschaft hat, geht aus der Tatsache hervor, daß nach 
dem Stande vom 1. Jänner 1930 nicht weniger als 28.175 Versicherte 
einen Monatsbezug unter 180 Saufweisen, hievon 23.588 weniger als 
150 S, 13.528 weniger als 120 S, 2620 weniger als 90 S, 660 weniger 
als 60 S, und es gibt auch Versicherte, deren versicherungspflichtiger 
Bezug weniger als 50 S, ja sogar weniger als 30 Sund 20 S beträgt. 

Ein weiterer Mangel im Kreise der Versicherten ergibt sich aus ESelbstbäntdäti~e 
. rwer s 1ge 

der Versicherung solcher Personen, welche auf Grund emes Ruhe-
genusses aus Bundesmitteln oder aus Mitteln eines der bei der 
Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten versicherten 
Dienstgeber die Mitgliedschaft zu dieser besitzen und einer selb-
ständigen Erwerbstätigkeit obliegen. Diese Personen, welchen das 
soziale Recht der unselbständig Erwerbstätigen nicht zukommt, ge-
hören nicht in den Kreis der Krankenversicherung der öffentlichen 
Angestellten, ihre Mitgliedschaft zu dieser ergibt insbesondere im 
Verhältnis zu den Ärzten, die auf die Unzweckmäßigkeit der Mit-
gliedschaft solcher Personen hinweisen, mannigfache, für die 
Riskengemeinschaft abträgliche Weiterungen. 

Von Seite der Ärzte wird auch behauptet, daß die Versicherung 
aller öffentlichen Angestellten ohne Rücksicht auf die Höhe des 
Diensteinkommens unzweckmäßig sei und daß, ähnlich wie in 
Deutschland, ein H ö eh s tb e zug fes t z u set zen wäre, bei 
dessen Erreichung der Betreffende aus der Krankenversicherung aus
scheidet (Einkommensgrenze). Gestützt wird diese Ansicht durch 
die Behauptung, daß diese Versicherten zufolge der Höhe ihres Ein
kommens des Schutzes der sozialen Krankenversicherung nicht 
mehr bedürfen. 

2. Kr eis der ans p r u c h s b e r e c h t i g t e n Farn i I i e n
a n geh ö r i gen. 

Bei der Abgrenzung des Umfanges der Familienversicherung 
wurde der Umstand, daß sich das Versicherungsbedürfnis der 
öffentlichen Angestellten insbesondere auch auf eine ausreichende 
Familienversicherung richtet, weitgehend berücksichtigt. Der Kreis 
der Familienangehörigen wurde in Erfüllung dieses Versicherungs
bedürfnisses so gezogen, daß jenen Personen die Anspruchsberech
tigung gesichert ist, wekhe in der Versorgung des Versicherten 
stehen und deren Krankheitsfälle ihn belasten. 
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Die familienversicherung umfaßt in der Hauptsache die Gattin, 
die Kinder, Stief- und Wahlkinder und Enkel der Versicherten; bis 
zum Jahre 1925 waren auch die Lebensgefährtinnen und Eltern 
sowie Großeltern der Versicherten unter gewissen Voraussetzungen 
in die familienversicherung einbezogen.' Die Altersgrenze für die 
Anspruchsberechtigung der Kinder ist im allgemeinen mit dem 
18. Lebensjahre festgesetzt, darüber hinaus bleibt sie unter be
stimmten Voraussetzungen bei Studium bis zum 24. Lebensjahre, 
bei Gebrechen auf die Dauer der Mitgliedschaft des Versicherten 
weiterhin aufrecht. 

Dieser Umfang der familienversicherung entspricht im all
gemeinen dem bestehenden Bedürfnis, da insbesondere die fa
milienangehörigen den gleichen Leistungsanspruch haben wie die 
Mitglieder selbst. 

~g~:;~t:~ns:; Vom Standpunkte des Versicherungsträgers sowie der Ver
geschiedenen sicherten erscheint es jedoch unzweckmäßig, daß die Anstalts-

Gattin angehörigkeit bei Scheidung der Ehe mit Ausnahme des falles der 
Scheidung aus dem alleinigen Verschulden der Gattin dieser zu
kommt und nicht jener Person, welche bei dem Versicherten deren 
Stellung vertritt (Dispensgattin, Lebensgefährtin), da zum Schutze 
der wirtschaftlichen Existenz des Versicherten die Anstaltsange
hörigkeit dieser Person, nicht aber die fürsorge für die geschiedene 
Gattin notwendig erscheint. 

dAusMdehUUngt Weiters ist es unzweckmäßig, daß bei der Anstaltsangehörigkeit 
es omen s . . 
der vorwie- dIe Voraussetzung der vorwIegenden Versorgung durch den Ver-
ge~g:g':t;'t- sicherten, die gegenwärtig nur für einige Kategorien von Anstalts
V~~~f~he~~~n angehörigen gilt, nicht für alle Anstaltsangehörigen in Geltung 

steht und auf diese Weise die familienversicherung nicht auf jene 
Personen beschränkt ist, denen tatsächlich das soziale Recht der 
unselbständig Erwerbstätigen in der Ableitung aus der Stellung 
des Erhalters zukommt (Kinder einer Versicherten, die mit einem 
Kaufmann verheiratet ist, Gattin eines Versicherten mit einträg
lichem Erwerb aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit u. dg1.). 

B. Art der Versicherungsleistungen. 

Die Ver~iche- Auch hinsichtlich der Versicherungsleistungen wurde die Eigen
rung~:~stun- art des Versicherungsbedürfnisses der öffentlichen Angestellten ent

sprechend berücksichtigt. Der sachliche Umfang der Versicherung 
betont daher insbesondere die Leistungen der Krankenhilfe und 
umfaßt 
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1. als Pflichtleistungen: 
a) die Arzthilfe einschließlich der fachärztlichen Behandlung, 

zahnärztlichen Behandlung und Operationen, 
b) die Versorgung mit den notwendigen Heilmitteln und 

Heilbehelfen, 
c) die Gewährung von Anstaltspflege einschließlich der not

wendigen Transportkosten, 
d) die Wochenhilfe, 
e) das Sterbegeld. 

Weiters 
2. als erweiterte Heilbehandlung in der Hauptsache: 

a) Heilstättenaufenthalt, 
b) Kuraufenthalt, 
c) Landaufenthalt, 
d) Hauspflege. 

Der gegenwärtige sachliche Umfang der Versicherung ist 
zweckmäßig. Ein Bedürfnis nach Erweiterung in dieser Richtung 
hat sich weder aus den Erfahrungen der Betriebsführung noch 
seitens der Versicherten ergeben, da er dem Versicherungsbedürf
nisse, welches in seinen Grundlagen schon früher dargelegt wurde, 
vollkommen entspricht. 

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Z w eck m ä ß i g k e i t 
der Art der Ver s ich e run g sIe ist u n gen in der Rich
tung des sachlichen Umfanges der Versicherung ist auch noch die 
Frage des Systems der Versicherung im allgemeinen zu erörtern, dem
nach die Zweckmäßigkeit des gegenwärtigen Systems der Natural
leistungen zu prüfen. Hiebei sind die Leistungen der WochenhiIfe 
und des Sterbegeldes auszuscheiden, da diese einen besonderen, mit 
dem Bedürfnisse nach Krankenversicherung und mit der Kranken
versicherung selbst organisch nicht zusammenhängenden Versiche
rungszweig darstellen. Auch in diesem Belange ist festzustellen, daß 
das gegenwärtige System dem Versicherungsbedürfnis entspricht, da 
die Schadensversicherung für den Großteil der Versicherten einen 
zu großen Selbstbehalt *) ergeben und überdies die Riskengemein
schaft um die Verbilligungsmöglichkeiten der sozialen Kranken
versicherung kommen würde. Auch die Modifizierung des gegen
wärtigen Systems durch Ausschaltung der Bagatellschäden wäre 
bei der heutigen wirtschaftlichen Lage der öffentlichen Angestellten 
nur für einen beschränkten Kreis derselben gangbar. Ebenso 

*) Bei der Schadensversicherung ist ein Teil des Schadens, meist 
25%, vom Versicherten selbst zu tragen. 
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kommt die Ergänzung des gegenwärtigen Systems durch die Ein
führung von Sparprämien für geringe Inanspruchnahme der Ver
sicherungsleistungen nicht in Frage, weil hiezu, um nennenswerte 
und tatsächlichen Anreiz bietende Prämien sicherzustellen, die 
gegenwärtigen Versicherungsbeiträge über das Erfordernis des 
Versicherungsaufwandes hinaus beträchtlich erhöht werden müßten. 

c. Niveau der Versicherungsleistungen. 

Wie bereits früher ausgeführt wurde, richtet sich das Versiche
rungsbedürfnis der öffentlichen Angestellten hinsichtlich der Lei
stungen insbesondere auf entsprechende Qualität der Leistungen. 
Diesem Bedürfnis wurde im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
Rechnung getragen. 

1. A r z t hilf e. 

Zur Sicherung einer entsprechenden Qualität der Arzthilfe 
wurde die organisierte freie Arztwahl eingeführt und, soweit es 
möglich war, die Arzthilfe im Wege von Verträgen in natura 
sichergestellt. Das System der freien Arztwahl bietet Gewähr für 
ein entsprechendes Niveau der Arzthilfe, die Erfahrungen haben 
jedoch gezeigt, daß es in mancher Beziehung, insbesondere hin
sichtlich der Facharzthilfe und der besonderen Behandlungs- und 
Untersuchungsmethoden, über den Rahmen der Mittelstandsprivat
praxis hinausgeht, was bei verschiedenen Gelegenheiten, so ge
legentlich des vorübergehenden vertragslosen Zustandes in Wien, 
selbst von seiten der Ärzte zugegeben wurde. Es ist also auf dem 
Gebiete der Arzthilfe notwendig, das Einfließen von Luxusbehand
lungen in die Arzthilfe im Rahmen der Krankenversicherung zu 
verhindern bzw., soweit dies schon geschehen ist, für eine ent
sprechende Abgrenzung der Arzthilfe, die als notwendige ärztliche 
Behandlung im Sinne der Sozialversicherung angesehen werden 
kann, Vorsorge zu treffen. 

2. H eil m i tt e I und H eil b ehe lf e. 

Heilmittel In der Heilmittelversorgung besteht der Grundsatz, alle not-
wendigen Heilmittel in voll wirksamer, jedoch einfacher Auf
machung und Zusammensetzung zu bieten. Es werden daher alle 
Spezialheilmittel, welche nicht durch andere Mittel mit gleicher 
Wirksamkeit ersetzt werden können, dem Versicherten zur Ver
fügung gestellt. Darüber hinaus werden tür Heilmittel, die nicht 
auf Rechnung der Krankenversicherungsanstalt der Bundesange-
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stellten übernommen werden, Teilvergütungen in der Höhe des 
Aufwandes für das als Ersatz in frage kommende Heilmittel ge
leistet. 

Dieses Leistungsniveau genügt dem berechtigten Bedürfnis nach 
Versorgung mit Heilmitteln. Es bestehen zwar insbesondere seitens 
der Versicherten Wünsche nach Erweiterung der Praxis in der 
Beistellung von Spezialheilmitteln, die jedoch nur in bescheidenem 
Umfange gerechtfertigt sind, da der vom Gesetz ausgesprochenen 
Verpflichtung zur Beistellung aller notwendigen Heilmittel durch 
die gegenwärtige Praxis entsprochen wird. 

Die Heilbehelfe werden zu 75 % von der Krankenversicherungs- Heilbehelfe 

anstalt der Bundesangestellten vergütet und zum Großteil im Wege 
von Vertragsfirmen beigestellt. In diesem Belange haben sich wegen 
des Niveaus der Leistungen, abgesehen von vereinzelten Be
schwerden, insbesondere wegen der einfachen Aufmachung der von 
der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten beige-
stelIten Brillen, keine berechtigten Wünsche nach Verbesserung des 
Leistungsniveaus ergeben. 

3. Ans tal t s p fl e g e. 

Die gesetzlichen Bestimmungen verpflichten die Krankenversiche
l'ungsanstalt nur zur Beistellung der Anstaltspflege in der allge
meinen Gebührenklasse. Dieses Niveau wird jedoch dem Versiche
rungsbedürfnisse nicht ganz gerecht. Es wurde daher durch die 
Satzungen eine Verbesserung herbeigeführt. 

Bei Inanspruchnahme von Anstaltspflege in öffentlichen Kran
kenanstalten werden die Verpflegskosten der allgemeinen Ge
bührenklasse voll übernommen, bei Aufsuchung höherer Klassen 
und Privatanstalten werden 90% der Verpflegskosten bis zum 
Höchstbetrage von 10,30 S täglich vergütet und außerdem - mit Aus
nahme der Unterbringung in höheren Klassen öffentlicher Kranken
anstalten in Wien - die Auslagen für Operationen nach dem Ver
tragstarife, die Ausgaben für Heilmittel und Verbandmaterial in 
operativen fällen nach festen Sätzen vergütet. Die Inanspruchnahme 
qualitativer Anstaltspflege bei geringer oder zumindestens erträg
licher Aufzahlung für die Versicherten ist durch Verträge mit Pri
vatkrankenanstalten sichergestellt. 

4. W 0 ehe n hilf e. 

Die Leistungen der Wochenhilfe sind nach der Höhe des Be
zuges abgestuft. Sie betragen bei Inanspruchnahme aller Leistungen 
(auch des Stillgeldes) 87,5% des Bezuges. für den Hebammen-

69 



beistand und den einmaligen Betrag, der die Entschädigung für die 
allfälligen Mehrauslagen in der letzten Zeit vor der Entbindung 
darstellt, besteht ein Mindestsatz von je 30 S. 

Auch dieses Niveau der Leistungen entspricht im allgemeinen 
dem Bedürfnis, wenn sie auch gegenüber den gleichen Leistungen 
in der Versicherung der Privatangestellten der Höhe nach zurück
stehen. 

5. S t erb e gel d. 

Das Sterbegeld ist nach dem Alter des Verstorbenen und nach 
dem Bezuge abgestuft. Es beträgt bei Kindern in der ersten 
Lebenswoche 20%, bei Kindern unter 6 Jahren 40%, darüber 
hinaus 80 % des Bezuges. Auch hier besteht ein Mindestsatz von 
60 S bei Personen unter 6 Jahren und 90 S bei Personen über 
diesem Alter. 

Es reicht nicht in allen Fällen zur Deckung des tatsächlichen 
Aufwandes hin, genügt jedoch unter dem Gesichtspunkte der Be
streitung der objektiv notwendigen Auslagen und entspricht daher, 
ausgenommen Fälle bei besonders geringem Bezuge, dem berech
tigten Versicherungsbedürfnis. 

6. E r w e i t e r t eHe i I b e h a n d I u n g. 

Die Leistungen der erweiterten Heilbehandlung werden teil
weise in eigenen Anstalten der Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten beigestellt, in welchem Falle der Versicherte 
bei Heilstättenaufenthalt 1,50 S, bei Kuraufenthalt .2,50 S bis 4 S 
täglich aufzuzahlen hat. Bei selbstgesichertem Kuraufenthalt be
trägt die Leistung der Krankenversicherungsanstalt der Bundes
angestellten einschließlich der Kurmittel 5,50 S bis 5,80 S täglich, 
bei selbstgesichertem Landaufenthalt 4 S für Erwachsene und 
Kinder über 10 Jahre, für Kinder unter diesem Alter 2,50 S täglich. 

Die Leistungen der erweiterten Heilbehandlung genügen nicht 
vollkommen dem bestehenden und berechtigten Versicherungs
bedürfnis. Nur für die Tuberkulosenpflege ist ausreichend vor
gesorgt; bei der übrigen erweiterten Heilbehandlung ist die Aus
wahl der Fälle zufolge der geringen Mittel, welche für diesen 
Zweck zur Verfügung stehen, zu eng, insbesondere hinsichtlich der 
Kuraufenthalte ergibt sich ein dringendes Bedürfnis nach Ausbau 
der Leistungen. 

Hinsichtlich der Qualität der Leistungen bestehen in den der 
Anstalt selbst gehörigen Einrichtungen und in den Vertragseinrich
tungen befriedigende Verhältnisse. Die Beiträge, welche den Ver
sicherten bei selbstgewähltem Kuraufenthalt gewährt werden, 

70 



haben sich im Verhältnis zu den Kosten, die den Versicherten tat
sächlich erwachsen, als zu gering erwiesen, so daß eine Erhöhung, 
welche allerdings nur bei Erhöhung der satzungs gemäß mit 8% 
der Beitragseinnahmen festgesetzten Mittel des fonds für erweiterte 
Heilbehandlung möglich ist, berechtigt wäre. 

D. Aufbringung der Mittel. 

Bei Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Bereitstellung der 
Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Versicherung ist, wie 
bereits einleitend ausgeführt wurde, zu prüfen, ob die Verteilung 
der Beitragslast dem Anteil der an der Versicherung beteiligten 
faktoren entspricht. 

1. Die Ver s ich e run g s bei t r ä g e. 

Die Mittel zur Bestreitung des Versicherungsaufwandes werden 
in der Hauptsache von den Dienstgebern und Dienstnehmern in 
der form der Versicherungsbeiträge aufgebracht. Die Versiche
rungsbeiträge werden in gleicher Höhe entrichtet und betragen 
gegenwärtig je 11/2 % der Bezüge, wobei die Beitragsbemessungs
grundlage mit höchstens 600 S monatlich festgesetzt ist. 

Die Verteilung der Versicherungslast zu gleichen Teilen auf die 3%uder Be
Versicherten und deren Dienstgeber ist als zweckmäßig zu be- ~efi~~;
zeichnen, weil sie dem früher ausgeführten Interesse beider Teile hÖCzh~t~~~nze 
3n der Versicherung entspricht. Di e Beg ren zu n g der H ö h e 
der Bei t r ä g e mit j e 11 / 2 % der B e z ü g e, wie dies gesetzlich 
vorgesehen ist, e r s c h ein t mit Rücksicht darauf, daß die Preise 
der Leistungen eine höhere Valorisierung erfahren haben, als die 
Bezüge der Versicherten und die Preise der Leistungen nicht in der 
gleichen Relation zu den Versicherungsbeiträgen gehalten werden 
können, als zu eng, so daß das Gleichgewicht im Budget durch 
anderweitige, die tatsächlichen Ursachen der Entwicklung nicht 
beseitigende Maßnahmen hergestellt werden muß. 

Auch die Beg ren z u n g der Bei t rag s g run dia g e mit Höc~stg~enze 
600 S mon a t I ich e r w eis t s ich, insbesondere im Hinblick J~i~r~~~
auf die starke Inanspruchnahme der Versicherung durch die Ver- z~u~~~r1:. 
sicherten mit höherem Diensteinkommen, welche durch den größeren hM,~ndes:ü 
familienstand und das höhere Alter bedingt ist, als zu nie d r i g. v.;~s~~~ert~ 
Ebenso wäre es zweckmäßig, die, wie früher erwähnt wurde, den ml~;zeJ~~~en 
Versicherten mit geringen Bezügen fehlende Versicherungsfähigkeit 
im Interesse der gesamten Riskengemeinschaft durch die fest-
setzung eines Mindestbeitrages, allenfalls ausschließlich zu Lasten 
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a) Autonome 
Verwaltung 

der Dienstgeber, zu ersetzen, da eine Ausscheidung aus der Ver
sicherung wohl nicht vertreten werden kann. Im Interesse einer 
gerechten Lastenverteilung auf Seiten der Versicherten wird von 
mancher Seite auch die Einführung eines Sonderbeitrages für die 
Familienversicherung vorgeschlagen, um .dadurch die Beitragslast 
innerhalb der Versicherten gerechter aufzuteilen. 

2. B e t eil i gun g der Ver s ich e r t e n a n den K 0 s t e n 
der Lei s tun gen. 

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Versicherung außer den 
Versicherungsbeiträgen werden auch durch die Be t eil i gun g 
der Versicherten am Schaden, die zum Zwecke der Ver
hinderung eines überkonsums eingeführt ist, aufgebracht. Dieses 
aus der Privatversicherung übernommene Prinzip des Selbstbehaltes 
ist gegenwärtig bei der Arzthilfe einschließlich der Zahnarzthilfe 
und besonderen Behandlungsmethoden, weiters bei den Heilmitteln 
und Heilbehelfen und bei der erweiterten Heilbehandlung vorge
sehen und erscheint, wie später noch ausgeführt werden wird, bei 
dem gegenwärtigen System der Versicherung notwendig. Hingegen 
ist sein fiskalischer Zweck, die Ergänzung der durch die Versiche
rungsbeiträge aufgebrachten Mittel, gegenwärtig zu sehr betont, 
da ein ganz wesentlicher Teil der ordentlichen Ausgaben durch die 
Eingänge aus dieser Kostenbeteiligung der Versicherten gedeckt 
werden muß, während es sachlich richtig wäre, daß diese Mittel 
ausschließlich zur Bestreitung außerordentlicher Ausgaben Ver
wendung finden sollten. 

3. S 0 n s t i g e Ein nah m e n. 

Die sonstigen Einnahmen, die in der Hauptsache aus den Er
trägnissen der Kapitalsanlagen bestehen, richten sich nach dem 
Stande der Rücklagen und haben daher gegenwärtig, da Rücklagen 
nur in ganz bescheidenem Umfange vorhanden sind, als Einnahms
post keine nennenswerte Bedeutung. 

E. Verwaltung. 

Die Beteiligung der Dienstgeber und Dienstnehmer an der Ver
waltung der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten 
ist durchwegs auf dem Grundsatze der Parität aufgebaut. Die Ver
waltungskörper sind daher je zur Hälfte von Vertretern der Dienst
geber und Vertretern der Dienstnehmer beschickt. 

72 



An Verwaltungskörpern besteht gegenwärtig der Hau p t v 0 r- ve1'~:~~gS
s ta n d mit 52 Mitgliedern, welchem die gesamte Verwaltung der 
Anstalt und Beschlüsse über grundsätzliche Gegenstände vorbe-
halten sind. Er wählt einen Ver wal tun g s rat von 18 Mitglie-
dern zur Besorgung der laufenden Geschäfte und einen Auf s ich t s-
rat von 6 Mitgliedern zur Prüfung der ordnungsmäßigen Gebarung 
der Anstalt. Der Verwaltungsrat wählt einen Ausschuß zur Durch-
führung kleinerer Agenden von nicht grundsätzlicher Bedeutung. 

Neben diesen Verwaltungskörpern, welche sämtliche in Wien 
tagen, bestehen in allen Bundesländern L a n des vor s t ä n d e mit 
18 bis 22 Mitgliedern, welchen die Entscheidung über die Pflicht
leistungen der Anstalt zusteht. Sie wählen zur Erledigung 
kleinerer, nicht grundsätzlicher Angelegenheiten einen Ausschuß 
von je 8 Mitgliedern und 2 Revisoren zur Prüfung der ordnungs
mäßigen Gebarung der Landesgeschäftsstellen. 

Zur Entscheidung von Streitigkeiten über Versicherungs
leistungen ist am Sitze jeder Geschäftsstelle ein S chi e d s ger ich t 
errichtet, welches aus einem richterlichen Vorsitzenden und je einem 
Beisitzer aus dem Kreise der Dienstgeber bzw. Dienstnehmer 
besteht. 

Unter dem Gesichtspunkte der Beteiligung an der Verwaltung 
nach Maßgabe des Anteiles an der Aufbringung der Mittel erscheint 
dieser Aufbau der autonomen Verwaltung zweckmäßig. 

Von der Kritik wird dieser Apparat der autonomen Verwaltung 
als zu groß bezeichnet und sowohl die Verminderung der Zahl der 
Verwaltungskörper als auch der Mitglieder gefordert. Die Ver
tretungskörper der Krankenversicherungsanstalt der Bundesange
stellten selbst haben sich mit dieser Frage befaßt und eine Reform 
der Verwaltung erwogen. 

Die Tatsache, daß für jeden Bereich eines Landesvorstandes bzw. 
einer Landesgeschäftsstelle ein Schiedsgericht besteht und eine 
Berufungsinstanz mit Verbindlichkeit der Entscheidungen für alle 
Schiedsgerichte fehlt, hat eine ungleiche Judikatur mit sich gebracht, 
da über die gleiche Streitfrage von den einzelnen Schiedsgerichten 
mehrfach gegenteilig entschieden wurde. In dieser Richtung wäre 
die Schaffung eines Oberschiedsgerichtes mit Verbindlichkeit der 
Entscheidungen für alle Schiedsgerichte dringend geboten. 

Die technische Verwaltung der Krankenversicherungsanstalt der b~~;~~W:~b~ 
Bundesangestellten ist gegenwärtig in der Weise eingerichtet, daß GeSCbäftS: 
die Agenden der Finanzverwaltung, Beitragseinhebung, Statistik stellen 
und Leistungspolitik, ferner die Rechtsangelegenheiten, die er-
weiterte Heilbehandlung und die Verwaltung der eigenen Einrich-
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tungen (Kurhäuser und Heime) zentral bei der Hau p t g e
s c h ä f t s s tell e in Wien geführt werden, während die Einrichtun
gen, welche für die Versicherten und Kontrahenten zur Verfügung 
stehen, wie Standesführung, Liquidierung, ärztlicher Dienst u. dgl., 
von den °Landesgeschäftsstellen besorgt werden, die mit Ausnahme 
von Niederösterreich und Burgenland, für welche die Geschäfte in 
Wien geführt werden, in jeder Landeshauptstadt eingerichtet sind. 

~::':~~~\~f~~~ Außer diesen Geschäftsstellen bestehen in Wien A m b u I a
tor i e n und Ins t i tut e, und zwar ein Zahnambulatorium, ein 
Physikotherapeutisches Institut, ein Röntgeninstitut zu diagnosti
schen Zwecken und eine Lungenfürsorgestelle mit Laboratorium. 

r~~t~~~:;;~ür ferner besitzt die Krankenversicherungsanstalt der Bundesange
die erweiterte stellten zur Durchführung der erweiterten Heilbehandlung mehrere 
beh~~~IUng ei gen e Ein r ich tun gen, und zwar zwei Lungenheilstätten 

in Hochzirl und in Waidhofen a. d. Ybbs, zwei Kurhäuser in Glei
chenberg, ein Kurhaus in Hofgastein und ein Kurheim in Baden und 
schließlich ein Erholungsheim in Gutenstein. 

Was zunächst die Organisation der Geschäftsstellen (Haupt
geschäftsstelle und Landesgeschäftsstellen) betrifft, so ergibt die 
Gliederung nach Bundesländern zum Teil Geschäftsstellen mit etwas 
zu kleinem Geschäftsbereiche. 

Hinsichtlich der von der Krankenversicherungsanstalt der Bun
desangestellten betriebenen Institute und Ambulatorien ergibt sich 
die Zweckmäßigkeit außer in der verbilligenden funktion, die hier 
nur in der Auswirkung auf die Versicherten in frage kommt, in 
der Möglichkeit der Gewährleistung für die Qualität der Leistung. 

Das gleiche gilt von den eigenen Einrichtungen für die erweiterte 
Heilbehandlung, bei welchen noch die besonders in den ersten 
Jahren der Geschäftsführung brennende frage der Sicherstellung 
der notwendigen Plätze unter dem Gesichtspunkte der Zweckmäßig
keit besondere Bedeutung besitzt. 

f. Organisation der Krankenversicherung der öffentlichen 
Angestellten. 

Als Anhang zu diesem die Zweckmäßigkeit der Einrichtungen 
der Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten behandelnden 
Abschnitte wäre noch die frage zu erörtern, ob die Organisation 
der Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten in ihrer 
gegenwärtigen form zweckmäßig erscheint. 

Was zunächst die territoriale Verbreitung der Krankenversiche
rung der öffentlichen Angestellten betrifft, besteht der Mangel, daß 
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nicht alle öffentlichen Angestellten, deren wirtschaftliche Verhält
nisse gleich sind und für die demnach das gleiche Versicherungs
bedürfnis vorliegt, in die Krankenversicherung einbezogen sind, 
Gegenwärtig sind nur die Bundesangestellten und die Bundesbahn
angestellten im ganzen Bundesgebiete der Krankenversicherung 
teilhaftig, für die Lehrer, Landesangestellten und Gemeindeange
stellten sind nur in einigen Bundesländern Einrichtungen ge
schaffen, indem sie entweder der Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten angeschlossen oder für sie eigene Institute 
errichtet wurden, 

Ein weiterer Mangel besteht in dem Umstande, daß sowohl bei oUng~1iche 
den verschiedenen Trägern der Krankenversicherung der öffent- de:~ers~~h~-
lichen Angestellten als auch gegenüber den nach dem Angestellten- rung 
versicherungsgesetze eingerichteten Kassen, obwohl ja auch für die 
Privatangestellten mit Ausnahme der Vorsorge für den Verdienst
entgang das gleiche Versicherungsbedürfnis besteht wie bei den 
öffentlichen Angestellten, die Grundlagen der Versicherung wesent-
liche Unterschiede aufweisen, 

Die Anführung aller Einzelheiten in dieser Richtung würde in Ungl!!!che 
d' R h hl 't f"h 11 'd h "h t d Famlhen-lesern amen· wo zu wel u ren, es so Je oc erwa n wer en, versicherung, 
daß sowohl hinsichtlich des Umfanges der familienversicherung, als L~fs'1~!~~~ 
auch hinsichtlich des Leistungsanspruches der familienangehörigen 
insbesondere zwischen den Trägern der Krankenversicherung der 
öffentlichen Angestellten und den Versicherungskassen für die 
Privatangestellten ganz wesentliche und sachlich nicht gerecht-
fertigte Unterschiede bestehen, daß ferner auch im Niveau der 
Versicherungsleistungen Differenzen festzustellen sind, die sachlich 
nicht begründet erscheinen, andererseits aber ebenfalls die Quelle 
vieler Klagen in sich schließen, wobei keiner der Versicherungs-
träger von diesen Klagen verschont bleibt, weil je nach der 
stärkeren Betonung des einen oder anderen Versicherungszweiges 
immer ein Teil der Versicherungsleistungen in die Hinterhand 
gerät, so daß sich auf diesem Gebiete geringere Leistungen ergeben, 
als bei anderen Versicherungsträgern, 

Schließlich ist auch die Tatsache, daß für den gleichen Zweck M~hhrere Ver-
h v ' h t 't d 1 ' h A f b k ' SIC erungs-me rere erslc erungs räger ml em g elc en u ga en reis trllge\ für den 

bestehen, nicht zweckmäßig, da bei Zusammenlegung dieser Ver- gi~~hctn 
sicherungsträger insbesondere die technische Verwaltung ausge-
staltet und verbessert, die Verteilung der Geschäftsstellen dem 
Bedürfnisse besser angepaßt und die eigenen Einrichtungen, ins-
besondere die Ambulatorien. und Institute, unter Ausnützung der 
Gesamtfrequenz ausgebaut werden können, 
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III. AB S C H N I T T. 

Sind die gegenwärtigen Einrichtungen zur Durch
führung der Krankenversicherung der öffentlichen 

Angestellten wirtschaftlich? 

In diesem Abschnitte sind nun schließlich, den in der Ein
leitung festgelegten Grundgedanken des Referates folgend, die 
b e s t ehe n den Ein r ich tun gen der K r a n k e n v e r
sicherung der öffentlichen Angestellten unter 
dem Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit zu 
p r ü f e n. Es ist demnach festzustellen, ob ihre Einrichtungen so 
aufgebaut sind, daß sie dem durch das Versicherungsbedürfnis 
umschriebenen Zweck mit den geringsten Mitteln am nächsten 
kommen. 

Auch in diesem Abschnitte werden ausschließlich die Verhält
nisse bei der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten, 
welche in den Grundzügen die gleichen sind wie bei den übrigen 
Versicherungsträgern der Krankenversicherung der öffentlichen An
gestellten, behandelt werden. 

A. Aufwand für die Versicherungsleistungen. 

1. A r z t h i I f e. 

Wie schon im Abschnitte 11 erwähnt wurde, ist das Niveau 
der Arzthilfe in der Krankenversicherung der öffentlichen Ange
stellten in einigen Belangen gegenüber den Verhältnissen in der 
Mittelstandsprivatpraxis zu hoch. Diese Tatsache zeigt sich auch 
in den verhältnismäßig hohen Aufwendungen für die Arzthilfe, 
welche sowohl absolut als auch in der Relation zu den Beitrags
einnahmen einen zu großen Teil der Mittel der Versicherung in 
Anspruch nehmen. Dies geht aus den folgenden Ziffern über die 
Aufwendungen für die Arzthilfe in den letzten drei Jahren deutlich 
hervor (A.-H. = Arzthilfe) : 

Pro Kopf der Anspruchsberechtigten In Prozent der Beitragseinnahmen 

Jahr Allg. I Fach- I Zahn- I Zusam-
Allg. I Fach- I Zahn- I Zusam-A.-H. A.-H. A.-H. men 
A.-H. A.-H. A.-H. men 

Schilling 

1927 11,88 6,10 8,96 26,95 23,59 12,44 18,28 54,96 
1928 14,07 6,96 9,83 30,86 24,49 12,49 15,41 55,19 
1929 15,08 7,70 10,52 33,30 25,34 13,30 18,16 57,52 

I 
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Die Gründe für diese über das objektiv gerechtfertigte Ausmaß da) YJsac:en 
hinausgehenden Aufwendungen für Arzthilfe sind einerseits auf es s~:s on
seiten der Kontrahenten, andererseits auf seiten der Versicherten 
und schließlich in dem bei der Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten geltenden Systeme der Arzthilfe und seinen 
Auswirkungen zu suchen. 

Seitens der Ärzte liegt diese Komponente in der über den Bedarf Zu gr~~e Zahl 
h· h d Z hl .. t von Arzten mausge en en a an Arz en. 

Die übermäßige Zahl der Ärzte hat auch noch eine weitere 
Auswirkung auf die Höhe der Kosten der Arzthilfe, weil unter dem 
Gesichtspunkte der Aufteilung der Praxis auf die Gesamtheit der 
Ärzte zwangsläufig das in der Intensität zwar wechselnde, in der 
Tendenz aber gleichbleibende Bestreben entsteht, den sachlichen 
Umfang der im Rahmen der sozialen Krankenversicherung von den 
Ärzten zu leistenden Krankenhilfe zu erweitern. 

Dieses Streben der Ärzteschaft nach Erweiterung der Arbeits- Überinan-
d V d· t·· I· hk·t t ·fft . h ·t d . R h d spruchnahme un er lens mog lC el en Tl SIC ml en 1m amen er durch die 

sozialen Krankenversicherung nicht berechtigten Wünschen mancher Versicherten 
Versicherter nach einem Niveau der Arzthilfe, welches über die 
Behandlung in. der Privatpraxis hinausgeht. 

Alle diese Umstände führen zu der unwirtschaftlichen Tendenz, 
das Niveau der Bearztung auf ein Luxusniveau zu heben, das 
unserer Volkswirtschaft und insbesondere den wirtschaftlichen Ver
hältnissen der Versicherten keineswegs entspricht. 

Diese in der Eigenart des Systems der freien Arztwahl, bei Systemzwang 
welcher der Versicherungsträger nur mittelbar auf das Ausmaß der 
Behandlung Einfluß nehmen kann, begründeten Umstände finden 
Unterstützung in dem gesetzlich festgelegten Zwange zum System 
der freien Arztwahl, welcher die Möglichkeit benimmt, nötigenfalls 
die Naturalarzthilfe durch ein anderes System zu bieten bzw. die 
notwendige Rücksichtnahme auf die objektiven Bedürfnisse zur 
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit in der Arzthilfe durch die 
Möglichkeit der Beistellung in anderer Form zu erzwingen. 

Aus diesem Grunde ergeben sich auch hinsichtlich der Grund
lagen der Verträge mit den Ärzten, eben durch die infolge des 
Systemzwanges bestehende günstige Position der Ärzte, Mängel 
dieser Verträge, welche wieder auf die wirtschaftliche Verwendung 
der Mittel des Versicherungsträgers ungünstig wirken. So fehlt der 
Krankenversicherung der Bundesangestellten die Möglichkeit, die 
Zahl der Ärzte entsprechend dem Bedarfe zu be
sc h r ä n k e n, da eine bezügliche Bestimmung in den Verträgen 
von allen ärztlichen Organisationen entschiedenste Ablehnung findet, 
so steht ihr nur ein geringes Recht der Einflußnahme auf die Aus-
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wahl der Vertragsärzte zu, indem sie nur bei bestimmten Gründen 
gegen die Bestellung des Vertragsarztes Einspruch erheben kann. 
Weiters ist keine vertragliche Bindung der Vertragsärzte an die 
Wahrnehmung der Interessen des Versicherungsträgers hinsichtlich 
der Heilmittelverschreibung, der Verordnung von besonderen Be
handlungen und Untersuchungen sowie von Anstaltspflege in dem 
Sinne vorgesehen, daß die Außerachtlassung dieser Interessen mit 
fühlbaren Sanktionen für die Vertragsärzte verbunden wäre, schließ
lich konnte auch nur ein beschränktes Kündigungsrecht durchgesetzt 
werden und fanden die Bestrebungen zur Einführung wirksamer 
Maßnahmen gegen die Überarztung seitens der Ärzte äußerst zu
rückhaltende Aufnahme. Noch weniger günstig liegen die Verhält
nisse in den vertragslosen Ländern, weil dort der Mangel eines 
Vertrages und das dadurch bedingte fehlen der Möglichkeit jeder 
Einflußnahme auf die Ärzte die früher angeführten Komponenten 
der Unwirtschaftlichkeit außerordentlich unterstützt. 

~) O~egwä~- Dieser Darstellung der Hauptrnomente, welche hinsichtlich der 
~:n z~r nir_- Arzthilfe als Komponenten der unwirtschaftlichen Tendenz in frage 
~~~~~!h~~~ kommen, soll nun die Darstellung des gegenwärtigen Standes der 

lichkeit Maß nah m e n zur B e k ä m p fun g der U n wir t s c h a f t-

Maßnahmen 
gegen die 
Überinan

spruchnahme 

Maßnahmen 
.. gegen die 
Uberarztung 

1i c h k e i t folgen. 
Der Verhinderung des Überkonsums seitens der Versicherten 

dient in erster Linie der Behandlungsbeitrag, der die Versicherten 
durch Beteiligung an den Kosten der in Anspruch genommenen 
ärztlichen Leistungen an der Wirtschaftlichkeit auf dem Gebiete der 
Arzthilfe interessieren soll. 

Außer dieser Beteiligung der Versicherten an den Kosten der 
Arzthilfe ist zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit in der Arzthilfe 
weiters die Notwendigkeit der vorherigen Einholung der Zustim
mung des Versicherungsträgers zur fachärztlichen Dauerbehand
lung sowie zu allen besonderen Behandlungen und Untersuchungen 
vorgesehen. 

Beide Maßnahmen haben sich als zur Sicherung der Wirtschaft
lichkeit in der Arzthilfe unerläßlich erwiesen, insbesondere der 
Behandlungsbeitrag hat seine Zweckmäßigkeit durch die konsum
vermindernde funktion nach den Erfahrungen der Praxis erfüllt. 

Der Verhinderung der Überarztung dienen außer dem schon 
früher erwähnten Erfordernisse der vorherigen Zustimmung bei 
besonderen ärztlichen Leistungen zunächst die individuelle, ver
trauensärztliche Überprüfung der Rechnungen der Vertragsärzte zur 
feststellung jener Übetarztung, welche sich in einer übermäßigen 
Betreuung des einzelnen falles äußert. 
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Außerdem ist hinsichtlich der allgemeinen Arzthilfe eine generelle 
Prüfung der vertragsärztlichen Rechnungen zur feststellung der 
Überarztung im allgemeinen, die bei allen Behandlungsfällen in 
Erscheinung tritt, vorgesehen. Sie erfolgt in der Weise, daß alle 
Rechnungen jener Vertragsärzte, bei welchen die monatliche 
Patientenzahl 15 übersteigt, das Behandlungsausmaß auf Grund 
einer dem durchschnittlichen Behandlungsausmaße entsprechenden, 
aus dem statistischen Material einer achtmonatigen Gebarungs
periode entnommenen Schlüsselzahl überprüft wird (Kontingentie
rung). Hiebei wird das Behandlungsausmaß derart festgestellt, daß 
die gesamte Bearztung eines Versicherten in einem Monate als ein 
Krankheitsfall behandelt wird. Honorarrechnungen, bei welchen 
das Behandlungsausmaß höher ist, werden dem nach dem Gesetze 
eingerichteten Schiedsausschusse zur Entscheidung über die Ver
kürzung des Honorars vorgelegt, welcher von diesen Honorar
abstrichen nur bei Vorliegen ganz besonderer Umstände, wie 
Seuchen, Epidemien u. dgI., Abstand nehmen darf. Die Höhe der 
Honorarabstriche ist je nach dem Grade der überschreitung des 
durchschnittlichen Behandlungsausmaßes abgestuft. 

Diese gegenwärtigen Maßnahmen zur Gewährleistung der c) Mängel der 

Wirtschaftlichkeit in der Arzthilfe haben sich, wie die Erfahrungen z~a~~~re'l'::g 
. t I . ht . h d· d <ß d I t .. der Wirt-zelg en, a s nIC aUSreIC en erWIeSen, so a eren n ensIvIerung schaftlichkeit 

durchgeführt werden muß. Hiezu besteht hinsichtlich der Bekämp-
fung der Überinanspruchnahme durch die Versicherten die Möglich-
keit des Aus bau e s der K 0 s t e n b e te i I i gun g, der erst in 
letzter Zeit wieder bei der facharzthilfe und bei den besonderen Be
handlungs- und Untersuchurigsmethoden erfolgte. 

Weniger leicht ist die Verstärkung der Vorkehrungen zur Ein
schränkung der auf seiten der Ärzte zu suchenden Komponente des 
Überkonsums, da hier der Widerstand der ärztlichen Organisa
tionen, wenigstens bisher, zu groß war, als daß ihn die Kranken
versicherungsanstalt der Bundesangestellten ohne Hilfe von dritter 
Seite hätte überwinden können. Sachlich wäre die Beseitigung der 
schon früher aufgezeigten Mängel, demnach die Beschränkung der 
Zahl der Vertragsärzte, die Abgrenzung des Umfanges der Arzthilfe 
im Rahmen der sozialen Krankenversicherung, die Aufhebung des 
Zwanges zum System der organisierten freien Ärztewahl und die 
Reform der Grundlagen der Verträge auf der Basis der Gleich
berechtigung und der Berücksichtigung der in dieser Richtung 
bestehenden Mängel sowie weiters ein Ausbau der Kontrolle der 
ärztlichen Leistungen, vor allem durch Verbesserungen des Kontin
gents und Einführung einer ähnlichen Einrichtung für die facharzt
hilfe notwendig. 
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Von verschiedenen Seiten wird behauptet, daß das S y s t e m 
der 0 r g a n i sie r t e n fr eie n Ar z t w a h I überhaupt nicht 
mit entsprechenden Sicherungen der Wirtschaftlichkeit ausgestattet 
werden kann und daß diese nur im Wege einer Änderung des 
Systems zu erreichen ist. Es kann nicht bestritten werden, daß das 
System der organisierten freien Arztwahl gegenüber anderen Arzt
systemen ungleich mehr Gefahren hinsichtlich der Sicherstellung der 
Wirtschaftlichkeit in der Verwendung der Mittel für die Arzthilfe in 
sich schließt, es hat sich jedoch noch nicht als lebensunfähig er
wiesen. Immerhin wäre,. insbesondere in der fachärztlichen Behand
lung, eine Systemänderung in der Richtung der beschränkten freien 
Arztwahl erwägenswert. 

Nicht Recht gegeben werden kann jedoch den Stimmen, welche 
die Wirtschaftlichkeit in der ArzthiIfe durch das Auf g e ben der 
Ver t r ä g e und der N a t u r a I a r z t h i I f e zu erreichen hoffen. 
Es ist richtig, daß die Erfahrungen der Krankenversicherungsanstalt 
der Bundesangestellten in der ersten Zeit in bezug auf Sparsamkeit 
in der Inanspruchnahme von Arzthilfe in den vertragslosen Ländern 
bessere waren, als in den Ländern mit vertraglich sichergestellter 
ArzthiIfe. Bald aber haben sich diese Verhältnisse in das Gegenteil 
verkehrt. Gegenwärtig ist festzustellen, daß die frequenzen der 
ArzthiIfe in den Ländern ohne NaturalarzthiIfe im allgemeinen eher 
höher sind wie in jenen mit VertragsarzthiIfe. 

2. H eil mit tel und H eil b ehe lf e. 

Auch hinsichtlich der Aufwendungen für die Heilmittel und 
Heilbehelfe ist die Wirtschaftlichkeit des Verbrauches nicht in be
friedigender Weise gegeben. Der Aufwand für die Medikamente 
und Heilbehelfe ist an sich hoch und hat insbesondere in den letzten 
Jahren eine ganz wesentliche Erhöhung erfahren, wie die folgenden 
Ziffern ergeben: 

Jahr 

1927 
1928 
1929 

Pro Kopf des Anspruchsberechtigten 
Heilmittel Heilbehelfe 

S S 
5,39 1,28 
6,48 2,13 
8,06 2,33 

~bor:nde des Die Zunahme der Auslagen für die Heilbehelfe ergibt sich, da 
er onsums sie zum Großteil durch solche Leistungen bedingt ist, welche von 

den Ärzten durchgeführt werden (Physikotherapie), aus den gleichen 
Gründen wie bei der ArzthiIfe. 
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Hinsichtlich der Heilmittel sind für die hohen Aufwendungen Heilmittel-
industrie 

zunächst die Verhältnisse der Produktion, der Vermittlung und des 
Kleinverschleißes, für welche die Organisation der Heilmittel-
industrie von ausschlaggebender Bedeutung ist, zu beachten. Was 
die Produktion der Heilmittel anbelangt, so ist gegen die fabriks-
mäßige Herstellung der Medikamente an sich nichts einzuwenden, 
da sie billiger ist als die Herstellung in der Apotheke. Es sind daher 
Einrichtungen zur fabriksmäßigen Herstellung abgepackter Arz-
neien und Spezialheilmittel wirtschaftlich, wenn sie im übrigen den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Der Vorteil der 
fabriksmäßigen Produktion kommt jedoch, insbesondere bei den 
Spezialheilmitteln, auf die Preise der Heilmittel für die Versiche
rungsträger nicht zur Auswirkung, weil der hohe Gewinn der mit 
der Produktion befaßten Unternehmer, ferner die Kosten der Auf-
machung und des Musterschutzes die Preise der Heilmittel, die über-
dies durch Kartelle hochgehalten werden, außerordentlich erhöhen. 

Eine weitere Verteuerung der Preise der Heilmittel ergibt sich 
bei deren Vermittlung von Produzenten zum Konsumenten. Die 
Kosten der mit dem Vertriebe der Medikamente verbundenen 
Reklame (ärztliche Gutachten, Inserate, Plakate, Vertreter, Ärzte
muster u. dgl.) belasten neuerlich die Heilmittelpreise ; dazu kommt 
der hohe Gewinn der Depositeure und Großdrogisten (15 bis 20%) 
und schließlich der ebenfalls hohe Zuschlag bei der Abgabe in den 
Apotheken (rund 50%), welche an sich durch die Verwendung aus
schließlich qualifizierter, wissenschaftlich gebildeter Kräfte kost
spielig ist. 

Zu dieser in der Erstellung der Preise der Heilmittel liegenden Ob.era~gebot. 
Komponente der hohen Auslagen für die Heilmittel kommt weiters sp~~;~~~tr:;;e 
das aufwandsteigernde Moment des Überangebotes von Spezial
präparaten hinzu, welche mit allen Mitteln der Reklame angepriesen 
werden und dadurch eine übermäßige Nachfrage nach Heilmitteln 
zeitigen. 

Auch die unwirtschaftliche Verschreibweise vieler Ärzte, die Verschreib-
weise 

zum Teile ebenfalls durch die übermäßige Reklame der Heilmittel-
industrie, zum Teile aber auch durch nicht genügende Ausbildung 
in der Heilmittelverschreibung bedingt ist, wirkt in der Richtung 
eines unwirtschaftlichen Verbrauches der Heilmittel. 

Schließlich liegt eine in der Auswirkung ganz wesentliche ~eri~g~. HJlfe 
Komponente der Unwirtschaftlichkeit in der zu geringen Hilfe der er e ör en 

Behö.rden bei der Regelung der Beziehungen zwischen den 'Apo-
theken und den Versicherungsträgern, wie beispielsweise in der frei-
gebigen Taxerhöhung zu Beginn des Jahres 1929, die gleichzeitig 
mit einer für die Versicherungsträger nachteiligen Änderung des 
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Verrechnungsvorganges (Auflassung der alphabetischen Ordnung 
der Rezepte) verbunden war, weiters in dem Mangel der Regelung 
der Verschreibweise durch Herausgabe der bereits verheißenen, mit 
Verbindlichkeit für die Ärzte versehenen Therapia oeconomica, die 
im Einvernehmen mit allen beteiligten Faktoren, demnach auch 
unter Mitwirkung der ärztlichen Organisationen herausgegeben 
werden soll; schließlich in der Freigebigkeit bei der Zuerkennung 
von Zuschlägen, die manchmal auch solchen Apotheken zugestan
den werden, deren Umsatz diese Begünstigung nicht rechtfertigt. 

~) 0'l«e~wäf Die gegenwärtigen Maßnahmen zur Sicherung der Wirtschaft
::':n z~r nir_- lichkeit im Heilmittelverbrauche können mit Rücksicht darauf, daß 
W\~~~;h~g der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten ein ent-

lichkeit sprechender Einfluß auf die Erstellung der Heilmittelpreise, die Ver
mittlung und Abgabe der Heilmittel fehlt, nur darauf gerichtet sein, 
den K 0 n s ums e i t e n s der Ver s ich e r t e n z u b e s c h r ä n
k e n, die Ver s c h r e i b w eis e der Ver t rag s ä r z t e z u 
r e gel n und S ich e run gen gegen m i ß b r ä u c h 1i c h e 
H eil m i tt e 1 ver s c h r e i b u n g zu schaffen. 

Rezept
gebühr 

Retaxierung 
der Rezepte 

Hinsichtlich des Überkonsums seitens der Versicherten ist 
durch die Rezeptgebühr ein wirksames Mittel gegeben, die Wirt
schaftlichkeit der Versicherten in der Inanspruchnahme von Heil
mitteln zu bewirken. Ihre Einführung bei der Krankenversicherungs
anstalt bedeutete ein Novum, da sie früher in der Sozialversicherung 
überhaupt nicht bestand. 

Unzulänglich ist jedoch der Einfluß auf die Verschreibweise der 
Ärzte, da für die in den Vertrag aufgenommene Bestimmung, daß 
bei Verschreibung von Heilmitteln die bestehenden Vorschriften, 
demnach die Ordinations- und Dispensationsnorm für begünstigte 
Parteien und das Spezialitätenverzeichnis der Krankenversicherungs
anstalt der Bundesangestellten zu beachten sind, keine Sanktion 
erwirkt werden konnte und daher die Einhaltung dieser Vorschriften 
nicht mit dem nötigen Nachdrucke erzwungen werden kann. Damit 
fällt aber auch die Möglichkeit zu einem wirksamen Ausbau der 
internen Kontrolle der Heilmittel weg, so daß gegenwärtig nur die 
Retaxierung der Rezepte in der notwendigen Vollkommenheit durch
geführt werden kann, während in der sachlichen Überprüfung des 
Heilmittelverbrauches, nämlich an Hand der zugehörigen ärztlichen 
Leistungen, mit Rücksicht auf die mangelnde Fundierung in den 
Verträgen nur dort zu Abwehrmaßnahmen gegriffen werden kann, 
wo ganz außerordentliche Umstände bestehen. Ebenso ist auch die 
Bekämpfung mißbräuchlicher Heilmittelverschreibungen auf die Er
hebungen und Feststellungen im Einzelfalle angewiesen. 
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Diese Maßnahmen zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit im Medi- ck~än~el der 
kamentenverbrauche sind nicht zulänglich und es wäre zunächst Zu:lr~i;t;;gg 
hinsichtlich der Kontrolle des Heilmittelverbrauches und der Ver- scte.:ftWc~~it 
schreibweise wünschenswert, daß eine durchgängige Überprüfung 
des Heilmittelkonsums an Hand der ärztlichen Leistungen erfolgt, 
die sich aber erst dann als wirtschaftlich erweisen kann, wenn die 
Grundlagen für die Beurteilung durch die Herausgabe der Therapia 
oeconomica gegeben ist und hinsichtlich der folgen der Nichtein-
haltung der in ihr enthaltenen Vorschriften Sanktionen durch ge-
setzliche Vorschrift oder wenigstens durch entsprechende Änderung 
der Verträge geschaffen sind. 

Im übrigen hätten sich die weiteren Maßnahmen in der Richtung 
einer E r m ä ß i g tl n g der H eil mit tel p r eis e, der V e r
bill i gun g der Ver mit t I u n gun d A b gab e, der R e g e
I u n g von A n g e bot und N ach fr a g e und der Verbesse
rung des Einflusses der Behörden hinsichtlich der Re gel u n g der 
B e z i e h u n gen z w i s c h end e n Ver sie her u n g s t r ä
ger nun d den Apo t h e k ern b z w. den He i I mit t e 1-
pro duz e n t e nun d L i e f e r a n t e n zu bewegen, wozu sich 
bereits ein aus Vertretern der einzelnen Träger der Krankenversiche
rung bestehendes Aktionskomitee gebildet hat. 

3. Ans tal t s p fl e g e. 

Auch die Höhe sowie die Entwicklung der Ausgaben für die ~~rub~a~rr~~ 
Anstaltspflege bilden einen Grund ständiger Sorgen für die Sicher- schaftlichkeit 
heit des Budgets, da die Ausgaben besonders in letzter Zeit eine 
ganz wesentliche Vermehrung erfahren haben. 

Jahr 

1927 
1928 
1929 

Aufwand pro Kopf des 
Anspruchsberechtigten 

S 

10,11 
11,61 
13,09 

Die Ursachen hiefür sind zunächst in der fortgesetzten Erhöhung lrt;gg~;~ 
der Verpflegskosten in den Wiener öffentlichen Krankenanstalten der Ver
zu suchen, welche für die Erstellung der Verpflegskosten bei den pflegskosten 

übrigen Heilanstalten richtunggebend sind und deren Höhe im 
Vergleich zu den Verpflegskosten anderer Spitäler nicht die Gewiß-
heit der Wahrnehmung aller Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit 
gibt. 
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Mangel der Ein weiterer Grund für die Höhe der Ausgaben ist die Tatsache, 
B:r~~rcs:~fi~~g daß die Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten hin
derVerpflegs· sichtlich der Verpflichtung zur Zahlung der Verpflegskosten an die 

:~;I~g~ öffentlichen Krankenanstalten nicht die gleichen Begünstigungen 
genießt, wie die Träger der Versicherung nach dem Angestellten
versicherungsgesetz, welche nur bis zu 4 % der Beitragsgrundlage 
des Verpflegten für die Verpflegskosten aufzukommen haben. Der 
Mangel dieser Begünstigung ist insbesondere mit Rücksicht auf die 
große Zahl von Versicherten mit geringen Bezügen für die Kranken
versicherungsanstalt der Bundesangestellten fühlbar und nachteilig. 

pfi~~~~~~~"n- Auch die Verpflichtung, die Verpflegskosten für die ersten vier 
über Irren· Wochen bei Unterbringung in einer öffentlichen Heil- und Pflege-
anstalten t It fU G· t k k ··b h .. b· t· A f ans a ur eis es ran e u erne men zu mussen, nng eme u -

Mangel der 
Kontrolle in 
den öffent
lichen Kran
kenanstalten 

wandvermehrung, da auf Grund dieser Bestimmung vielfach die 
Anstaltspflege in unheilbaren Fällen übernommen werden muß, 
obwohl sich die gesetzliche Leistungspflicht auf diese Fälle nicht 
erstreckt. 

Ganz besondere Bedeutung kommt dem Mangel der Möglichkeit 
zu, bei Unterbringung der Versicherten in öffentlichen Kranken
anstalten durch entsprechende Kontrolle die Dauer des Aufenthaltes 
auf die durch den Krankheitsverlauf gebotene Zeit zu beschränken, 
da die Leitungen der öffentlichen Krankenanstalten ihre Zustimmung 
zur Durchführung der Kontrolle nicht geben. Die Auswirkung auf 
die Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten zeigt sich 
in der Tatsache, daß die durchschnittliche Dauer der Anstaltspflege 
im Einzelfalle bei Unterbringung in öffentlichen Krankenanstalten 
höher ist, als bei privater Anstaltspflege. 

~hgeg~B Die derzeitigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Wirtschaft-
~a~:!:n z~r· lichkeit in den Ausgaben für die Anstaltspflege bestehen zunächst in 
E{vl~:~glfaf~:r der Festlegung des Erfordernisses der vorherigen Zustimmung der 

lichkeit Krankenversicherungsanstalt bei Aufsuchung höherer Klassen öffent
licher Krankenanstalten und bei Inanspruchnahme von Privatkran
kenanstalten, wobei durch Begrenzung der Bewilligungsdauer auch 
auf die Länge des Aufenthaltes Einfluß genommen werden kann. 
Weiters besteht - ausgenommen bei den öffentlichen Krankenanstal
ten - die vertrauensärztliche Überprüfung der Notwendigkeit weite
rer Anstaltspflege nach Ablauf der erstbewilligten Dauer, und zwar 
entweder auf Grund der Krankengeschichte oder durch persönliche 
Untersuchung des Patienten. 

Schließlich wirkt sich auch die bei der Unterbringung in höheren 
Klassen öffentlicher Krankenanstalten sowie bei Inanspruchnahme 
von Privatheilanstalten vom Versicherten zu leistende Aufzahlung in 
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der Richtung einer ökonomischen Inanspruchnahme von Anstalts
pflege aus. 

Die gegenwärtigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Wirt. c) Mängel ~er 
. schaftlichkeit in den Aufwendungen für die Anstaltspflege sind haupt. g;:~n~:r~
sächlich in der Richtung der Kontrolle in den öffentlichen Kranken- E~~~eT::g z3~r 
anstalten unzulänglich. Auch hinsichtlich der früher aufgezeigten Wi~tsch~ft
Mängel in der Leistungspflicht und der Verpflichtung zur Bezahlung hchkelt 

der Verpflegskosten wäre eine Berücksichtigung der Interessen der 
Krankenversicherungsanstalt zu fordern. 

4. B a rl eis tun gen. 

Bei den Leistungen der Wochenhilfe und des Sterbegeldes kommt 
die Frage der Wirtschaftlichkeit in der Inanspruchnahme bzw. in der 
Befriedigung der Ansprüche zufolge der objektiv gegebenen Begren
zung der Versicherungsfälle nicht in Betracht. 

5. E r w e i t e r t eHe i I b e h a n d I u n g. 

Die Wirtschaftlichkeit in der Verwendung der Anstaltsmittel für 
die Zwecke der erweiterten Heilbehandlung im allgemeinen ist bei 
der Krankenversicherungsanstalt durch die Begrenzung der Aus
gaben für diese Leistungen mit 8% der Beitragseinnahmen gewähr
leistet. Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit auf diesem Gebiete hat 
sich daher nur darauf zu richten, ob diese Mittel in solcher Weise 
aufgewendet werden, daß die Leistungen im Einzelfalle keine un
nötige Belastung des Versicherungsträgers mit sich bringen. 

Auch in dieser Richtung ist die Wirtschaftlichkeit bei der Kran- Bewillig!lngs-
kenversicherungsanstalt gegeben. Daß bei der Bewilligung von praxIs 

Leistungen der erweiterten Heilbehandlung keine zu weitgehende 
Praxis besteht, ergibt sich schon daraus, daß die Auswahl der 
Fälle nur die notwendigsten Bedürfnisse deckt und begründete 
Wünsche nach Erweiterung der gegenwärtigen Bewilligungspraxis 
geäußert werden. 

Die Wirtschaftlichkeit bei den Aufwendungen im Einzelfalle ist t?~e der 
bei der Krankenversicherungsanstalt vor allem in den eigenen Ein· im eE1n~~ft~ne 
richtungen und Anstalten festzustellen, die eine wesentliche Ver· 
billigung der Kosten mit sich bringen und durch die Heranziehung 
der Versicherten zur teilweisen Bestreitung der Kosten die Möglich. 
keit bieten, qualitative Leistungen mit dem geringsten Aufwande zu 
erbringen. 

Die Billigkeit der Eigenregie geht aus den nachstehend angeführ. 
ten Betriebskosten in den eigenen Anstalten hervor: 
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Anstalt: Betriebskosten im Jahre 1929 
ohne Knrmittel pro Verpflegstag 

Heim Julienhof in Baden. . . . . . . . . . . 
Kurhäuser Plankenstein und Rosenhof in Gleichenberg . 
Kurhaus Hofgastein . . . 
Genesungsheim Gutenstein . . . . . . . . . . 
Heilanstalt Hochzirl. . . . . . . . . . . . . 
Heilanstalt Buchenbergheim in Waidhofen a. d. Ybbs 

B. Organisation und Verwaltung. 

S 

6,62 
5,19 
5,95 
6,91 
4,87 
6,50 

VHöhett d~r Der Überprüfung der Wir t s c h a f tl ich k e i t von 0 r g a-
erwa u gs- . d V I· h· k d ß d· kosten n isa t Ion une r w a tun g ISt vorauszusc IC en, a te 

Kosten der Verwaltung bei der Krankenversicherungsanstalt keines-
wegs hoch sind. Sie belaufen sich schon seit Jahren auf run d 
7% der Einnahmen und betrugen im Jahre 1927 7,1%, im 
Jahre 1928 7,2%, im Jahre 1929 wieder 7,1 % der Einnahmen. Pro 
Kopf des Anspruchsberechtigten ergibt sich im Jahre 1929 bei einem 
Aufwande für Versicherungsleistungen von S 64,98 ein Verwaltungs
aufwand von S 4,41. 

Im übrigen gelten die im Abschnitte 11, E und F, gemachten Fest
stellungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Organisation und 
Verwaltung auch unter dem Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit, 
da allfällige Vereinfachungen in der autonomen Verwaltung, die Ver
besserung der Verteilung der Geschäftsstellen, weiters der Ausbau 
der von der Krankenversicherungsanstalt selbst betriebenen Institute, 
Ambulatorien und Anstalten für erweiterte Heilbehandlung, insbe
sondere bei einer allfälligen Zusammenlegung der Versicherungs
träger, eine Verminderung der Kosten mit sich bringen würde. 

Hinsichtlich der eigenen Einrichtungen für die erweiterte Heil
behandlung wurde die verbilligende Funktion bereits nachgewiesen. 
Im zahntechnischen Ambulatorium werden die Zahnersatzstücke zum 
Preise der hiefür festgesetzten Höchstsätze hergestellt, während sie 
bei Inanspruchnahme von Zahnärzten oder Zahntechnikern nur 
gegen mitunter hohe Aufzahlungen erhältlich sind. Im Institute für 
Physikotherapie stellten sich im Jahre 1929 die Kosten einer Behand
lung (Einzelapplikation) auf S 1,- gegenüber S 2,36 bei Durch
führung durch einen Vertragsarzt oder eine Vertragskuranstalt, die 
durchschnittlichen Kosten einer im Röntgeninstitute vorgenommenen 
Untersuchung betrugen im Jahre 1929 S 6,15 gegenüber S 15,35 nach 
dem Vertragstarife. 

Im Zusammenhange mit der Zusammenlegung der Versicherungs
träger könnten auch Ersparungen im Personale erzielt werden, da 
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sowohl hinsichtlich der Leitungsagenden, als auch bei den für den 
laufenden Betrieb bestimmten Einrichtungen sich Vereinfachungen 
ergeben würden, die auch eine Verminderung der notwendigen Ar
beitskräfte zulassen würden. 

Schlußwort. 
Das Optimum an Wirtschaftlichkeit kann immer nur ein Ziel sein, 

es kann nie und nirgends vollständig und endgültig erreicht werden. 
Das gilt natürlich auch für die Krankenversicherung der Bundes
angestellten. Immerhin dürfte die Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten von diesem Ziel nicht viel weiter entfernt sein, 
als es die gegebenen Verhältnisse, vor allem die politischen und 
sozialen Verhältnisse bedingen. Damit ist wohl auch die in diesem 
Zusammenhange vielleicht zu erörternde Frage beantwortet, ob die 
Versicherung privatwirtschaftlich als rationell bezeichnet werden 
kann. Da nur ein erträglicher Teil der Beiträge auf die Verwaltung 
verwendet werden braucht und da auch bei den Leistungen auf 
größtmöglichste Wirtschaftlichkeit gesehen wird, entspricht die be
zahlte Prämie dem versicherten Risiko und der versicherten Leistung. 

Auf die Frage, ob die für die Versicherung aufgewendeten Mittel 
staatspolitisch, staatsfinanziell und volkswirtschaftlich gerechtfertigt 
werden können, will ich hier nicht eingehen und nur bemerken, daß 
ich diese Frage zu bejahen in der Lage bin. 
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1. Einleitung. 
Die ärztlichen Standesvertretungen und Berufsorganisationen 

haben die Notwendigkeit einer gesetzlichen Krankenversicherung 
grundsätzlich immer anerkannt. Wirtschaftlich hat sich der ärzt
liche Stand in den letzten vier Jahrzehnten schrittweise an die Ent
wicklung der Krankenversicherung organisch angepaßt, so daß 
sowohl was die Zahl der Ärzte und die Höhe und Verteilung ihres 
Einkommens, als auch was die Art der Berufsausübung (z. B. fach
ärzte in den Städten, Gutachten etc.) betrifft, innige Wechselbeziehun
gen zwischen dem Ärztebedarf der Krankenversicherung bzw. den 
Modalitäten, unter denen er seitens derselben befriedigt wird, und 
den Verhältnissen des ärztlichen Arbeitsmarktes bestehen. Daher 
kommt es, daß die Ärzte alle gesetzgeberischen und organisatori
schen Veränderungen auf dem Gebiete der Krankenversicherung auf
merksam verfolgen und besonders dann ihren Einfluß geltend 
machen, wenn bei solchen die Möglichkeit ungünstiger Einwirkun
gen auf das ärztliche Berufsleben besteht. Dies schließt natürlich 
keineswegs aus, daß die Ärzte begründeten Notwendigkeiten von 
vernünftigen Reformen durchaus sachlich gegenüber stehen. Soweit 
solche in den Bereich der ärztlichen Berufstätigkeit fallen oder fra
gen der Volksgesundheit betreffen, sind die Ärzte immer bereit, mit
zuarbeiten, da sie sich bei ihrer Verantwortung als eines der wich
tigsten und unentbehrlichsten faktoren der Krankenversicherung 
bewußt und überzeugt sind, daß wirklich rationelle Reformarbeit 
dieser Art nur durch Zusammenarbeit zwischen ihnen und der Kran
kenversicherung geleistet werden kann. Alle derartigen Bestrebun
gen müssen natürlich von streng sachlichen Erwägungen ausgehen, 
sorgsam erwogen werden und eine schrittweise organische Ver
besserung des Bestehenden zum Ziele haben, wenn Störungen der 
sehr empfindlichen Wechselbeziehungen zwischen Ärztestand und 
Krankenversicherungen mit ihren schädlichen folgen für beide Teile 
vermieden werden sollen. 

Daher sind alle Experimente mit neuen und unerprobten Ver
sicherungssystemen, wie z. B. der in letzter Zeit propagierten Spar
zwangsversicherung abzulehnen, aber auch einschneidende Änderun
gen der bestehenden Krankenversicherung bezüglich Umfang und 
Leistung verbieten sich wegen ihren Rückwirkungen auf den ärzt
lichen Arbeitsmarkt. Die gebotene Rücksicht auf diesen erfordert 
ebenso wie die Bedachtnahme auf den ungestörten Betrieb der 
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Sozialversicherung, daß Reformen nur im Einvernehmen mit den 
ärztlichen Berufsorganisationen vorgenommen werden. 

Objektiv aber läßt sich in manchen Punkten an der österreichi
schen Krankenversicherung auch vom ä r z t I ich e n S t a n d
p unk t e aus Kr i t i k übe n, deren Überprüfung vielleicht Anlaß 
zu ihrer Verbesserung geben kann. Dieser Aufgabe dienen in großen 
Zügen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit die folgenden Aus
führungen. 

2. Versichertenkreis, Einkommensgrenze. 
Die Krankenversicherung macht es sich zur Aufgabe, für einen 

Kreis von Menschen, deren wirtschaftliche Lage es erheischt, auf 
Kosten der Riskengemeinschaft im Erkrankungsfalle ärztliche Hilfe, 
Medikamente, Spitalspflege etc. und dort, wo der Ersatz entfallenden 
Verdienstes nötig ist, auch Krankengeld zu gewähren. Dieser Grund
satz wird derzeit nicht konsequent und nicht gleichmäßig in der 
Krankenversicherung durchgeführt. 

Mangelnde Konsequenz liegt in dem Feh 1 e n ein e r E i n
kom m e n s g ren z e, weil dadurch Personen einem Versicherungs
schutz unterworfen sind, dessen sie infolge ihrer wirtschaftlichen 
Lage gar nicht oder höchstens für Katastrophenfälle bedürfen. Diese 
Feststellung gilt für die Versicherung der privaten und öffentlichen 
Angestellten, nicht aber für die Arbeiterversicherung, da in dieser 
die Höchstlohnsätze bei weitem niedriger sind als die für eine 
eventuelle Einkommensgrenze anrechenbaren Verdienste. Der der
zeitige Mangel einer Einkommensgrenze wird von den Ärzten als 
eine ungerechte Einschränkung ihrer privatwirtschaftlichen Tätig
keit empfunden, zu der eine zwingende Notwendigkeit nicht vorliegt. 
Die daraus entstandene, seit Jahren immer wieder von den Ärzten 
gestellte Forderung nach Schaffung einer Einkommensgrenze be
deutet einen ins Gewicht fallenden Konfliktstoff, der den reibungs
losen Ablauf der Beziehungen zwischen Ärzten einerseits, der Re
gierung und den Krankenkassen andererseits erschwert. 

Für die Angestelltenkassen würde die Beseitigung des heutigen 
Zustandes keinen Nachteil bedeuten, da der Entfall an Versicherungs
beiträgen nicht in Betracht kommt. Die Spitzenverdiener selbst 
unterwerfen sich nur ungern dem Versicherungszwange, nehmen die 
Versicherung entweder gar nicht in Anspruch, zahlen also ihre Bei
träge umsonst, oder sie nehmen andernfalls dieselben unverhältnis
mäßig stark in Anspruch. Da, wie später noch ausgeführt werden 
wird, eine geregelte Zusammenarbeit mit den ärztlichen Berufs
körperschaften für die rationelle Führung der Krankenversicherung 
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kaum zu entbehren ist, wäre die Beseitigung dieses Störungs
momentes von größter Bedeutung. 

3. Unterversicherung. 
Der Versicherungsschutz in der Angestelltenversicherung ist im 

allgemeinen ausreichend. Die Arbeiterversicherung dagegen leidet 
unter einer beträchtlichen Unterversicherung. Diese wird bei 
einigen Instituten, wie z. B. bei der Arbeiter-Krankenversicherungs
kasse Wien durch sorgfältige Organisation wenigstens bei Sach
leistungen bis zu einem gewissen Grade wettgemacht, indem diese 
zwar sparsam bemessen sind, aber doch billigen Anforderungen 
entsprechen. Zum T eil g e s chi e h t die s all erd i n g sau f 
K 0 s te n der Ä r z t e, w e 1 c her el a ti v sc h 1 e c h t e ren t
loh n t bzw. mit Arbeit mehr belastet sind als bei den Angestellten
kassen. Wo jedoch aus besonderen Gründen (Kassenzersplitterung, 
Konkurrenz von Pflicht- und Wahlkassen etc.) die Präzision der 
Verwaltung zu wünschen übrig läßt, ergeben sich Schwierigkeiten. 
Der nie d r i g e Ans atz des K r a n k eng eId e s führt jedoch 
zu bedenklichen Erscheinungen, die durch keinerlei Mittel zu be
seitigen sind. Infolge der zu großen Spannung zwischen Lohn und 
Krankengeld schieben besonders Arbeiter mit hohen Löhnen und 
Familienerhalter die Krankmeldung oft ungebührlich lange hinaus, 
was große gesundheitliche Gefahren mit sich bringt und den Kampf 
gegen die Volkskrankheiten erschwert. 

Die finanzielle Lage der Kassen wird durch diese Auswirkung 
der Unterversicherung ungünstig beeinflußt, denn der Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit läßt sich trotz der gegenseitigen Bemühungen 
des Versicherten doch nicht verhindern, die Erkrankungen treten 
- allerdings verspätet - in Erscheinung, dauern dafür aber 
meistens länger an und erfordern einen größeren Aufwand. 

4. Spekulative Momente in der Versicherung. 
Es bedarf keiner näheren Begründung, daß die Leistungen der 

Krankenversicherung sich auf das Not wen d i g e, also Krank
heitsbehandlung und Krankheitsverhütung, zu b e sc h r ä n k e n 
hab e n. Luxusleistungen sind nicht nur wirtschaftlich nicht zu 
rechtfertigen, sondern sie schaffen auch einen unerwünschten speku
lativen Anreiz. Die oft kritisierte Neigung der Versicherten zu miß
bräuchlicher Inanspruchnahme der Krankenversicherung hat ihre 
Ursache weniger in Simulation und einer durch die Versicherung 
hervorgerufenen psychologischen Krankheitsbereitschaft, deren Be-
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deutung von Laien überaus überschätzt wird, sondern sie tritt haupt
sächlich dann auf, wenn durch Eintritt des Versicherungsfalles öko
nomische Vorteile gegenüber dem Normalzustande entstehen. Daher 
sind alle Bestimmungen schädlich und zu beseitigen, welche einen 
spekulativen Anreiz schaffen. Besonders nachteilig ist in dieser Hin
sicht der gleichzeitige Bezug von Lohn oder Lohnanteilen und 
Krankengeld (§ 1144 b der Gewerbeordnung). Ähnliche Erwägungen 
gelten für den Ersatz der Arbeitslosenunterstützung durch das 
höhere Krankengeld bei Eintritt von mit Erwerbsunfähigkeit ver
bundenen Erkrankungen, wenngleich andererseits betont werden 
muß, daß bei ernsteren Krankheiten die geringe Höhe der Arbeits
losenunterstützung eine nicht zu untersch~tzende gesundheitliche 
Gefahr bedeutet. 

5. Alters- und Invaliditätsversicherung. 
Das Fehlen der Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter 

(in den Streit um dieselbe einzugreifen ist nicht Sache der Ärzte) 
ist, rein sachlich betrachtet, die Ursache namhafter Schwierig
keiten und Verluste in der Krankenversicherung. Die Ärzte werden 
mit überflüssiger Scheinarbeit, die Kassen mit unwirtschaftlichen 
Ärzteausgaben belastet, wenn die Menschen ihrer Fürsorge zufallen, 
deren Arbeitsfähigkeit nicht durch Krankheit, sondern durch Alter 
oder nicht behandlungsbedürftige Gebrechen und Krankheitsfolgen 
aufgehoben ist. Aus Gründen der Billigkeit (z. B. bei langer Dauer 
der Mitgliedschaft) ist es oft nicht zu umgehen, die Ansprüche 
anzuerkennen, was die begutachtenden Ärzte vor Schwierigkeiten 
stellt und ihrer Begutachtung einen gewissen Schein von Un
konsequenz verleiht. Der Bezug des Krankengeldes belastet die 
Kassen finanziell ziemlich stark. 

6. Organisation und Verwaltung. 
Die 0 r g a n isa t ion der K r a n k e n ver s ich e run g 

n ach b e ruf s s t ä n dis c h enG e s ich t s p unk t e n (Ar
beiter, Angestellte, Eisenbahner) er s c h ein t z w eck m ä ß i g. 
Unzweckmäßig ist die Zersplitterung der Krankenversicherung in 
zahlreiche kleine Kassen, weil deren Verwaltung nicht nur teuer, 
sondern oft auch laienhaft und unökonomisch ist. 

Betont muß werden, daß die gewöhnlich geübte Methode, die 
Nachteile der kleinen Kassen dadurch zu mildern, daß gewisse 
Aufgaben (ärztlicher Dienst, Heilmittelbezug, Kontrolle etc.) an 
Kassenverbände übertragen werden, ganz besonders unzweckmäßig 
ist, weil sie an Stelle einer einheitlichen Organisation zwei neben-
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einander und in losem Zusammenhang arbeitende Verwaltungs
körper schafft, eine Doppelgeleisigkeit, welche erfahrungsgemäß die 
Voraussetzungen für Verluste geradezu züchtet. Unrationell ist 
ferner, auf demselben Gebiete zwei Kassen desselben Berufsstandes 
miteinander in Konkurrenz treten zu lassen. Das gegenseitige 
Hinauflizitieren in der Leistungspolitik führt nicht nur zu finanziellen 
Schwierigkeiten und Unsachlichkeiten, es werden auch die Ver
sicherten durch die von Konkurrenzrücksichten diktierte Willfährig
keit der Kassenverwaltungen demoralisiert. 

Wenn man diese Momente bei der Organisation der Versiche
rungsträger berücksichtigt, ergibt sich die Notwendigkeit, unter 
Ausschluß branchegleicher Konkurrenzinstitute Kassen zu schaffen, 
die bezüglich Organisation und Größe in der Lage sind, alle Auf-
gaben im eigenen Wirkungskreise zu leisten und für die einzelnen 
Verwaltungszweige entsprechend hoch qualifizierte Fachleute zu 
bestellen. Es ist selbstverständlich, daß solche Veränderungen der 
Organisation ohne Schädigung der bei den Kassen tätigen Ärzte 
getroffen werden müssen. 

a) Schaffung 
leistungs

fähiger 
Kassen 

Wie schon oben erwähnt, spielt die Höhe der Verwaltungskosten ~) N.Jtze!f~kt 
(deren Bedeutung damit nicht bestritten werden soll) eine geringere er r~~~c e

Rolle als die Frage, ob die Verwaltung so gut durchorganisiert und 
spezialisiert ist, daß die Mittel der Kasse wirklich in der ökonomi-
schesten Weise verwendet werden. Aus dieser Erwägung wurde 
ja schon früher die Notwendigkeit der Zusammenfassung der 
Krankenversicherung in große leistungsfähige Einheitskassen ab-
geleitet. 

7. Organisation des Sanitätswesens. 
Von besonderer Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit der 

Krankenkassen ist die Organisation ihres Sanitätsdienstes. Die 
Kassenärzte besorgen nicht nur, wie es landläufige Ansicht ist, die 
ärztlich-medizinische Behandlung der Mitglieder, sondern es sind 
ihnen zahlreiche administrative Aufgaben von großer finanzieller 
Tragweite übertragen. 

Die Ausgaben für Krankengeld, Medikamente und Heilbehelfe, 
Bäder, Spitäler, Heilstätten und Erholungsheime, die ausschließlich 
durch die Kassenärzte bestimmt werden, machen den weitaus 
größten Teil des Kassenbudgets aus. Wegen dieses finanziellen 
übergewichtes, aber auch infolge unzureichender Organisation 
liegen h i e r im San i t ä t s wes end i e g r ö ß t e n Ver 1 u s t
q u e 11 e n, aber auch die dankbarsten Rationalisierungsmöglich
keiten. für den wirtschaftlichen Nutzeffekt der Krankenversicherung 
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ist es von ausschlaggebender Bedeutung, daß nicht nur die ein
zelnen Teilgebiete (kassenärztlicher Dienst, Begutachtung, Kranken
evidenz, erweiterte Heilbehandlung) sachverständig geführt, sondern 
daß vor allem die inneren Zusammenhänge, in denen die einzelnen 
Zweige des Sanitätsdienstes zueinander zu stehen haben, durch 
richtige organisatorische Erfassung automatisch funktionieren. Hier 
liegen die Verhältnisse, obwohl große Institute heute dieser Frage 
viel mehr als früher ihr Augenmerk zuwenden, noch sehr im argen. 
Von kleinen Kassen gar nicht zu reden, ist auch bei großen. In
stituten Zusammengehöriges in den verschiedensten Abteilungen 
zerstreut, was naturgemäß dazu führt, daß trotz besten Willens der 
betreffenden Organe die fachlichen Notwendigkeiten ort zu kurz 
kommen und die für höchste Wirtschaftlichkeit notwendigen ein
heitlichen Gesichtspunkte nicht entsprechend berücksichtigt werden 
können. 

Es wäre also nötig, bei alten Kassen die A n gel e g e n
heiten des Sanitätswesens in ein besonderes 
Res s 0 r t zu sam m e n z u f ass e n, dessen Führung unbedingt 
ärztlichen Verwaltungs organen übertragen werden müßte. Den An
forderungen an sachgemäßer Führung und Wirtschaftlichkeit genügt 
es nicht, wenn, wie heute meistens gebräuchlich, den leitenden 
Ärzten nur die Stellung von Konsulenten zukommt. Es ist zweifel
los, daß durch eine derartige Zentralisierung und Zusammenfassung 
sich die inneren Verluste auf ein Minimum reduzieren und die Ver
sicherten infolge der größeren Promptheit und Zielsicherheit, mit 
der sich die Maßnahmen der Kassen abwickeln würden, sich besser 
versorgen und zufrieden stellen lassen würden. 

8. Krankenkassen und Ärzte. 

Für den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Erfolg des wich
tigsten Zweiges des Sanitätswesens, des kassenärztlichen Dienstes 
im engeren Sinne, von der größten Bedeutung sind die Beziehungen 
zwischen Krankenkassen und Ärztestand. Charakteristisch für sie 
ist ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis bei der Teile zueinander, 
weil einerseits die Ärzte, besonders in den Städten und Industrie
gebieten, deren Einkommen zum größten Teile von der Kranken
versicherung herstammt, auf diese wirtschaftlich angewiesen sind, 
während andererseits die Krankenkassen ihrer gesetzlichen Ver
pflichtung zur kostenlosen Beistellung ärztlicher Hilfe nur durch 
Abschluß von Ärzteverträgen gerecht werden können, sich also 
in einer Zwangslage den ärztlichen Organisationen gegenüber 
befinden. Man hat in Deutschland versucht, diese taktisch ungünstige 
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Lage der Krankenversicherung durch besondere gesetzliche Bestim
mungen, welche die kassenärztliche Hilfe sicherstellen sollen, zu 
mildern, ein Bestreben, welches sich in letzter Zeit auch in Öster
reich geltend macht. Die Erfahrungen damit waren nicht günstig. 
Trotz mancher berechtigter Klagen sind die Ausgaben für Ärzte 
enorm gestiegen, die Ausgaben für Krankengeld, Medikamente, 
Bäder etc. haben eine Höhe erreicht, die den finanziellen Rahmen 
der Krankenversicherung zu sprengen droht und Mißstände aller 
Art haben sich herausgebildet. 

Unter so krisenhaften Verhältnissen kann natürlich von Wirt
schaftlichkeit und sorgsam durchdachter Verwendung der Mittel 
überhaupt nicht mehr die Rede sein; auch die Tendenz der neuesten 
Entwicklung im Deutschen Reiche sucht die Ordnung nicht durch 
planmäßige Reorganisation, sondern durch mechanische Beschrän
kungen, die gerade vom Standpunkte wirtschaftlicher Gebarung 
sehr bedenklich sind, wieder herzustellen. 

Die Kenntnis der Lage in Deutschland ist deshalb wichtig, weil 
sich aus ihr gewisse Nutzanwendungen für die Entwicklung unserer 
Krankenversicherung, die sich im übrigen in weitaus geordneteren 
Verhältnissen befindet, ziehen lassen. 

Die geschilderten Verhältnisse erweisen besonders die Une n t- 1i~JeE~~!T;i~e 
b ehr I ich k e i t ein e r schon oben betonten ein h e i t I ich e n Organisation 

und p I a n m ä ß i gen san i t ä ren 0 r g a n isa t ion, deren 
Fehlen sich besonders dort, wo das System der freien Ärztewahl die 
Übersicht über Ärzte und Versicherte erschwert, unter Umständen 
katastrophal auswirken kann. Wenn, wie in Deutschland, die kassen-
ärztliehe Behandlung durchgehend nach dem System der freien Arzt-
wahl organisiert ist, dann muß, um die Krankenversicherung erfolg-
reich führen zu können, der sanitäre Apparat ganz besonders sorg-
fältig ausgebaut sein, mit einem genauen Kontrollapparat arbeiten 
und der Grundsatz verfolgt werden, dem Vertragsarzt möglichst 
nur die Behandlung, alles andere (Begutachtung, Entscheidung der 
Ansprüche und fürsorgerische Verfügungen) den hiefür angestellten 
ärztlichen Kassenorganen zu übertragen. 

Was das Verhältnis zu den Ärzten betrifft, so wird bei dem 
Abschluß der Kollektivverträge seitens der Krankenkassen den 
direkten Ärztekosten eine allzu ausschließliche Bedeutung beige
messen. Daß die Kosten für Ärzte im Budget einer Kasse eine 
große Rolle spielen, daß sie in den Kollektivverträgen festgelegt 
werden müssen und eine gewisse Grenze nicht überschreiten können, 
ist selbstverständlich. Aber wir wissen auch, daß damit durchaus 
noch nicht bestimmt ist, was für Kosten die Ärzte der Kranken
versicherung verursachen, sondern daß es von der Art der kassen-
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ärztlichen Arbeit und deren Einfügung in das Kassengetriebe ab
hängt, ob große Werte geschaffen werden oder große Verluste 
entstehen. Dieses Problem, einen möglichst großen wirtschaftlichen 
und sozialhygienischen Erfolg der ärztlichen Arbeit zu erzielen, 
läßt sich natürlich durch Bestimmungen eines Vertrages allein nicht 
lösen. Er erfordert eine über die Bestimmungen eines Vertrages 

b) .Koope~ hinausgehende ständige K 0 0 per a ti 0 n z w i sc h end e n 
ratton ZW1-.. t I· h 0 . t . d d K k sehen ärzt- a r z 1 C e n r g a n 1 S a IOn e nun e n r a n e n-

~~~~~~;g~~~ k ass e n, die den Zweck haben müßte, die Ärzte für das Problem 
K~anken- der Krankenversicherung, diese für die Eigenart der ärztlichen Be-

assen rufsverhältnisse zu interessieren, die sanitäre Durchorganisation der 
Krankenkassen zu fördern und auf diesem Wege eine möglichst ver

c) Studien
kommis
sion und 
Sozialver

sicherungs-
beirat 

lustfreie und erfolgreiche Arbeit der Kassenärzte zu erreichen. 
Einer solchen ständigen Verbindung zwischen Krankenkassen 

und Ärzten könnten am besten s t ä n d i ge S tu die n- 0 der 
Ar bei t s kom m iss ion e n dienen, die in den Kollektivver
trägen zu vereinbaren und bei jeder einzelnen Kasse zu errichten 
wären. Für Fragen allgemeiner Natur wäre eventuell ein So z i a l
ver s ich e run g s bei rat am Sitze der Regierung zweckmäßig. 
Ob in dieser oder einer anderen Form, wirksam ist das Wesentliche 
einer solchen Kooperation, ein gegenseitiges Interessement zwischen 
Krankenkassen und Ärzten in Form gemeinsamen Bearbeitens von 
Fragen der sanitären Organisation und des kassenärztlichen Dienstes 
und Übertragung der Resultate auf die Kassenärzte herbeizuführen, 
nicht aber eine Konstruktion nach Art eines Schiedsgerichtes über 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zu schaffen. 

d) Schieds- Dieser Aufgabe und der Sicherstellung der vertragsärztlichen 
gerichtsbar-

keit Hilfe in der Krankenversicherung dient in Deutschland eine kompli-
zierte und, wie die Entwicklung zeigt, keinen ermutigenden Erfolg 
zeitigende S chi e d s ger ich t s bar k e i t, die gesetzlich fest
gelegt ist und die Bewegungsfreiheit sowohl der Ärzte, als auch der 
Krankenkassen stark beeinträchtigt und beschränkt. Auch in Öster
reich wird an die Schaffung ähnlicher Einrichtungen gedacht. Für 
den Zweck dieser Ausführungen ist es belanglos, welche Aufnahme 
ein solcher Vorschlag bei Kassen und Ärzten vom Standpunkte der 
Vertragsfreiheit finden wird. Wenn man sich aber die Rationalisie
rung der Krankenversicherung zum Ziele setzt, muß man doch 
sorgsam abwägen, ob durch derartige mechanische Regelungen des 
Vertragswesens nicht mehr Schaden als Nutzen gestiftet wird. Denn 
die Eigenart des ärztlichen und besonders des kassenärztlichen 
Dienstes ist anders wie bei gewerblicher oder kaufmännischer 
Tätigkeit, die nach der Zeit oder nach anderen Methoden gemessen 
wird; sie ist darin gelegen, daß sich ihr wirtschaftlicher Erfolg 
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nicht durch den materiellen Inhalt eines Vertrages, also durch den 
Tarif bestimmen läßt, sondern besonders bei Kassenärzten vor
wiegend von der Qualität einstellt. Diese aber läßt sich durch die 
Gesetzgebung nicht sicherstellen. 

Vorstehende kritische Ausführungen gehen von der Voraus
setzung aus, daß die gesetzlichen und organisatorischen Grund
lagen der Österreichischen Krankenversicherung als zweckmäßig 
anerkannt werden und die Aufgabe gestellt wird, zu untersuchen, 
welche Umstände Ursachen von Verlusten sind und wie durch 
Beseitigung dieser der Nutzeffekt der Krankenversicherung für die 
gesamte Wirtschaft gesteigert werden könnte. Es muß betont wer
den, daß das vorstehende Referat schon wegen der gebotenen 
Kürze sich nur mit ganz prinzipiellen Fragen befaßt, daß aber auch 
in zahlreichen Einzelfragen die Ärzte in der Lage sein werden, Bei
träge zur Förderung der Wirtschaftlichkeit der Krankenversicherung 
zu liefern. 
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I. Einleitung. 

Motto: Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit 
dauert ihre Zeit; dann endlich zerstört 
sie sich selbst und die höchste Kultur 
derselben ist zugleich der Zeitpunkt 
ihres Unterganges. (Kant.) 

Man könnte wohl keine treffenderen Worte finden, die den 
heutigen Zustand, in welchem sich die Sozialversicherung und die 
soziale Krankenversicherung im besonderen befindet, besser charak
terisieren: Ist es doch merkwürdig, daß ein System, welches durch 
fast 50 Jahre, insbesondere aber innerhalb der letzten zehn Jahre, 
zu einem solchen Höhepunkt ausgebildet wurde, dennoch niemand 
befriedigt - weder den Staat als Repräsentanten der Gesamtheit, 
noch die Krankenkassen als unmittelbare Träger des Systems, noch 
die Ärzte als wichtigste Mitarbeiter und vor allem nicht diejenigen, 
für die das ganze kunstvolle Gebäude errichtet wurde, die Ver
sicherten selbst. Es ist auch auf den ersten Blick verwunderlich, 
daß gerade zur Zeit der anscheinend höchsten Blüte eines Systems 
die schärfsten Kritiken von allen Seiten einsetzen und daß es 
überhaupt notwendig ist, Aus·schüsse und Körperschaften ein
zusetzen, die gewissermaßen mit einer offiziellen Kritik betraut 
werden. Diese überlegungen führen von vornherein zur Erkennt
nis, daß nicht einzelne Details des ganzen Systems falsch sein 
dürften, sondern wahrscheinlich die Grundlagen. Es wäre freilich 
weiters noch möglich, daß vielleicht die ursprüngliche Grundlage 
richtig war, daß aber geänderte Verhältnisse im Staate oder eine 
geänderte Mentalität der von der sozialen fürsorge Bedachten 
selbst die Entwicklung in eine falsche Bahn gelenkt haben. 

Bevor wir nun an die allerdings nur kursorische Bearbeitung 
des gestellten Themas "K r i t i k a n der s 0 z i ale n K r a n
kenversicherung und ihren derzeitigen Syste
men zu üben und eventuell Vorschläge zu einer 
Rationalisierung der Krankenversicherung zu 
mac h e n", herangehen, müssen wir uns die frage vorlegen, ob 
man die soziale Krankenversicherung überhaupt und bis zu welchem 
Grade rationalisieren kann. Im allgemeinen versteht man unter 
Rationalisierung das Bestreben, mit dem kleinsten Aufwand und ge
geringstem gesamtwirtschaftlichen Verlust einen größtmöglichen 
Nutzeffekt erzielen. Oberflächlich betrachtet, erscheint dies natürlich 
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auch auf die Krankenversicherung anwendbar. Bei der praktischen 
Durchführung aber sieht man, daß die Lösung dieses Problems 
nicht so einfach ist. Man kann durch Anwendung verbesserter 
Maschinen ohneweiters in gleicher Zeit mit einem geringeren Auf
wand von menschlicher Arbeitskraft und Material Güter erzeugen. 
Man kann durch Verbesserung der Verteilungsmethoden diese Güter 
verbilligen. Wenn es sich aber nicht um Erzeugung und Verteilung 
materieller Güter handelt, wie in der Krankenversicherung, ist dies 
nicht mehr so einfach, denn es ist weder der Bedarf - wenigstens 
in einer gewissen Periode - erfaßbar und errechenbar (Epidemien) 
noch bedeuten technische Errungenschaften medizinisch immer eine 
Verbilligung des zu erzeugenden Gutes, nämlich der Gesundheit, 
sondern eher oft eine Verteuerung. Außerdem kommt es hier nicht 
auf die Erzeugung größerer Qua n t i t ä t e n von Gütern mit 
dem gleichen materiellen Aufwand, sondern in erster Linie auf 
Qua 1 i t ä t s verbesserungen an. Es ist z. B. ganz zweifellos, daß 
die Diagnose einer bestehenden Erkrankung heute viel teurer zu 
stehen kommt als früher, wobei sich aber die eventuelle Qualitäts
verbesserung der Diagnostik durch größere Sicherheit der Diagnose 
in der Folge oft materiell gar nicht ver bill i gen d auswirkt, 
z. B. dann, wenn sich ein unheilbares Leiden aus der Diagnose 
ergibt. Beispiele dafür aus dem Gebiete der Medizin ließen sich 
zahllos anführen; denn wenn sich auch mit der ärztlicherseits 
geforderten, möglichst sicheren Frühdiagnose bis w eil e n 
durch die leichtere Heilbarkeit Ersparnisse 
für die K r a n k e n k ass e erg e ben, m ü s sen wir d 0 c h 
off e n zug e s t ehe n, daß der S t a n d der heu t i gen 
therapeutischen Möglichkeiten noch soweit 
hin t erd end i a g nos t i s c h e n M ö g I ich k e i t e n z u
r ü c k b lei b t, daß eher öfter noch eine Verteuerung für die 
Krankenversicherungsträger die Folge ist, 0 h n e daß für die 
Kranken selbst und indirekt damit für die Ge
sam t h e i t v i e I Pos i t i v e s gel eis t e t w u r d e. 

Es würde zu weit führen, diese Gedankengänge weiter auszu
führen, obwohl gerade sie vielleicht die unrichtige Einstellung 
der nichtärztlichen Funktionäre der Krankenkassen, der Vertreter 
der Versicherungsnehmer und der Vertreter der Wirtschaft viel 
begreiflicher erscheinen ließen. "Äußerliche Kunst ist die richtige 
Deutung des Unsichtbaren, ärztliche Wissenschaft ist die richtige 
Deutung des Nachweisbaren" (Stappert: "Krankenscheine gefällig"). 
K uns t I ä ß t s ich a b ern i e mal s rat ion a I i sie ren. 
Nur bei der ärztlichen Kunst versucht man dies immer wieder, 
vielleicht weil in weiten Kreisen noch immer die Anschauung 
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vorherrscht, sie sei eine exakte Wissenschaft wie die Mathematik. 
Da aber die medizinische Behandlung ein integrierender Bestandteil 
der sozialen Krankenversicherung ist, auf die sich 90% ihrer 
Leistungen stützen müssen, ergibt sich der zwingende Schluß, daß 
man zwar manche Details in der Verwaltung der Krankenversiche
rung (ökonomische Hereinbringung der Beiträge, Verbesserung von 
Verwaltungsmethoden, des kaufmännischen Betriebes etc.) und in 
gewisser Beziehung auch der Verteilung der Versicherungsleistun
gen rationalisieren kann, niemals aber die Krankenbehandlung 
selbst. Man kann nur, wenn sich ihr heutiger Aufbau oder ihre 
Grundlagen als unrichtig herausgestellt haben, diesen Aufbau durch 
einen anderen oder diese Grundlagen durch gänzlich andere er
setzen. E s ist als 0 e i gen t li c h k ein e Rat ion a I i s i e
run g, so n der n nur ein Um bau der Kr a n k e n
ver sie her u n g m ö g I ich. 

Wir müssen uns aber auch über die Methoden der Kritik klar 
sein, die wir zur Anwendung bringen wollen. Es gibt zwei 
Möglichkeiten: man kann die Grundlagen des heute bestehenden 
Systems der Krankenversicherung als richtig annehmen und sich 
dann nur mit der konstruktiven Durchführung und mit den Ein
zelheiten dieser befassen und untersuchen, ob die Verwaltung, die 
Aufbringung der Beiträge, die Verteilung der Lasten, die Verteilung 
der einzelnen Versicherungsleistungen, der Medikamente, der Heil
stätten und Spitalsversorgung, des Krankengeldes und die Systeme 
der ärztlichen Versorgung richtig sind oder nicht und in welcher 
Hinsicht sie verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig sind. 
Man kann aber auch die Prinzipien, auf denen die heutige soziale 
Krankenversicherung basiert, kritisieren. 

Schon die Beantwortung der ersten grundsätzlichen Frage, 0 b 
eine soziale Krankenversicherung übe r hau p t z w eck m ä ß i g 
ist oder 0 b sie i n der heu t i gen F 0 r m z w eck m ä Wi g 
ist, hängt vom subjektiven Standpunkt des Kritikers ab, denn ganz 
selbstverständlich ist die Bejahung dieser Frage von vornherein 
nicht. Trotzdem wird wohl von uns als Ärzten die Frage, ob eine 
soziale Krankenversicherung berechtigt ist, schon aus Gründen der 
Humanität bis zu einem gewissen Ausmaße bejaht werden müssen. 
Diese bejahende Einstellung zur Frage, ob in gewissen Grenzen 
eine soziale Fürsorge der Gesamtheit für den einzelnen notwendig 
ist, muß vom Anfang an von uns um so mehr betont werden, als es 
durch die späteren Ausführungen unserer Kritik der heutigen Sozial
versicherung bei oberflächlicher Beurteilung den Anschein erwecken 
könnte, als würden wir die Berechtigung der Sozialversicherung 
überhaupt leugnen. 
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Es muß weiters betont werden, daß eine isolierte Kritik der 
sozialen Krankenversicherung, wie sie unser Thema vorschreibt, 
eigentlich nicht richtig und zweckentsprechend ist. Es ist unserer 
Meinung nach ausgeschlossen, die soziale Krankenversicherung 
allein zu kritisieren resp. Verbesserungen oder grundlegende Ände
rungsvorschläge zu machen, ohne die Beziehung der Krankenver
sicherung sowohl zu den übrigen Sozialversicherungszweigen 
als auch zu sonstigen direkt oder indirekt mit der Gesundheits
fürsorge zusammenhängenden Gebieten zu berücksichtigen. Wenn 
wir uns bei unserer Kritik nur sehr wenig auf die Statistik be
ziehen werden, so hat dies darin seinen Grund, daß alle 
Statistiken, die ja der Hauptsache nach auf die Aufzeichnungen 
der Sozialversicherungsträger zurückgehen, entweder überhaupt 
ohne jedes bestimmte System, oder zu ganz bestimmten Zwecken 
(meistens für die Jahresberichte) gemacht wurden. Das gilt in 
gewissem Sinne auch für die amtlichen Statistiken der Regierung. 
Daß die bisherigen Statistiken im großen und ganzen zumindest 
nicht als hauptsächliche Grundlage zu einer sachlichen Kritik, vor 
allem aber nicht zu Reformvorschlägen verwendet werden können, 
geht schon daraus hervor, daß sie nichts anderes als Registrierungen 
von Zuständen in einem heute bereits als irgendwie fehlerhaft 
erkannten System sind. Daraufhin hat besonders Wer n e r 
L i n kein seiner ausgezeichneten und völlig leidenschaftslosen 
Arbeit "Krankenstand und Arbeitswille" hingewiesen. 

Da wir der Ansicht sind, daß, wie überall in der Wissenschaft, 
die Fragestellung die Hauptsache bei der Lösung eines Problems 
bildet, wollen wir versuchen, richtig zu fragen, w e Ich e s die 
ei gen t I ich e nUr s ach end e s Ver sag e n s eines ur
sprünglich sicher großzügigen Gedankens sein dürften. Es werden 
sich dann daraus von selbst die positiven Vorschläge ergeben. 

Wir deuteten zwar schon an, daß unserer Meinung nach nicht 
Einzelheiten der verschiedenen Systeme der Krankenversicherung 
und ihrer Konstruktion schuld, oder hauptsächlich schuld an dem 
Versagen der sozialen Krankenversicherung sind. Dennoch wollen 
wir einmal zunächst diese untersuchen, um zu erkennen, ob in 
dieser Hinsicht überhaupt noch etwas zu verbessern ist, oder ob 
eine solche Verbesserung imstande ist, dauernd Abhilfe zu schaffen. 

11. Umfang der Versicherung. 
1. Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zur Versicherung. 

Ganz ohne Zweifel ist es, daß die Arbeiter, deren Arbeitsver
hältnisse hinsichtlich der Beständigkeit der Arbeit, wie auch der 
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Beständigkeit eines bestimmten Lohnniveaus, größeren Schwan
kungen unterworfen sind, eine soziale Krankenversicherung benöti
gen, obzwar es auch hier schon einzelne Kategorien gibt - wie die 
vorwiegend im Rekordlohn stehenden Transportarbeiter der Schiff
fahrtsunternehmungen und ähnliche -, die infolge ihres, oft das 
Einkommen eines höheren Privatangestellten bedeutend überstei
genden Einkommens ganz gut in der Lage wären, aus eigenen 
Mitteln und ohne Zuhilfenahme einer Riskengemeinschaft für den 
Krankheitsfall selbst vorzusorgen. Mehr noch trifft dies für die in 
einem Betriebe mitarbeitenden Familienangehörigen des Unter
nehmers sowohl im Gewerbe, als auch in der Industrie zu. Gerade 
dieser Umstand hat zu vielen Mißbräuchen geführt. 

Mehr noch und öfter finden wir diesen übelstand aber in der 
Versicherung der Privatangestellten im Handel und in der Industrie. 
Es kann doch nicht richtig sein, daß bei solchen Beamten, ganz 
abgesehen von den zuweilen ganz namhaften Bezügen, deren wirk
liche Höhe durch Tantiemenbezüge, Prämien oder gar perzentuelle 
Gewinnbeteiligung oft verschleiert werden, ein wirkliches Ver
sicherungsinteresse im Rahmen einer sozialen Riskengemeinschaft 
vorhanden ist; noch weniger ist aber unserer Meinung nach die 
zwangsmäßige Hineinnahme und der heutige Rahmen der damit 
zwangsmäßig verbundenen Ansprüche auf alle Versicherungs
leistungen bei allen, auch den höheren und höchsten Kategorien der 
öffentlichen Beamten gerechtfertigt. Es soll hier z. B. nur darauf 
hingewiesen werden, daß auch Stargagenbezieher das gesetzliche 
Recht auf soziale Krankenversicherung haben resp. zwangsweise in 
diese mit aufgenommen sind. Wenn auch solche und ähnliche, nicht 
gar so seltene Einzelfälle praktisch keine besondere Rolle spielen, 
so beweisen sie dennoch, daß etwas an dem heutigen System falsch 
sein muß, wenn es solche Unsinnigkeiten in sich aufweist. All e 
die s e Fäll e b ewe i sen, daß das n a c k t e K r i t e r i u m 
des unselbständigen oder scheinbar unselb
s t ä n d i gen B e ruf e s für die z w a n g s m ä ß i g e E i n
gliederung in die Sozialversicherung auf die 
D aue r n ich t bei b e haI t e n wer den k a n n. Denn wenn 
auch die vorwiegend von den Ärzten aus Gründen der Moral und 
der Gerechtigkeit geforderte Ein kom m e n s g ren z e die krasse
sten dieser Mißstände auszuschalten in der Lage sein dürfte, wird. 
damit der in den heutigen Sozialversicherungsgesetzen vorhandene, 
oben charakterisierte Irrtum nicht beseitigt. Denn viel mehr als 
die Höhe des augenblicklichen Einkommens, wird bei einer Reform 
dieser Gesetze beachtet werden müssen, ob die, durch entsprechende 
Dienstverträge gegebene S tab i I i t ä tun d gar a n t i e r teE r-
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h ö h u n g des Ein kom m e n s vorhanden ist oder nicht, da diese 
einen viel richtigeren Maßstab für eine besondere Schutzbedürftig
keit im Erkrankungsfalle abgeben kann, als ein augenblicklich 
höheres Einkommen. Es kann z. B. ein auf kurze Zeit aufgenommener 
Saisonvertreter ein relativ oder absolut sehr hohes Einkommen be
ziehen, dem dann eine lange Zeit eines sehr geringen oder gar keines 
Verdienstes folgt (wobei wir von besonderen krisenhaften Zeiten 
der Arbeitslosigkeit ganz absehen wollen). Dieser Mann ist zweifel
los schutzbedürftiger als einer mit einem geringeren, aber stabilen 
und zwangsweise im höheren Alter sich erhöhenden Einkommen, der 
durch eine entsprechend sparsame Wirtschaft ohneweiters in der 
Lage wäre, sich für den Krankheitsfall entsprechende Rücklagen zu 
machen. 

2. Abgrenzung des Versichertenkreises. 

Weiters ist in diesem Abschnitt zu untersuchen, ob innerhalb 
der oben erwähnten Kategorien der Kreis der Versicherten nicht 
zu weit gezogen ist. Da finden wir Personen in die zwangsweise 
Versicherung einbezogen, die vermöge ihrer derzeitigen, vorwiegen
den oder ausschließlichen Berufsbetätigung nicht einmal nach dem 
Sinne der heute bestehenden Gesetze, wenn auch nach dem Wort
laute in eine solche Versicherung hineingehören, noch auch nach der 
Höhe ihres aus dieser Betätigung gewonnenen Einkommens. Weder 
der frühere Rittmeister, der heute als Großgrundbesitzer oder als 
Direktor eines großen Privatunternehmens ein oft namhaftes Ein
kommen hat, noch auch der aus irgend einem Grunde in jüngeren 
Jahren pensionierte Briefträger, der ein Viktualiengeschäft betreibt, 
gehören in die derzeitige soziale Krankenversicherung hinein. Aber 
auch die frau eines Geschäftsmannes, die aus ihrer früheren 
Berufsbetätigung eine Pension bezieht, heute aber vorwiegend von 
ihrem Gatten erhalten wird, oder sich gar selbst in dem Geschäft 
ihres Mannes mitbetätigt, gehört in eine solche Versicherung nicht 
hinein, und weist auch kein besonderes Schutzbedürfnis durch eine 
soziale Riskengemeinschaft auf. 

Diese Personen müssen aber auch vom Standpunkt der Risken
gemeinschaft fast ausnahmslos als schlechte Risken betrachtet 
werden. 

Auch bei jenen Personen, die nach dem Wortlaute der heute 
bestehenden Gesetze zweifellos der Sozialversicherung unterliegen 
und auf diese Anspruch haben, liegt durchaus nicht immer ein wirk
liches Schutzbedürfnis vor. Hieher gehören die fälle, in denen man 
durchaus nicht von einer vor wie gen den Versorgung durch 
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den direkt Versicherten sprechen kann, z. B. wenn eine Frau aus 
den Zinsen ihres mitgebrachten Heiratsgutes oder aus der zuge
sicherten rentenmäßigen Unterstützung seitens wohlhabender 
Eltern oder aus dem Betrieb eines eigenen selbständigen Unter
nehmens oder einer selbständigen Kunst (Virtuosinnen, Malerinnen, 
Schauspielerinnen, Schriftstellerinnen etc.) ein Einkommen beziehen, 
das oft das des Gatten erreicht oder weit übertrifft. Dasselbe trifft 
natürlich auch für Kinder oder sonstige im gemeinsamen Haushalt 
lebende Familienangehörige zu. Der G run d s atz der v 0 11-
s t ä n d i gen 0 der w e i tau s übe r wie gen den V e r
s 0 r gun g dur c h den Ver sie her t e n, m ü ß t e auf s 
schärfste herausgearbeitet und in künftigen 
N 0 v e 11 i e run gen der S 0 z i a 1 ver sie her u n g ve r
an k e r t wer den. Aber selbst dort, wo anscheinend durch die 
geringe Höhe des Einkommens ein wirkliches Schutz- und Ver
sicherungsbedürfnis vorliegt, wie bei Personen, die aus der der
zeitigen oder ehemaligen (was die Regel ist) Betätigung in einem 
bestimmten Berufsstand ein Einkommen beziehen, ist es mehr als 
fraglich, ob diese sinngemäß in eine berufsständisch gegliederte 
Sozialkrankenversicherung hinein' gehören oder nicht vielmehr der 
allgemeinen, das heißt aus allgemeinen Steuermitteln getragenen 
Armenfürsorge zufallen sollen. Wenn wir von Fällen hören, die 
vermöge eines Bezuges einer Pension von 30, 50 oder 60 S Mit
glieder der Bundesversicherung sind, oder diejenigen Fälle in der 
Arbeiterversicherung ins Auge fassen, die mit Bezügen von 40 S 
monatlich bereits zwangsmäßig Mitglieder der Arbeiterversicherung 
sind, müssen wir wohl zugeben, daß es sich hier, da sich ja auch 
die Sozialversicherung in Hinsicht auf die versicherungstechnischen 
Grundlagen nicht von der Privatversicherung unterscheidet, um voll
kommen versicherungsunfähige Personen handelt. Die Zahl dieser 
Personen ist aber durchaus nicht zu unterschätzen und stellt heute 
eine schwere Belastung der sozialen Riskengemeinschaften und 
ihrer ·Träger, der Krankenkassen dar. Eine gesetzliche Ausschaltung 
dieser Personen aus der sozialen Versicherung würde zweifellos die 
Krankenkassen entlasten. Einen eventuellen Vorschlag der Fest
setzung einer Mindestbeitragsleistung für diese Personen, würden 
wir für unzweckmäßig halten, weil sich das Einkommen dieser 
Personen entweder überhaupt nicht wie bei den Pensionisten oder 
nicht wesentlich, wie bei vielen anderen Kategorien, steigert, so daß 
die Aussicht auf einen Riskenausgleich in sich selbst, wenigstens 
während eines längeren Zeitraumes, bei diesen Personen nicht 
gegeben ist. 
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111. Umfang und Art der Versicherungsleistungen. 
Auch hier wieder ist zunächst zu untersuchen, ob der Umfang 

aller Leistungen der Krankenkassen erstens überhaupt und an sich 
gerechtfertigt ist, weiters ob dieser mit der finanziellen Fundierung 
auf Grund der heutigen Beitragsleistung in Einklang gebracht 
werden kann. Ferner, ob die Krankenkassen hiet nicht Aufgaben 
übernommen haben, die ihnen nach ihrem ursprünglichen Zweck 
gar nicht zukommen, weiters, ob der für die einzelnen angeführten 
Leistungskategorien gemachte Aufwand einen entsprechenden Effekt 
hinsichtlich seiner endgültigen materiellen Auswirkung auf die 
Krankenkassen selbst (im Sinne der Ersparung von Auslagen für 
Krankenbehandlung, für die Gesundheit der Mitglieder oder auf die 
allgemeine Volksgesundheit) erzielt oder überhaupt theoretisch in 
der Lage sind zu erzielen. 

1. Pflichtleistungen, Leistungen der erweiterten Heilbehandlung, 
Leistungen aus außerordentlichen fonds. 

Die heutige Kat ego r i sie run gin P f I ich tl eis tun gen 
und Leistungen der erweiterten Heilbehandlung 
haI t e n wir für ver feh lt, nicht nur, weil dadurch die Ver
pflichtung der Kassen und damit deren finanzielle Grundlagen ver
schoben werden können, indem unter Umständen unter dem Titel 
der erweiterten Heilbehandlung manche Leistung neu aufgenommen 
wird, für die bei der ursprünglichen Festsetzung der Beiträge gar 
nichts vorgesehen war, sondern auch, weil es den Anschein erweckt, 
daß es sich hier gewissermaßen um Luxusleistungen handelt, auf 
die ein eigentlicher Anspruch versicherungstechnisch gar nicht zu
stünde. Tatsächlich sind auch, zumindestens unter Berücksichtigung 
der heutigen Beitragshöhe und der Einschränkungen, die vielfach in 
den Pflichtleistungen vorgenommen werden müssen, in dieser Kate
gorie Leistungen vorhanden, welche de facto als nicht absolut not
wendige, also als Luxusleistungen bezeichnet werden müssen. So 
ist es mehr als fraglich, ob nicht der größte Teil der Kuraufenthalte 
in Gastein oder die Bewilligung von Landaufenthalten an solche 
Personen, die durch die Schwere und Unheilbarkeit ihres Leidens 
sich nicht einmal mehr für Spitals- oder Heilstättenaufenthalt eignen 
und im ärztlichen Jargon als Versorgungsfälle bezeichnet werden, 
im gewissen Sinne nicht auch eine Luxusleistung darstellen und dem 
Sinne und Wortlaut der Krankenversicherungsgesetze wider
sprechen. Solche Beispiele ließen sich noch beliebig mehr anführen. 
Andererseits sind in der sogenannten erweiterten Heilbehandlung 
auch Leistungen inbegriffen, wie z. B. ein Heilstättenaufenthalt für 
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einen heilbaren oder besserungsfähigen Tuberkulosen, oder der Auf
enthalt in einem Schwefelbad für einen Rheumatiker, die man als 
absolute Pflichtleistung einer Versicherung bezeichnen muß und die 
zumindestens denselben Effekt aufweisen, wie irgend eine medi
kamentöse Behandlung. Daher hätte unserer Meinung nach die 
Scheidung zwischen Pflichtleistung und erweiterter Heilbehandlung 
zu fallen. A 11 e s was u n t e r 1 e t z t e rem T i tel als a b
sol u t not wen d i ger k a n n t wir d, hat in die P f1 ich t
lei s tun g hin übe r gen 0 m m e n, a 11 e san der e aus der 
Versicherungsleistung überhaupt ausgeschie
den z u wer den. Dies stellt aber keine bloß formale Forderung 
dar, sondern hätte auch praktisch einen außerordentlichen Nutzen 
bei der überprüfung der finanziellen Grundlagen einer Krankenver
sicherung und würde auch zur Ausschließung verschiedener Miß
bräuche führen, z. B. daß sich verschiedene Kassen gegenseitig zu 
konkurrenzieren suchen. 

Ebenso kann die Berechtigung von Lei s tun gen aus 
au ß e r 0 r den t 1 ich e n Fon d s nicht anerkannt werden, denn 
man muß wohl fragen, aus welchen Mitteln solche außerordentliche 
Fonds dotiert werden. Geschieht dies aus Ersparungen, die aus den 
ordentlichen Beiträgen herstammen, dann ist dies ungerecht, weil 
solche Ersparungen entweder auf Kosten von Pflichtleistungen 
gehen können, oder wenn solche Ersparungen aus einer geringeren 
Inanspruchnahme der Pflichtleistungen herrühren, müßten diese in 
erster Linie allen zur Krankenversicherung eventuell beitragenden 
Faktoren gleichmäßig durch eine Herabsetzung der Beitragslasten 
zugewendet werden. Außerdem wäre aber durch die Beseitigung 
solcher Fonds wieder eine Quelle möglicher Mißbräuche verschüttet. 
Ein solcher außerordentlicher Fond hätte nur dann eine Daseins
berechtigung, wenn er aus außerordentlichen Beiträgen dotiert 
würde, dann aber auch nur denen, die dazu beitragen, ein recht
mäßiger Anspruch zustünde, da es sich gewissermaßen dann um 
eine Zusatzversicherung für besondere materielle Katastrophen 
handeln würde. Ebenso fraglich ist die Berechtigung der Verwen
dung von KassenmitteIn für Leistungen zur Gesundheitsfürsorge 
(Prophylaxe). Die Krankenkassenleitungen betonen zwar gerade in 
dieser Hinsicht ihre besonderen Leistungen auf dem Gebiete der 
allgemeinen Volksgesundheit und versuchen dies auch durch Stati
stiken darzulegen und behaupten, daß die Verbesserung der Volks
gesundheit vorwiegend der Sozialversicherung zu verdanken sei. 
Nun sind wir zwar auch der Meinung, daß die soziale Versicherung 
zu einer Hebung der Volksgesundheit beigetragen hat, obwohl man 
den erwähnten allgemeinen Statistiken nicht die Statistiken der 
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Krankenkassen gegenüberstellen darf. Denn aus den Statistiken der 
Krankenkassen könnte man im Gegenteil, wenn man die fortwährend 
steigenden Morbiditätsziffern - in Deutschland bei einzelnen 
Kassen bis 300%, durchschnittlich 200%, in Österreich 50% -
betrachtet, eher das Bild einer kolossalen Verschlechterung der 
Volksgesundheit bekommen. Da aber im allgemeinen das Verhältnis 
zwischen Morbidität und Mortalität ein gerades und nicht umge
kehrt proportionales ist, wären wieder die allgemeinen amtlichen 
Statistiken und die Statistiken der privaten Lebensversicherungsan
stalten, die von einer Herabsetzung der Mortalität zu berichten 
wissen, kaum verständlich. Auch wäre es wissenschaftlich ganz un
gerechtfertigt, ein e n Faktor neben vielen anderen, die irgend ein 
Ergebnis bedingen, gerade als einzig wirksamen zu bezeichnen. Wir 
glauben, daß die besseren hygienischen Bedingungen, die bessere 
Wohnungshygiene, vor allem aber die Fortschritte auf allen Ge
bieten der Medizin, die bessere Aufklärung der breiten Massen neben 
vielen anderen, hauptsächlich an der Verbesserung der allgemeinen 
Lebensstatistik beteiligt sind. Abgesehen aber davon sind wir der 
Meinung, daß gerade die G e s und h e i t s pro p h Y 1 a x ein 
den Auf gab e n k r eis der A 11 gern ein h e i t und ihrer Re
präsentanten, der Gemeinden, Länder und des Staates gehört, wobei 
die Kosten aus allgemeinen Steuermitteln zu decken sind und nicht 
in den Aufgabenkreis der Krankenkassen fallen, bei denen die Bei
träge zu einem ganz bestimmten Zweck geleistet werden, nämlich 
zur Sicherung der Möglichkeit der Wiederherstellung im Krank
heitsfalle und eventuell noch des Ersatzes des mit der Krankheit 
verbundenen Lohn- und Gehaltsausfalles (Krankengeld). Durch die 
Regellosigkeit der von den Krankenkassen betriebenen Prophylaxe 
ist sie fast völlig wirkungslos und daher die Mittel hiefür umsonst 
aufgebracht. Nur nebenbei sei bemerkt, daß alle anderen sich mit 
diesen Dingen befassenden Faktoren im Durchschnitt vielmehr von 
der eventuellen Wirksamkeit der Prophylaxe in der Praxis überzeugt 
sind als die Ärzte. 

Schließlich wäre noch zu den Pflichtleistungen selbst kritisch 
Stellung zu nehmen. Daß die unter diesen Titeln gewährten Leistun
gen die eigentlichen Versicherungsleistungen darstellen, ist außer 
Frage. Fraglich ist nur, ob nicht auch hier eine Begrenzung gefun
den werden soll oder eigentlich gegeben ist durch die versicherungs
technischen Grundlagen der Beiträge und fraglich ist dabei, ob dort, 
wo eine solche Begrenzung der Anspruchsberechtigung bereits ge
geben ist, wie in der Arbeiter- und Privatangestelltenversicherung, 
diese Grenze nicht teilweise zu hoch und in mancher Beziehung viel
leicht zu niedrig gehalten ist. So glauben wir, daß z. B. die Grenze 
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für die Verpflichtung der Krankenkassen zur Zahlung der Kosten 
eines Spitalsaufenthaltes dann zu niedrig ist, wenn es sich um ein, 
wenn auch erst in längerer Zeit heilbares Leiden handelt, daß diese 
Grenze aber viel zu hoch ist, wenn es sich um ein schon bei mani
fest werdenden Krankheitserscheinungen bereits als völlig unheil
bares Leiden erweist, wo also eine Wiederherstellung nach dem 
heutigen Stand der Medizin wissenschaftlich als ausgeschlossen be
zeichnet werden kann (z. B. inoperables Karzinom). Daß auch im 
Rahmen der Pflichtleistungen die Inanspruchnahme einer allzu 
großen Zahl von Leistungen der Arzthilfe, Medikamente, Kranken
geld etc. über jenes Maß hinausgehen kann, das selbst im Rahmen 
einer großen Riskengemeinschaft, in welcher aber doch jedes ein
zelne Mitglied wieder selbst versicherungs technisch nur einen be
grenzten Anspruch hat, steht außer Frage. 

2. Versorgung mit Heilmitteln und HeilbeheUen. 

Die fortwährend steigende Ausgabenpost aus dem Titel Ver
sorgung mit He i I m i tt ein und He i I b ehe I f e n läßt auch 
hier Reformen für außerordentlich wünschenswert erscheinen, doch 
glauben wir nicht, daß, so wertvoll das Erscheinen der schon jahre
lang angekündigten Therapia oeconomica vorwiegend aus erziehe
rischen Gründen für die Ärzte und aus Gründen der Vereinfachung 
und Gleichmäßigkeit der bei den verschiedenen Kassen zugelassenen 
Medikamente wäre, dies sich auch finanziell in einer Verminderung 
der erwähnten Ausgabenpost auswirken würde. Wir glauben im 
Gegenteil, daß gerade auf dem Gebiete der Heilmittelversorgung 
nur durch ganz radikale Maßnahmen sowohl dem starken psycho
logisch wirksamen und verständlichen Streben des einzelnen Patien
ten, der in der Verschreibung fast immer die hauptsächlichste Tätig
keit des Arztes sieht, wie auch den starken Kräften der mit groß
zügigsten Mitteln der Reklame auf eine Konsumsteigerung hinwir
kenden und dadurch auf den Patienten suggestiv einwirkenden 
pharmazeutischen Industrie begegnet werden könnte. Nicht durch 
die Nichtzulassung von so und so vielen Heilmitteln oder Speziali
täten kann eine Ersparnis erzielt werden, s 0 n der n nur dur c h 
aus g i e b i g s t e Mit b e t eil i gun g a n den K 0 s t e n. Ge
rade in diesem Belange könnten wesentliche Ersparnisse gemacht 
und auch alle Mißbräuche beseitigt werden. 

3. Ambulatorien und Anstalten der Krankenkassen. 

In diesem Zusammenhange wollen wir auch einige kritische 
Worte zur Frage der eigenen Ins ti tut e, Am b u I at 0 r i e n 
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und Ans tal t e n der Krankenkassen sagen. Daß die Ärzte Geg
ner aller dieser anstaltseigenen Einrichtungen sind, ist zunächst aus 
materiellen egoistischen Gründen vollkommen verständlich, weil sie 
immer mehr sehen, daß gewissermaßen ihre Produktionsmittel ihnen 
von berufsfremden Faktoren weggenommen und enteignet werden. 
Nun könnte man natürlich auf dem Standpunkt stehen, daß eine 
solche egozentrische Einstellung für die Beurteilung eines wichtigen 
Allgemeinproblems keine Rolle spielen dürfte. Aber abgesehen von 
dem allgemeinen Grundsatz, daß die Gesetzgebung nicht einfach 
einen Berufsstand zu 40% der Vernichtung preisgeben darf, ist der 
schon bisher angerichtete Schaden, wo es sich um einen Berufsstand 
handelt, der bei der Durchführung eben dieser Gesetze von aus
schlaggebender Bedeutung ist, ganz besonders groß. Nicht verges
sen darf dabei werden, daß der Ausbau der Ambulatorien und 
physikotherapeutischen Institute zweifellos zu einer Mechanisierung 
und Industrialisierung der Heilkunde und zu deren "Entseelung" ge
führt hat, was einen viel größeren Schaden für den einzelnen Patien
ten und für die Volksgesundheit mit sich gebracht hat, als es bei ober
flächlicher Beurteilung den Anschein hat; denn es ging damit einer 
der wichtigsten Heilfaktoren, das Vertrauen in die Persönlichkeit 
des Arztes, verloren. Dies wirkt sich auch materiell für die Kran
kenversicherungsträger dahin aus, daß heute der eigene, von der 
Persönlichkeit des Arztes im persönlichen Kontakt mit dem Kran
ken wachgerufene und geforderte Wille zur Gesundung verloren 
gegangen ist und der Kranke heute nur mehr sein Heil in der Ver
schreibung von Medikamenten und in der Anwendung von impo
nierenden, wenn auch oft fast wertlosen Apparaturen und mechani
schen Prozeduren sieht, was wieder ein Hauptgrund zu der kolos
salen Steigerung der Ausgaben der Krankenkassen gerade auf 
diesem Gebiete darstellt. Dabei ist es gar nicht erwiesen - ja von 
anderer als Kassenseite angestellte Berechnungen haben das Gegen
teil bewiesen -, daß die Ambulatoriumsbehandlung nicht in der 
einzelnen Leistung, aber in ihrem Endeffekt auf die Kürzung der 
Krankheitsdauer und damit der Arzthilfe und Krankengeldkosten 
billiger ist, als die Einzelbehandlung durch den Arzt. Wenn man 
weiß, in welcher Art die Rentabilität eines Ambulatoriums oder einer 
Heilanstalt zu beweisen versucht wird, wird man all diesen an
scheinend ziffernmäßigen Beweisen solange skeptisch gegenüber
stehen müssen, als nicht diese Berechnungen von einer vollkommen 
unabhängigen und sachverständigen Kommission, die aber nach viel 
weitgehenderen Grundsätzen urteilen müßte, die auch den erwähnten 
Endeffekt ins Kalkül ziehen müßte, nachgeprüft worden sind. Von 
den gesundheitlichen Folgen einer solchen Massenbehandlung wollen 
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wir ebenfalls in diesem Zusammenhange, um den Schein der Ein
seitigkeit zu vermeiden, nicht sprechen. Nur ein radikales Ab
stoppen, ja sogar ein Abbau dieser Einrichtungen beziehungsweise die 
Auflassung aller unrentablen, eigenen Anstalten und Heime der 
einzelnen Krankenkassen und der Ersatz dieser, entweder durch 
einen Ausbau der Barleistungen oder die Übernahme dieser Anstal
ten durch öffentliche Körperschaften könnten hier Abhilfe schaffen 
und zu wesentlichen Ersparnissen in der Krankenversicherung 
führen. 

4. Die Autonomie der Krankenkassen. 

All diesen und anderen Bestrebungen steht aber wie ein Fels die 
Autonomie der Krankenkassen und ihrer Leitungen gegenüber. Ob
wohl dies vielleicht der heikelste Punkt bei jeder kritischen Diskus
sion über die Krankenversicherung ist, müssen wir doch einiges 
dazu sagen und unserer M ein u n g d a hin geh end A u s
d r u c k g e ben, daß die V e r1 e i h u n g der A u ton 0 m i e 
an die Krankenkassen wohl der schwerwiegendste 
und f 0 I gen s c h wer s tel r r t u m war, den die I n i ti a
toren der sozialen Krankenversicherung schon 
zu Beg in n ge mac h t hab e n. Viele Fehler, die wir in der 
heutigen Sozialversicherung bereits kritisierten und noch weiter 
kritisch zu besprechen haben, haben ihren letzten Grund in dieser 
Autonomie der Kassen. Vor allem müssen autonome und nur von 
der Gunst ihrer Mitgliederwähler eingesetzte Kassenleitungen, 
um sich deren Gunst zu erhalten, Dinge tun, die sich nicht einmal 
vor ihrem eigenen fachmännischen Gewissen voll verantworten 
können. Wir sind der Meinung, daß es keine grundlegenden Re
formen der Sozialversicherung und insbesondere der sozialen Kran
kenversicherung geben kann, bevor nicht die Vorherrschaft des 
Autonomiebegriffes gebrochen, diese Autonomie auf ein erträgliches 
Maß zurückgeführt und durch die Autonomie des Staates als Reprä
sentanten des Gesamtvolkes ersetzt wird. Durch den teilweisen 
Abbau "der Autonomie zugunsten des Staates würden nicht nur 
negative Vorteile durch Unterbleiben vieler Fehler entstehen, son
dern auch positive, im Sinne von Ersparnissen, im Sinne einer Ra
tionalisierung. Wir sagen dies, weil wir der Meinung sind, daß es 
sich bei der Sozialversicherung nicht um Privatunternehmungen 
handelt, sondern um einen Teil der Staatsverwaltung, dessen Kosten 
zwar direkt die Versicherten und die zur Versicherung verpflichteten 
Arbeitgeber, aber indirekt doch die gesamte Bevölkerung trägt, da 
die sozialen Abgaben eigentlich nichts anderes darstellen, als eine 
bestimmte Form von Zwecksteuern. 
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Der erste positive Vorteil des Abbaues der Autonomie würde 
sicherlich der sein, daß die Beiträge der abgabepflichtigen Unter
nehmungen leichter hereingebracht würden. Denn wir sehen, daß 
auch die Steuereingänge in der Regel das Präliminare erreichen, 
ja sogar übersteigen, während dies den Krankenkassen trotz aller 
ihnen durch das Gesetz gebotenen Machtmittel nicht gelingt. Auch 
würden zweifellos die Kosten der Beitragseinbringung durch den 
bereits vorhandenen Verwaltungsapparat des Staates viel niedriger 
sein. Wenn wir auch nicht der Meinung sind, daß, von einzelnen 
fällen abgesehen, die Nichtzahlung der Versicherungsbeiträge durch 
eine Reihe von Unternehmungen auf bösem Willen, sondern Zah
lungsunfähigkeit beruht, halten wir es dennoch für eine Ungerech
tigkeit, daß diesen Ausfall dann alle anderen zahlungsfähigeren 
Unternehmungen durch eine notgedrungen schärfere Erfassung 
und Eintreibung büßen müssen. Die allgemeine ge set z I ich e 
Einführung einer Einkommensgrenze für den Ver
sicherungszwang hai t e n wir, wie dies ja auch schon in anderen 
Ländern, Deutschland, frankreich, England geschehen ist, für ein 
z w i n gen des G e bot der S tun d e. Der vielfach dagegen 
gemachte Einwurf, daß dann infolge der Verminderung von Ein
nahmen auch die sozialen Leistungen geringer werden müssen, ist 
kein stichhaltiges Argument. Es geht nicht an, als feind der Sozial
versicherung angesehen zu werden, wenn man behauptet, daß 
es in einem so verarmten Staat wie Österreich, der nicht einmal 
allen seinen Bürgern das trockene Brot zu bieten imstande ist, 
unmöglich ist, auf dem Gebiet der Sozialversicherung den größten 
Luxus zu bieten. Man darf nicht auf der einen Seite darüber auf
gebracht sein, daß von 1925 bis 1929 das Gesamtaufkommen an 
Bundes-, Landes-, Bezirks- und Gemeindeabgaben von 1490 Mil
lionen auf 1865 Millionen Schilling, also um 31,4% insgesamt, oder 
um nahezu 8% im Jahre und die direkten Steuern des Bundes in 
ihrem Erträgnis in diesem Zeitraum von 285 Millionen Schilling auf 
385 Millionen Schilling, mithin um 35 %, gestiegen sind, daß man 
aber eine Steigerung des Aufwandes der Sozialversicherung der in 
Österreich im Jahre 1925 zirka 250 Milfionen Schilling ausgemacht 
hat, auf 443 Millionen im Jahre 1929, also ein e S te i ger u n g 
von 77,2% nicht nur ruhig hinnimmt, sondern womöglich als kul
turelle und soziale Tat lobpreist. Nur eine Anpassung der Ein
nahmen und Ausgaben der sozialen Versicherungsinstitute an die 
Leistungsfähigkeit einer verarmten Volkswirtschaft kann auf die 
Dauer die Erhaltung wenigstens aller jener und insbesondere der 
Krankenversicherungsleistungen in jenem Ausmaß gewährleisten, 
welche auch wir in absolut positiver Einstellung zur Sozialver-
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sicherung im allgemeinen und zur sozialen Krankenversicherung im 
besonderen für notwendig halten. Ersparungen und Sparsamkeit 
ist aber das einzige Mittei hiezu und dieses Mittel muß unter Um
ständen auch durch eine weitgehende Beschränkung der Autonomie 
erzwungen werden. 

5. Verwaltung der Krankenkassen. 

Es scheint nun aber, daß dieses Prinzip der Sparsamkeit trotz 
des großen Bemühens zweifellos nicht unfähiger Kassenleitungen 
in der Praxis undurchführbar ist. Die eine Gruppe der Kritiker, dazu 
gehören vor allem Kritiker aus den Kreisen der Versicherten selbst 
und auch der Ärzte, wollen die ganze Schuld einer schlechten, insbe
sonders z u t e u e ren Ver wal tun g zuschreiben. Befassen wir 
uns zunächst mit dieser Art von Kritik. Wir sind zwar der Meinung, 
daß die Berechnungsgrundlagen für die Verwaltungsausgaben, wie 
wir sie nur aus den jahresberichten der Krankenkassen kennen, einer 
ernsten Kritik nicht standhalten dürften, weil sie durch Einsetzung 
von Ausgabenposten, die eigentlich zu den Verwaltungsausgaben ge
hören, in andere Ausgabentitel ein falsches Bild der Verwaltungs
kosten ergeben. Auch sind wir der Ansicht, daß man noch nicht 
berechtigt ist, von niedrigen Verwaltungskosten zu sprechen, wenn 
das Prozentverhältnis zu den Gesamtausgaben ein niedriges ist, 
sondern daß man dabei auch zweifellos den Gesamtumsatz und die 
absolute Höhe der Verwaltungskosten, natürlich auch unter Be
rücksichtigung der Mitgliederzahl, beachten muß. So wie in jedem 
Privatunternehmen kann ein Verwaltungsprozentsatz von z. B. 7% 
hoch oder niedrig sein, je nachdem ob es sich um eine kleinere Kran
kenkasse mit einem geringen Mitgliederstand und einem geringen 
jahresgesamtumsatz handelt, oder um eine große Krankenkasse 
mit hunderttausend Mitgliedern und einem Millionenumsatz, denn 
die Verwaltungskosten steigen nicht vollkommen proportional mit 
der Zahl der. Mitglieder. Deshalb halten wir auch die Forderung 
von EId e r s c h, die in einem Vortrag aufgestellt wurde, die Ver
waltungsauslagen in eine Beziehung zur Ausgabenkopfquote pro 
Mitglied zu bringen, für unrichtig. Wir glauben also, daß auch bei 
künftigen Reformen zunächst unter Berücksichtigung aller sachlichen 
Momente, jedoch ohne Rücksicht auf die zu erwartenden Gesamtaus
gaben, der absolut notwendige, auf das sparsamste berechnete Auf
wand für Verwaltung fachmännisch zu überprüfen und festzulegen 
ist und dann erst alle diejenigen verwaltungstechnischen Reformen 
durchzuführen sind, die absolut gebunden an den Rahmen der vor
gesehenen Ausgabenpost, dennoch ein klagloses Funktionieren der 
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Verwaltung garantieren. Wenn wir weiters auch der Meinung sind, 
daß selbst im Rahmen der derzeitigen Verhältnisse durch bessere 
Organisation manches unterbleiben könnte, was zumindest psycho
logisch auf die Versicherten und die übrigen Beitragspflichtigen 
ebenso wie auf die übrige Bevölkerung aufreizend wirken muß, 
glauben wir doch nicht, daß so wesentliche Ersparungen rein ver
waltungstechnisch gemacht werden können, daß eine weitgehende 
finanzielle Entlastung eintreten könnte. 

6. Die Frage des Überkonsums. 

Eine zweite Gruppe von Kritikern, dazu gehören vor allem die
jenigen aus dem Kreis der Kassenleitungen selbst und aus dem 
Kreis der Versichertenvertreter, behaupten, daß die Ursache an dem 
Zusammenbruch der sozialen Krankenversicherung die Ä r z te und 
der Z w a n g zum S y s t emd e r f r eie n A r z t w a h I seien. 
Wir wollen zugeben, daß etwas Wahres an dieser Behauptung ist. 
Doch können nur sehr oberflächliche Beurteiler daraus den Schuld
schluß ziehen. Es ist ganz zweifellos, daß die durch keinen staatlichen 
Schutz wie bei Notaren, verschiedenen Gewerben usw. gehemmte 
Zunahme der Zahl der Ärzte einerseits, die Verarmung der Bevölke
rung andererseits, den Ärztestand verelendet hat, so daß das Be
streben, im reinen Selbsterhaltungstriebe möglichst viel aus dem noch 
vorhandenen einzigen Reservoir der Krankenversicherung zu schöpfen, 
menschlich begreiflich ist und an dem Überkonsum in der Kranken
versicherung in geringem Ausmaße mitschuld ist. Wäre dieser Um
stand aber ausschlaggebend, dann wäre die Krankenversicherung 
schon längst völlig vernichtet. Darum hat, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, dennoch S ta p per t recht, wenn er sagt: "Wenn wir 
uns die Schwierigkeiten vergegenwärtigen, unter denen heute die 
deutsche Ärzteschaft in der sozialen Versicherung tätig ist, dann 
muß man staunen darüber, eine wie gute Arbeit auch unter diesen 
widrigen Umständen geleistet wird. Man muß staunen, mit welcher 
Sicherheit die Ärzteschaft es fertig bringt, hier noch genügend Ge
rechtigkeit walten zu lassen und so das ganze System lebensfähig 
zu erhalten. Ein Beweis für den guten ärztlichen Blick der gesamten 
Ärzteschaft. Das Pflichtbewußtsein der deutschen Ärzteschaft ist 
unerschütterlich. Sie erfüllt unbeirrt ihre Aufgabe: 

1. Leistet sie die notwendige Behandlung, trotzdem ihr Geld ge
boten wird, falls sie sich nicht um die Leute kümmert (festes Gehalt, 
Pauschale) ; 

2. weist sie die Unberechtigten zurück, trotzdem an ihnen was 
zu verdienen wäre (Einzelleistungen). 
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"Wir zeigen jeden Tag, daß wir nicht käuflich sind." 

Auf eines aber wird immer vergessen, daß ein Teil des an· 
scheinend durch die Schuld der Ärzte verursachten Überkonsums 
an Kassenleistungen, nicht nur der ärztliche und medizinische, son
dern vor allem der durch übermäßigen Krankengeldbezug, gar nicht 
Schuld der Ärzte, sondern Schuld der Unvollkommenheit der medi
zinischen Wissenschaft und des verfehlten Prinzips der Sozialver
sicherung ist. Die von Laien geführten Krankenkassen verlangen 
von ihren Ärzten im Falle der Inanspruchnahme einer Versicherungs
leistung durch ein Mitglied 

1. eine eindeutige Diagnose, 

2. ein eindeutiges Gutachten, ob der Patient arbeitsunfähig ist oder 
nicht. I g n 0 r a mus e t i g n 0 ra b i mus müßte in vielen Fällen 
der Arzt sagen, den n die ä r z t 1i ehe W iss e n s c haft ist 
e ben nie h tin j e dem Fall, seI b s t bei Vor h a n d e n
sei n ein e r K r a n k h e i t, mit Sie her h e i t zur S tell u n g 
ein erD i a g nos e im s t a n d e, n 0 c h wen i ger ab erb e i 
ein e m M e n s ehe n, der b e hau p t e t, k r a n k z u sei n, 
mit Sicherheit die Diagnose der vollkommenen 
G e s und h e i t zum ach e n. 

Denken wir nur an die vielen Erkrankungen, die keinen nach
weisbaren objektiven Befund ergeben oder noch nicht ergeben, wie 
bei dem Heer der rheumatischen und neuralgischen Erkrankungen 
oder selbst im Beginne schwerer Leiden, wie des Krebses, der 
Tuberkulose oder einer Geisteskrankheit. 

No c h sc h wie r i ger, j a gen a u gen 0 m m e nun m ö g
lich ist es für einen gewis'Senhaften Arzt, die Ar
bei t s f ä h i g k e i tod e r -u n f ä h i g k e i t ein e s P a t i e n
ten wissenschaftlich objektiv und einwandfrei 
n ach z u w eis e n, 0 der die A r bei t s u n f ä h i g k e i t z u 
leu g n e n, wen n der K r a n k e das G e gen t eil b e hau p
tet. Dies wird aber vom Kassenarzt verlangt. 
Wenn er nun entweder in übertriebener Gewissenhaftigkeit oder in 
voller Erkenntnis der Unzulänglichkeit der diagnostischen Methoden 
sich im Zweifelsfalle für den Patienten entscheidet, entsteht sicher 
dadurch in einem bestimmten, nicht zu kleinen Prozentsatz von 
Fällen ein überkonsum, an dem der Arzt persönlich aber keinesfalls 
schuldhaft mitbeteiligt ist. D a z u kom m t n 0 c h ein ewe i
t e reS t e i ger u n g des Übe r k 0 n s ums dur c h die 0 b
j e k t i v n ich t ger e c h t f e r t i g t e Übe r i n ans p r u c h
nah m e sei t e n s der Mit g I i e der, die si c her ein e n 
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v i e I h ö her e n Pro zen t s atz aus mac h t. Wir wollen 
aber auch hier von jenen in ihrer Bedeutung übertriebenen Fällen 
b e w u ß te r Irreführung oder Simulation absehen. Vielmehr Be
achtung verdient jedoch schon die Aggravation, die übertreibung 
von tatsächlich bestehenden Erkrankungen. Diese übertreibung 
wird gewissermaßen gezüchtet durch verschiedene Umstände, vor 
allem durch das Bewußtsein der Möglichkeit, aus seinem Zustand 
irgend einen Nutzen zu ziehen, sei es durch Bezug von Kranken
geld, sei es durch die Aussicht auf einen Erholungsurlaub, sei 
es auch nur durch die Aussicht, endlich einmal von den Stra
pazen der Arbeit ausruhen zu können und schließlich durch den 
Wunsch, für sein Geld von der Kasse auch etwas zu bekommen. 
Wenn wir auch an dieser Stelle nicht vergessen dürfen, daß selbst 
außerhalb der Zeiten einer allgemein gesteigerten Morbidität noch 
viele andere Faktoren, wie Arbeitszeit, Arbeitstempo, Arbeitslohn, 
Ernährung, Wohnungsverhältnisse usw. den Gesundheitszustand 
der Versicherten beeinflussen, so spielen vor allem viele sekundäre 
Faktoren, wie Zunahme der Krankmeldungen bei Witterungsum
schlägen, besonders bei großer Entfernung des Wohnortes vom 
Arbeitsorte, Zunahme der Krankmeldungen durch den Einfluß der 
durch die Jahreszeit bedingten Interessen persönlicher Natur 
(gleichzeitige Betätigung in Garten- oder Landwirtschaft), Zunahme 
der Krankmeldungen bei Ansteigen der Unterstützungsbeträge 
und gleichbleibendem Grundlohn, eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. B e z eie h n end h i e für ist die M eId u n g von 
Kr a n k e n k ass enD e u t s chI a n d s, daß s p 0 n ta n e s 
Gesundmelden der Versicherten zu den Aus
nahmen gehört. 

Wirtschaftliche Ereignisse, wie in Aussicht stehender Abbau, 
Streik- oder Aussperrungsgefahr etc., ferner unter Umständen sogar 
die Einstellung resp. Qualifikation einer Arbeiter- und Angestellten
schaft in einem bestimmten Betriebe nach Geschlecht, Alter, körper
licher Befähigung, sittlicher und politischer Einstellung, wirtschaft
licher oder persönlicher Bindung an das Unternehmen usw. spielen 
eine ausschlaggebende Rolle für die Höhe des Konsums oder 
Überkonsums an Kassenleistungen, was Wer n e r L i n kein 
seiner Arbeit "Krankenstand und Arbeitswille" überzeugend nach
gewiesen hat. 

Daß natürlich die kolossale Ausbreitung populärmedizinischer 
Kenntnisse, ferner die übertriebene, meist gar nicht von Ärzten 
gepflogene Gesundheitspropaganda, vor allem aber das jedem 
Versicherungsgedanken Hohn sprechende Bestreben, zumindest 
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soviel, womöglich aber noch mehr aus der Krankenversicherung 
herauszubekommen, als man eingezahlt hat, haben soviel zur 
Krankheitszüchtung beigetragen, daß diese Momente allein schon 
die gesamte Steigerung der Morbidität und damit des Überkonsums 
an Kassenleistungen erklären, die weder mit der Morbidität der 
nichtversicherten Bevölkerung, noch mit der allgemeinen Sterblich
keitsstatistik in Einklang zu bringen ist. An dieser Stelle sei aus 
zahlreichen Beispielen der Literatur nur eines angeführt, das 
Ho r n e f f e r in seinem Buch "Frevel am Volk" bringt, der sagt: 
"I n ein e r r e ich s d e u t s c h e n I n d u s tri e s t a d t 
war e n i n der kai t e n Z e i t die ses W i n t e r s, als 
das Baugewerbe zu vollständiger Ruhe ge
zwungen war, 30% der bei der Baugewerbe
k ass e Ver sie her t e n k r a n k, i n den a n der e n B e
ruf e n ab e r, die w e i t e rar bei t e n k 0 n n t e n, dur c h
schnittlich nur 6 oder 7%. Man ermesse diesen 
U n t e r s chi e d. Und die s z u ein erZ e i t, d a die 
G r i p P ehe r r s c h t e, dur c h w eie h e a u c h die a n
deren Berufsstände in Mitleidenschaft gezogen 
war e n." 

7. Der EinHuß der allgemeinen staatlichen und privaten Gesund
heitsfürsorge. 

Daß die Höhe der Morbidität und damit die Inanspruchnahme 
von Kassenleistungen aber noch durch zahlreiche andere Faktoren 
beeinflußt wird, was aus den engen Beziehungen der Kranken
versicherung nicht nur zu den anderen Versicherungszweigen, 
sondern auch zu anderen Zweigen der all g e m ein e n s t a a t
l ich e nun d p r i v a t enG e s und h e i t s für s 0 r g e erklär
lich ist, haben wir schon eingangs dieses Referates betont. Es wäre 
auch unserer Meinung nach eine wirkliche Reform, eine Rationali
sierung oder Umstellung der Krankenversicherung allein völlig wert
los, wenn nicht gleichzeitig solche Reformen auch auf den übrigen 
erwähnten Gebieten und nach den gleichen Grundsätzen durchge
führt würden. Wir verweisen da insbesondere auf die wechselseiti
gen Beziehungen der Krankenversicherung zur Unfallversicherung, 
zur Pensionsversicherung der Angestellten und zur künftigen Alters
und Invaliditätsversicherung der Arbeiter. Es ist ganz zweifellos, daß 
die inneren Beziehungen zwischen allen diesen Versicherungszweigen 
und der Krankenversicherung zum Teil in gerade proportionalen, 
zum Teil in umgekehrt proportionalen Wechselbeziehungen stehen, 
in dem Sinne, daß bisweilen ein Anstieg der Versicherungsinan-
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spruchnahme und der Versicherungsleistungen in den letztgenannten 
Zweigen eine Entlastung der Krankenversicherung, bisweilen aber 
auch eine Belastung in Form einer Steigerung der Morbidität be
deuten kann. 

Schon aus diesen Gründen ist die Anwendung derselben Grund
sätze und die Gleichzeitigkeit eventueller Reformen unbedingt 
notwendig. Es ist weiters klar, daß auch die nicht direkt mit 
der Sozialversicherung zusammenhängende Gesetzgebung imstande 
ist, den Leistungsbedarf der Sozialversicherung zu beeinflussen. 
So können z. B. strengere hygienische Vorschriften und Gesetze 
zweifellos einen Rückgang der Morbidität und damit eine 
Entlastung der Krankenversicherung oder der Unfallversicherung 
zur Folge haben, andererseits aber auch wieder das Gegenteil, ins
besondere, da in neuerer Zeit eine Reihe von Gewerbekrankheiten 
in die Unfallversicherung - unserer Meinung nach nicht immer mit 
voller Berechtigung und dem Wesensbegriff des Unfalls fremd -
hineingenommen worden sind. Aber auch allgemeine hygienische 
Gesetze, wie z. B. ein Gesetz über die Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten oder des Alkoholmißbrauches könnten bei günstiger 
Auswirkung auf die Volksgesundheit auch eine große Entlastung 
der Krankenversicherung bewirken. Auch die Art und der Umfang 
der sonstigen öffentlichen und privaten Fürsorge hat sicher einen 
direkten Einfluß auf die Höhe der Morbidität. 

Wenn auch bei dieser Gelegenheit zugegeben werden muß, daß 
durch die Tätigkeit der öffentlichen Fürsorge und Beratungsstellen 
zweifellos nicht nur im Interesse der Volksgesundheit manches Gute 
geleistet wird, sondern auch durch die frühzeitige Erfassung eines 
beginnenden Leidens und durch die dadurch ermöglichte Abkürzung 
der Heilungsdauer indirekt eine Entlastung der Krankenversicherung 
geschaffen wird, müssen wir doch in diesem Zusammenhange den 
Mut aufbringen, zu erklären, daß die heute bereits bestehenden 
Übertreibungen der Fürsorge durch Erziehung zur Hypochondrie 
und Begünstigung und Verstärkung psychischer Krankheitsbereit
schaft zweifellos ein - allerdings statistisch nicht erhebbarer -
Schaden gestiftet wird, der sich mittelbar wieder ungünstig für die 
Krankenversicherung bemerkbar macht. Diese Erfahrung wird wohl 
jeder Arzt aus seiner eigenen Praxis bestätigen können. Wir halten 
uns verpflichtet, im Rahmen einer durchaus nicht einseitigen, nicht 
vom Nützlichkeitsstandpunkt der Ärzte ausgehenden Kritik einen 
Fehler oder Mißbrauch auch dann kennzeichnen zu müssen, wenn 
aus dem Bestehen dieses Mißstandes die Ärzte materiell Nutzen 
ziehen. Daß auch überall dort, wo durch private Fürsorge oder 
durch Bestehen von Unterstützungsvereinen oder Krankenunter-
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stützungsfonds von Gewerkschaften eine Erhöhung des Kranken
geldes zuweilen sogar über das normale Arbeitsverdienst hinaus 
einen Anreiz zur willkürlichen Steigerung der Morbidität abgibt, 
ist ohneweiters klar. Aber auch anscheinend ganz fern liegende 
Gesetzesbestimmungen, ja sogar bevölkerungspolitische Maßnahmen, 
wie Stillprämien, Kinderprämien etc. können indirekt die Leistungs
höhe und Leistungsfähigkeit einer Krankenversicherung beeinflussen. 

8. Schutzmaßnahmen gegen Mißbräuche und das Anwachsen der 
Morbidität. 

Wenn wir uns nun fragen, w e Ich e Sc hut z maß nah m e n 
bis her von den Krankenversicherungsträgern zur B e sei t i
gun g der angeführten bewußten oder unbewußten Mi ß
b r ä u c h e sowie g e gen das unbegründete A n w ach sen der 
M 0 r b i d i t ä t getroffen wurden, oder vorgeschlagen werden und 
die hauptsächlichsten im folgenden anführen und kritisch besprechen, 
wird uns wohl in Anbetracht der eben angeführten vielfältigen fak
toren der Morbiditätssteigerung die ganze Unzulänglichkeit dieser 
Vorschläge deutlich werden. Angesichts der von uns angeführten 
Zusammenhänge müssen wir auch erkennen, daß die immer wieder 
angeführten Ursachen, "die bösen Versicherten und die noch böse
ren Ärzte" gar nicht die wirklichen Ursachen sind und müssen 
wieder mit S t a p per t sagen: "Nicht die Ärzte sind es, nicht die 
Versicherten und nicht die Krankenkassen, sondern das System, die 
Gesetzgebung betreibt die Krankheitszüchtung." Aus der U n
kenntnis der Ursachen ist auch das Versagen 
aller auf eben dieser Unkenntnis basierenden 
S c hut z maß nah m e n z u e r k I ä ren. 

Wenn wir von den nicht weiter zu besprechenden bisherigen 
Verbesserungen auf verwaltungstechnischem Gebiete absehen, 
können wir bei den bisherigen Schutzbestimmungen zwei große 
Gruppen unterscheiden: 

1. solche, die sich gegen die Versicherten; 
2. solche, die sich gegen die Ärzte richten. 
Zur ersten Gruppe gehören: a) vor allem der Ausbau des 

Kontroll- und vertrauens ärztlichen Überprüfungsdienstes, b) die 
Mitbeteiligung am Schaden. Zur zweiten Gruppe gehören die Kon
trolle der ärztlichen Tätigkeit und Mittragung des von den Ärzten 
angeblich angerichteten oder ihnen zugeschriebenen Schadens. Die 
Gruppe 1 a) spielt vor allem in der Arbeiterversicherung, aber auch 
in der Angestelltenversicherung, soweit es sich um Krankengeld-
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zahlungen handelt, eine besondere Rolle, die Gruppe 2 hauptsächlich 
bei den nicht Krankengeld zahlenden Krankenkassen, die ja in der 
Regel die freie Ärztewahl eingeführt haben. Dazu nur einige Worte 
der Kritik: 

Wenn ein gut ausgebauter Kontroll- und überprüfungsdienst auch 
zweifellos vor manchem Schaden bewahren kann, so kann man 
darin doch nicht das Allheilmittel erblicken, schon deshalb nicht, 
weil, wie wir bereits an anderer Stelle ausführten, der heutige Stand 
der medizinischen Diagnostik und der objektiven Begutachtungs
möglichkeit eine wirkliche und gerechte Überprüfung einfach in 
vielen fällen unmöglich macht. Die Statistiken, die auf den großen 
Prozentsatz der sich nach Einberufung zur vertrauensärztlichen 
Untersuchung sofort gesundmeldenden, oder bei dieser Unter
suchung als nicht mehr berufsunfähig Befundenen hinweisen, sind 
absolut nicht beweiskräftig für die folgerungen, die die Kassen 
derzeit daraus ziehen, weil sie, wie besonders Wer n e r 
L i n k e betont, so viele fehlerquellen aufweisen, daß ihnen 
durchaus nicht die von den Kassenleitungen zugeschriebene Bedeu
tung zukommt. Außerdem würde natürlich ein zu weiter Ausbau 
dieser Kontrolleinrichtungen derartige Kosten bewirken, daß da
durch der eventuelle Nutzeffekt wieder aufgehoben würde. Die 
Gruppe 1 b), die hauptsächlich bei den Versicherungskassen der 
öffentlichen Angestellten, zum Teil aber auch der Privatangestellten, 
besonders dann zur Anwendung kommt, wenn das ärztliche Ver
sorgungssystem in der organisierten oder beschränkten freien 
Ärztewahl bei Einzelleistungsvergütung besteht, fußt auf der Ent
richtung eines Behandlungsbeitrages, einer Rezeptgebühr und von 
Beiträgen bei Kur- und HeiIstättenaufenthalten. Der Grundgedanke 
dieser Maßnahmen ist richtig, hat aber, da er gewissermaßen in 
seiner Auswirkung nur die negative Seite des Problems erfaßt hat, 
im wesentlichen auch versagt, außerdem bedeutet die Durchführung 
dieser Maßnahmen in der Praxis im Einzelfall, besonders wenn der 
Behandlungsbeitrag eine solche Höhe erreicht hat wie in der 
Bundesversicherung oft eine Ungerechtigkeit, die manchmal den 
Versicherungsgedanken ad absurdum führt. Auch der Mangel der 
Abstufung solcher Beiträge in Beziehung auf das Einkommen 
des Versicherten birgt nicht nur wieder eine Ungerechtigkeit 
in sich, sondern hat auch zur folge, daß gerade die fälle 
von Mißbräuchen nicht erfaßt werden, auf die es eigentlich an
kommt. Tatsache ist, daß auch diese Maßnahmen in der Praxis 
immer nur vorübergehenden Erfolg haben und zumindest allein 
und in der heutigen form nicht geeignet sind, wirksame und 
dauernde Abhilfe zu schaffen. Dasselbe gilt für den Rezeptbeitrag 
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und für die Kur- und Heilstättenbeiträge, obwohl gerade auf diesen 
beiden Gebieten radikale Maßnahmen noch viel eher am Platze 
wären, wie bei der Arzthilfe. Zum Beispiel wäre es ohne Schädi
gung . des Versicherungsgedankens - die Autoversicherung und 
ähnliche beweisen es - ohneweiters möglich, gerade beim Medi
kamentenbezug die sogenannten Bagatelleistungen, das wären in 
diesem Falle Medikamente, deren Kaufpreis etwa unter einem 
Schilling liegt, vollkommen aus der Versicherungsleistung auszu
schalten und den zahlbaren Anteil in den Erholungsheimen und den 
Kuraufenthalten wesentlich zu erhöhen. 

Die zweite Gruppe umfaßt die Maßnahmen der Kontingentierun
gen der ärztlichen Leistungen, der nachträglichen Verkürzungen der 
ärztlichen Rechnungen, sei es durch einen absoluten oder pro
zentuellen Abstrich bei den allgemeinen praktizierenden Ärzten und 
bei den Fachärzten und der Vorbewilligungspraxis bei letzteren. 

Die Zahlung von Prämien an die Ärzte bei niedrig gehaltenem 
Krankenstand, wie sie bei manchen Krankenkassen üblich ist und 
Entfall dieser bei höherem Krankenstand unterscheidet sich nur 
nach der Form, nicht aber im Wesen von der erwähnten Kontin
gentierungs- und Abstrichspraxis. Daß bei dem heutigen System 
in der sozialen Krankenversicherung und ihrem konstruktiven 
Aufbau ohne solche Maßnahmen vielleicht nicht ausgekommen 
werden kann, sei ohneweiters zugegeben. Daß diese Maßnahmen 
an sich berechtigt sind, wird aber damit noch nicht bewiesen. 
Absolut, das heißt in Beziehung zum heutigen System der Kranken
versicherung resp. der Verteilungspolitik der Versicherungsleistun
gen, stellen sie aber eine schreiende Ungerechtigkeit dar, weil sie 
dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Grundsatz, daß 
eine geleistete Arbeit auch die Berechtigung ihres Lohnes schon 
in sich trägt, widersprechen. Sie sind aber auch deshalb ungerecht, 
weil sie ein Verschulden des Arztes voraussetzen, das, wenn wir 
von einzelnen bewußten Mißbräuchen absehen, sicher nicht vorliegt, 
wie aus unseren bisherigen Ausführungen wohl klar hervorgeht. 
Tatsächlich haben in der Praxis auch alle diese Maßnahmen voll
kommen versagt und versagen müssen, weil sie eben nur die 
negative Seite eines vielleicht richtigen Gedankens erfassen. Wenn 
man aber bereits auf dem Gipfel der Ratlosigkeit angelangt ist und 
gesehen hat, daß eine Maßnahme nach der anderen versagt hat, 
erhebt sich immer wieder von neuem der Ruf nach dem Allheil
mittel, der Ruf nach der Abschaffung der freien Ärztewahl, das 
heißt nichts anderes als der Ruf nach dem Pauschalzwangsarzt
system und dem Ambulatorium. 
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9. Kritik der Arztsysteme. 

Dies führt uns zu einer kurzen kritischen Betrachtung der ver
schiedenen, heute in der Krankenversicherung bestehenden Arzt
systeme. Es sind heute folgende Systeme in Geltung: 

1. Das Pauschalarztsystem, richtiger P aus c haI z w a n g s
ar z t s Y s t e m genannt. Die Ärzte sind bei diesem System gewisser
maßen Angestellte der Kassen, beziehen ohne Rücksicht auf die Zahl 
der von ihnen getätigten Leistungen ein fixes Gehalt, haben in der 
Regel Anrecht auf Pension und sind praktisch unkündbar. Die 
Bezahlung eines fixen Gehaltes schließt schon, um keine grobe 
Ungerechtigkeit zu begehen, die Notwendigkeit in sich, jedem Arzt 
einen bestimmten Rayon mit einer annähernd gleich großen Zahl 
von Versicherten zuzuteilen. Das bedeutet: Rayonszwang für die 
Versicherten. Die Kassen, die mit diesem System arbeiten, ver
suchen nun, dem immer stärker - auch seitens der Arbeiter - wer
denden Wunsch nach freier Arztwahl einigermaßen entgegenzukom
men, indem sie zumindest für ambulatorische Behandlung die Wahl 
unter den angestellten Ärzten frei stellen. Dieser Versuch ist aber 
nicht nur infolge äußerer Bedingungen und infolge der selbstver
ständlichen Abneigung eines angestellten Arztes bei gleichen Be
zügen unter Umständen mehr leisten zu müssen, als ein in der 
Praxis untauglicher zu bezeichnen, sondern auch theoretisch verfehlt, 
da er mit dem System selbst in Widerspruch steht. Es ist - abge
sehen von den erwähnten schwerwiegenden Einwänden hinsichtlich 
der Qualität einer Massenbehandlung usw. - ganz zweifellos, daß 
der Versicherte den zwangsmäßig vorgeschriebenen Arzt gewisser
maßen als Wahrer der Kasseninteressen und fast ausschließlichen 
Funktionär der Kassen ansieht, und damit schon von vornherein 
das persönliche Verhältnis wirklichen Vertrauens zwischen Patient 
und Arzt, das sicher den wichtigsten Heilfaktor bildet, ausschaltet 
oder vermindert. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die 
zahlreiche einschlägige Literatur, insbesonders auf das fundamentale 
Werk "Die freie Arztwahl in der deutschen Sozialversicherung". 
Es ist sophistisch, durch den Hinweis, daß die Patienten kein rich
tiges Urteil über die Qualitäten des Arztes haben können und daß 
sie ja auch zum Kurpfuscher gehen, den erwähnten Einwand ent
kräften zu wollen; denn gerade die letztere Tatsache und der 
zweifellose Erfolg mancher Kurpfuscher beweisen die Wichtig
keit des suggestiven Einflusses und des Vertrauens als Heilfaktor. 
Im übrigen hat aber gerade die neuere medizinische Forschung über 
den Einfluß physischer Vorgänge auf dem Weg innersekretorischer 
Drüsen, sowie die Forschung über die ,Einwirkung des sympathi-
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schen Nervensystems auf Organfunktionen auch heute die Grund
lage zum besseren Verständnis der Einwirkung psychischer Fak
toren nicht nur auf normale, sondern auch auf pathologische Organ
funktionen gegeben. Die Ausschaltung dieses wichtigen Heil
faktors läßt aber in letzter Linie den eigentlichen Zweck der Kran
kenversicherung, ihren Mitgliedern auf raschestem und vollkommen
stem Weg zur Heilung zu verhelfen, in vielen Fällen nicht erreichen. 
Schließlich darf bei allen Rationalisierungsbestrebungen nicht ver
gessen werden, daß nicht die Versicherten für die Krankenversiche
rung, sondern die Krankenversicherung für die Versicherten da ist 
und daß es sich gerade in der Krankenversicherung nicht darum 
handelt, möglichst billige Massenware, sondern Qua I i t ä t s war e 
z u I i e f ern. Damit soll selbstverständlich nicht die Arbeit der pau
schalierten Ärzte herabgesetzt werden, die sich vielfach unter den 
schwierigsten Verhältnissen um ein mehr als bescheidenes Entgelt 
redlich mühen, ihr Bestes zu geben. Es kommt hier eben gar nicht 
allein auf die Qualität der sachlich geleisteten Arbeit des Arztes, 
d. h. auf die richtige Diagnose und auf die richtig vorgeschriebene 
Therapie an, viel ausschlaggebender ist vielmehr für den endgültigen 
Heileffekt das Vertrauen des Kranken in die Richtigkeit der Dia
gnose und in die Heilwirkung der vorgeschriebenen Therapie. Aus 
diesem Grund könnte auch durch eine hauptamtliche Anstellung der 
Kassenärzte und eine damit verbundene höhere Bezahlung keine 
Abhilfe geschaffen werden. Es hieße die Entwicklung zurückdrehen 
wollen, wenn man glauben würde, daß man, um scheinbar am ein
fachsten aus dem Chaos, das heute in der Krankenversicherung 
herrscht, herauszukommen, das bereits rückständige, dem Geist der 
Zeit und der Mentalität des modernen Menschen durchaus nicht an
gepaßte Zwangsarztsystem erweitern oder dort, wo es noch nicht 
oder nicht mehr besteht, wieder einführen könnte. Nicht aus eigen
süchtigen Gründen, sondern in der richtigen Erfassung des Wesens 
des ärztlichen Berufes und seiner Mission hat sich auch die inter
nationale Ärztevereinigung, der die Ärzte von zirka 30 Nationen an
gehören, entschieden auf den Standpunkt der freien Wahl des Arztes 
gestellt Tatsächlich besteht das System der freien Ärztewahl, von 
einigen Sukzessionsstaaten abgesehen, in allen Kulturstaaten, in 
denen eine Sozialversicherung besteht, im Prinzip, wenn auch 
mit gewissen Differenzierungen. Das eben hier Gesagte spricht 
neben anderen, von uns schon in einem früheren Abschnitt ange
führten Argumenten, auch gegen die Institution der Ambulatorien. 
Das einzige anscheinend sachliche Argument der Kassenleitungen, 
das für die Beibehaltung beziehungsweise den Ausbau des Pauschal
systems zu sprechen scheint, ist die angeblich größere Billigkeit des-

127 



selben und die Möglichkeit einer exakten Budgetierung. Abge
sehen von dem statistisch nicht erbringbaren Nachweis der größeren 
Billigkeit im endgültigen Nutzeffekt, abgesehen von der ebenfalls 
statistisch nicht erfaßbaren Höhe der Summen, die von den mit 
Zwangsarztsystem Versicherten noch für Privatbehandlung ausge
geben werden (diese Summen sind gar nicht so gering, wie jeder 
Arzt aus seiner Praxis bestätigen kann), abgesehen aber auch von 
der vielfachen Unrichtigkeit der Berechnungsgrundlagen über die 
Kostenhöhe, beweisen zahlreiche in der Literatur niedergelegte Sta
tistiken, besonders aus Deutschland, das immerhin schon über eine 
30jährige Erfahrung verfügt, das Gegenteil. Wie wäre es sonst 
zu erklären, daß auch Kassen, die mit diesem System arbeiten, sich 
in Schwierigkeiten befinden, daß zum Beispiel gerade die deutschen 
Knappschaftskrankenkassen, die als einzige in Deutschland noch mit 
dem System fix angestellter Ärzte arbeiten, vor dem Zusammenbruch 
stehen. 

2. Auch das S y s t emd erb e s c h r ä n k t fr eie n Ar z t
w a hirn i t Ein zell eis tun g s ver g ü tun g, das zwar ge
eignet ist, durch Einbau des letzteren Momentes die Bemühungen 
des Arztes um die Verbesserung der sachlichen Qualitäten seiner 
Leistung zu erhöhen, trägt ebensowenig der erwähnten Hauptfor
derung nach der freien Wahl des Arztes Rechnung. 

3. Das S y s t emd e r 0 r g a n i sie r t e n fr eie n Ar z t
w a h 1: Dieses System weist wohl in seinem heutigen konstruktiven 
Aufbau, in der Mangelhaftigkeit seiner finanziellen Grundlagen, der 
Unrichtigkeit der Verteilung der Leistungen viele Fehler auf, die sich 
aber, wie wir in einem nächsten Referat durch positive Vorschläge 
nachweisen werden, eliminieren lassen. Es trägt aber wenigstens 
dem wichtigen Grundgedanken der Freiheit der Wahl des Arztes 
und dem Wesen des ärztlichen Berufes Rechnung und wäre, wenn 
man die Kardinalfehler, die der gesamten Krankenversicherung an
haften, eliminiert, unter den heutigen Umständen zweifellos das 
praktisch einzig Richtige, schon deshalb, weil es Entwicklungsmög
lichkeiten in sich schließt, die mit der Besserung der allgemeinen 
Wirtschaftslage zu dem Idealsystem der Leistungsversorgung durch 
eine Krankenversicherung hinführen, zur 

4. S c h ade n s ver s ich e run g. Im bescheidenen Umfange und 
allerdings gänzlich unzulänglich besteht das System der Schadensver
sicherung auch heute schon sowohl in der Arbeiterversicherung, bei 
der sogenannten Familienversicherung, als insbesonders in der Ver
sicherung der Privat- und öffentlichen Angestellten. Der Hinweis 
auf den Rückgang der Inanspruchnahme der Schadensversicherung 
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(Rüc.kvergütung für wahl ärztliche Hilfe) beweist nichts gegen das 
System als solches, sondern hängt zum Teil mit der Zunahme der 
Zahl der zur Verfügung stehenden Vertragsärzte, besonders aber 
mit der Verschlechterung der Wirtschaftslage zusammen. Eine Re
duktion der sozialen Versicherungsleistungen, sowohl hinsichtlich 
des viel zu weit gezogenen Kreises der Versicherten, als auch auf 
die nur absolut notwendigen Leistungen, würde jedoch die Mög
lichkeit zu einer weit höheren Schadensvergütung für die Leistun
gen ergeben. Es würde dadurch ein System ermöglicht werden, 
welches zweifellos nicht nur die Versicherten und die Ärzte befriedi
gen würde, sondern die Kassen wenigstens für eine im voraus zu 
bestimmende Zeitperiode in die Lage setzen würden, von einer von 
ihnen nicht beeinflußbaren Verteuerung durch Steigerung der Sach
auslagen und der ärztlichen Tarife unabhängiger zu werden, weil 
die Geldleistungen durch die Kassenleistungen sich stets an die vor
handenen Mittel der Kassen und an die Inanspruchnahme dieser 
Mittel anpassen ließen. Wenn wir uns auch bewußt sind, daß wir 
heute von dem System der reinen Schadensversicherung noch weit 
entfernt sind, müssen wir uns dennoch klar sein, daß bei allen Refor
men der Krankenversicherung die Möglichkeit schon vorgesehen 
werden muß, im Laufe der Entwicklung zu dem System der reinen 
Schadensversicherung zu gelangen. 

IV. Die Kardinalfehler der Sozialversicherung. 
Alle in dem bisher Besprochenen aufgezeigten Fehler beruhen aber 

im letzten Grunde auf den Kar d i n a I feh I ern, die der sozialen 
Versicherung im allgemeinen und der Krankenversicherung im beson
deren anhaften. Daher halten wir auch Reformvorschläge, die bloß 
eine Eliminierung dieser Fehler oder eine Verbesserung von Details 
beinhalten, für mehr minder wertlos und höchstens geeignet, den 
Zusammenbruch für einige Zeit hinauszuschieben. 

1. Fehler wirtschaftspolitischer Art. 
Die Kar d i n a I feh I er, die bereits im Beginn der Versiche

rung gemacht wurden, sind zu n ä c h s t wir t s c haft s pol i t i
sc her Art. Der bedeutungsvollste davon war die Verleihung der 
A u ton 0 m i e. Diese Autonomie hat, was man ursprünglich gar 
nicht erkannt hat, die Möglichkeit ergeben, daß sich die Kranken
versicherung zu einem Machtinstrument der politischen Parteien ent
wickeln konnte. Diese Tatsache wird wohl von keinem ehrlichen 
Beurteiler geleugnet werden können und ist auch von den Politikern 
selbst nie geleugnet worden. Diese Autonomie hat aber auch die 
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Möglichkeit geschaffen, daß sich die Sozialversicherung und ins
besondere die soziale Krankenversicherung zu einem selbständigen, 
von dem übrigen Staats- und Wirtschaftsleben fast unabhängigen 
Gebilde entwickeln konnte, das heute schon wie ein krebsartiges 
Gebilde auch in die gesunde Umgebung hineingewuchert ist. Von 
vornherein begünstigt wurde aber die Entwicklung auch noch durch 
die mangelnde Parität der beitragspflichtigen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer in der Verwaltung. Denn die scheinbare Parität, wonach 
die Kassenvorstände überwiegend aus Arbeitnehmervertretern, die 
überwachungsausschüsse dagegen vorwiegend aus Arbeitgeberver
tretern bestehen, bedeuten in der Praxis infolge des viel geringeren 
Wirkungskreises des überwachungs ausschusses gar keine Parität. 
Auch daß man schon in der ursprünglichen Gesetzgebung die wich
tigsten Mitarbeiter der Krankenversicherung und berufensten Sach
kundigen, die Ärzte, ausgeschaltet hat, mußte sich bitter rächen. 

2. Vernachlässigung des Prinzips der Riskenmischung. 

Ein w e i t e r e r Kar d i n a 1f e h 1 e r war, daß man die 
Krankenversicherung auf dem Grundsatz "Einer 
für all e, all e für Ein e n", ab ern ich tim ver s ich e
run g s t e c h n i s c h e n S i n n der R i s k e n m i s c h u n g, s 0 n
der n i m S i n n e des Alt r u i s mus auf g e bau t hat. Die 
Meinung, daß die Mehrzahl der Menschen altruistisch denkt, ist 
zwar sehr ideal, stimmt aber mit den Tatsachen nicht überein. Aus 
dieser irrigen Voraussetzung allein schon muß die soziale Kranken
versicherung Schiffbruch erleiden. Den eben dieser Mangel an 
Altruismus läßt die zweifellose Tatsache des Mißverstehens des so
zialen Versicherungsgedankens vollkommen begreiflich erscheinen. 
Sie erklärt die Sucht des Versicherten, möglichst viel und noch mehr 
von den seiner Kasse eingezahlten Beiträgen zurückzubekommen. End
resultat: Ver g eu dun g von Mi tt eIn, in 1 e tz t e r Li nie 
Ver g e u dun g von V 0 1 k s ver m ö gen für g ä n z 1 ich u n
pro d u k t i v e Z w eck e. 

3. Unmöglichkeit der objektiven Feststellung des Schadens. 

Ein weiterer Hauptfehler ist, daß das Versicherungsprinzip ohne 
Einbau des Einzelinteresses des Versicherten am Gedeihen der Ver
sicherung auf ein Gebiet angewendet wurde, bei dem letzten Endes, 
zumindest in einem überwiegenden Prozentsatz, w e der das 
Vor 1 i e gen des Ver s ich e run g s fall e s, n 0 c h das 
Aus maß des S c h ade n s, noch das Ausmaß der für die Wie
dergutmachung dieses Schadens aufzuwendenden Mittel objektiv 
genau festgestellt werden kann. Es läßt sich weder der Umfang 
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noch die Qualität des Schadens objektiv feststellen. Es ist nicht so 
wie bei einer Brandschadens-, Diebstahls-, Lebensversicherung, wo 
der Eintritt des Versicherungsfalles mit objektiver Sicherheit nach
gewiesen werden kann und schon im voraus die Höhe des eventuell 
entstandenen Schadens berechnet und erfaßt oder von vornherein 
begrenzt werden kann. 0 e n n e s ist voll kom m e n f als c h, 
zug 1 a u ben, daß man für die Me h r z a h 1 von E r
k r a n k u n gen den Ein tri t t des Ver s ich e run g s f a l
I e s 0 b j e k t i v fes t s tell e n k a n n, n 0 c h wen i ger a b e r 
a u c h die B e h Cl n d 1 u n g sb e d ü r f t i g k e i tun d am all e r
wen i g s t end i e Ar bei t s f ä h i g k e i t. Man ist in der über
wiegenden Zahl der Fälle unbedingt auf die sub j e k t i v e n An
gaben des angeblich Erkrankten angewiesen. Wen n die s e A n
gab end u r c h das g e gen t eil i gel n t e res s e des V e r
s ich e r t e n, für den die K r a n k h e i t i r gen d w e 1 c h e 
Vor t eil e b r i n gen k a n n, f als c h 0 der übe r tri e ben 
sei n m ü s sen 0 der k ö n n e n, s 0 muß ein e sol c h e Ve r
s ich e run g zug run d e geh e n. Diese angeblich objektive 
und seitens der Kassenleitungen von den Ärzten geforderte Feststel
lung oder Ableugnung einer von Patienten behaupteten Erkrankung 
b 1 e i b t fa s tim m e r Will kür. Sie kann einmal größtes 
Recht, einmal größtes Unrecht sein. Fast noch willkürlicher ist die 
Feststellung der Notwendigkeit und des Ausmaßes der zur Wieder
herstellung notwendigen Mittel. Die Behandlung eines Lungen
spitzenkatarrhes von sechsmonatiger Dauer kann z. B. das x- bis 
100 xfache kosten, je nach den Vermögensverhältnissen des Erkrank
ten, ohne daß irgend einem der Beteiligten, dem Erkrankten oder 
dem behandelnden Arzt, irgend ein Mißbrauch nachgewiesen, ja 
überhaupt irgendwie unterstellt werden kann und ohne - was von 
ausschlaggebender Bedeutung ist - daß die vielfachen Kosten in 
irgend einem sicheren Verhältnis zum endlich erreichten Resultat 
stünden. Die Sorge vermögender Eltern veranlaßt sie, ihre Kinder 
in einem solchen Falle nach Davos oder Heluan zu senden und die 
Behandlung vom teuersten Spezialisten vornehmen zu lassen, ob
gleich man mit viel geringerem Aufwand vielleicht zu einem gleich 
guten Resultat gekommen wäre. 

Dar aus geh t her vor, daß mit zu n e h m end e r E r
kenntnis der Möglichkeiten der Behandlungs
art e nun d der M ö g 1 ich k e i t, s ich die s e B e h a n d-
1 u n gen von ein emD r i t t e n, der K ass e, z a h 1 e n z u 
1 ass e n, z w a n g s 1 ä u f i g die K 0 s t end erB e h a n d-
1 u n g mit der Z e i t s t e i gen m ü s sen. Das g 1 e ich e 
ist der Fall bei der Ab g ren z u n g des Beg r i f f s E r-
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kr a n k u n gun d B e dar f ä r z tl ich erB e h a n d 1 u n g. In 
einem Falle wird wegen jeder Kleinigkeit der Arzt 
auf g e s u c h t (wen n e s nie h t s k 0 s t e t), im an der e n 
Fall e (z. B. u n ver sie her t e b ä u e r 1 ich e B e v ö 1 k e
run g) kom m t der A r z t bei m e r s t e n ä r z t 1 ich e n 
B e s u c h zum 1 e t z t e n S e u f zer des K r a n k e n z u
re c h t. In diesen Tatsachen liegt ein großer Teil des Kernpunktes 
des vorliegenden Problems und auch die Er k 1 ä run g da für, 
warum letzten Endes die Krankenversicherung 
mit j e dem J a h r des B e s t ehe n s im m e r te ure r w e r
den muß. Es ist daher grundsätzlich unrichtig - und die Er
fahrung hat es gelehrt - eine Riskenmischung in dem Sinne vor
nehmen zu wollen, daß man Versicherte verschiedenen Standes und 
verschiedenen Einkommens zusammengibt, um auf solche Art besser 
Verdienende mit höheren Beitragsleistungen, für schlechter Ver
dienende mit geringeren Beitragsleistungen zahlen zu lassen. Das 
Ergebnis ist vielfach gerade umgekehrt: Der auf einem niedrigeren 
Lebensniveau Stehende zahlt mit seinen geringen Ansprüchen viel
fach die weitaus höhergehenden Ansprüche der besser Verdienenden 
und kulturell höher stehenden Stände. 

4. Fehlen von Maßnahmen gegen das Überschreiten des Ver
sicherungszieles. 

Ein weiterer Kardinalfehler der sozialen 
K r a n k e n ver s ich e run gis t e s, den G run d s atz v e r
n ach I ä s s i g t z u hab e n, daß K r a n k h e i tun t e r 
k ein e n Ums t ä n den ein e n Vor t eil für den E r
krankten bedeuten darf. 

Der Hauptfehler der Ärzte aber war es, niemals auf das Unver
mögen der medizinischen Wissenschaft, mit objektiven Methoden 
den Versicherungsfall, seinen Umfang und die Höhe der Wieder
herstellungskosten des Versicherungsschadens festzustellen, hinge
wiesen zu haben. 

Diese Kardinalfehler mit kleinen und nicht zum Ziel führenden 
Reformen beseitigen zu wollen, beweist eine Nichterkennung der 
wirklichen Ursachen der krisenhaften Situation und der prinzipiellen 
und Konstruktionsfehler der heutigen Krankenversicherung. Nur 
wenn auf Grund richtiger Erkenntnis ganz neue Wege in der Kran
kenversicherung beschritten werden, ist auf eine dauernde und be
friedigende Lösung des hier behandelten Problems zu hoffen. 
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I. Einleitung. 

Unter dem Drucke der in allen Produktionszweigen sich stets 
verschärfenden Wirtschaftskrise wurde in den letzten Jahren immer 
mehr und mehr der Ruf nach Entlastung der Wirtschaft durch A b
bau der öffentlichen und sozialen Las t e n laut. 

Wenn diese forderung als berechtigt anerkannt wird, so soll 
damit nicht gesagt werden, daß die Übersteuerung oder die Höhe 
der sozialen Lasten die alleinige oder auch nur die Hauptursache 
der allgemeinen Wirtschaftsdepression darstellen. Zahlreiche Fehl
rationalisierungen, übermäßige Erweiterung der Produktion ohne 
Rücksicht auf die Absatzmöglichkeiten, ferner das als folgeerschei
nung auftretende Sinken der Preise vielfach unter das Niveau der 
Gestehungskosten sind einige der Hauptfaktoren, welche die Not 
der heutigen Zeit verursacht haben. Es ist klar, daß bei solchen 
Verhältnissen die Höhe der Gestehungskosten eine bedeutende Rolle 
spielt und daß Länder, welche billiger zu produzieren in der Lage 
sind, ihre Produkte noch eher gewinnbringend verwerten können. 
Insoferne kann also dem Ruf nach Senkung der Produktionskosten 
als Mittel zur Milderung der Krise Berechtigung nicht aberkannt 
werden, um so weniger, als dieses innerhalb eines staatlichen Ge
bildes im allgemeinen unabhängig vom Ausland vollzogen werden 
kann, während sich die Behebung der anderen Ursachen der Wirt
schaftskrise der innerstaatlichen Regelung entzieht und sich auch 
im Wege zwischenstaatlicher Vereinbarungen wegen des Wider
streits der Interessen der einzelnen Länder selbst bei allseitigem 
guten Willen nur schwer erzielen läßt. 

Österreich, das nach einem verlorenen Weltkrieg durch den Zer
fall der Donaumonarchie aus einem einheitlichen Wirtschaftsgebilde 
herausgerissen wurde, hat unter den folgen der Wirtschaftskrise 
besonders schwer zu leiden, die sich naturgemäß auch auf die arbei
. tenden Stände in ihrer ganzen Schwere auswirkt. Die Stillegung 
zahlreicher Betriebe und als folge davon das Anwachsen der Ar
beitslosigkeit zeigt die Verbundenheit der Interessen von Unter
nehmer und Arbeiter. Eine Entlastung der Wirtschaft, welche die 
Rentabilität steigern und neue Arbeitsmöglichkeiten schaffen würde, 
wäre daher auch im Interesse der arbeitenden Stände gelegen. 

135 



Wenn in diesem Zusammenhang von einer Re f 0 r m der S 0-

z i a I ver s ich e run g gesprochen wird, so wird es sich zunächst 
darum handeln müssen, das bestehende System durch rationelle Ge
staltung, Behebung von Mängeln, Ausschaltung von Mißbräuchen 
oder auch nur von vermeidbaren Ausgaben den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten nach Tunlichkeit anzupassen. Die Mittel, welche für 
Zwecke der Sozialversicherung der Wirtschaft entnommen werden, 
müssen unter Ausschaltung aller vermeidbaren Nebenauslagen aus
schließlich ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werden. Es darf 
aber in diesem Zusammenhang wohl auch noch darüber hinaus das 
gegenwärtige System der Sozialversicherung als solches einer Be
trachtung unterzogen werden, ob es nicht da oder dort bereits die 
sachlich vertretbaren und wirtschaftlich zweckmäßigen Grenzen über
schreitet. Bei all dem muß man sich aber vor Augen halten, daß 
Verkürzungen des bestehenden Schutzes, wo er notwendig und ge
recht ist, die Not nur steigern und daher nicht zur Lösung der 
Krise führen würden, wenn auch auf der anderen Seite die Not
wendigkeit, Opfer zu bringen, nicht verkannt werden darf. Selbst
verständlich kann in einer Zeit schwerster Wirtschaftskrisen nicht 
an eine weitere Erhöhung der sozialen Lasten gedacht werden, so 
wünschenswert auch ein Ausbau unter Umständen von rein mensch
lichem Standpunkt aus sein mag. 

Es scheint daher im gegenwärtigen Zeitpunkt eine Aktivierung 
der Alters- bzw. Invaliditätsversicherung der Arbeiter ebenso ausge
schlossen wie irgend eine Erweiterung des Umfanges der Arbeits
losenversicherung. Insbesonders muß jenen, die immer wieder die 
Ausdehnung der Arbeitslosenversicherung auf 
die F 0 r s t a rb e i te r betreiben, mit allem Nachdruck die unge
heuere Not der Waldwirtschaft vor Augen geführt werden, die neben 
wesentlich höheren Lasten auf dem Gebiete der Steuern und Sozial
versicherung unter einer nie dagewesenen Produktions- und Absatz
krise zusammenzubrechen droht. Die Rundholzpreise sind seit Mitte 
1929 unter die Hälfte ihres damaligen Standes gesunken. Da
bei ist das Holz infolge eines durch die zahlreichen ausgedehnten 
Windwurfkatastrophen sowie vor allem durch das russische Dum
ping hervorgerufenen Massenangebotes selbst zu diesen Preisen, 
die tief unter den Gestehungskosten liegen, unabsetzbar. Unter 
diesen Umständen daran zu denken, diesem notleidenden Wirt
schaftszweig neue Lasten aufzubürden, ist Vermessenheit und, wenn 
die Forderung in ihren Folgen bedacht ist, bewußte Vernichtung. 
Allerdings trifft der Ruin der Forstwirtschaft auch jene Tausende von 
Existenzen, denen gegenüber man mit einer neuen sozialen Errun
genschaft prahlen möchte. 

136 



11. Der Umfang der Versicherungspflicht. 

Die Ver sie her u n g s p f I ich t wird in der Sozialversiche
rung durch die Beschäftigung in bestimmten Betrieben begründet. 
Dabei wäre das Hauptgewicht auf die Art der Beschäftigung, nicht 
aber auf die Qualifikation des Betriebes zu legen, weil nicht einzu
sehen ist, warum ein und dieselbe Arbeit, je nachdem sie in diesem 
oder jenem Betriebe durchgeführt wird, eine verschiedene Versiche
rungszuständigkeit begründen soll. Die Gesetzgebung läßt sich 
nicht durchwegs von dieser Erwägung leiten. Die Hol z s chI ä g e
run g und -bringung ist nach dem Landarbeiterversicherungsgesetz, 
nachfolgend kurz LAVG. genannt, versicherungspflichtig. Wenn 
sie aber nicht vom Waldbesitzer, sondern von einem Unternehmer 
durchgeführt wird, der das Holz am Stock kauft und die Schläge
rung selbst besorgt, begründet diese Beschäftigung die Versiche
rungspflicht nach dem Kranken- bzw. Unfallversicherungsgesetz. 
Das D res ehe n ist eine landwirtschaftliche Tätigkeit. Wird sie von 
einem Unternehmer durchgeführt, der, wenn er auch selbst Land
wirt ist, mit seiner Dreschmaschine bei anderen gegen Entgelt 
drischt, so sind die hiebei beschäftigten Arbeiter bei der gewerb
lichen Versicherung anzumelden. Ebenso ist die Loh n a c k e run g, 
obwohl landwirtschaftliche Arbeit, nach der derzeitigen Gesetzeslage 
bei der gewerblichen Versicherung zuständig. Die Versicherungs
zuständigkeit der in la n d wir t s c h a f tl ich e n Sc h u 1 e n b e
s c h ä f ti g t e n Ar bei te r ist vielfach strittig. Auch sie gehören 
zweifellos zur Landarbeiterversichening. Diese Verschiedenheit der 
Behandlung ein und derselben Beschäftigung ist nicht zweckmäßig. 
Es wird dadurch eine Versicherung gegen die andere ausgespielt, 
Unzufriedenheit unter die Versicherten gebracht, die Landflucht ge
fördert. In Kärnten haben die Forstbetriebe vielfach unter empfind
lichem Arbeitermangel zu leiden, weil die Holzarbeiter den gewerb
lichen Schlägerungsunternehmungen zustreben. Es sollten daher 
a 11 e I a n d- und f 0 r s t wir t s c h a f tl ich e n B e t ä t i g u n
gen einheitlich die Versicherungspflicht nach 
dem L A V G. begründen. 

Hieher gehört auch die Versicherungszuständigkeit der im Ga r
te n bau beschäftigten Arbeiter. Der Gartenbau ist als ein Zweig 
der landwirtschaftlichen Produktion von der Gewerbeordnung aus
genommen. Die Worte "einschließlich der nicht gewerbsmäßigen 
Gärtnereien" im § 1 LA VG. sind also nur so zu verstehen: "ein
schließlich der nicht der Gewerbeordnung unterliegenden Gärt
nereien". Die Intensität der Bewirtschaftung kann den landwirt
schaftlichen Betrieb nie zu einem gewerblichen machen. Maßgebend 

137 



ist - auch nach den letzten Entscheidungen des Verwaltungsge
richtshofes - einzig und allein die vor wie gen d e Beb a u
ung des Bodens zum Zwecke der Hervorbringung 
p fl a n z I ich e r Pro d u k t e. Diese ist beim Gärtner ebenso 
gegeben, wie beim Bauer. Daher sind alle Gärtnereibetriebe mit 
Ausnahme der Handelsgärtner und gewisser Betriebsformen, bei 
denen von einer Bodenbebauung nicht gesprochen werden kann, 
als nach dem LAVG. versicherungspflichtig anzusehen. Die Worte 
"einschließlich der nicht gewerbsmäßigen Gärtnereien" im § 1 
LAVG. wären vielleicht zweckmäßiger zu ersetzen durch die Worte: 
" .... einschließlich der Betriebe des Gartenbaues", weil durch das 
Wort "Gartenbau" das Erfordernis der Bodenbearbeitung zum 
Zwecke pflanzlicher Produktion am besten zum Ausdruck kommt, 
während das Wort "gewerbsmäßig" zu Mißdeutungen Anlaß gibt. 

111. Der Aufbau der Sozialversicherung. 
Z w eck der S 0 z i a I ver s ich e run g ist, die erwerbs

tätigen Stände gegen die Schäden vorübergehender oder dauernder 
Berufsunfähigkeit zu schützen. 

1. Au~scht Diese Zweckbestimmung mag zwar das Wesen der Sozialver-
1~~~IIS~~ll.d:;; sicherung treffen, entspricht aber heute nicht mehr den tatsächlichen 
k~nct;:r~~~~: Verhältnissen. Denn die Krankenversicherung gewährt Leistungen 

rung auch unabhängig davon, ob eine Beeinträchtigung der Erwerbs
fähigkeit vorliegt oder nicht. Es handelt sich hier vorwiegend um 
ambulatorische ärztliche Behandlung und Beistellung von Heil
mitteln in Krankheitsfällen, welche eine Einstellung der Berufsarbeit 
nicht erforderlich machen. Es ist klar, daß in solchen fällen, die 
zudem meist vorübergehender Natur sind, das Schutzbedürfnis kein 
derart großes ist, wie dort, wo die Krankheit den Versicherten hin
dert, seinem Erwerb weiter nachzugehen und er also nicht nur 
nichts verdient, sondern auch noch die Kosten für die Wiederher
stellung seiner Gesundheit tragen muß. Eine Ein s c h r ä n k u n g 
der Leistungen der Krankenversicherung auf die 
mit E r wer b s u n f ä h i g k e i t ver b und e n e n E r k r a n
k u n gen, also auf jene fälle, in denen nach den bestehenden ge
setzlichen Vorschriften grundsätzlich das Krankengeld gebührt, und 
von den übrigen Krankheiten auf jene fälle, deren Bestreitung aus 
eigenen Mitteln vermöge der Art oder Dauer der notwendigen Be
handlung für den Versicherten besonders belastend wäre, würde der 
Einführung der Kat ast r 0 p h e n ver s ich e run g auf dem 
Gebiete der Krankenversicherung entsprechen, ein Gedanke, der in 
der letzten Zeit immer mehr in fachkreisen und in der Öffentlichkeit 
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Erörterung findet. Man will durch Ausschaltung der Bagatellschäden 
die Versicherung auf jene Fälle beschränken, wo eine länger dau
ernde Erkrankung, mag sie nun mit Erwerbsunfähigkeit verbunden 
sein oder nicht, den Versicherten oder seine Familie der Not aus
setzt, will aber in diesen Fällen gründliche Hilfe schaffen, also die 
oft unzulänglichen Leistungen der gegenwärtigen Krankenversiche
rung ausbauen, um dem Versicherten die Gesundheit möglichst rasch 
wiederzugeben und ihm für die Zeit seiner Erkrankung auch über 
die materielle Not klaglos hinwegzuhelfen. 

Die Schwierigkeiten, welche sich bei einer praktischen Durch
führung dieser Gedanken ergeben, liegen in der Ziehung der Gren
zen zwischen Bagatell- und Katastrophenfällen, weil diese im Ein
zelfall von den Einkommens- und Familienverhältnissen der Ver
sicherten abhängt. Die Abgrenzung der Bagatellschäden dürfte, um 
Härten zu vermeiden, nicht zu weit erfolgen. Sie müßte naturgemäß 
bei mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Krankheiten weitaus enger 
sein als in den übrigen Fällen, wobei vielleicht für das Gebiet der 
Arbeiterversicherung die mit einer Erwerbsunfähigkeit von mehr 
als drei Tagen verbundenen Erkrankungen, also jene Krankheits
fälle, in denen ein Anspruch auf Krankengeld besteht, bereits all
gemein als Katastrophenfälle bezeichnet werden könnten, weil der 
Arbeiter, bei dem mit der Erwerbsfähigkeit auch der Verdienst 
schwindet, schon durch eine Erkrankung von wenigen Tagen der 
Not ausgesetzt sein wird. Dort, wo auf Grund arbeitsrechtlicher 
Vorschriften ein Anspruch auf Fortbezug des vollen Entgeltes für 
eine gewisse Zeit besteht, könnten erst Krankheitsfälle, welche diesen 
Zeitraum überdauern, als Katastrophenfälle angesehen werden. Von 
den nicht mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Erkrankungen wären 
chronische Leiden, Dauerbehandlungen sowie jede fachärztliche, mit 
Ausnahme der zahnärztlichen Behandlung zu entschädigen. 

Mit dieser Ausscheidung der Bagatellschäden würde das von 
sämtlichen Krankenkassen beklagte Übennaß der Inanspruchnahme 
zum großen Teile beseitigt werden, weil erfahrungsgemäß die 
Möglichkeit einer jederzeitigen unentgeltlichen Inanspruchnahme 
des Arztes den Versicherten verleitet, diesen öfter als nötig und 
in Angelegenheiten aufzusuchen, in denen er sonst nie den Arzt 
befragt hätte. Solche Fälle zu entschädigen ist aber nicht Zweck 
der Krankenversicherung. Die Ausschaltung dieser Bagatellschäden 
zu verlangen, wäre nicht gerechtfertigt, wenn es sich hier um ver
hältnismäßig geringfügige Auslagen handelt. Erfahrungsgemäß be
lasten aber gerade diese vermeidbaren Inanspruchnahmen die Kassen 
in ganz bedeutendem Maße. Für den Versicherten würde aber eine 
Beschränkung auf die Krankheitsfälle in dem bezeichneten Ausmaß 

139 



keinen empfindlichen Entgang bedeuten, weil er dort, wo es nicht 
notwendig ist, die Inanspruchnahme des Arztes unterlassen wird, 
und die anderen Fälle, welche außerhalb der Grenzen der Entschä
digungspflicht fallen, ihn nicht der Not aussetzen werden. 

2. Reform der Auf dem Ge b i e ted e r An g e s tell t e n ver sie her u n g 
Angestellten- . " 
versicherung begegnet dIe Abgrenzung der Bagatell- von den Katastrophenschaden 

E~u;c:: größeren Schwierigkeiten, weil sie vielmehr von den Einkommens-
a) tn ü rung d F '1' h"lt . . E' If II bh" t I b' d von Höchst- un amI Ienver a mssen 1m mze a a ang, a s el en ge-
ein:~e~~;ns- ringer entlohnten Arbeitern, bei denen man allgemein schon viel 

früher einen Katastrophenfall als gegeben ansehen kann. In der 
Angestelltenversicherung könnte dem Gedanken der Katastrophen
versicherung durch Festsetzung von H ö c h s t ein kom m e n s
g ren zen Rechnung getragen werden, nach deren überschreitung 
an die Stelle der Versicherungspflicht die' Versicherungsberechtigung 
tritt. Dies bedeutet für die Angestelltenversicherung keinen Ent
gang, weil schon jetzt höchstens ein Gehalt von S 400,- bzw. in 
der Pensionsversicherung bei den Sonderversicherungsanstalten von 
S 800,- von der Beitragsleistung erfaßt wird. Der Einwand, daß 
hiedurch die Versicherung, so weit sie Angestellte mit einem höheren 
Einkommen betrifft, nur durch schlechte Risken in Anspruch ge
nommen werden wird, wird durch den Hinweis auf die Möglich
keit einer Trennung der Gebarung der Pflichtversicherung von der 
freiwilligen Versicherung und einer dem Aufwand der letzteren 
entsprechenden Beitragsfestsetzung hinfällig. Die Begrenzung der 
Versicherungspflicht durch ein Höchsteinkommen müßte, wie in 
Deutschland, auch auf die Pensionsversicherung Anwendung finden, 
weil bei größeren Einkommen kein derartiges Schutzbedürfnis und 
für den betreffenden die Möglichkeit besteht, anderweitig für sein 
Alter Vorsorge zu treffen. 

b) Einschrän- In der Angestelltenversicherung ist die Farn i I i e n ver sie h e-kung des Ver-
sicherten- run g obligatorisch eingeführt. Das Gesetz zieht nun den Kreis 

kreises d A er anspruchsberechtigten n geh ö r i gen außerordentlich weit, 
indem es nicht nur Gatten, Kinder und Eltern des Versicherten, son
dern auch dessen Enkel und Großeltern als anspruchsberechtigt 
erklärt. Hier sollten wesentliche Einschränkungen, und zwar neben 
dem Gatten auf die nächsten Verwandten (Kinder und Eltern) Platz 
greifen, weil die Familienversicherung die Angestelltenversicherung 
ganz unverhältnismäßig mehr belastet, als die Krankenversicherung 
der unmittelbar Versicherten. 

3. Riskentr«:n- Mit den Angestelltenversicherungsbeiträgen werden auch die 
nung ZWI- B . t " StIl I . h . h b sehen Stel- e 1 rag e zur e e nos e n ver sIe e run g emge 0 en, 

IÄ~6~ft~~~s~~~ die jedoch von den Versicherungskassen an die zuständigen staat
versicherung lichen Stellen weiterzuleiten sind. Auf diese Weise werden außer-
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ordentlich hohe Beträge der Arbeitslosenversicherung zugeführt, die 
in keinem Verhältnis zu dem an die Stellenlosen ausbezahlten Unter
stützungen stehen. Ganz besonders trifft dies für das Gebiet der 
Land- und Forstwirtschaft zu. Die Versicherungsanstalt für Ange
stellte in der Land- und Forstwirtschaft hat vom 1. Juli 1927 bis 
31. Dezember 1929 an Beiträgen zur Stellenlosenversicherung und 
Notstandsaushilfe nahezu 21/2 Millionen Schilling abgeführt, wäh
rend der Durchschnittsstand an unterstützten Stellenlosen in der 
Land- und Forstwirtschaft während dieser Zeit 700 betrug. Trotz 
dieser unverhältnismäßig hohen Beitragsleistung sind die Unter
stützungssätze bei den Stellenlosen nicht höher als bei den Arbeits
losen. Es ist daher die Forderung nach R i s k e n t ren nun g 
z w i s c h e n S tell e n los e n- und Ar bei t s los e n v e r
si c her u n g wohl begründet. Mit allem Nachdruck muß verlangt 
werden, daß diese bei einer kommenden Novellierung des Arbeits
losenversicherungsgesetzes durchgeführt wird. 

Ein Mißstand ist auch der, daß nach § 43, Abs. 2, Ang.-V.-G. 4. Einstellung 
d· R t .. h d· Z· t h t f·· d· f G d des Renten-Ie e n e war e n Jen e r el ru ,ur le au run bezuges: 

gesetzlicher oder sonstiger Bestimmung voll e sEn t gel t (A b- ~) ImA~fl1~. 
f e r t i gun g) g e b ü h r tun d g e s ich e r t ist. Diese Bestim- eme~ung er 1-

mung widerstreitet dem Sinn der Abfertigung, die doch nicht ge-
geben wird, um den Träger der Pensionsversicherung zu entlasten. 
Sie widerstreitet aber auch versicherungstechnischen Grundsätzen, 
wenn der Rentenbezug nach Eintritt des Versicherungsfalles hinaus-
geschoben wird, weil noch ein Bezug dienstrechtlicher Natur weiter-
läuft. Die Altersrente ist doch keine Zuwendung aus einer Fürsorge-
aktion, die nur im Falle der Bedürftigkeit gewährt wird, sondern 
ein Anspruch aus dem Versicherungsverhältnis. Andererseits wird 
die Ab f e r t i gun g nicht zur Bereicherung einer Pensionsanstalt, 
sondern zur Sicherung eines gekündigten Angestell.ien für eine ge-
wisse Zeit drohender Stellenlosigkeit gegeben. Sie hat daher im 
Falle der Pensionierung, wo mit dem Erlöschen der Verpflichtungen 
des Dienstgebers sofort die der Versicherungsanstalt beginnen, keine 
Berechtigung. 

Eine Härte stellt auch das E r lös c h end e s Ren t e n a n- b) Bei Auf-
h 1 d nah me einer 

S p r u ces a s F 0 1 g e e r Wie der auf nah m e ein e r versiehe-
ver s ich e run g s p fl ich t i gen T ä t i g k e i t dar weil solche rungspfl!ehti~ 

. 'gen Tätigkeit 
NebenbeschäftIgungen, welche Pensionisten zur Ergänzung ihrer 
Pension annehmen, in der Regel äußerst gering entlohnt sind und 
sich daher auf die Bemessungsgrundlage außerordentlich drückend 
auswirken. Wenn auch dem Grund für diese Maßnahme, in einer 
Zeit der Arbeitslosigkeit das Doppelverdienertum einzuschränken, 
Berechtigung nicht aberkannt werden kann, so sollte doch der Ver-
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sicherte vor Schaden wenigstens insofern bewahrt bleiben, als nach 
Austritt aus dieser Beschäftigung, wenn dies für ihn günstiger ist, 
die alte Rente wieder auflebt. 

IV. Die Versicherungsleistungen. 
1. Zurückfüh- Auf dem Gebiete der Lei s tun gen macht sich, soweit die 
~rJn~:~ ~~~- Krankenversicherung in Frage kommt, allgemein eine übermäßige 
ei~e~a~~il- Inanspruchnahme geltend, die einzuschränken das ernste Bestreben 

durch: aller Krankenkassen sein muß. Von der Umbildung der Kranken
versicherung in eine Katastrophenversicherung wurde bereits ge
sprochen. Sie würde auch dem Versicherungscharakter mehr Rech
nung tragen, weil es nicht Zweck der Versicherung sein kann, ge
wisse erfahrungsgemäß alljährlich wiederkehrende Auslagen für 
unbedeutende Erkrankungen (Erkältungen,. Zahnbehandlung etc.) zu 
ersetzen. Die Versicherung soll Schutz für ungewisse und außer
gewöhnliche Ereignisse bieten, in diesen Fällen aber ganze Hilfe 
leisten. In Wirklichkeit wird aber die Leistungsfähigkeit der Ver
sicherung eben durch jene Unzahl von kleinen Fällen, wo Hilfe 
entbehrlich wäre, derart geschwächt, daß sie bei schweren und lang 
andauernden Erkrankungen vielfach nicht all das bieten kann, was 
zur völligen Behebung des Schadens erforderlich wäre. Schwere 
Krankheitsfälle belasten immer auch den Versicherten, weil die Hilfe 
der Krankenkasse nicht ausreicht. 

a) Einführung In Deutschland hat man für jede Inanspruchnahme des Arztes 
emerBehand- d f" . d V h'b . M d'k t d' E t . ht lungsgebühr un ur Je e ersc rel ung emes e I amen es le n nc ung 

einer geringen Gebühr durch die Versicherten eingeführt, welche 
sich schon in der kurzen Zeit außerordentlich günstig in einem 
Rückgang des Versicherungsaufwandes ausgewirkt hat. Ohne den 
Versicherten nennenswert zu belasten, hält die Be h a n d I u n g s
ge b ü h r ihn trotz ihrer Geringfügigkeit doch von einer unbe
gründeten Inanspruchnahme der Versicherungsleistungen ab. Sie 
würde aber überdies den Versicherten veranlassen, allzu geschäfts
tüchtigen Ärzten entgegenzutreten. 

b) I?inführung Die Tatsache, daß die Leistungen der Krankenversicherung er-
e:~;:f:f:t- bracht werden, auch wenn der Versicherte sofort nach Eintritt in 

eine versicherungspflichtige Beschäftigung erkrankt, führt vielfach 
zu Mißbräuchen dergestalt, daß Personen, die sich krank fühlen, 
rasch in irgend einem Betriebe Arbeit suchen, sich kurz nach Ein
tritt krank melden und so der Versicherung, für die sie noch nichts 
geleistet haben, zur Last fallen. Diesen Mißständen, deren Aus
dehnung nicht zu unterschätzen ist, könnte durch Einführung einer 
Kar e n z f r ist, welche allerdings nicht zu lang bemessen sein 
dürfte, begegnet werden. Eine Frist von ein bis zwei Wochen, nach 
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welcher erst Leistungen der Krankenversicherung in Anspruch ge
nommen werden können, dürfte genügen, um solche Mißbräuche 
auszuschalten, würde aber auch für den Versicherten nicht uner
träglich sein. 

Ein Anreiz, die Leistungen der Krankenversicherung ungebühr- c) Ä~der.ung 
lich in Anspruch zu nehmen, liegt auch darin, daß vielfach im !;~g:~t~~~ 
Krankheitsfalle der Bezug des Entgeltes, sei es auf Grund gesetz- ~~5J~t~ G~~:. 
licher oder vertraglicher Bestimmung oder auch nur tatsächlich, zur 
Gänze oder zum Teile weiterläuft, und der Versicherte, der gleich-
zeitig das Krankengeld erhält, im Falle einer auch nur vorge-
täuschten Krankheit mehr bezieht, als wenn er arbeitet. Dieser 
Zustand ist zunächst gegeben durch die gesetzlichen Bestimmungen 
über den F 0 r t b e zug des E n t gel t e s i m K r a n k h e i t s-
fall e. Die §§ 1154 bund 1156 des a. b. o.-B. haben in einer Zeit, 
wo die Sozialversicherung derart ausgebaut ist, für die der Ver
sicherungspflicht unterliegenden Personen ihre Berechtigung ver-
loren. Diese Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes müßten für 
jene Arbeiter, für die durch die Sozialversicherung vorgesorgt er-
scheint, aufgehoben werden. 

Abgesehen von diesen gesetzlichen Vorschriften tritt gerade in 2. Bestim-mungen des 
der Landwirtschaft ein Mehrbezug im Krankheitsfalle infolge der LAVO. zur 
Eigentümlichkeit der Entlohnung der Landarbeiter in Erscheinung. v;~~i~~b~~g 
Die landwirtschaftlichen Arbeiter erhalten einen großen Teil ihrer bezügen 
Bezüge in Form von D e p u tat e n, welche monatlich im vorhinein 
verabfolgt, im Falle der Erkrankung nicht zurückgenommen werden 
können. Eine gelegentlich vertraglich festgesetzte Verpflichtung zur 
Rückvergütung eines Teiles des Deputatwertes ist unwirksam, weil 
der Arbeitgeber vom Arbeiter diese Vergütungsbeträge nicht herein-
bringen kann. 

Das Landarbeiterversicherungsgesetz sieht daher eine Maßnahme 
vor, die vom Standpunkte der Verhinderung derartiger Mißstände 
außerordentlich zweckmäßig ist. Nach § 180, Abs. 2, LAVO. 
kann der Arbeitgeber mit Zustimmung der Mehrheit der Arbeit
nehmer, welche von ihm die Verpflegung erhalten (auch Deputa
tisten) sich verpflichten, diesen im Falle der Erkrankung durch sechs 
Wochen mindestens 80% ihrer Gesamtbezüge zu gewähren. Hie
durch wird die Krankenkasse ihrer Verpflichtung zur Zahlung des 
Krankengeldes enthoben und gewährt als Entgelt hiefür eine Er
mäßigung des Krankenversicherungsbeitrages. Der Vorteil dieser 
Versicherungsform ist nach dem vorhin Gesagten klar. Durch die 
Ausschaltung des Krankengeldes wird ein Mehrbezug des Versicher
ten im Krankheitsfalle unmöglich gemacht, durch die übernahme 
der Verpflichtung seitens des Arbeitgebers wird dieser daran inter-
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essiert, bei einem Verdacht des Marodierens der Krankenkasse hie
von Mitteilung zu machen. Es ist diese Versicherungsform daher 
für die Verhältnisse in der Land- und forstwirtschaft allgemein zu 
empfehlen. 

Auf dem Gebiete der Alt e r s für s 0 r ge besteht ein gewal
tiger Mißstand insoferne, als die für die Zuerkennung der Rente 
erforderliche E r wer b si 0 s i g k e i t und b e s 0 n der e No t
lag e nur im Zeitpunkte der Inanspruchnahme der Rente gegeben 
sein muß. Eine nach Zuerkennung der Rente wieder aufgenommene 
Erwerbstätigkeit bleibt daher mit einer geringfügigen Ausnahme -
der Anspruchsberechtigten zwischen ÖO und 65 Jahren - auf 
den Rentenbezug ohne Einfluß. 

Hier drängt sich unwillkürlich der Vergleich mit der schon ge
rügten Bestimmung des Angestelltenver~icherungsgesetzes auf, nach 
welcher die Rente bei Wiedereintritt in eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung erlischt. In der Versicherung wird der Rentenbezug 
im Widerspruch zum Versicherungsgedanken bei Wiederaufnahme 
einer Beschäftigung eingestellt, dergestalt, daß sich sogar eine ge
ringere Entlohnung der letzteren infolge der bei der endgültigen 
Pensionierung erfolgenden Neubemessung der Rente für den Ver
sicherten nachteilig auswirkt, in der Altersfürsorge der Arbeiter 
bewirkt jedoch eine nach Zuerkennung der Rente (richtiger Unter
stützung) ausgeübte Erwerbstätigkeit im vollen Gegensatz zum 
fürsorgegedanken, der doch Bedürftigkeit als Voraussetzung für 
jede Unterstützung verlangt, nicht einmal ein Ruhen der Rente. Es 
ist daher dort, wo nicht durch Arbeitsunfähigkeit jede weitere Er
werbstätigkeit ausgeschlossen ist, beinahe zur Regel geworden, 
daß die Arbeiter, welche die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllen, ihre Beschäftigung zum Zwecke der Inanspruchnahme der 
Altersfürsorgerente lediglich bis zur Zuerkennung derselben unter
brechen, um sie dann wieder aufzunehmen. Da es aber nicht Zweck 
der Altersfürsorge ist, dem alten Arbeiter eine Lohnaufbesserung zu 
geben, muß hier unbedingt Wandel geschaffen werden, zumal diese 
Praxis, die allerdings in der gegenwärtigen fassung des Gesetzes 
begründet ist, auf dem Gebiete der Landarbeiterversicherung schon 
dazu geführt hat, daß die Gebarung der Altersfürsorge in vielen 
Ländern passiv ist, obwohl man seinerzeit bei festsetzung der 
Beiträge mit einer bedeutenden Rücklagenbildung gerechnet hat. 

Dieser liberalen Auffassung steht eine außerordentlich rigorose 
bei Beurteilung der be s 0 n der e n Not lag e gegenüber, welche 
bei den betroffenen Personen begreifliche Erbitterung hervorruft. 
Die gesetzlichen Unterstützungssätze sind außerordentlich gering. 
Die Praxis nimmt nun aa, daß bei einem Einkommen, welches 
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die Höhe der Rente übersteigt, die besondere Notlage nicht 
mehr angenommen werden könne, nachdem ja doch die 
gesetzliche Rente die besondere Notlage beheben müsse. Dem
gegenüber muß aber festgestellt werden, daß bei einem monatlichen 
Bezug von 20 S bis 40 S wohl eine besondere Notlage angenommen 
werden muß, besonders dann, wenn davon nicht nur der Anspruchs
werber, sondern vielleicht auch noch seine frau leben soll. Ebenso 
erscheint es, abgesehen von krassen fällen, zu weitgehend, die be
sondere Notlage dann nicht mehr anzunehmen, wenn der An
spruchswerber erwerbstätige Kinder hat, von denen er keine Unter
stützung erhält, weil sie ihren Verdienst selbst für ihren und ihrer 
Kinder Unterhalt brauchen. Man kann doch nicht dem Anspruchs
werber zumuten, im hohen Alter noch mit seinen Kindern wegen 
des gesetzlichen Unterhaltes Prozeß zu führen, dessen Ausgang 
noch dazu für ihn sehr zweifelhaft ist. Hier ist Strenge am unrich
tigen Platze, um so mehr, wenn auf der anderen Seite Leute, die 
bisher von ihrem Arbeitseinkommen auskömmlich gelebt haben, 
trotz dessen fortbezug die Rente erhalten. 

v. Aufbringung der Mittel. 

Schon die Widmung der für die Sozialversicherung von Dienst
geber und Dienstnehmer aufgebrachten Gelder läßt es mit allem 
Nachdruck als geboten erscheinen, daß diese möglichst zur Gänze 
ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt und jede Verwendung 
derselben für Zwecke, welche der Sozialversicherung als solcher 
gar nicht oder nur mittelbar dienen, ausgeschaltet bzw. auf das 
unbedingt notwendige Maß eingeschränkt werden soll. Diese 
Gewissenspflicht ist von der Gesetzgebung und den mit der Durch
führung der Versicherung betrauten Behörden und Organen mit 
um so größerem Verantwortungsbewußtsein zu erfüllen, als 
diese Gelder von Dienstgebern und Dienstnehmern nur unter 
großen Opfern aufgebraclit werden können. Es ergibt sich also 
das dringende Gebot, jeden unnötigen Aufwand, der mit der 
Durchführung der Versicherung verbunden sein könnte, unbedingt 
zu vermeiden und dü~se nach Möglichkeit zu vereinfachen, somit 
die Kosten der Verwaltung auf ein Mindestmaß herabzusetzen. 
Jedes hiezu brauchbare Mittel muß Anwendung finden, jeder Vor
schlag gewissenhaft auf seine Brauchbarkeit geprüft werden. 

Das gegenwärtige System der Auf b r i n gun g der Mit tel 
im Wege der Beitragsvorschreibung ist für die Versicherungsträger 
mit einem übermäßigen Aufwand an Arbeit, Zeit und Kosten ver
bunden, deren Ausmaß, je nachdem die Vorschreibung monatlich, 
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viertel- oder halbjährig erfolgt und je nach der Zahl der zur Ein
hebung gelangenden Beiträge schwankt. Mit den Krankenversiche
rungsbeiträgen werden bekanntlich auch die sogenannten fremden 
Gebühren, das sind die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung, 
die Notstandsaushilfe, die Arbeitsvermittlung, etwaige Kammer
und Gehilfenumlagen u. a. m. eingehoben. Diese Vielheit der ein
zuhebenden Beiträge und die Verrechnung mit den in Betracht 
kommenden Stellen vervielfacht natürlich den mit der Vorschrei
bung der Versicherungsbeiträge verbundenen Aufwand. Die hiefür 
den Krankenkassen geleisteten Vergütungen können diesen Auf
wand nicht rechtfertigen, weil sie ja doch wieder die Gebarung der 
verpflichteten Stellen belasten, die wieder nur durch Beiträge der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gedeckt wird. 

Eine weitgehende Ver ein f ach u n g der Bei t rag s
ein heb u n g wird dadurch erschwert, daß der Um fan g der 
Ver s ich e run g s p f I ich t in den einzelnen Versicherungs
zweigen nicht der gleiche ist (Unfallversicherung der Arbeiter in Ge
werbe und Landwirtschaft), daß die Bei t rag S h ö h e für e i n
z ein e Ver s ich e run g s z w e i geschwankt un~ auch inner
halb derselben verschieden ist. Die erste Schwierigkeit ist durch das 
Inkrafttreten des Landarbeiterversicherungsgesetzes gemindert wor
den und wird mit dem Inkrafttreten des Arbeiterversicherungsge
setzes gänzlich behoben sein. Die zweite besteht einerseits in der 
verschiedenen Höhe der Krankenversicherungsbeiträge nach dem 
Landarbeiterversicherungsgesetz und der Beiträge zur Not
standsaushilfe, andererseits in der Gefahrenklassifikation innerhalb 
der gewerblichen Unfallversicherung, die auch in der Landarbeiter
versicherung, wo man sich sonst von dieser dem Gedanken der 
Riskengemeinschaft in der Sozialversicherung widersprechenden 
Spezialisierung freigemacht hat, im G e f a h ren k las sen z u
sc h lag für F 0 r s ta r bei te r ihre Spuren zurückließ. Die 
Verschiedenheit der Krankenversicherungsbeiträge nach dem Land
arbeiterversicherungsgesetz ist für eine Vereinfachung der Beitrags
einhebung weniger hinderlich als die der Beiträge zur Notstands
aushilfe, weil erstere für ein Bundesland gleich, letztere aber für 
den Sprengel jeder Industriellen Bezirkskommission verschieden 
sind. 

a) Auflassung Die G e f a h ren k las s i f i kat ion ist, abgesehen davon, daß-
der Oefahren- . d G d t d R' k I . h 'd . ht d' klassifikation sie em run sa z es IS enausg elc es WI erspnc un eme 

bedeutende Erschwernis für die Durchführung der Versicherung 
darstellt - man denke nur an die Gefahrenklasseneinreihung, die 
Bestimmung des Gefahrenprozentes, die dagegen erhobenen Rechts
mittel, die Komplikation der Beitragsvorschreibung -, auch vom 
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wirtschaftlichen Standpunkt ungerecht, weil sie gerade jene Betriebe, 
welche infolge ihrer Gefährlichkeit ohnedies erhöhte Produktions
kosten aufweisen, noch im Rahmen eines auf Riskenausgleich abge
stellten Systems zu einer erhöhten Beitragsleistung heranzieht. In 
der Privatversicherung ist die Gefahrenklassifikation gerechtfertigt, 
in der Sozialversicherung hat sie keinen Raum. Die Auf las s u n g 
der Gefahrenklassifikation wäre demnach in 
ern s teE r w ä gun g z u z i ehe n, insbesondere auf dem Ge
biete der Landarbeiterversicherung, wo nur für die Forstarbeiter ein 
Gefahrenklassenzuschlag in der vierfachen Höhe des normalen Un
fallversicherungsbeitrages neben diesem eingehoben wird, eine Bei
tragsleistung, welche in keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit des 
Betriebes steht und schon mit Rücksicht darauf, daß für alle anderen 
Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, also auch bei Maschinen 
welcher Art immer, ein Gefahrenklassenzuschlag nicht eingehoben 
wird, zur Gänze ungerechtfertigt ist. Eine Aufhebung würde die 
Unfallversicherung nicht wesentlich belasten, da der Gefahren
klassenzuschlag derzeit nur für einen ganz geringen Bruchteil der 
versicherten Arbeiter - in Niederösterreich beträgt die Zahl der 
Forstarbeiter zirka 5% der Gesamtzahl der Versicherten - einge
hoben wird. Sie würde aber für die im Rahmen unserer Volks
wirtschaft so bedeutende Forstwirtschaft, welche gegenwärtig unter 
einer noch nie dagewesenen Preis- und Absatzkrise zu leiden hat, 
eine fühlbare Erleichterung der sozialen Lasten bringen. 

Unabhängig von dem Bestand oder der Aufhebung der Gefahren- b! Einführung 
kl ·fik t· k·· t . d h . t t h· tl· h V . emesOesamt-aSSI a tOn onn e Je oc Je z sc on eme wesen IC e erem- versiehe-

fachung der Beitragsvorschreibung und -einhebung erfolgen. Die ~~:~\7:;!~!: 
Beiträge stehen durchwegs in einem Verhältnis zum Lohn des fachung des 
V . h t b . d h d· L h k1 . t ·1 . T·I d Meldesystems erSIC er en, wo el urc le 0 n assenem el ung em el es 
Lohnes von der Beitragsleistung nicht erfaßt wird. Es ist daher 
naheliegend, den G e sam t bei t rag zur S 0 z i a 1 ver sie h e-
run gin ein e m ein h e i t 1i c h e n Pro zen t s atz der B e i-
t rag s g run dia ge a ti s z u d r ü c k e n, wobei unter Beitrags-
grundlage wie bisher in der Angestelltenversicherung der Gehalt bis 
zur Höchstgrenze, in der Arbeiterversicherung die Untergrenze der 
Lohnklasse zu verstehen ist. Die Lohnklasseneinteilung wäre beizu-
behalten, weil sie wieder eine Vereinfachung der Beitragsermittlung 
darstellt, welche hier nut einmal für jede Lohnklasse zu erfolgen hat, 
während andernfalls der Beitrag in jedem einzelnen Falle errechnet 
werden muß. Dieser G e sam t ver s ich e run g s bei t rag 
könnte ähnlich wie die Lohnabzugsteuer an die Steuerbehörden ab-
geführt werden, welche die Beiträge nach einem bestimmten Au f-
te i I u n g s s chI ü s sei an die einzelnen Versicherungsträger zu 
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überweisen hätten. Hiedurch würde der Verwaltungsapparat der 
Versicherungsträger ganz wesentlich entlastet, indem an Stelle der 
odiosen Vorschreibung, Einhebung und Einbringung der Beiträge 
die bloße Verrechnung mit den Steuerbehörden treten würde, die 
allerdings für ihre Mühewaltung eine Vergütung bekommen müßteI), 
welche aber im Verhältnis zum derzeitigen Aufwand der Versiche
rungsträger für die Beitragseinhebung geringfügig sein wird. 

Die Beitragsabstattung an die Steuerbehörde setzt allerdings 
die Verpflichtung zur führung von Aufzeichnungen für den Arbeit
geber voraus. Diese könnten nach dem schon bestehenden System 
der Lohn- bzw. Gehaltslisten oder nach Art der Stammblätter 
erfolgen, wobei für jeden versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, 
auch wenn er nicht steuerpflichtig ist, ein Stammblatt zu führen 
wäre. Bei der letzteren Art können die notwendigen Aufzeichnungen 
bei entsprechender Ausgestaltung der für Zwecke der Lohnabzug
steuer zu führenden Stammblätter in diesen vorgenommen werden. 
Damit in Zusammenhang könnte vielleicht auch eine wesentliche 
Ver ein f ach u n g des Meld e s y s t e m s erfolgen. Eine 
Durchschrift der GehaItsliste oder des Stammblattes wäre am Ende 
jedes Halbjahres oder bei Austritt des Versicherten vom Arbeit
geber an die Krankenkasse einzusenden, die ihn erst damit bzw. bei 
früherer Inanspruchnahme von Leistungen in Evidenz nimmt. Der 
.Arbeitgeber wird dadurch allerdings mit einem Mehr an Schreib
arbeit belastet - bedeutend ist es wohl nicht, wenn die Meldungen 
damit wegfallen -, er wird aber diese Mehrarbeit gerne in Kauf 
nehmen, wenn dadurch die Beitragslast vermindert werden kann., 
Wegen der notwendigen führung von Aufzeichnungen durch den 
Arbeitgeber wäre ein solches System in der Landarbeiterversiche
rung nur für die sogenannten Lohnlistenbetriebe anwendbar. 

Wenn aber diese Vereinfachung der Meldungen nicht gangbar 
sein sollte, dann könnte die individuelle Beitragsabstattung entfallen 
und durch eine p aus c haI m ä ß i g e E n tri c h tun gersetzt 
werden. Als Grundlage für eine solche Abfindung käme für 
gewerbliche und industrielle Betriebe wohl nur die Lohn- bzw. 
Gehaltsumme in frage, da eine Pauschalierung nach der Zahl der 
beschäftigten Personen die notwendige Bedachtnahme auf die Ver
schiedenheit der Entlohnung vermissen läßt. Auf dem Gebiete der 
Landarbeiterversicherung kommen auch andere Grundlagen (Kata
stralreinertrag, Grundsteuer) in Betracht, denen allerdings der 
Mangel anhaftet, daß sie nicht im richtigen Verhältnis zur Zahl der 
versicherten Personen stehen. 

Ein Beispiel dafür, wie weitgehend man die Beitragseinhebung 
durch Pauschalierung vereinfachen kann, bietet die Landarbeiter-
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versicherungsanstalt für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, 
welche durch die pauschalmäßige Einhebung der Unfallversiche
rungsbeiträge im Wege eines lO%igen Zuschlages zur Grund
steuer die Unfallversicherung von 500.000 Versicherten mit einem 
Personalstand von 25 Angestellten durchzufuhren in der Lage ist. 
Eine Pauschalierung auf Grund der Lohnsumme wird auch von 
der Arbeiterunfallversicherungsanstalt in verschiedenen Abfindungs
übereinkommen angewendet. Diese Vereinfachungen sollten aber 
allgemeine Anwendung auch auf dem Gebiete der Krankenversiche
rung finden. 

Mit der Einhebung eines Gesamtversicherungsbeitrages müßte d) Aufte!lung 
h d· A f t . I d V . h b . t·· des Verslehe-auc le u e 1 U n ger e r s 1 cer u n g sei rag e rungsbei-

auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer einheitlich gestaltet werden. ~:i1:~bae~f :;.1 
Hiebei wäre die hälftige Aufteilung als die gerechteste Verteilung Arbeitnehmer 
der Versicherungslast anzusehen. Im Falle der Pauschalierung 
müßte die Aufteilung besonders geregelt werden. 

VI. Die Verwaltung der Versicherungsträger. 

In dem vorerwähnten Zusammenhange muß grundsätzlich die ~o~e1~~~~f_g 
forderung erhoben werden, daß Ar bei t g e b e run cl Ar bei t- ~ebe~n und 
ne h me r in den Verwaltungskörpern der Versicherungsträger i m m~~:ll:e3;n 
Ver h ä I t n i s ihr erB e i t rag sie ist u n g zur Versicherung. ve~'J:~~~~gS
vertreten sind. Die österreichische Sozialversicherungsgesetzgebung 
ist von diesem selbstverständlichen Grundsatz, der in Deutschland 
allgemein gilt, abgewichen. Es ist unrichtig, die Sozialversicherung 
lediglich als eine Angelegenheit der Arbeitnehmer hinzustellen. Die 
Arbeitgeber sind an der Gebarung und Durchführung der Sozial
versicherung nicht nur aus materiellen Gründen interessiert. Auch 
sie müssen sich die Wohlfahrt ihrer Angestellten und Arbeiter an-
gelegen sein lassen, sie werden aber auch gegenüber zu weitgehen-
den Forderungen die eigene Leistungsfähigkeit im Auge haben, von 
der ja doch der Bestand der Sozialversicherung letzten Endes ab-
hängt. Sie haben also nicht nur ein Interesse, sondern auch rein 
sachlich ein Recht, bei der Durchführung der Sozialversicherung ein 
entscheidendes Wort mitzureden. Es wird also gewiß nicht zum 
Schaden der Versicherung und der Versicherten sein, wenn die Arbei-
ter den Arbeitgebern den ihnen gebührenden Einfluß einräumen. 

Auf der anderen Seite wäre bei der Z usa m m e n set z u n g t Umf~fg der 
der Ver wal tun g s k ö r per gleichfalls auf die größtmögliche errö~p~~gS
\X(irtschaftlichkeit Bedacht zu nehmen, daher die Zahl der ihnen 
angehörenden Personen auf das zulässige Mindestmaß zu be-
schränken. Auch hier ist eine Verwaltungsreform innerhalb der 
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Sozialversicherung sehr am Platze und auf dem Gebiete der Land
arbeiterversicherung bereits ein halbes Jahr nach deren Inkraft
treten durch Herabsetzung der Zahl der Versicherungsvertreter auf 
die Hälfte durchgeführt worden. Erfahrungsgemäß wächst mit 
dem Umfange eines Verwaltungskörpers auch seine Schwerfällig
keit, so daß die angedeutete Maßnahme nicht nur aus Ersparungs
gründen, sondern auch zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit 
der Verwaltungskörper geboten erscheint. Das Arbeiterversiche
rungsgesetz bedarf vor seinem Inkrafttreten auch in diesem Punkte 
einer gründlichen Revision. 

~"o~~e~~~~~~ Die Verwaltung der Versicherungsträger wäre auch dadurch 
der Versiche- ZU entlasten, daß der Ar bei t g e b erg e w iss e Ag end e n 
rungsträger d V f I' h t d V . h t .. durch die Ar- une r p 1 C U n gen e r e r s 1 cer u n g s rag e r 
beitgeber fr e i will i g übe r n i m m t. Von der Übernahme der Verpflich

tung durch den Arbeitgeber zur Erbringung bestimmter Leistungen 
im falle der Erkrankung des Arbeiters durch eine bestimmte Zeit an 
Stelle des von der Krankenkasse sonst zu zahlenden Krankengeldes 
wurde bereits gesprochen. Auf dem Gebiete der Kontrolle kann der 
Arbeitgeber die Krankenkasse wirksam unterstützen, indem er Miß
bräuche der Ärzte und Versicherten zur Anzeige bringt. In der 
Landarbeiterversicherung würde sich die Aus z a h 1 u n g des 
Kr a n k eng eId e s dur c h den Ar bei t g e b e r als außer
ordentlich zweckmäßig erweisen. Hiedurch würden der Kranken
kasse die wöchentlichen Überweisungen des Krankengeldes in jedem 
Einzelfalle erspart, weil der Arbeitgeber die den in seinem Betriebe 
erkrankten Arbeitern ausbezahlten Krankengeldbeträge monatlich 
mit der Krankenkasse verrechnen könnte, die ihm die vorgestreckten 
Beträge auf die nächste Beitragsvorschreibung gutbringt. Der Ver
sicherte hätte von einer solchen Regelung den Vorteil, daß er weit
aus rascher und einfacher zu seinem Krankengeld kommt. Diese 
Maßnahme muß allerdings der fallweisen Vereinbarung zwischen der 
Krankenkasse und dem Arbeitgeber vorbehalten bleiben. 

VII. Bedeutung des ständischen Aufbaues der 
Sozialversicherung. 

Wenn die Sozialversicherung auch zunächst die unselbständig 
Erwerbstätigen umfaßt, so kommt doch der Z w a n g s ver s ich e
run g der seI b s t ä n d i gEr wer b s t ä t i gen immer größere 
Bedeutung zu. Das Landarbeiterversicherungsgesetz hat auch die 
Einbeziehung der selbständigen Landwirte in die Unfall- und Inva
lidenversicherung und deren freiwillige Krankenversicherung vor
gesehen. Hiedurch wurde zum ersten Male im Rahmen eines Ge-
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setzes die Sozialversicherung sämtlicher in einem Berufsstande leben
der Personen geregelt, gleichgültig, ob sie in diesem selbständig 
oder unselbständig erwerbstätig sind. Diesem s t ä n dis ehe n 
Auf bau der So z i a I ver sie her u n g kommt, abgesehen 
von seiner grundsätzlichen, auch außerordentlich hohe praktische Be
deutung zu, weil er die weitgehende Anpassung der Sozialversiche
rung an die berufsständische Eigenart ermöglicht. Dies war auf dem 
Gebiete der Land- und Forstwirtschaft im besonderen Maße notwen
dig, weil hier im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
insbesondere bei den bäuerlichen Betrieben viel engere Beziehungen 
bestehen und ganz allgemein eigentümliche Verhältnisse in der 
Entlohnung des Arbeiters vorliegen, welche gerade für das Gebiet 
der Sozialversi.cherung von Belang sind. Ähnliche Besonderheiten 
werden jedoch auch auf anderen Wirtschaftsgebieten eine Aus
dehnung der ständischen Gliederung der Sozialversicherung recht
fertigen. Der tiefere Wert eines solchen Systems liegt aber in der 
Erkenntnis und dem Bewußtsein der Verbundenheit der Ange
hörigen desselben Berufsstandes in materieller, wirtschaftlicher und 
ideeller Beziehung. 

Der Landarbeiterversicherung gebührt der Vorzug, den hohen 
Wert der berufsständischen Zusammengehörigkeit erfaßt, der land
wirtschaftlichen Sozialversicherung zunutze gemacht und so 
diesen großen Gedanken zum ersten Male in unserer Zeit im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Systems von hervorragender 
wirtschaftlicher und politischer Bedeutung zum Durchbruch ver
holfen zu haben. Möge die Entwicklung, die hier ihren Anfang 
genommen hat, fortschreiten und zur Gesundung unseres öffent
lichen Lebens führen. 
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We 1 ehe E r s par n iss ein Ver wal tun g (E v i den z
hai tun g etc.), B u c h- und K ass e n f ü h r tt n g k ö n n e n 
durch die Zusammenlegung der Wiener Kassen 
i n ein e Ein h e i t s k ass e, a 11 e n fall sau c h dur c h die 
räumliche Vereinigung mit der Hauptanstalt 
erz i e 1 t wer den? *) 

I. TEIL. 

Theoretische Erörterung des Problems. 

l. Einleitung. 

Die Beantwortung dieser Frage muß, wenn sie einen zweck 
dienlichen Wert haben soll, von zwei Gesichtspunkten aus ge 
schehen, und zwar vom rein t h e 0 r e t i s ehe n und vom 
p ra k t i s ehe n und sich auch auf eigenes Wissen und eigene 
Erfahrungen gründen. Eine Anlehnung an die Literatur, welche vor 
der Konzentration der Arbeiterkrankenkassen entstanden ist, wäre 
nicht ratsam, weil so manche der damaligen Gründe, besonders 
jene, welche die verwaltungstechnische Seite betreffen, in der 
Angestelltenversicherung entweder nicht bestehen oder schon über
holt sind. Dagegen ist es ziemlich schwer, aus dem Wortlaut der 
obigen Frage die gewünschte Grenze in bezug auf das Geltungs
gebiet und die Zusammenziehung der verschiedenen Zweige der 
Angestelltenversicherung zu ziehen und einzuhalten. Jedenfalls darf 
ein rein persönliches oder ein parteipolitisches Interesse an der 
Fragebeantwortung nicht von Einfluß sein, sondern darf nur von 
sachlichen Gesichtspunkten aus geschehen. 

T h e 0 r e t i s c h würden sich aus einer Vereinigung der Ange
stelltenversicherungskassen zweifellos ganz wesentliche Vorteile für 
diese Gruppe der Sozialversicherung erzielen lassen. Aber auch 
einem Teil der Ver wal t tt n g s be hör den würden dadurch 
indirekte Erleichterungen zukommen und nicht zuletzt auch den 
Die n s t g e b ern und Die n s t n e h m ern selbst. 

*) Diese Schrift wurde anläßlich einer Preisausschreibung des Ver
walters der Hauptanstalt für Angestelltenversicherung, Präsident Dr. Stefan 
Licht, Staatssekretär a. D., verfaßt und mit dem ersten Preis ausgezeichnet. 
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2. Anmeldung und Beitragseinhebung. 

Schon bei der An m eid u n g von versicherungspflichtigen 
Betrieben ergeben sich Schwierigkeiten in bezug auf die Z u
s t ä n d i g k e i t des Versicherungsträgers. über zweifelhafte 
Fälle haben die beteiligten Versicherungskassen durch den zu
ständigen Landeshauptmann eine Entscheidung zu verlangen 
(§ 63 [1] Ang.-V.-G.). Derzeit bestehen in Wien einige hundert Fälle, 
wo die Zuständigkeit noch nicht entschieden ist, aber von Kassen 
trotz Verzicht auf einen Einspruch beim Landeshauptmann, ziemlich 
zeitraubende und mühevolle Versuche gemacht werden, die bezüg
lichen Dienstgeber zum übertritt zu veranlassen. Vereinfachungen 
und Ersparnisse würden sicherlich durch Benützung des § 52 Ang.
V.-G., wonach der Bundesminister für soziale Verwaltung unter be
stimmten Voraussetzungen die Vereinigung mehrerer Versicherungs
kassen beschließen kann, erzielt werden. Der § 53 Ang.-V.-G., welcher 
besagt, daß eine Vereinskasse in eine Versicherungskasse gemäß dem 
Angestelltenversicherungsgesetz umgewandelt werden kann, könnte 
überflüssig werden. Es ist sicher zutreffend, daß sich die Wiener 
Kassen nicht nur untereinander, sondern besonders auch die im 
§ 59 Ang.-V.-G. genannten Kassen mit jener nach § 53 (2) schwere 
Konkurrenz machen, welche nicht nur viel Geld für Werbeschriften 
gekostet, sondern sich schon beim Inkrafttreten des Angestelltenver
sicherungsgesetzes im Juli 1927 für die Durchführung der wichtigsten 
Arbeiten hemmend gezeigt hat. Bei einer Anstalt konnten nicht 
einmal die eingelaufenen Gehaltslisten rechtzeitig überprüft werden, 
geschweige denn, daß die Beiträge errechnet, vorgeschrieben und ein
getrieben werden konnten. Die Gewinnung neuer Betriebe und die 
Verhütung von Austritten solcher war einzelnen Kassenfunktionären 
damals das Wichtigste. Ein großer Teil des Schadens, welcher da
durch entstanden ist, ist überhaupt nicht mehr gutzumachen. Auch 
derzeit ist die Zersplitterung der Wiener Kassen kein Vorteil bei 
der prompten Ein heb u n g der Bei t r ä g e. Es gibt 
Dienstgeber, welche nicht gerne die Beiträge zahlen oder auch 
schwer zahlen können und welche daher gerne längere Zahlungs
fristen und den Nachlaß der Verzugsgebühren und Spesen erwirken 
wollen. Dies glauben sie dadurch erreichen zu können, daß sie ganz 
einfach von den Bestimmungen der §§ 53 (2) und 60 Ang.-V.-G. Ge
brauch machen. Findet sich solch ein Dienstgeber in einiger Zeit in 
seinen Hoffnungen getäuscht, dann kündigt er eben den abgeschlos
senen Vertrag, um, denselben vielleicht in ein oder zwei Jahren wieder 
zu erneuern. Zweifellos sind diese Zustände auch nicht von Vor-
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teil bei der restlosen Einbringung der Ver zug s g e b ü h ren 
und M ahn s pes e n. 

3. Standesführung und Evidenzhaltung. 

Ist es schon öfter schwierig, die Zuständigkeit des Versiche
rungsträgers festzustellen, so trifft dies im erhöhten Grade bei 
Dienstnehmern zu, welche mehrere versicherungspflichtige Dienst
posten bekleiden. Der § 63 (2) Ang.-V.-G., welcher hier Erleichterun
gen bringen soll, würde durch eine Kassenkonzentration überflüssig 
werden. Dieser Paragraph wird jetzt schon von einigen Kassen als 
unpraktisch bezeichnet. Es soll oft für einen Dienstgeber wirklich 
schwer zu konstatieren sein, bei welcher Kasse er seine Angestellten, 
die ihre Beschäftigung bei ihm im Nebenberufe ausüben, anmelden 
soll; er muß dort melden, wo sie im Hauptberuf versichert sind. 
In zahlreichen Fällen kommt es nun vor, daß ein Unternehmer die 
bei ihm nebenberuflich beschäftigten Angestellten (Theater- und 
Kinomusiker etc.) bei drei, oft auch bei vier verschiedenen Versiche
rungskassen melden und die Korrespondenz mit vier Kassen führen 
muß. Er muß auch vier Gehaltslisten führen, die Verrechnung und 
Abfuhr der Beiträge ebenfalls bei vier Kassen vornehmen. Auch 
für die Versicherungskassen ist die Durchführung dieser Gesetzes
bestimmungen mit Mehrarbeit verbunden und in einigen Fällen ist 
es vorgekommen, daß von drei oder vier Versicherungskassen . 
Inspektionsorgane zu ein und demselben Dienstgeber entsendet 
wurden, um Erhebungen zu pflegen. Ich habe schon anläßlich einer 
Inspektion der Versicherungskasse für Industrieangestellte den Vor
schlag gemacht, daß ein Dienstgeber alle seine Angestellten nur bei 
einer Versicherungskasse zu melden und auch nur mit einer Kasse 
zu verrechnen hat. (Vide Seite 33 des Berichtes vom 30. Jänner 
1929.) Eine geradezu entsetzliche Mehrarbeit entsteht den Kassen 
dadurch, daß sie die Beiträge und Kopfquoten solcher im Neben
beruf Versicherter nach den verschiedenen Sätzen der einzelnen 
Industriellen Bezirkskommissionen verrechnen müssen. Es müssen 
also Wiener Kassen für solche Versicherte, welche außerhalb Wiens 
eine Nebenbeschäftigung haben, die Beiträge nach den jeweiligen 
Sätzen einer Niederösterreichischen Industriellen Bezirkskommission 
verrechnen, einheben und abführen, oder umgekehrt muß die Nieder
österreichische Versicherungskasse für die Wiener Nebenbeschäfti
gung den Wiener Satz rechnen. Dieser Zustand könnte natürlich 
nicht durch eine bloße Vereinigung der Wiener Kassen allein 
behoben werden. 

Aber auch ganz allgemein genommen würde die Kassenkonzen
tration bedeutende Ersparnisse in der S t a n des f ü h run g 
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bringen. Die Schwierigkeiten, welche sich in der E v i den z
haI tun g durch die vielen Doppelnummern ergeben, dürften auf 
ein Minimum herabsinken. Der Übertritt eines Angestellten von 
einer Handels- zu einer Industriefirma oder umgekehrt würde nicht 
mehr die Übersendung der Versicherungskarte zur Folge haben. 
Viele Anfragen und Erhebungen, die heute bei unvollständigen An
oder Abmeldungen bei solchen Übertritten gemacht werden müssen, 
würden überflüssig werden. Es ist kein Zweifel, daß sich auch die 
Portoausgaben und andere Unkosten für die bezüglichen An- und 
Abmeldebestätigungen vermindern würden, weil eben die akten
mäßigen Durchführungen in den meisten Fällen auf einmal vor
genommen werden könnten. Sicherlich würden sich innerhalb der 
Standesführung noch viele weitere Erleichterungen und Ersparnisse 
erzielen lassen. Eine einheitliche Drucksortenan- und -auflage, eine 
rationelle Materialverwaltung, eine zentralisierte Registratur der 
Versicherungsakten, Ersparnisse beim Telephondienst, bei der Ein
und AuslaufsteIle sowie auch bei allen sonstigen Kanzlei- und 
Schreibarbeiten könnten günstigere Resultate erzielt werden. Aber 
besonders in jener Stelle, wo die Versicherungspflicht festgestellt 
werden würde, also im Vor r e f e rat oder im Rechtsbüro -
eine einheitliche Bezeichnung für diese Stelle besteht noch nicht -, 
könnten nach einheitlichen Richtlinien und unter der Voraus
setzung einer guten fachmännischen Führung viele Differenzen mit 
den Dienstgebern und daher auch viele Rekurse erspart bleiben. 
Aber auch bei den unscheinbaren Arbeiten könnte eine vernünftige 
Konzentration viele Vorteile bringen, so bei der Führung der ver
schiedenen Kat ast er; selbst die Führung der Nummernbücher 
läßt derzeit noch zu wünschen übrig. Die Mitgliederlegitimationen 
weisen noch große Abweichungen auf und die Führung der Ver
sicherungskarten ist bei manchen Kassen überhaupt noch sehr 
unvollständig, besonders was die Bedürfnisse für die F ami 1 i e n
ver sie her u n g anbelangt. Daß dadurch schon großer Schaden 
entstanden ist, welcher geradezu das finanzielle Gleichgewicht eines 
Versicherungsträgers ins Schwanken bringen kann, ist natürlich, 
könnte aber ebenfalls verhindert werden. 

Bei jeder Kasse besteht auch eine Stelle für U n f a 11- und 
P e n s ion san gel e gen h e i t e n, welche hauptsächlich Aus
künfte an die anfragenden Parteien zu geben hat. Daß hiebei schon 
viele Fehler gemacht wurden, ist ja bekannt; auch hier wäre 
eine einheitliche, unter fachmännischer Führung stehende Zu
sammenfassung vorteilhaft. Der Träger der Pensionsversicherung 
wird Fehler und Unterlassungen, welche durch unsachgemäße 
Erledigungen bereits entstanden sind, schwer büßen müssen. 
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Selbst die Re gis t rat u r, wo sowohl die Dienstgeber- als auch 
die Dienstnehmerakten abgelegt werden, würde viel Zweckdienliches 
leisten können. Beim Wechsel eines Versicherungsträgers im Sinne 
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen werden nur die Ver
sicherungskarten, nicht aber die Akten mit überwiesen. So mancher 
Dienstgeber hat schon beim Wechsel des Versicherungsträgers 
daraus Nutzen gezogen, daß der neue Versicherungsträger nicht 
wissen konnte, wie sich der übernommene Betrieb bereits um die 
Versicherungspflicht gedrückt hat. Dies trifft besonders bei Firmen 
zu, welche, um die Beiträge zu ersparen, nur Vertreter mit Ge
werbeschein aufnehmen. Aber auch für die Beurteilung mancher 
Dienstnehmer bei Zuerkennung von Leistungen in der Kranken
versicherung, der erweiterten Heilbehandlung, der Familienversiche
rung, wäre die Führung ein e s Dienstnehmeraktes von unschätz
barem Vorteil. Auch bei der Vornahme von Ins p e k ti 0 n e n 
und Erhebungen von ein erStelle aus würden sich ganz namhafte 
Beträge ersparen lassen. Viele Erhebungen, besonders jene in äuße
ren Bezirken, wo viel Zeit für die Erreichung und die Rückkehr vom 
Erhebungsorte notwendig ist, könnte ein Inspektor alles das 
besorgen, was derzeit oft drei oder vier Inspektoren von verschie
denen Kassen besorgen. Es ist notwendig, festzustellen, daß ganz 
besonders bei ,den Arbeiten der Standesführung - diese ist ja 
der Unterbau jeder Kasse - noch große Unterschiede wahrzu
nehmen sind. Diese Feststellung ist zum Verständnis des später 
Gesagten notwendig. 

4. Die Frage der Bearztung und HeilmittelbeschaHung. 

Auch in der Krankenevidenz (Leistungsabteilung) lassen sich 
durch Zusammenlegung der Kassen bedeutende Vereinfachungen 
erzielen. Ja gerade auf diesem Gebiete wäre eine einheitliche Durch
führung und Führung von ausschlaggebendster Bedeutung. Schon 
im Verkehr mit den Ärzten würden sich einschneidende Erfolge er
zielen lassen, welche sich besonders beim Vertragsabschluß fühlbar 
machen müßten. Gerade die Ausgaben für die Ärzte verspüren die 
Kassen am meisten und schließlich soll ja eine gute ärztliche Be
handlung für die Versicherten das Zweckdienlichste und Wichtigste 
sein. Die Einstellung eines großen Teiles der Ärzteschaft zu den 
Krankenkassen ist auf die Dauer nicht haltbar, derzeit bemühen 
sich fast alle Ärzte, im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten, um die 
Tätigkeit bei den Krankenkassen. Die Behandlung, welche aber den 
Kassenmitgliedern von den Ärzten öfter zuteil wird, erinnert noch 
sehr an eine Armenbehandlung. Ober die Vor- und Nachteile der 
freien Ärztewahl zu sprechen, ist hier nicht der richtige Anlaß, aber 
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jedenfalls wird eine große Anstalt auf dem Gebiete der ärztlichen 
Behandlung mehr leisten können, als wie kleine und mittlere Kassen. 
Für die Einheitskasse gute und gewissenhafte Ärzte zu gewinnen, 
diese in ein fixes Anstellungsverhältnis zu bringen, dürfte besser 
sein, als den kranken Mitgliedern die Wahl unter vielen Ärzten 
freizugeben, weil letzteres nicht erfolgreich und auch unerschwing
lich ist. Auch die Vertretung der Ärzte während des Urlaubes oder 
Erkrankung würde eine bessere und billigere sein können. Die Frage 
der Errichtung neuer, oder des Ausbaues bereits bestehender ärzt
licher - auch zahnärztlicher - Am b u I a tor i e n würde sich 
leichter und zweckmäßiger lösen lassen. Die s p e z i a I ä r z tl ich e 
Behandlung würde sich natürlich ebenfalls viel zweckdienlicher 
und billiger durchführen lassen. Bei den ärztlichen Besuchen tritt 
oft der Fall ein, daß in einer Gasse oder auch in einem Haus, wo 
Kranke von vier verschiedenen Wiener Kassen sich befinden, vier 
oder noch mehr Ärzte die Behandlung an einem Tag vornehmen 
müssen. Vier Ärzte müssen den Weg zurücklegen oder viermal die 
Wagen- oder Autospesen verrechnen. Eine günstige Erledigung der 
Ärztefrage ist ausschlaggebend für die Existenz der Krankenver
sicherung. Derzeit ist das Verhältnis zwischen Kassen und Ärzten 
noch viel .zu lose und unklar, einige spekulativ veranlagte Ärzte 
sind in der Lage, eine Kasse finanziell zu verderben. Eine einheit
lich verwaltete Krankenversicherung wird hier natürlich leichter 
Schädigungen hintanhalten können, als diverse kleine Kassen mit 
unzulänglichen Hilfsmitteln und oft ungeschultem und unerfahrenem 
Personal. übrigens geht diese Schädigung nicht immer vom Arzt 
allein aus, sondern sehr oft sind die Urheber wohl die Versicherten 
selbst. Ist ihnen bei einer Kasse schon das Handwerk gelegt 
worden, dann trachten sie eben bei übertritt zu einer anderen 
Kasse dasselbe fortsetzen zu können. Sehr groß sind auch die 
Benachteiligungen, welche den Kassen von einigen Ärzten auf dem 
flachen Lande, welche auch gleichzeitig Apotheker sind, zugefügt 
werden. Selbst in Wien sind immer wieder Fälle vorgekommen, 
wo Parteien, Ärzte und Apotheker gemeinsam den Kassen Schaden 
zugefügt haben, um sich zu bereichern. Eine einheitliche Kassen
verwaltung könnte vielleicht auch mit Erfolg der Frage von Errich
tung e i gen e rAp 0 t h e k e n, welche bei den Ambulatorien 
untergebracht werden könnten, nähertreten. 

Überhaupt ist die ganze Verrechnung mit den Apothekern noch 
zu umfangreich und kompliziert und wird auch bei den verschie
denen Kassen verschieden durchgeführt. Heute müssen die vier 
Wiener Kassen und teilweise auch die Sonderversicherungsinstitute 
einzeln mit den Apothekern verrechnen. Übervorteilungen durch 
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einzelne Apotheker treten hier nicht so gut zutage, als dies bei 
einer einheitlic;hen Verrechnung der Fall wäre. Es sind Fälle be
kannt, wo sich Apotheker in krasser Weise zum Schaden der Kassen 
gegen das Strafgesetz vergangen haben. Derzeit besteht eigentlich 
nicht einmal die Möglichkeit, daß die geschädigte Kasse die anderen 
Kassen entsprechend warnen kann. Es würde auch nicht in den 
Bereich des Unmöglichen gehören, wenn die Erz e u gun g 
von H eil mit tel n und Heilbehelfen durch eine Einheitskasse 
selbst in die Hand genommen werden würde. 

5. Die Krankenkontrolle. 
Auch bei der K 0 n t roll e der Kr a n k e n gilt das beim 

Inspektionsdienste Gesagte. Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, 
daß die Inspektionstätigkeit bei den Kassen nicht mehr jene 
Bedeutung hat, die sie vor zehn Jahren und mehr bei den Landes
stellen der Pensionsanstalt hatte. Die Pensionsversicherung bietet 
bei dem derzeitigen Umlageverfahren so gute Leistungen gegen 
verhältnismäßig kleine Beiträge, daß die Versicherungspflichtigen 
nicht mehr, so wie es bei dem Kapitaldeckungsverfahren sein 
mußte, oft erst ausfindig gemacht werden mußten. Derzeit ist die 
Krankenkontrolle infolge der großen Inanspruchnahme der Kassen 
und der vielen· vorkommenden Simulationsfälle ungleich wichtiger 
und es wäre sicher rationeller, wenn der Inspektions- und Kontroll
dienst von ein und denselben Organen durchgeführt werden würde. 
Durch eine Vereinigung der Wiener Kassen könnte also ein Organ 
alle notwendigen Erhebungen und Kontrollgänge vornehmen, 
während sich derzeit in einem Bezirk oder Gasse die Inspektoren 
und Kontrollore von vier Kassen zu gleicher Zeit betätigen mij.ssen. 
Durch ein einheitliches Kontrollsystem könnte auch in der 
Farn i 1 i e n ver s ich e run g, bei welcher die meisten Kassen 
nicht einmal eine Krankmeldung verlangen, sondern oft erst nach 
Monaten die vorgelegte Arzt- und Apothekerrechnung einfach 
bezahlen müssen, durch entsprechende Anmeldung der Erkrankungs
fälle und durch zwangsläufige Krankenkontrolle, welche keine 
nennenswerten Mehrausgaben bringen würde, Bedeutendes an 
Ersparungen erzielt werden. 

Durch eine Vereinigung der Kassen ließen sich besonders durch 
ein besseres Zusammenarbeiten der Abteilung "Standesführung" und 
der "Leistungsabteilung", die leider noch in einigen Fällen zu 
wünschen übrig läßt, bessere Erfolge zeitigen. Voraussetzung 
hiefür ist allerdings, daß die räumlichen Verhältnisse keine Schwie
rigkeiten bereiten. Diese zwei Abteilungen sollen womöglich in 
räumlicher Beziehung aneinander grenzen, so daß die Versiche-
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rungskarten von beiden Abteilungen benützt werden können, ohne 
daß hiedurch bei der Gewährung von Leistungen Mißbrauch ge
trieben oder überhaupt die führung der Versicherungskarten in der 
Standesfiihrung irgendwie beinträchtigt werden könnte. Auch so 
manche gute Einrichtung, welche einzelne Kassen getroffen haben, 
um einer übermäßigen Ausnützung von spekulativ veranlagten 
Mitgliedern, Ärzten oder Apothekern zu entgehen, würde bei einer 
Konzentration an Wert gewinnen. Es hat z. B. derzeit keinen 
vollen Erfolg, wenn eine Kasse für ihre Mitglieder Gebißbilder 
anlegt und auf diesen Zahnextraktionen, Plombierungen etc. vor
merkt, wenn für den Versicherten bei übertritt zu einer anderen 
Kasse dieses Bild nicht derselben übergeben wird. Es sind fälle 
bekannt, daß ein Zahn zwei- oder mehrmals gezogen wurde resp. 
die Kosten dafür von der Kasse getragen werden mußten. 

Die S i m u I a t ion s m ö g li c h k ei t ist nicht in allen 
Branchen die gleiche und hängt sehr von dem Geschäftsgang 
in der Branche, aber auch von der Art des Dienstverhältnisses ab. 
Durch eine Vereinigung der Kassen würde sich schon in bezug 
auf die Leistungen auch eine Art R i s k e n aus g 1 e ich ergeben. 
Dieser Ausgleich wäre aber auch deswegen erwünscht, weil schon 
bei Inanspruchnahme der normalen Leistungen aus der Kranken
versicherung große Abweichungen nach den Eigentümlichkeiten der 
Branchen bestehen. 

6. Die erweiterte Heilfürsorge. 

Besonders in der e r w e i t e r t e n H eil für s 0 r g e wäre 
eine Vereinigung der Kassen von großem Wert. Der systematischen 
Ausbeutung einiger Mitglieder der Kassen bei Kurgebrauch, bei 
Landaufenthalt, in der Benützung von Bädern würde leichter ent
gegengetreten werden können, weil der ganze Verlauf der Krank
heit und alle gewährten Leistungen, die über das gesetzliche 
Ausmaß hinausgehen, aus dem Akte zu ersehen wären. Derzeit 
liegen die Verhältnisse so, daß eine Kasse die Vorkommnisse in 
der erweiterten Heilbehandlung auf der Versicherungskarte vor
merkt, während dies von anderen Kassen nicht gemacht wird. Das 
einheitliche Bild geht also hier verloren, was sich natürlich bei 
einem Wechsel des Versicherungsträgers, einerlei, ob derselbe zu
fällig oder absichtlich herbeigeführt wurde, eben nachteilig aus
wirkt. Aber auch eine rat ion e 11 e r e Aus n ü t z u n g der 
zur Verfügung stehenden Er hol u n g s h e i m e, Kur h ä u s e r, 
E n tb i n dun g s h e i m e etc. würde bedeutende Ersparnisse 
bringen können. 
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7. Der engere Verwaltungs dienst. 

In der Vor s c h r e i b u n gun dEi n heb u n g der B e i
t r ä g e würden sich auch Erfolge erzielen lassen, wie bereits bei 
Besprechung der Standesführung erwähnt wurde. Ein Dienstgeber 
hätte nur mehr ein e Gehaltsliste zu führen und nur mit ein e r 
Angestelltenversicherungskasse zu verrechnen. Auch die Arbeit in 
der Beitragsverrechnung ist eine Massenarbeit, deren Bewältigung 
größtenteils nur mehr mit maschinellen Hilfsmitteln möglich ist; 
diese Hilfsmittel ließen sich unter den erwähnten Voraussetzungen 
besser verwenden und ausnützen. Es ist ja hinlänglich bekannt, 
daß die Resultate der Eintreibung der Beiträge bei den verschie
denen Kassen ungleich sind. Das hängt teilweise von der Gewissen
haftigkeit und der Geschicklichkeit der betreffenden Beamten oder 
des Leiters der Saldakontostelle ab, aber auch die Art der ver
sicherten Betriebe spielt hiebei eine große Rolle. Durch eine Ver
einigung der Kassen wäre also auch hier ein gewisser Risken
ausgleich gegeben. 

Besonders in der f ü h run g von E x e k u t ion e n, welche 
nicht immer schablonenhaft vorgenommen werden darf, wenn sie 
gute Erfolge zeitigen sollen, wäre eine Zentralisation, wo eben die 
besten Erfahrungen ausgewertet werden könnten, von größtem 
Nutzen. 

Die K ass a f ü h run g bei den Versicherungskassen spielt 
derzeit nicht mehr jene Rolle, welche sie bei einigen Kassen noch 
vor kurzer Zeit eingenommen hat. Die Auszahlungen von Kranken
geldern, Heilmittelersätzen, Ersätze in der familienversicherung etc. 
werden größtenteils durch die Postsparkasse vorgenommen. Dieser 
Vorgang bringt nicht nur der Kasse Erleichterungen, sondern ist 
auch für die Versicherten und deren Dienstgeber von großem 
Vorteil, weil sich der Dienstnehmer nicht nur die fahrtspesen, 
sondern auch oft einige Stunden an Zeit, die gewöhnlich der Dienst
geber freigeben muß, erspart. Aber immerhin könnten durch eine 
Vereinigung der Kassen auch beim Kassendienst noch Ersparnisse 
erzielt werden, in erster Linie an Räumlichkeiten und in zweiter 
Linie in einer besseren Ausnützung der meist höher bezahlten 
Kräfte selbst, welche frei werden würden. Sogar die Anschaffung 
von teuren Buchungsmaschinen, wie sie bei den Kassenabteilungen 
der meisten großen Banken in Verwendung stehen, würde sich auch 
hier rentieren. Eine Wiener Kasse besitzt übrigens schon eine solche 
Maschine, kann sie aber durch Einführung des bargeldlosen Ver
kehres in der Kasse nicht ausnützen, aus welchem Grunde sie auch 
zur Buchung der Postsparkasse-Einzahlungen herangezogen wird. 
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Die B u c h hai tun g, jene Abteilung, welche immer die 
finanzielle Lage der Kasse und auch die Gebarungsergebnisse 
ziffernmäßig nachweisen soll, ist das Schmerzenskind bei den 
meisten Anstalten, weil meist die geschulten und erprobten Kräfte 
fehlen und weil sich hier eben alles Gute und alles Schlechte, 
was vorgefallen ist, zeigt. Eine auf falsche Voraussetzungen auf
gebaute oder überhaupt unrichtige Bilanz kann mehr schaden, als 
eine tüchtige Leistung Nutzen bringen kann. Eine Kassenkonzentra
tion könnte daher auf diesem Gebiete, natürlich unter bestimmten 
Voraussetzungen, unschätzbare Vorteile bringen. Bei einigen 
Arbeiten, z. B. der Führung des Hauptbuches, Abschlußarbeiten, 
könnten Ersparungen gemacht werden, weil derzeit jede Kasse 
einen Hauptbuchführer haben und einen Abschluß machen muß. 
Aber besonders jene komplizierten Arbeiten, welche sich aus der 
Verrechnung und Abfuhr der fremden Beiträge ergeben und die 
näher auszuführen ich für überflüssig halte, würden dann nur von 
einer Stelle aus gemacht werden müssen. Auf diese Sache komme 
ich später ohnehin noch zurück, weil sich ja weitgehende Verein
fachungen auf fast allen Gebieten der Angestelltenversicherung in 
administrativer Hinsicht erzielen lassen. Dasselbe trifft natürlich 
auch bei einer Reihe von anderen Arbeiten zu. Auch die Ve r
m ö gen san lag e, welche meist durch den Buchhalter geführt 
wird, würde sich einheitlicher gestalten, es könnten in der Wohn
bautätigkeit Erfolge erzielt werden und nicht zuletzt würden die 
Per s 0 n als ach e n mit bedeutend weniger Personalaufwand als 
derzeit erledigt werden können. 

Aber nicht nur bei den technischen und kommerziellen Arbeiten 
ließen sich Vereinfachungen und Ersparungen durchführen, sondern 
auch bei den j ur i dis c h e n, u. a. bei der Frage der Versicherungs
pflicht, den Rekurserledigungen, Schiedsgerichtsangelegenheiten,. einer 
möglichst zweckmäßigen Auslegung von schwierigen Paragraphen 
und deren nutzbaren Verwendung für den Versicherungsträger, wie 
dies z. B. beim § 116 Ang.-V.-G. wünschenswert wäre. Betrachtet man 
das bisher Gesagte, so kann man auch zu dem Schluß kommen, daß 
nicht zuletzt die allergrößten Vereinfachungen und Ersparnisse bei 
einer einheitlichen F ü h run g zu erzielen wären. Nicht nur, daß 
durch eine einheitliche Leitung auch eine einheitliche Durchführung 
aller Agenden die natürliche Folge wäre, so würde sich natürlich 
auch, weil eben alle Leitungen bis auf ein e überflüssig werden 
würden, Bedeutendes ersparen lassen. Es werden sich aber gerade 
bei dieser Frage bedeutende Schwierigkeiten ergeben, auf die ich 
noch zurückkomme. 
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8. Die Reichsanstalt für Angestelltenversicherung. 

Es drängt sich aber auch unwillkürlich der Gedanke auf, ob 
eine Zusammenziehung der Wiener Angestellten-Versicherungskassen, 
welche jede einzelne ja über einen ganz respektablen Versicherungs
stock verfügt, auf die Dauer befriedigen wird, oder ob nicht gleich 
an eine K 0 n zen t rat ion a 11 e r K ass e n, also auch der Pro
yinzkassen, welche fast durchwegs über einen kleinen Versicherungs
stock verfügen, gedacht werden sollte. Die weitere logische Mög
lichkeit wäre aber auch, ob nicht auch eine Ver ein i gun g all e r 
Z w e i g e der Angestelltenversicherung Platz greifen könnte. Es 
ist natürlich, daß alle bisher aufgezählten Vorteile im erhöhten Aus
maße sich dabei auswirken würden. Die Standesführung müßte 
nicht mehr für die Krankenversicherung und für die Pensionsver
sicherung doppelt gemacht werden, sondern ein e Anlage würde 
genau so genügen, wie dies auch bei einer Zentralisierung des 
Dienstgeber- und Dienstnehmerkatasters der fall wäre. Der haupt
sächlichste Zweck aber, der durch eine Zusammenlegung aller Zweige 
der Angestelltenversicherung in eine einzige Anstalt erreicht würde, 
würde natürlich noch ganz andere Erfolge zeitigen, welche die rein 
administrativen Erleichterungen weit übersteigen würden. Zu be
grüßen wäre djese Konzentration insbesonders im Hinblick auf den 
notwendigen und erstrebenswerten allgemeinen Riskenausgleich der 
einzelnen Branchen in den einzelnen Bundesgebieten. Ein Blick auf 
die auf S. 14 der Mitteilungen der Hauptanstalt (Nr. 2 vom Juni 1929) 
gebrachte Tabelle der durchschnittlichen Beitragsgrundlagen nach 
den Wiener und den Provinzkassen genügt, um zu sehen, wie diese 
Beitragsgrundlagen differieren, obwohl die meisten Leistungen der 
Krankenkassen von der Höhe der Bezüge ganz unabhängig sind. 
Die Betätigung der Angestellten ist bei den derzeitigen schlechten 
Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkte nicht mehr so wie früher an 
eine Branche oder an ein bestimmtes Gebiet gebunden, weshalb der 
Angestellte derzeit meistens beim Dienstwechsel auch einen Wechsel 
des Versicherungsträgers vornehmen muß. Eine Ausnahme trifft 
bis zu einem gewissen Grad nur bei jenen Angestelltengruppen zu, 
welche ohnehin bei Sonderinstituten versichert sind, auf welch 
letztere noch zurückgekommen wird. Durch die gedachte Vereini
gung aller Zweige der Angestelltenversicherung, also auch der 
S tell e n los e n ver s ich e run g, könnte gleichzeitig auch die 
von den Angestellten schon jahrelang gewünschte R i s k e n t r e n
nun gin der A r bei t s los e n ver s ich e run g herbeige
führt werden. Wenn auch die Stellenlosigkeit bei den geistigen Ar
beitern fast ebenso groß ist als bei den manuellen, so darf nicht 
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übersehen werden, daß bei ersteren die Beitragsgrundlagen wesent
lich höher sind als bei den letzteren. Eine Schädigung der Arbeits
losenversicherung der Arbeiter würde durch diese Trennung gewiß 
in keinem fühlbaren Ausmaße eintreten, dagegen könnte sich diese 
Riskentrennung in der Stellenlosenversicherung der Angestellten 
durch administrative Vereinfachungen und Ersparnisse recht gut 
fühlbar machen. Wenn man die vielen und leidvollen Wege be
trachtet, die ein Angestellter im falle der Stellenlosigkeit oder 
Krankheit, oder gar beim Zusammentreffen beider Unglücke, gehen 
muß, um bei etwas unklaren Meldedaten oder Untersuchungsbefun
den zu den gesetzlichen Leistungen zu kommen, so bekommt man 
eine Ahnung von dem, was sich noch alles verbessern und verein
fachen ließe, um den Zweck der Angestelltenversicherung so gut 
wie möglich zu erreichen. Wie viele Mittel würden frei werden 
und könnten ihrem eigentlichen Zwecke zugeführt werden, wenn 
der ganze Verwaltungsapparat vereinfacht und rationalisiert werden 
würde. Wenn ein Postenloser, der noch im Genusse der Stellen
losenunterstützung steht, krank wird, so muß er zum Arbeitslosen
amt gehen, um sich die für die Krankmeldung notwendigen Druck
sorten zu beschaffen und sich zur Krankenkasse begeben, welche 
ihm eine Anweisung zum Arzt gibt, welcher ihn entweder in am
bulatorische Behandlung oder aber in den Krankenstand nimmt. 
Im ersteren falle sollte er die Arbeitslosenunterstützung weiter, im 
zweiten falle das Krankengeld bekommen. Im ersteren falle kon
statiert aber nun der Amtsarzt des Arbeitslosenamtes die Arbeits
unfähigkeit, was mit dem Verlust der Unterstützung verbunden ist. 
Wenn nun der Krankenkassenarzt auf seinem Gutachten beharrt, 
daß der Stellenlose arbeitsfähig ist, dann bekommt das Mitglied 
von keiner Seite etwas. Dieser Zustand ist unhaltbar; eine Kasse 
mit sozialer Einsicht wird deshalb Maßregeln treffen, welche zur 
Not über diese Mängel hinweghelfen. Es hat sich auch bei einer 
Wiener Kasse eine Art Kommission gebildet, die aus dem Kassen
arzt, dem Arzt des Arbeitslosenamtes besteht und in ,zweifelhaften 
fällen entscheidet dann der Chefarzt der Kasse. Diese Zusammen
arbeit des Amtsarztes der Arbeitslosenversicherung mit dem Arzte 
der Krankenkasse ist für eine Konzentration der Angestelltenver
sicherung von symbolischer Bedeutung, dies um so mehr, wenn 
die Ärzte dann sagen, der Versicherte sei zu berenten und ihn 
zum Arzte der Hauptanstalt senden. Wenn man sich also den 
Leidensweg eines kranken und stellenlosen Angestellten vor Augen 
hält, ferner betrachtet, welche Unsummen an Zeit, Arbeit, Kosten 
oft unnütz verausgabt werden, dann muß man wohl ohne weiteres 
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zugeben, daß eine gründliche Zentralisierung und Vereinfachung in 
der Angestelltenversicherung Platz greifen muß. 

Es ist nur noch fraglich, ob die Zen t r a 1 i sie run g auf 
einmal oder nach und nach Platz greifen soll. Meine Meinung, 
welche ich später noch begründen werde, geht dahin, daß ersteres 
vorteilhafter wäre, daß aber zuerst ein richtiges Bild über den zu
künftigen Aufbau der Angestelltenversicherung entworfen werden 
sollte und daß natürlich auch zuerst die notwendigen juridischen 
und administrativen Vorbereitungen und Vorarbeiten für eine ent
sprechende gesetzliche Änderung gemacht werden müßten, wenn 
wirklich Nutzen und nicht vielleicht Schaden gestiftet werden soll. 

Sicherlich )Väre es für alle Zweige der Angestelltenversicherung 
zweckmäßiger, wenn für das ganze Bundesgebiet eine Zen t ra 1-
s tell e ges.chaffen werden würde, welche in jedem Lande eine 
L a n des s tell e zu errichten hätte. Letzten Endes müßten natür
lich in diese Konzentration auch noch die bestehenden S 0 n d e r
ins ti tut e einbezogen werden. In bezug auf die Stellenlosen
und Krankenversicherung haben die Sonderinstitute keine große 
Existenzberechtigung, sondern dies trifft ja nur noch in der Pen
sionsversicherung teilweise durch die höheren Bemessungsgrund
lagen im Zusammenhange mit teilweise besseren Entlohnungsver
hältnissen zu. _ Eine Versicherungsanstalt mit zwei oder mehreren 
tausend Mitgliedern, deren Tätigkeitsgebiet sich auf das ganze 
Bundesgebiet erstreckt, kann ja überhaupt die Krankenversicherung 
nicht selbst durchführen, sondern sie muß mit fast allen Kassen 
eine Art Rückversicherungsverhältnis dafür eingehen. Welche 
Schwierigkeiten und Komplikationen daraus entstehen, kann nur 
derjenige ermessen, der einen Einblick in die Sonderinstitute und 
Krankenkassen gewonnen hat. Eine komplizierte Verrechnung für 
die Leistungen und eine immer zu Zwistigkeiten führende Ver
rechnung der Verwaltungsspesen ist überall festzustellen. Bei der 
Durchführung der Pensionsversicherung muß beachtet werden, daß 
die Sonderinstitute ohnehin die Versicherten in zwei Gruppen teilen 
müssen, und zwar in jene, welche Anwartschaften nur bis zu einer 
Bemessungsgrundlage bis 400 S und jene, welche solche darüber 
haben. Wird einmal, wie es der Wunsch der meisten Versicherten 
ist und was bei Eintritt besserer wirtschaftlicher Verhältnisse in ab
sehbarer Zeit eintreten dürfte, die Bemessungsgrundlage über 400 S 
hinaufgesetzt werden, dann verlieren die Sonderinstitute auch hier 
ihre Existenzberechtigung. Bei den Sonderinstituten muß wohl ein 
Vergleich mit den vielen bestandenen Ersatzeinrichtungen der Ban
ken gemacht werden. Auch die Banken wollten ein Sonderinstitut, 
sind aber wegen finanzieller Hindernisse davon abgekommen und 
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zum allgemeinen Träger der Pensionsversicherung, zu dessen Nach
teil, gekommen. Jene rückläufige Entwicklung, die das Bankwesen 
in Österreich genommen hat, weil für die Wirtschaft nicht der Bedarf 
nach so vielen Kreditinstituten gegeben war, kann sich auch bei Ein
tritt einfacher parteipolitischer Verhältnisse im Versicherungswesen 
vollziehen. Eine Auflösung der Sonderinstitute in späteren Jahren 
wegen finanziellen Schwierigkeiten und Anschluß an den allgemeinen 
Träger der Pensionsversicherung würde natürlich wieder ganz 
kolossale Nachteile für letzteren bringen. Übrigens ist durch die 
getrennte Verrechnung der Beiträge bis und über 400 S ja schon 
die Möglichkeit gegeben, immer jene Leistungen, welche über das 
allgemeine gesetzliche Ausmaß hinausgehen, in einer Art Zu s a t z
versicherung in Form einer eigenen Abteilung für Mehrleistungen 
bei der Zentralstelle oder durch eine Art Zuschußkassen (§ 145 Ang.
V.-G.) durchzuführen. Durch die Art, wie ein Sonderinstitut die 
Beiträge vorschreiben muß, getrennt nach allen (12) Industriellen 
Bezirkskommissionen, mit den verschiedensten Sätzen und den ver
schiedenen Kopfquoten, ist klar erkenntlich, wieviel unnütze Zer
splitterung an Zeit und Kraft hier besteht. Die Berechnungen und 
Überweisungen nach § 122 (1) Ang.-V.-G. würden überflüssig 
werden, sowie auch so manche der derzeitigen gesetzlichen Bestim
mungen, besonders jene über qie Beziehung der Versicherungsträger 
zueinander, hinfällig würden. Überhaupt würde das ganze Ange
stelltenversicherungsgesetz kürzer und einfacher werden, weil schon 
die organisatorischen Bestimmungen der §§ 50 bis 88 sich ein
facher gestalten würden. 

Eine R e ich san s tal t für A n g e s tell t e n ver s ich e
run g könnte allein diesen Übeln abhelfen. Es wäre natürlich ver
lohnend, hier auch schon die Schaffung eines Bundesversicherungs
amtes für die gesamte Sozialversicherung ins Auge zu fassen. Da 
aber die Invalidenversicherung der Arbeiter noch nicht in Wirksam
keit getreten ist und für Österreich auch nicht gut die Verhältnisse 
im Reich als Richtschnur genommen werden können, der ganze Auf. 
bau der Sozialversicherung bei uns auf anderen Grundlagen beruht, 
so muß wohl bei Beantwortung dieser Frage auf den Anschluß 
an das Deutsche Reich Bedacht genommen werden. Ich kenne die 
Verhältnisse im Reich nicht aus eigenen Anschauungen, sondern 
nur aus Abhandlungen in Zeitschriften, es ist aber zweifelhaft, ob 
in administrativer Beziehung die österreichischen oder die reichs
deutschen Verhältnisse die zweckmäßigeren sind. 

Nicht nur alle jene Vorteile, welche im Anfange dieser Schrift 
bei Besprechung der Vereinigung der Kassen allein vorgebracht 
wurden, würden bei einer einheitlichen und zentralisierten Durch-
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führung der g a n zen Angestelltenversicherung zutreffen, sondern 
es würden sich darüber hinaus noch gAnz bedeutende Verbesserun
gen erzielen lassen. Betrachtet man die Tätigkeit der zwölf Indu
striellen Bezirkskommissionen durch die letzten zehn Jahre, so wird 
man finden, daß hier noch ungleich höhere Vereinfachungen und 
Ersparnisse als bei den Krankenkassen zu erzielen wären. Auch 
hier gibt es Leitungen, Sekretäre und ein großes Personal, welche 
wieder eine Standesführung, eine Evidenzhaltung der Arbeitslosen, 
die Auszahlung der Unterstützungen und Kontrolle der Unter
stützten und schließlich eine Verrechnung der Unterstützungen vor
zunehmen haben. Auch die Stellenlosenvermittlung nimmt viele 
administrative Kräfte in Anspruch und nicht zuletzt kosten die 
Amtsärzte viel Geld. Außerdem braucht die Stellenlosenversiche
rung bei ihrer derzeitigen Organisation überaus viele Auszahlungs
stellen *), besonders in Gebirgstälern, die untereinander keine Ver
bindung haben. Diese Auszahlungsstellen dienen aber eigentlich 
nur den Zwecken einer Kontrolle über die Arbeitslosen. Diese Art 
der Kontrolle ist natürlich viel zu teuer und ließe sich bei einer Kon
zentration besser und billiger machen. Ob diese Kontrolle überhaupt 
ihren Zweck erfüllt und nicht selbst kontrollbedürftig ist, darüber 
zu sprechen wäre sicherlich von Vorteil. Sicher ist jedenfalls, daß 
die Beiträge für die Stellenlosenversicherung von den Dienstgebern 
am wenigsten gern bezahlt werden, daß die ganze Durchführung 
derselben derzeit kompliziert und teuer ist. Wenn noch berücksich
tigt wird, daß die Stellenlosenversicherung resp. deren starke An
forderung schon ein Zeichen unserer schlechten Wirtschaftslage ist, 
dann sollte natürlich hier alles vermieden werden, was sie bei den 
Dienstgebern unbeliebt macht. Übrig~ns ist die Möglichkeit ihrer 
Verschmelzung mit den anderen Zweigen der Angestelltenver
sicherung schon daraus gegeben, daß ihr derzeitiger Umfang ja 
nur durch die ganz abnormalen Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkte 
entstanden ist, bei Eintritt halbwegs normaler Verhältnisse aber 
an Bedeutung wieder verlieren wird und der große Apparat ja nicht 
aufrecht erhalten werden kann. Bei einer Aufnahme der Stellenlosen
versicherung in die Verwaltung der anderen Zweige der Angestell
tenversicherung würde es sich als sehr vorteilhaft erweisen, wenn 
die Beiträge für die Notstandsaushilfen für das ganze Bundesgebiet 
gleich hoch bestimmt werden könQten. Wie bereits erwähnt, wird 
durch die jetztige Verschiedenheit der Sätze die ganze Verrechnung 
ungemein erschwert. Nicht nur jene Arbeiten, welche der vor-

*) In Niederösterreich 32 Arbeitslosenämter und 9 Exposituren (ohne 
Wien!). 
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schreibenden Stelle durch den Verkehr mit den Dienstgebern er
wachsen, sondern auch jene Arbeiten, die sich auf die Errechnung 
und Abfuhr der Beiträge und den Versicherungsträger selbst be
ziehen, sind sehr kompliziert und kostspielig. Betrachtet man die 
Tatsache, daß die Stellenlosenversicherungsbeiträge und die Zu
schläge von den Kassen mit den verschiedenen Landesregierungen, 
die Umlagen für die Arbeitsvermittlung mit den vielen Industriellen 
Bezirkskommissionen abgerechnet werden müssen, daß ferner die 
Länder ihren gesetzlichen Anteil an den Kosten der Arbeitslosen
versicherung mit den von den diversen Krankenkassen erhaltenen 
Beiträgen wieder mit dem Ministerium für soziale Verwaltung, als 
Träger der Arbeitslosenversicherung, verrechnen müssen, daß ferner 
an der komplizierten Auszahlungs- und Verrechnungsart der Unter
stützungsbeträge die Arbeitslosenämter und in den Provinzen auch 
die Steuerämter beteiligt sind und daß letzten Endes auch das Bun
desministerium für Finanzen, welches ja auch die unbedeckten Lei
stungen der Arbeitslosenversicherung bevorschussen muß, ebenfalls 
alle notwendigen Verrechnungen mit allen bezüglichen Stellen vor
zunehmen hat, dann wird 'jedenfalls das Praktische einer Konzen
tration einleuchten. Es ist bekannt, daß bei einigen Kassen Differen
zen zum Nachteile der Stellenlosenversicherung vorgekommen sind, 
wodurch die letztere in dreifacher Weise geschädigt wurde, da eben 
für jeden zu gering abgeführten Beitrag auch das Land und der 
Bund automatisch weniger beizusteuern brauchen. Auch die ver
spätete Abfuhr von Beiträgen schädigt die Arbeitslosenversicherung 
in dreifacher Hinsicht, weil sie die Zinsen bei allen drei Beitrags
pflichtigen verliert. Eine Folge solcher Differenzen ist gewöhnlich 
eine Beitragserhöhung. Eine Konzentration der Angestelltenversiche
rung, auch unter Einbeziehung der Stellenvermittlung, könnte un
schätzbare Vorteile und Ersparungen bringen, welch letztere ja 
wieder der Sache selbst zugute kommen könnten. Aber nicht nur 
durch die einmalige Evidenzhaltung der Versicherten, die einheit
liche Eintreibung der Beiträge und die Inspektion der versicherungs
pflichtigen Betriebe, der Kontrolle der Rentner, Kranken und der 
Arbeitslosen durch ein und dasselbe Organ könnten Erfolge erzielt 
werden, sondern, was von ausschlaggebender Bedeutung ist, die 
ganze Leitung der Angestelltenversicherung könnte unter Aus
schaltung der Industriellen Bezirkskommissionen von einer Stelle 
aus und in einer einheitlichen Form besorgt werden. Die gedachte 
Reichsanstalt für Angestelltenversicherung, welche dabei durchaus 
a u ton 0 m und auf dem Prinzip der Selbstverwaltung aufgebaut 
sein könnte, würde auch in anderer Beziehung Vereinfachungen und 
Ersparnisse bringen können. Abgesehen von den vielen administra-
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tiven Kräften, welche derzeit bei den einzelnen Kassen und Indu
striellen Bezirkskommissionen gebunden sind und so für andere 
Zwecke frei werden würden, könnten auch viele Kräfte und Zeit 
bei den Funktionären frei werden, was durchaus nicht sagt, daß 
die einzelnen Länder nicht auch ihre Vertreter in die Landesstellen 
und die Zentralstellen entsenden könnten. Aber jedenfalls würde 
sich der derzeitige große und komplizierte Verwaltungsapparat, 
man denke nur an die vielen Rentenüberwachungs- und sonstigen 
Ausschüsse, einfacher und billiger gestalten. 

Es ist natürlich, daß bei der r ä u m I ich e nUn t erb r i n
gun g einer Anstalt für die Angestelltenversicherung Schwierig
keiten entstehen könnten und daß es günstiger wäre, ein Gebäude 
zu besitzen, welches allen Anforderungen entsprechen würde. Dessen 
Lage wäre nicht von ausschlaggebender Bedeutung, weil ja darin 
nur der Zentralapparat untergebracht werden würde. In Wien 
müßten ohnehin einige Ambulatorien geschaffen werden; das Haupt
augenmerk wäre darauf zu lenken, daß diese von den Kranken leicht 
und rasch zu erreichen wären. Bei der Zentralstelle wäre die Haupt
sache, für die Standesführung einen großen Raum zu gewinnen, 
in welchem die ganzen Versicherungskarten und auch der Kataster 
untergebracht werden könnte. Unter diesem Raum müßte sich die 
Registratur befinden, rund um die Standesführung müßten sich alle 
jene Stellen befinden, welche Parteien verkehr haben und daher auf 
die Benützung der Versicherungskarten angewiesen sind, also in 
erster Linie die Leistungsabteilung für die Krankenversicherung und 
die Heilfürsorge, ferner jene für die Stellenlosenversicherung. Die 
Abteilung für Leistungen aus der Pensionsversicherung ist räum
lich nicht so an die Standesführung gebunden, weil sie ja haupt
sächlich mit den Versicherungsakten arbeitet. In dem Parteien
raum, welcher um die Standesführung angelegt werden müßte, wäre 
natürlich eine große Anzahl von Schaltern notwendig, und zwar für 
Einreichung, getrennt nach den verschiedenen Leistungen der Kran
kenversicherung und der erweiterten Heilfürsorge, für die Stellen
losenversicherung, für die Arbeitsvermittlung und für Einreichung 
von Leistungen aus der Pensions- und Unfallversicherung. Eine 
Hauptbedingung wäre natürlich eine gute telephonische und pneu
matische Verbindung dieses zentral gelegenen Raumes in die ein
zelnen Abteilungen (ähnlich wie bei der österreichischen Postspar
kasse). 

Die Standesführung, die Einhebung der Beiträge, überhaupt der 
Verkehr mit den Dienstgebern könnte von der Zentrale aus gesche
hen, während die Landesstellen und einige Bezirksstellen, welche 
für dichter bevölkerte oder große Gebiete zu errichten wären, sich 
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nur mit den Ambulatorien und mit jenen Agenden der Stellenlosen
versicherung und der anderen Versicherungszweige, welche Erhe
bungen und Überwachungen an Ort und Stelle notwendig machen, 
beschäftigen könnten. 

Eine Zusammenziehung aller Zweige der Angestelltenversiche
rung muß durchaus nicht zur Folge haben, daß nicht für jeden 
einzelnen Zweig derselben eine ei gen e Be tri e b s r e c h nun g 
weiter aufrecht erhalten werden könnte, im Gegenteil, es wäre sehr 
gut möglich und auch unbedingt notwendig, daß für jeden Zweig 
der Angestelltenversicherung eine eigene Gewinn- und Verlust
rechnung gemacht werden würde. Sogar die Überschüsse eines 
Zweiges könnten demselben gewahrt bleiben, indem eben schon 
bei der Aufstellung der Fonds darauf Rücksicht genommen werden 
müßte. Die ganze komplizierte Verrechnung bei der Einhebung der 
Beiträge und deren Abfuhr an die verschiedenen Stellen würde ja 
aufhören, besonders die jetzt zeitraubende Verrechnung in der er
weiterten Heilfürsorge der Versicherungsträger untereinander, so 
daß hier genug Raum für eine exakte Erfassung der Ziffern für die 
einzelnen Abteilungen bleiben würde. Was die notwendige Um
stellung in bezug auf den § 109 Ang.-V.-G. wegen der Beitragssätze 
für die einzelnen Zweige der Angestelltenversicherung sowie den 
§ 112 Ang.-V.-G. wegen der Verwaltungskostenanteile und den § 118 
wegen der Mittel für die erweiterte Heilfürsorge anbelangt, so 
können sich hier keine besonderen Schwierigkeiten ergeben, weil 
diese Umstellungen ja ohne weiteres mathematisch richtig gemacht 
werden können, auf die hier näher einzugehen noch keine Notwen
digkeit besteht. 

Nicht zu unterschätzen wären alle jene Vereinfachungen und 
Ersparnisse, welche sich auch für das B und e s m i n ist e r i um 
für s 0 z i ale Ver wal tun g teilweise als eigentlichem Träger 
der Stellenlosenversicherung, teils aber auch als oberste Aufsichtsbe
hörde ergeben würden. Es hätte in bezug auf die Angestelltenver
sicherung überhaupt nur mehr mit der Zentralanstalt zu verkehren 
und eine Unmenge von Verordnungen, Erlässen, Rundschreiben 
würde erspart bleiben. Für diese Anstalt würde ein Aufsichtskom
missär genügen usw. 

Ich möchte die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, zu er
wähnen, daß eine Konzentration auch für das t h e 0 r e t i s c h e 
W iss e n der mit der Durchführung der Angestelltenversicherung 
betrauten Beamten von großem Wert sein könnte. Die derzeitigen 
Fachkenntnisse eines Teiles der Angestelltenschaft sind oft gleicher
weise dürftig wie die B i b I i 0 t h e k e n der verschiedenen Anstalten. 
Letztere könnte ausgestaltet werden und der Angestelltenschaft zu-
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gute kommen. Dasselbe gilt von den Fachkursen, welche die ein
zelnen Kassen für ihre Angestellten halten. Die einzelnen Kassen 
sind in organisatorischer Beziehung noch sehr verschieden einge
stellt, daß natürlich auch diese Kurse einen sehr problematischen 
Wert haben. Desgleichen zeitigen die sogenannten Organisations
komitees bei einigen Kassen ganz eigenartige Erfolge, die gewiß 
nicht immer zu einer Verbesserung der Organisation und der Oe
schäftsergebnisse beitragen und mitunter sogar gegen die primi
tivsten Schutzbestimmungen verstoßen. 

Einen weiteren unschätzbaren Vorteil würde zweifellos auch die 
einheitliche Verwaltung und möglichst gute und sichere Anlage der 
Kapitalbestände bringen. Wenn auch noch lange nicht von einer 
toten Hand in der Angestelltenversicherung gesprochen werden 
kann, so darf nicht übersehen werden, daß gerade die Pensions
versicherung den von den höchsten Stellen unserer Verwaltung, 
von allen Wirtschaftsvereinigungen und auch den Dienstgeberver
tretern gestellten Wünschen nach Sparen bei einer möglichst hohen 
Kap i tal s b i I dun g entspricht. Die im Inland aufgesparterl 
Kapitalien, wenn sie auch derzeit noch sehr gering sind, weil die 
meisten in den Inflationsjahren von Spekulanten in das Ausland 
verschleppt wurden, sollten ja die Stütze unserer Wirtschaft sein. 
Bei den derzeitig kleinen Spareinlagen bei den wenigen Oroß
banken, die wir noch besitzen, dürften die relativ größeren Ein
lagen der Angestelltenversicherung und die der Sozialversicherungs
institute überhaupt schon so weit in die Waagschale fallen, daß 
durch eine entsprechende Einflußnahme auf die Bankleitungen die 
größte Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Industrie und des 
Handels erzielt werden könnte. 

Eine Konzentration in der Angestelltenversicherung müßte 
schließlich auch dazu beitragen, daß jenen Wünschen der jetzigen 
Hauptanstalt für Angestelltenversicherung und dem größten Teil 
ihrer Versicherten in bezug auf unbedingte Si c her u n g der 
An war t s c h a f t e n in der Pensionsversicherung durch eine 
Erhöhung der 0 eck u n g s res e r v e Rechnung getragen wer
den könnte. 
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H. TEl L. 

Vorschläge zur praktischen Durchführung der 
Konzentration. 

1. Einleitung. 

Da Theorie und Praxis immer in Wechselbeziehungen stehen, 
so ist es natürlich, daß im I. Teil dieser Schrift die theoretische 
Bejahung der Frage auf Grund von erworbenen praktischen Erfah
rungen erfolgt ist. Der 11. Teil wird umgekehrt auf Grund von theo
retischen Betrachtungen das P r akt i s ehe für die Durchführung 
der Konzentration der Angestelltenversicherung suchen. Hiebei ent
steht unwillkürlich eine Anzahl von Fragen, z. B.: 

1. Aus welchen Anlässen ist die Behandlung dieses Problems 
entstanden? 

2. Was ist ihr Zweck? 
3. Kann durch eine Zentralisation nicht auch Schaden ange-

stiftet werden, welcher ihre Vorteile aufwiegt oder übertrifft? 
4. Wann soll die Konzentration durchgeführt werden? 
5. Wäre es nicht besser, eine überleitung zu veranlassen? 
6. Wo ist ein brauchbares Vorbild für eine so einschneidende 

Änderung? 
7. Läßt sich die Raumfrage lösen? 
8. Läßt sich die Personalfrage lösen? 
9. Wie werden sich die Länder zu einer Zentralisierung stellen? 

10. Wie wird sich die Regierung zu einer solchen stellen? 
11. Bildet die verschiedene Finanzlage der Kassen kein Hin

dernis? 
12. Soll diese Änderung den Schluß stein im organisatorischen 

Aufbau der Angestelltenversicherung bilden oder sind wieder Rück
bildungen zu erwarten? 

Es ist auch zu beachten, ob nicht besonders die Pensions
versicherung, also jener Zweig der Angestelltenversicherung, auf 
welchen die Versicherten und ihre Angehörigen den größten Wert 
legen und welchem schließlich auch in sozialpolitischer Hinsicht die 
größte Bedeutung zukommt, da doch die Anwartschaften für eine 
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lange Reihe von jahren gewahrt bleiben müssen, wieder zu Schaden 
kommt. Zweifellos war für sie die Fassung des Angestelltengesetzes 
vom 29. Dezember 1926 keine günstige und es mußte auch schon 
nach kurzer Zeit novelliert werden. Die sechsmonatige Frist bis 
zum Inkrafttreten am 1. juli 1927 war für die Kassen zu kurz, um die 
notwendigen Vorarbeiten zu treffen, der richtige Kontakt zwischen 
ihnen und den Dienstgebern, aber auch mit den Dienstnehmern 
konnte nicht rechtzeitig hergestellt werden. Die Folge war nicht 
nur eine verspätete Eintreibung der Beiträge, welche wohl rück
wirkend in die erste Gebarungsperiode gebucht wurden, sondern 
auch eine u n t e r dem Normalen stehende Inanspruchnahme der 
Kassenleistungen durch die Dienstnehmer, welche sich in äußerst 
guten Gebarungsergebnissen und Überschüssen pro 1927 auswirkte. 
Diese Überschüsse waren aber oft auch nur buchmäßige und 
scheinbare, hatten aber zur Folge, daß die Kassenverwaltungen 
daraus falsche Schlüsse zogen und glaubten, es mit einer Dauer
erscheinung zu tun zu haben; ja eine Verwaltung glaubte sogar 
sagen zu müssen, eine Krankenkasse sei kein Sparinstitut! Natür
lich kamen schon im jahre 1928, wie aus den meist ungünstigen 
Betriebsrechnungen und Bilanzen zu ersehen ist, die natürlichen 
Rückschläge zur Auswirkung. Selbst jene Argumente, welche zu 
einer Zusammenziehung der Beitragsvorschreibung und Einhebung 
für alle Zweige der Angestelltenversicherung durch die Versiche
rungskassen geführt haben, daß nämlich die Hauptanstalt viel Zeit 
und Spesen ersparen könnte, weil es für die Kassen gleichgültig 
wäre, ob sie die Beiträge für sich und die Stellenlosenversicherung 
allein oder aber auch für die Pensionsversicherung in einem, ob sie 
also x oder x + y einheben würden, sind schon im jahre 1928 
verstummt und es ist im Gegenteil das Bestreben entstanden, für 
die Einhebung der fremden Beiträge eine Vergütung zu erhalten. 
Diese Bemühungen hatten die neuen Bestimmungen des § 112, Ang.
V.-G., zur Folge, welche der Pensionsversicherung schwere Lasten 
auferlegen. Im jahre 1928 betrugen diese Belastungen bei der Haupt
anstalt S 1,328.031,88, während die eigenen Verwaltungskosten nur 
S 932.667,22 betrugen, d. s. kaum 2% der Beitragseinnahme von 
S 47,708.694,- *). Diese verhältnismäßig niederen Verwaltungs
kostensätze bei der Hauptanstalt sind nichts Neues, weil die Pen
sionsanstalt schon früher, wo sie auch die Beiträge selbst vorschrieb 
und einhob, einen ähnlichen Satz gehabt hat. Es wäre für das jahr 
1928, wenn die Hauptanstalt weiter ihre Beiträge selbst eingehoben 
hätte, sicher kein höherer Verwaltungskostensatz als 3% erreicht 

*) Die korrespondierenden Ziffern für das Jahr 1931 betragen: 
S 1,439.104,76, S 1,124.934,70 und S 60,595.411,34. 
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worden, während sie jetzt allein 3 % an Inkassogebühren zahlen muß 
und so unter Berücksichtigung ihrer Spesen derzeit auf einen Satz 
von 5% kommt. Einigen Kassen genügt aber der Verwaltungsspesen
ersatz der Hauptanstalt und der 3% der Stellenlosenversicherung 
nicht mehr, um ihr finanzielles Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, 
obwohl sie bei den Verwaltungskosten ganz bedeutende Überschüsse 
haben, daher sie sich weitgehender Einschränkungen, besonders in 
der erweiterten Heilfürsorge, unterwerfen müssen, dies um so mehr, 
als eine Beitragserhöhung nicht durchzusetzen ist. Einschränkungen 
in welcher Form immer wirken aber natürlich unsympathisch auf 
die Versicherten, die ebenfalls durch die Auswirkungen der guten 
Erfolge des Jahres 1927 verwöhnt wurden. Jetzt kommt noch eine 
überaus große Anzahl von Zeitungsartikeln und Versammlungsreden 
gegen die Krankenkassen und so ist plötzlich der Wunsch nach einer 
Ein h e i t s k ass e laut geworden. Es ist aber jedenfalls interessant 
zu bemerken, daß einzelne Personen und Stellen, welche noch vor 
zwei Jahren und auch jetzt noch für den § 53 (2) Wertschätzung 
hatten und so eigentlich einer Dezentralisation Vorschub geleistet 
haben, jetzt, allerdings von anderer Stelle aus, für eine Einheitskasse 
sind. Die Frage einer Zentralisation der Angestelltenversicherung 
kann nur von einer solchen Stelle aus gestellt werden, welche das 
allergrößte Verantwortlichkeitsgefühl sowie auch ein langjähriges 
Wissen auf diesem Gebiet aufweist. Aber auch die Beantwortung 
kann nur auf rein zweckmäßigen Gründen fußen und ebenfalls im 
Bewußtsein der Tragweite aller eventuell eintretender Vor- und 
Nachteile geschehen. 

2. Vorbereitungsarbeiten. 

Ist der Z w eck der Konzentration in erster Linie der, daß den 
notleidenden Krankenkassen geholfen werden soll, ohne daß eine 
Erhöhung der Beitragssätze eintritt, so kann dies natürlich nicht 
ganz einfach durch eine Verschiebung der Quotensätze geschehen. 
Dieses Verlangen ist ja auch tatsächlich von einer Kasse schon 
gestellt worden, und zwar gerade von jener, welche am wenigsten 
mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln das Auslangen ge
funden hat. Eine Kürzung des Anteiles für die Pensions- und Unfall
versicherung ist ganz undenkbar, weil diese schließlich in kurzer 
Zeit die ganze Existenz derselben und der Angestelltenversicherung 
überhaupt in Frage stellen würde. An eine Herabminderung des 
Satzes für die Stellenlosenversicherung ist bei der derzeitigen 
Arbeitslosigkeit und bei der Einstellung der Dienstgeber . und der 
Regierung, welche für sie immer große Vorauszahlungen leisten 
muß, nicht zu denken. Es bleibt also nichts anderes übrig, als bei 
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Verzicht auf neue Mittel mit dem Vorhandenen durch weitgehende 
Vereinfachungen und Sparmaßnahmen das Auslangen zu finden, 
wobei sicher auch die Riskentrennung in der Stellenlosenversiche
rung und die dadurch bedingten erhöhten Einnahmen Erleichte
rungen bringen würden. Es wolle hiebei beachtet werden, daß sich 
in jedem großen Betrieb eine plötzliche und zu wenig vorbereitete 
Umgestaltung recht unangenehm bemerkbar macht, es müßte daher 
zeitgerecht alles Notwendige für eine reibungslose Zusammenziehung 
aller Zweige der Angestelltenversicherung und aller Institute vorge
sehen werden. Betrachtet man aber die derzeitige Organisafion der 
Krankenkassen allein, so wird man finden, daß dieselbe noch viel 
zu verschieden ist. Es müßte zuerst die innere Organisation der 
Kassen sozusagen auf einen gleichen Nenner gebracht werden. Auch 
die Versicherungskarten, die Evidenzhaltung der familienmitglieder, 
die Evidenzhaltung der Kranken, die form der Gehaltslisten, die Art 
der ganzen Beitragsverrechnung usw. müßte zuerst typisiert werden. 
Aus einem Zusammenwerfen von verschieden organisierten Abtei
lungen kann nur ein unabsehbares Durcheinander entstehen, was aber 
unbedingt vermieden werden müßte. Es wäre daher ratsam, durch 
möglichst rasche und gründliche Ausarbeitung einer ausführlichen 
Die n s tin s t r u k t ion für die Krankenkassen eine Einheitlich
keit in der ganzen Geschäftsführung zu erzielen, so daß die frist 
für eine Zentralisation möglichst kurz werden könnte. An eine ent
sprechende überleitung der Stellenlosenversicherung in die Ange
stelltenversicherung müßte auch gedacht werden, soll in dem kom
plizierten Apparat keine Störung eintreten. Hierauf müßte schon bei 
Ausarbeitung einer neuen Dienstinstruktion Bedacht genommen wer
den. Leider ist nirgends ein brauchbares Vorbild zu finden. Diese 
Instruktion müßte unter führung der Hauptanstalt unter Zuziehung 
und im Einvernehmen mit den besten fachleuten der Kassen, der 
Stellenlosenversicherung und unter Mitwirkung des Ministeriums 
für soziale Verwaltung ausgearbeitet werden. Eine solche Instruk
tion, für welche ja schon brauchbare Vorarbeiten gemacht worden 
sind, könnte noch im laufenden Jahre fertig werden. Nach einem 
Jahre Übergangszeit zur Anwendung derselben, um die notwendige 
gleichartige Gebarung der Kassen herzustellen, könnte eine Zentra
lisation schon in kurzer Zeit ins Auge gefaßt werden. für die mög
lichst günstige Erledigung der Raumfrage müßten rechtzeitig die 
notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um auch dem Be
dürfnis einer zentral gelegenen Standesführung entsprechen zu 
können. für die Standesführung und auch für die Registratur wäre 
es am zweckmäßigsten, in einem großen Hofraum die nötigen Bau
lichkeiten mit einem Glasdach aufzuführen, so daß Licht und Luft 
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vorhanden wären, ohne daß diese den in den Stockwerken an
gebauten Büros entzogen werden würden. 

3. Die Personalfrage. 

Die frage, welche wohl am schwersten lösbar erscheint, ist die 
Per s 0 n a I fra g e. Dies gilt sowohl in bezug auf die führenden 
funktionäre als auch des leitenden Beamten und die Oberbeamten. 
Werden jene Persönlichkeiten, welche bereits durch viele Jahre be
wiesen haben, daß sie alle an sie herantretenden technischen und 
praktischen Schwierigkeiten zu meistern imstande waren und welche 
einen so großen Überblick in allen fragen der Angestelltenversiche
rung haben, daß sie auch alle durch eine Konzentration neu auftre
tenden Probleme lösen werden, auch weiter das Steuer in der Hand 
behalten? Ein solch großes Institut, wie es eine einheitliche Ange
stelltenversicherung erfordert, mit einer mittelmäßigen oder gar 
schlechten führung, würde nicht mehr gutzumachenden Schaden 
bringen. Werden jene Beamten der Hauptanstalt und der Versiche
rungskassen, welche in langen Jahren, oft unter Hintansetzung der 
persönlichen Interessen, Mustergültiges geleistet haben, auch weiter 
ihren fleiß und ihr Talent zum Nutzen der Sache einsetzen können, 
oder wird nicht der Umstand, daß in letzter Zeit zu viel leitende 
Stellen bei den Kassen - bei einer gleich vier - geschaffen wurden, 
mehr das rein persönliche Moment in den Vordergrund treten? Wel
chen Schaden eine neue Leitung ohne Erfahrung und ohne Praxis 
verursachen kann, das zeigt so manche Betriebsrechnung und Bilanz 
schon für das Jahr 1928. Eine Provinzkasse mittleren Umfanges, 
welche anfangs 1928 einen Heilfürsorgefonds und einen Reservefonds 
von zusammen zirka S 300.000,- besaß, hatte Ende 1928 diese Fonds 
aufgezehrt, darüber hinaus noch einen bedeutenden Abgang und 
außerdem über S 500.000,-, welche sie im Dezember für Rechnung 
der fremden Versicherungsträger eingehoben, nicht bar verfügbar, 
sondern ebenfalls aufgebraucht; den Bestimmungen des § 83 (2), 
Ang.-V.-G., wurde hier zu wenig Beachtung geschenkt. Ich erwähne 
dieses Beispiel nur deshalb, um zu zeigen, was ein e Leitung und 
auch ein Buchhalter schon in ein e m Jahre für Unheil anrichten 
können, wenn sie ihren Aufgaben nicht gewachsen sind. Ein leiten
der Beamter braucht wohl keinen Schaden stiften, wenn er klu'g 
genüg ist und sich auf gute Abteilungsleiter stützt; fehlen diese aber 
auch, dann ist eben das Unheil fertig. Je größer ein Institut, desto 
größer natürlich das Unheil. Auf die Mitarbeit der erprobten füh
renden Fachleute müßte also zumindest für die ersten Jahre Ge
wicht gelegt werden; in einigen Jahren könnte ja ein guter Nach
wuchs ausgebildet werden. Aber auch die Personalverhältnisse im 
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allgemeinen werden Schwierigkeiten bereiten. Bei der Schaffung der 
neuen Versicherungskassen wurden die Bestimmungen des § 140, 
Ang.-V.-G., viel zu wenig beachtet, so daß sich jetzt bei einer Kon
zentration die folgen bemerkbar machen müssen. Es wurden zu 
viele branchenfremde neue Personen angestellt, die bei einer Kon
zentration nicht restlos Verwendung finden könnten. Werden die 
alten Kräfte pensioniert und die neuen Kräfte, welche teilweise bei 
der Aufnahme höher bezahlt wurden, als die Angestellten der Haupt
anstalt mit einer Dienstzeit von 20 und mehr Jahren, dann wirq die 
Beweglichkeit der neuen Anstalt durch eine zu große Belastung des 
Spesenkontos sehr eingeschränkt und der Erfolg der Konzentration 
hier ein fraglicher. Die Verwaltung eines großen Sozialversiche
rungsinstitutes müßte einfach, klar und billig sein, sie bedarf einer 
gewissen Stabilität, sie soll die Entwicklung rechtzeitig erkennen und 
danach ihre Maßnahmen treffen. Eng verknüpft mit der Personalfrage 
ist auch jene frage, wie sich die Länder zu einer Zentralisation 
stellen werden. Die Stellung der Länder würde schon deswegen, 
weil sie ja zu den Kosten der Arbeitslosenversicherung ein Drittel 
beitragen müssen und so an einer rationellen Verwaltung der An
gestelltenversicherung Interesse haben, keine unbedingt ablehnende 
sein. Auch die Landesregierungen, welche mit umfangreichen Ar
beiten für die Angestelltenversicherung, besonders für die Stellen
losenversicherung, belastet sind, würden Vereinfachungen begrüßen 
müssen. Daß die derzeit in den Landeshauptstädten bediensteten An
gestellten der Angestelltenkassen ganz überflüssig werden müssen, 
kann ja auch nicht behauptet werden. Es wäre also gar nicht ein
zusehen, warum von dieser Seite, welche eigentlich am meisten hilfs
bedürftig ist, Schwierigkeiten gemacht werden sollten. 

Die Bundesregierung wird zweifellos einer Konzentration zu
stimmen, und zwar schon aus dem Grunde, weil sie ja so wie die 
Länder schwere Opfer für die Stellenlosenversicherung bringen muß 
und weil sie derzeit, wie bereits erwähnt, einen ziemlich großen 
Apparat für die Stellenlosenversicherung und auch als oberste Auf
sichtsbehörde braucht. Gerade das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung wäre berufen, seine Erfahrungen, welche es bei der 
Konzentration der Wiener Arbeiterkrankenkassen gewonnen hat, in 
den Dienst der Sache zu stellen. 

4. Die finanzielle und die Organisationsfrage. 

Was die f i n a n z lag e betrifft, die bei einigen Kassen ziemlich 
trostlos ist, so muß eben die Übergangszeit dazu benützt werden, 
um alles daran zu setzen, daß sich diese zum Besseren wendet 
und nicht vielleicht auf Kosten der in Aussicht genommenen Kon-
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zentration verschlechtert, indem ganz einfach den Dingen freier Lauf 
gelassen wird. Eine straffere Beaufsichtigung jener Kassen, welche 
mit ihren Mitteln nicht hauszuhalten verstanden haben, müßte eben 
sofort ins Auge gefaßt werden. 

Wenn diese Organisations änderung den Schluß stein im organisa
torischen Aufbau der Angestelltenversicherung bilden soll, dann ist 
es um so mehr notwendig, alles vorzukehren, daß sich keine neuen 
Schwierigkeiten wieder ergeben können, die vielleicht den Dienst
gebern und auch den Dienstnehmern wieder den Austritt und eine 
Absonderung von dem einzigen Träger der Angestelltenschaft wün
schenswert erscheinen lassen. Es darf ja nicht übersehen werden, 
daß auch solche Kreise, die derzeit für eine Vereinheitlichung sind, 
vor dem Inkrafttreten des Angestelltenversicherungsgesetzes für 
Wahlkassen eingetreten sind. Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
daß einige jener Versicherungsträger, welche derzeit mit finanziellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, für irgend eine Änderung des 
jetzigen Verhältnisses sind, wenn sie dabei nur über die derzeitigen 
Schwierigkeiten hinwegkommen. öfters ist das Bestreben weniger 
auf eine Einheitlichkeit, als - ich verweise hier auf eine Äußerung 
anläßIich einer Hauptversammlung - auf eine Verschiebung der der 
Angestelltenversicherung zur Verfügung stehenden Mittel gerichtet. 
Die Annahme, daß die Stellenlosenversicherung auf einen Teil ihres 
Satzes zugunsten der Krankenversicherung verzichten kann, beruht 
auf ganz irrigen Voraussetzungen. Die Stellenlosenversicherung hat 
keine Überschüsse, im Gegenteil, der Bundesschatz muß für diese 
ganz namhafte Vorauszahlungen leisten und muß überhaupt immer 
die notwendigen Barmittel zur Verfügung stellen und hat daher ein 
großes Guthaben. Wenn die Konzentration auf Kosten des Beitrags
satzes der Pensions- und Unfallversicherung geschehen sollte, dann 
kann heute schon mit einer gewissen Sicherheit gesagt werden, daß 
mit einem solchen Versuch ihre Existenz und die der Angestell
tenversicherung überhaupt bedroht werden würde. Es ist zur Ge
nüge bekannt, daß die Pensionsversicherung in kurzer Zeit schon 
nur mehr so viel einnehmen wird, als sie verausgaben muß und daß 
auch die verhältnismäßig geringen Deckungsreserven, welche vor
handen sind, ebenfalls in einiger Zeit aufgebraucht sein werden. 
Wenn die Sanierung der Krankenversicherung, welche in einigen 
fällen nicht ohne Verschulden der Leitungen in Not geraten ist, auf 
Kosten des Beitragssatzes oder des verhältnismäßig kleinen Kapital
vorrates der Hauptanstalt geschehen soll, dann wäre es wohl besser, 
bei dem derzeitigen Verhältnis zu bleiben und die bestehenden Übel 
von anderer Seite aus zu beseitigen. Es ist immerhin möglich, 
daß sich in einigen Jahren das Vermögensverhältnis der Pensions-
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versicherung zu den anderen Zweigen der Angestelltenversicherung 
verschlechtert und daß letztere dann vielleicht wieder auf eine Aus
einanderlegung der Angestelltenversicherung bedacht werden. Ein 
großer Teil der Ursachen der Not der Krankenversicherung und auch 
der Stellenlosenversicherung ist ja auf die ganz abnormal schlechten 
Wirtschaftsverhältnisse zurückzuführen. Treten in Zukunft wieder 
bessere Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkte ein, dann wird sich 
dadurch die Lage dieser zwei Versicherungsarten sicher wieder 
besser gestalten. Für die Pensionsversicherung wird eine Besse
rung der Wirtschaftslage insoferne Vorteile bringen, als die Kurve 
bei den Invaliden- und Altersrentnern etwas weniger ansteigen wird, 
denn so mancher Alters- und auch Invalidenrentner würde auf die 
Rente verzichten, wenn er einen seinen Kräften entsprechenden Posten 
finden könnte. 

Bei einer Konzentration der Angestelltenversicherung müßte trotz 
getrennter Rechnungslegung eine einheitliche Leitung gewährleistet 
und auch die Stellung des Präsidenten müßte eine entsprechend ge
hobene sein. Alle verwaltungstechnischen Maßnahmen sowie die 
ganze Einnahmen- und Ausgabengebarung müßte im engsten Ein
vernehmen mit der Leitung und allen maßgebenden Stellen einer 
laufenden Kontrolle unterworfen werden. 

Soviel Nutzen eine Konzentration nach allen Seiten hin bringen 
kann, soviel könnte sie aber auch Schaden bringen, wenn sie über
stürzt gemacht werden würde. Wie bereits erwähnt, müßte daher 
für die administrativen Vorarbeiten die nötige Zeit gegeben werden, 
denn würde nicht alles klappen, dann könnte der Fall eintreten, 
ich glaube ein Beispiel vorbringen zu können, daß über den neuen 
und großen Apparat mit über einer Viertelmillion unmittelbar Ver
sicherter der überblick verloren ginge, in welchem Falle natürlich die 
Vorteile einer Konzentration gar nicht zum Ausdruck kommen, die 
Nachteile sich aber dagegen sehr fühlbar machen könnten. Es darf 
nicht vergessen werden, daß schließlich jede Änderung des gesetz
lichen Aufbaues oder auch der Organisationsform viel Zeit und Geld 
kostet. Es wird hier nur auf das Angestelltenversicherungsgesetz 
verwiesen, wo die überleitungsarbeiten ungefähr drei Jahre dauer
ten und die sogenannten ersten Einrichtungskosten sowohl für die 
Hauptanstalt als auch die Versicherungskassen namhafte Beträge 
erforderten. 

Es darf überhaupt nicht übersehen werden, daß jede Änderung 
einer Betriebsform, auf welchem Gebiet immer, mit großen Kosten 
verbunden ist, die oft den erzielten Erfolg für einige Jahre auf
zehren. Lehrreiche Erfahrungen bei Zusammenziehungen von Be
trieben geben die Bankenfusionierungen der letzten Jahre, hier sei 
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nur auf die Vereinigung der Verkehrsbank und der Unionbank mit 
der mittlerweile zusammengebrochenen Bodenkreditanstalt und die 
daraus für die österreichische Wirtschaft entstandene Krise ver
wiesen. Es ist daher bei jeder Fusionierung oder auch nur bei 
Änderung der Betriebsform die größte Vorsicht geboten. 

Übrigens soll nicht unerwähnt bleiben, daß schon der Artikel II 
des Ang.-V.-G. einer einheitlichen und zweckmäßigen Besorgung ge
meinsamer Kassenangelegenheiten durch Gründung von K ass e n
ver b ä n den Rechnung trägt. Solche Verbände könnten natürlich 
ebenfalls viele der im ersten Teil dieser Schrift vermerkten Verbesse
rungen und Ersparnisse bringen. Ob aber solche Verbände, welche 
sich, wie ja ersichtlich, nicht so ohne weiteres bilden, auch auf die 
Dauer eine Vereinheitlichung der Angestelltenversicherung über
flüssig machen würden, ist zu bezweifeln. Auch der Verband der 
Arbeiterkrankenkassen für Wien, Niederösterreich und das Burgen
land hat schließlich nach jahrelangem Bestand in Wien wenigstens 
einer Konzentration Platz machen müssen. Die Schaffung von Ver
bänden innerhalb der Angestelltenversicherung ist ja eine reine 
Kassenangelegenheit, aber trotzdem muß bedacht werden, ob nicht 
durch sie für eine Vereinheitlichung der Angestelltenversicherung 
mehr Schaden als Nutzen gestiftet oder sozusagen der Weg verlegt 
werden würde. Ihre Gründung würde wieder mit einer Umstellung 
so mancher bestehender Einrichtungen, Einrichtungskosten und 
Personalkosten verbunden sein. Es wäre ganz gut möglich, daß sich 
diese Verbände, welche sich auch wahrscheinlich nicht auf alle 
Kassen erstrecken würden, bei einer Konzentrationsdurchführung 
hinderlich zeigen würden, zumindest würde bei einer solchen mit 
einem Faktor mehr zu rechnen sein. Diejenigen Verbesserungen, 
welche eine durchgreifende Vereinheitlichung der Angestelltenver
sicherung bringen können, können natürlich von Verbänden über
haupt nicht erzielt werden und es wäre daher gewiß besser, anstatt 
das Hauptaugenmerk auf eine derartige Gründung zu richten, mit 
aller Intensität die Vorarbeiten für eine gründliche, allen Anforde
rungen entsprechende Konzentration zu betreiben. 

Es ist natürlich, daß in dieser Schrift infolge der zur Verfügung 
stehenden beschränkten Zeit nur die Hauptargumente für die be
jahende Beantwortung der gestellten Frage a"ngeführt werden konn
ten, Jeder der angeführten Punkte läßt sich noch eingehender be
gründen. 

5. Zusammenfassung. 

Kur z z usa m m eng e faß t möchte ich die gestellte Frage 
so beantworten, daß die ein h e i t I ich e Durchführung der Ange-
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stelltenversicherung unter der Voraussetzung einer fachkundigen und 
bereits b e w ä h r t e n Führung sowohl vom theoretischen als auch 
vom praktischen Gesichtspunkt aus betrachtet, bedeutende Vorteile 
für alle B e t e i 1i g t e n bringen würde. 

Die Z usa m m e nie gun g der d r e i Z w e i g e der Angestell
tenversicherung sowie auch der Arbeitsvermittlung sollte gl e ich, 
z e i t i g geschehen, aber erst nachdem sich die Organisationsform 
der Krankenkassen ver ein h e i t I ich t hat, wozu die schleunigste 
Ausarbeitung einer genauen Die n s tin s t r u k t ion notwendig 
wäre. 

Je nachdem, ob sich die Zusammenziehung aller drei Arten der 
Angestelltenversicherung oder nur der Krankenversicherung mit der 
Pensions- und Unfallversicherung, mit oder ohne den Sonderinstitu
ten, oder ob nur die Krankenkassen für das ganze Bundesgebiet, oder 
nur jene Wiens, hier wieder mit oder ohne Wahlkasse, vollzogen 
werden soll, wären die Vor b e reit u n g s a r bei t e n zu leisten 
und hiefür die entsprechende Zeit festzulegen, damit dann die Durch
führung der Vereinigung in welchem Ausmaß immer ohne irgend 
welche Störungen in der Dienstesabwicklung vor sich gehen könnte. 

Daß die Durchführung der Angestelltenversicherung in der der
zeitigen Form auf die Dauer nicht aufrecht erhalten werden kann, ist 
sicher und es ist nur eine Fra g e der Z e i t, wann die Verein
heitlichung kommen wird. Die Hauptanstalt und die anderen Träger 
der Angestelltenversicherung besitzen gewiß schon eine solche Fülle 
von praktischen Erfahrungen, daß unter deren Berücksichtigung 
sicherlich g roß e F 0 r t s c h r i t t e zu erzielen wären. 

183 



Anvertrautes Gut In der Sozialversicherung. 

Referat für den ÖKW-Krankenkassenausschuß 

erstattet von 

Leopold Mühlberger, 
Zentralinspektor der Hauptanstalt für Angestellten

versicherung, Wien. 



Inhaltsverzeichnis. 
Seite 

Ein lei tun g: Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft und 
Sozialversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . 187 

Der G run d s atz der I p so - i ure - Ver sie her u n g . 187 

Beg ü n s t i gun g der S 0 z i a 1 ver s ich e run g s t r ä-
ger bei Eintreibung von Beitragsrückständen . .. .. 189 

Der Beg r i f f des "a n ver t rau t enG u t e sIe in der 
Angestellten- und Arbeiterkrankenversicherung . .. 190 

Mi ß s t ä n dei n der Pr a xis und die J u d i kat u r 190 

Der 0 b e r s te Ger ich t s hof und der Begriff des "anver
trauten Gutes" . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

Die Haltung der Staatsanwaltschaft und der 
Ger ich t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

186 



Einleitung. 
Auf dem Gebiete der S 0 z i a I ver sie her u n g wurden ganz 

besonders in den letzten Jahren Erfahrungen gewonnen, welche 
beweisen, wie ihre finanzielle Lage von der jeweiligen K 0 n
j unk t u r unserer Industrie, des Handels und der ganzen Volks
wirtschaft abhängig ist. So natürlich eigentlich diese Erscheinung 
ist, so selbstverständlich ist auch, daß gegen die Folgen dieser 
Abhängigkeit Vorkehrungen getroffen werden müssen. Dies ist um 
so notwendiger, als gerade die Sozialversicherung jede Wirtschafts
krise und jede Katastrophe auf volks gesundheitlichem Gebiet in 
mehrfacher Art zu spüren bekommt. Jede Wirtschaftskrise, durch 
welche Umstände immer hervorgerufen, vergrößert unser Heer von 
Arbeits- und Postenlosen; die Zahl der Unterstützten wächst und 
die Ausgaben werden größer, wogegen die Zahl der Beitragenden 
sinkt und die Einnahmen an Beiträgen kleiner werden. Naturereig
nisse, wie beispielsweise die vorjährige Kältekatastrophe, legen fast 
den gesamten Kleinhandel still, was naturgemäß böse Rückwir
kungen auf den Großhandel und auch auf die Industrie zur Folge 
hat. Durch solche Naturereignisse und auch durch Epidemien steigt 
nicht nur die Zahl der Arbeitslosen, sondern auch die Zahl der 
Erkrankungen und Todesfälle übertrifft weit das normale Ausmaß. 
Die Folge davon ist wieder eine erhöhte Inanspruchnahme der 
Arbeitslosenversicherung, der Krankenkassen und bei den Ange
stellten auch der Pensionsversicherung. Alle Versicherungsträger 
weisen derzeit abnormal hohe Leistungsziffern aus und können 
meist nur unter den allerschwersten Verhältnissen ihren gesetz
lichen Verpflichtungen nachkommen. Bei den engen We c h s e 1-
b e z i e h u n gen z w i s ehe n Wir t s c h a f tun d S 0 z i a l
ver sie her u,n g wirkt sich aber jedes ungünstige Vorkommnis 
in der ersteren noch in einer dritten Art sehr unangenehm für die 
letztere aus, nämlich so, daß sie trotz erhöhter Inanspruchnahme 
der Versicherungsleistungen bei gesunkenen Beitragsvorschreibun
gen letztere schwer oder trotz aller Bemühungen gar nicht herein
bringen kann. Die Folge davon ist natürlich auch ein Ansteigen der 
Verwaltungsspesen. 

Der Grundsatz der Ipso-jure-Versicherung. 
Beachtet man noch, daß die Sozialversicherung eine I p s 0 - j u r e

Ver sie her u n g ist, so kann man unschwer ermessen, wie leicht 
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sie aus dem finanziellen Gleichgewicht geworfen werden kann. 
Es liegt im Wesen der Sozialversicherung, daß dem schutzbedürf
tigen Arbeiter und Angestellten die notwendige Hilfe geboten wird, 
einerlei, ob er angemeldet wurde oder nicht, einerlei, ob für ihn 
Beiträge bezahlt wurden oder nicht. Das Gesetz über die Kranken
versicherung der Arbeiter in der Fassung der Verordnung der 
Bundesregierung vom 20. November 1922 sagt im § 1: "Jeder 
berufsmäßig als Angestellter, Arbeiter, Lehrling oder Hausgehilfe 
Beschäftigte ist nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Kran
kenversicherung der Arbeiter für den Krankheitsfall versichert." 
Im Arbeiterkrankenversicherungsgesetz 1929 (A.-K.-V.-G. 1929), 
§ 1 (1), ist diese Bestimmung wie folgt formuliert: "Versicherungs
pflichtig und nach diesem Gesetz für den Krankheitsfall versichert 
ist, wer auf Grund eines Arbeits-, Dienst- oder Lohnverhältnisses 
berufsmäßig beschäftigt ist." In der Angestelltenversicherung ist 
die Ipso-jure-Versicherung im § 1 (1) verankert. Er lautet: "Ver
sicherungspflichtig und nach den folgenden Bestimmungen für die 
Fälle der Krankheit, der Stellenlosigkeit, der Berufsunfähigkeit, des 
Alters und des Todes sowie für die Folgen eines Dienstunfalles 
versichert ist, wer im Inland bei einem oder mehreren Dienstgebern 
vorwiegend zu Diensten folgender Art angestellt ist ........ " 
§ 62 dieses Gesetzes sagt: " ... Die Mitgliedschaft beim zuständigen 
Versicherungsträger wird unabhängig von der Erstattung der An
meldung mit dem Tage des Eintrittes in die versicherungspflichtige 
Beschäftigung erworben." Mitglieder einer Versicherungskasse sind 
auch stets Mitglieder der Hauptanstalt für Angestelltenversicherung, 
Träger der Pensions- und Unfallversicherung. Inwieweit hier die 
Mitgliedschaft für den Erwerb von Ansprüchen auf Pensions
leistungen in Betracht kommt, regelt § 90 (1): "Die Anrechnung von 
Beitragszeiten für die Pensionsversicherung erfolgt, wenn die An
meldung rechtzeitig erstattet wurde, von jenem Monat an, innerhalb 
dessen der Eintritt in die versicherungspflichtige Beschäftigung 
erfolgte, ohne Rücksicht darauf, ob die Angestelltenversicherungs
beiträge (§ 107) gezahlt wurden oder nicht. Wenn die Meldung 
nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erstattet wurde, zählt die 
Beitragszeit von jenem Monat an, innerhalb dessen die Meldung 
nachträglich erfolgte oder die Versicherungspflicht durch Bescheid 
oder von Amts wegen festgestellt wurde, ohne Rücksicht darauf, 
ob die Angestelltenversicherungsbeiträge gezahlt wurden oder nicht; 
die vorher zurückgelegte Dienstzeit wird lediglich nach Maßgabe 
der tatsächlich gezahlten Beiträge angerechnet, sofern die nach
trägliche Bezahlung innerhalb sechs Jahren nach Fälligkeit erfolgt." 
In der Kranken- und Stellenlosenversicherung mÜssen also alle 
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Geld- und Sachleistungen geboten werden, einerlei, ob die Anmel
dungen erstattet und die Beiträge bezahlt wurden oder nicht. Auch 
in der Pensionsversicherung zählt jeder Monat nach der Anmeldung, 
ohne Rücksicht darauf, ob die Beiträge bezahlt wurden oder nicht, 
für die Anwartschaften. 

Begünstigung der Sozialversicherungsträger bei Ein
treibung von Beitragsrückständen. 

Bei der Eintreibung von Beitragsrückständen genießen die Ver
sicherungsträger allerdings weitgehende Begünstigungen. § 38 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes 1929 bestimmt, daß rückständige 
Versicherungsbeiträge im Verwaltungs- oder gerichtlichen Wege 
eingetrieben werden können, wobei sie im Ausgleichs- und Konkurs
verfahren das Vor zug s r e c h t der S t e u e r r ü c k s t ä n d e 
genießen. Auch in administrativer Hinsicht haben die Versicherungs
träger schon immer Erleichterungen gehabt. § 73 des alten Kranken
versicherungsgesetzes lautet: "Die Gemeinden sind verpflichtet, über 
Verlangen der politischen Behörden bei der Ausführung dieses 
Gesetzes mit z u wir k e n." Im neuen Gesetz heißt es im § 76: 
"Die Behörden der allgemeinen Verwaltung und die Gemeinden 
sind verpflichtet, den am Vollzug dieses Gesetzes an sie ergehenden 
Ansuchen der Krankenkassen zu entsprechen." Im Angestellten
versicherungsgesetz sagt der § 100 (1): "Die politischen und Ge
meindebehörden sind verpflichtet, den an sie gerichteten Ersuchen 
der Versicherungsträger nach Tunlichkeit zu entsprechen, ihnen ihre 
Unterstützung angedeihen und auch unaufgefordert alle Mittei
lungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von 
Wichtigkeit sein können." Noch deutlicher tritt der Schutz der 
Versicherungsträger hervor, wenn es sich um die Eintreibungen der 
Beitragsrückstände handelt. Schon eine kaiserliche Verordnung 
vom 20. April 1854, R.-G.-Bl. Nr. 96, Amtliche Nachrichten ex 1890, 
Seite 11, befaßt sich mit dieser Sache. Da den Beiträgen zu den 
Krankenkassen durch die Judikatur der Charakter einer auf dem 
versicherungspflichtigen Unternehmen haftenden öffentlichen Ab
gabe zuerkannt wurde, wurden die Gerichte darauf aufmerksam 
gemacht, daß die zur Vorschreibung dieser Beiträge beru
fenen Kassen von der Ver s t e i ger u n gei n e r L i e g e n
schaft gemäß §172, Z. 1, E.-O., dann zu verständigen 
sind, wenn auf der Liegenschaft ein versicherungspflichtiges Unter
nehmen betrieben wird oder wenn wenigstens nicht offenbar ist, 
daß solche Beiträge nicht in Betracht kommen. Daß diese Schutz
maßnahmen bei der Eintreibung von Beitragsrückständen gerecht-

189 



fertigt sind, geht wohl aus der Erwägung hervor, daß die Versiche
rungsträger sich ihre Schuldner nicht selbst auswählen oder die
selben gar ablehnen könnten. 

Der Begriff des "anvertrauten Outes" in der Ange
stellten- und Arbeiterkrankenversicherung. 

Aber alle diese Schutzmaßnahmen waren in den letzten Jahren 
nicht imstande - und sie sind es auch heute nicht -, der ganz 
abnormal schlechten Wirtschaftslage und ganz besonders der sehr 
häufig tiefstehenden geschäftlichen Moral ein entsprechendes Ge
gengewicht zu bieten, und so wurde im Angestelltenversicherungs
gesetz vom 1. Juli 1927 der § 116 angenommen; dieser lautet: 
"Der Dienstgeber ist berechtigt, den auf den Dienstnehmer entfallen
den Teil des Angestelltenversicherungsbeitrages von dessen Bezügen 
abzuziehen. Dieses Recht muß bei sonstigem Erlöschen innerhalb 
Monatsfrist nach der ersten, auf die Fälligkeit des Beitrages fol
genden Gehaltszahlung ausgeübt werden, es sei denn, daß die 
nachträgliche Entrichtung des Angestelltenversicherungsbeitrages 
vom Dienstgeber nicht verschuldet ist; doch darf auch in diesem 
Falle dem Dienstnehmer in keinem Monat mehr als der volle 
Angestelltenversicherungsbeitrag in Abzug gebracht werden. Bis 
zur Abfuhr gilt der im Abzugswege eingehobene Beitragsteil des 
Versicherten als dem Dienstgeber an ver t rau t e s Gut." Noch 
deutlicher lautet der § 36 (2) des Arbeiterkrankenversicherungsgesetzes 
1929: "Bis zur Abfuhr an die Krankenkasse ist der im Abzugsweg 
eingehobene Beitragsteil des Versicherten ein dem Arbeitgeber 
an ver t rau t e s Gut. Der Beitragsteil des Versicherten gilt 
als im Abzugswege eingehoben, wenn dem Arbeitnehmer nur der 
um seinen Beitragsteil verkürzte Lohn ausbezahlt wurde." 

Mißstände in der Praxis und die Judikatur. 
Ganz besonders diese letzte Bestimmung zeigt deutlich den 

Willen des Gesetzgebers, wenigstens den auf den Versicherten ent
fallenden Beitragsteil zu sichern und dem Zugriff eines unredlichen 
Dienstgebers zu entziehen. Es sind genug Fälle bekannt, wo es 
sich bei Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeit von oft ziemlich 
hohen Beiträgen gezeigt hat, daß der Dienstgeber seinen Be
diensteten schon bei der Aufnahme den Abzug der Beiträge für die 
Sozialversicherung "g e s ehe n k t" hat. Dieses Entgegenkommen 
ist aber nur scheinbar ein arbeiterfreundliches, denn in Wirklich
keit bekommt der Bedienstete auch nicht mehr an Barentlohnung, 
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als ihm eben der Dienstgeber geben will. Werden die auf die 
Dienstnehmer entfallenden Beitragsteile vom Dienstgeber über
nommen, so ist in der Regel eben der Barbezug um aiesen Betrag 
von Haus aus schon gekürzt. Diese Fälle sind besonders zahlreich 
bei Unternehmungen, welche öffentlichen Belustigungen dienen und 
welche ihren Betrieb nur s ais 0 n w eis e betreiben. Hier werden 
die Versicherungsträger geradezu mit Vorbedacht um ihre Beiträge 
gebracht, weil sich besonders spekulativ veranlagte Schuldner vor 
einer Anklage seitens der Staatsanwaltschaft sicher fühlen. Liegen 
einem solchen Vergehen nicht schon verschiedene Tatsachen zu
grunde, die gegen das Strafgesetz verstoßen? Ist es nicht von 
Haus aus ein Verbrechen, wenn jemand, der später bei exekutiver 
Eintreibung der Beiträge den Offenharungseid ablegt, fremde 
Gelder "verschenkt"? Es kommt ja nicht zu häufig vor, daß 
solvente Dienstgeber die auf die Bediensteten entfallenden Beitrags
teile der sozialen Abgaben auf sich nehmen, dagegen ist bei 
insolventen Dienstgebern dieses "Entgegenkommen" auch für die 
Arbeitnehmer mehr als fraglich. Heute sind sich nicht nur die 
Versicherungsträger, die Vertreter der Dienstnehmer und auch die 
Dienstgeberorganisationen darüber einig, daß dieser Vorgang eines 
kleinen Teiles von Unternehmern für die Gesamtheit von großem 
Schaden ist, für den schließlich jene Unternehmungen, welche ihren 
Verpflichtungen in der Beitragsabfuhr pünktlich nachgekommen 
sind, samt ihren Bediensteten in irgend einer Form, deren primi
tivste eine Beitragserhöhung ist, aufkommen müssen. Es sind der
art krasse Benachteiligungen der Versicherungsträger von einigen 
Dienstgebern bekannt, daß man unwillkürlich Vergleiche mit Ge
richtsprozessen, welche sich auf anderen Gebieten bewegen, machen 
muß. Wenn ein Unternehmer nicht mehr das finanzielle Gleich
gewicht hat und trotzdem noch weiter Schulden macht, dann wird 
er gewöhnlich wegen Krida von der Staatsanwaltschaft verfolgt und 
auch meistens verurteilt. Wenn aber ein Beitragsschuldner in 
spekulativer Absicht bei den Sozialversicherungsträgern Schulden 
macht, und zwar durch die Nichtabfuhr der Beiträge, obwohl er 
diese ungefähr zur Hälfte seinen Bediensteten von den Bezügen 
abziehen kann, dann braucht er nach dem derzeitigen Stande 
der Rechtsprechung keine allzu große Furcht vor einem Urteil zu 
haben. Eine Gruppe von Dienstgebern versteht es sehr gut, eine 
veraltete Judikatur zu ihrem Vorteil auszunützen, indem sie bei 
einer gerichtlichen Einvernahme ganz einfach sagen, sie haben eben 
nicht mehr als den N e t tob e zug ihr erB e die n s t e t e n 
in der Kasse gehabt. Gewiß kann dieser Zustand am Lohnaus
zahlungstag eintreten, er kann auch öfter eintreten, darum gibt auch 
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das Gesetz zur Ablieferung der Beiträge eine entsprechende 
Fr ist. Das Angestelltenversicherungsgesetz berücksichtigt den 
Umstand, daß zu Ultimo oder am Ersten jedes Monats nicht immer 
genug Barmittel vorhanden sein müssen, um allen Verpflichtungen 
nachzukommen, darum sagt § 113, A.-V.-G., daß die Dienstgeber 
verpflichtet sind, die gesamten Beiträge bis 10. des folgenden 
Monats abzuführen. Wenn der Schuldner auch diesen Termin nicht 
einhält, aber noch vor Ablauf dieses Monats bezahlt, so entsteht 
ihm auch kein Schaden, weil er auf Grund des Verzugsgebühren
gesetzes vom 2. juli 1925 für Beitragsteile unter einem Monat 
keine Verzugszinsen zu bezahlen braucht. Daß der Schuldner aber 
monatelang und überhaupt nicht bezahlt, obwohl er den Be
diensteten ihren Beitragsanteil vom Lohn in Abzug gebracht hat, 
kann nicht damit abgetan werden, daß er am Auszahlungstag keine 
Gelder mehr in der Kasse hatte. Der Unternehmer hat ja doch 
auch andere Zahlungen zu leisten, und zwar solche, welche kein 
Verzugsrecht der Steuerrückstände im Konkurs- und Ausgleichs
verfahren im Sinne des § 32 des Personalsteuergesetzes genießen. 
Im Sinne aller der bereits angeführten gesetzlichen Bestimmungen 
hätte also der Schuldner dann, wenn er Geld in der Kasse hat, die 
Beiträge, zumindest jene Teile derselben, welche er den Dienst
nehmern vom Barlohn abgezogen hat, abzuführen; tut er dies nicht, 
dann hätten eben die Gerichte ein entsprechendes Urteil abzugeben. 

Der Oberste Gerichtshof und der Begriff des "an
vertrauten Gutes". 

In den letzten jahren wurden auch, um dem geradezu systema
tischen Treiben einiger Beitragsschuldner beizukommen, von den 
Versicherungsträgern Anzeigen an die Staatsanwaltschaft gemacht 
und unter Berufung auf § 183, St.-G., und die bezüglichen Be
stimmungen der Sozialversicherungsgesetze die gerichtliche Ver
folgung der Schuldner beantragt. In früheren jahren, bevor die im 
Anfang dieses Artikels erwähnten Schutzbestimmungen in Kraft 
traten, sind wohl Verurteilungen von Schuldnern vorgekommen. 
Auf einen Rekurs eines Verurteilten hat aber der 0 b e r s t e 
Ger ich t s hof demselben Folge gegeben, das Urteil aufgehoben 
und die Sache an das Landesgericht zurückverwiesen. (Siehe Ent
scheidungen des Obersten Gerichtshofes, VII. Band, 4. Heft.) Diese 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 7. Oktober 1927. 
O. G. 812/27, ist nun, obwohl sie auf den Stand der derzeitigen 
Sozialversicherungsgesetze nicht mehr paßt, doch bei der Staats
anwaltschaft bei ihren Entscheidungen noch von ausschlaggebender 
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Bedeutung. Diese Entscheidung geben wir hier wieder, weil wir 
dies zur Klärung der Sache für notwendig halten: 

Der Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten R. S. gegen das 
Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen, Wien 1., vom 15. Juni 
1927, womit dieser des Verbrechens der Veruntreuung nach § 183, 
St.-G. - von Krankenkassenbeiträgen seiner Gehilfen -, schuldig 
erkannt worden ist, hat der Oberste Gerichtshof Folge gegeben; 
das Urteil wurde aufgehoben und die Sache an das Landesgericht 
zurückverwiesen. 

Grün deo 

"Mit Recht bekämpft die Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Nichtig
keitsgrund des § 281, Z. 5, St.-P.-O., die Feststellung des Urteils, 
der Angeklagte hat die seinen Arbeitern für die Zwecke der 
Krankenkasse vom Lohn rechnungsmäßig abgezogenen Beträge im 
Zeitpunkt des Abzuges auch stets zur Verfügung gehabt und es 
erreichten diese Beträge die Summe von S 1661,39. Der Gerichtshof 
gründete diese Feststellung insbesondere auf die Zeugenaussage 
der R. S. Dieser Aussage kann aber die vom Gerichtshof vorge
nommene Feststellung nicht entnommen werden. Nachdem die 
Zeugin zuerst gesagt hatte, es sei nie das Geld vorhanden gewesen, 
um die Krankenkassenbeiträge einzuzahlen, erklärt sie über neuer
liches Befragen: "Die Krankenkassenabzüge waren tatsächlich 
vorhanden, mein Mann mußte aber das Geld wieder zur Auszahlung 
der Löhne verwenden." Mehr enthält das Protokoll über diesen ent
scheidenden Punkt nicht. Aus der Wiedergabe ganz allgemein 
gehaltener Aussagen kann man jedoch den von der Beschwerde 
bekämpften tatsächlichen Schluß des Gerichshofes logisch einwand
frei nicht ableiten, und zwar um so weniger, als sich das Urteil 
auch auf die Aussage der Zeugin M. H. bezieht, aus der noch 
deutlicher als aus der Aussage der R. S. hervorgeht, daß sich der 
Angeklagte oft in sehr schlechter Vermögenslage befand und ge
zwungen war, sich die Gelder für die Lohnauszahlung auszuborgen, 
also in diesen Fällen die den jeweiligen Krankenkassenabzügen der 
Arbeiter entsprechenden Beträge nie h t bar b e saß. Zwischen 
den Angaben der Entscheidungsgründe über gerichtliche Aussagen 
und den Vernehmungsprotokollen besteht somit ein Widerspruch, 
der erheblich ist, weil infolgedessen die Frage, ob die vom Ange
klagten abgezogenen, von ihm wirklich besessenen und nicht ab
geführten Krankenkassenbeiträge in ihrer Summe die Verbrechens
grenze von 250 S übersteigen, nicht mit Sicherheit beantwortet 
werden kann. 
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Auf die weitere Beschwerde des Angeklagten in der Richtung 
des § 281, Z. 5, St.-P.-Ü., das Schöffengericht habe seine feststellung, 
daß die Summe der Krankenkassenabzüge die Höhe von S 1661,39 
erreicht habe, aktenwidrig auf ein Zugeständnis der Angeklagten ge
stützt, braucht bei der Beachtung des vorbesprochenen Wider
spruches nicht mehr eingegangen zu werden. Eine Erheblichkeit 
könnte ihr im übrigen schon deswegen nicht zugebilligt werden, 
weil die Beschwerde den zugestandenen Betrag von S 1409,31 an
gibt, der gleichfalls weit über der Verbrechens grenze liegt. 

Unbegründet ist die Nichtigkeitsbeschwerde, wenn sie unter 
Anrufung des materiell-rechtlichen Nichtigkeitsgrundes nach § 281, 
Z. 9 a, St.-P.-Ü., die Ansicht vertritt, daß selbst dann, wenn zur 
Zeit der Lohnauszahlung das Geld vorhanden war, um die Abzüge 
für die Krankenkasse zu decken, eine Veruntreuung nicht vorliege, 
da die Arbeitnehmer Gelder nicht anvertrauen können, über welche 
sie nicht einmal die physische Verfügungsmöglichkeit haben. Der 
Arbeitgeber kassiert nicht ein, sondern z a hIt aus e i gen e n 
Mit tel n. Der Arbeitnehmer, der seine Zustimmung zum Abzug 
der Krankenkassenbeiträge erteilt, zediere seine forderung für den 
entsprechenden Lohnbetrag der Krankenkasse. Dieser Ansicht kann 
nie h t beigepflichtet werden. Nach dem § 121 der Gewerbeordnung 
in der fassung der Novelle vom 5. februar 1907, R.-G.-Bl. Nr. 26 
und nach dem damit übereinstimmenden § 39 des Statuts der 
Gehilfenkrankenkasse der Wiener Schlossergenossenschaft können 
die vom Gehilfen zu leistenden Krankenkassenbeiträge von diesem 
unmittelbar selbst bezahlt werden; wenn dies aber nicht geschieht, 
hat der Arbeitgeber sie auf Rechnung des Lohnes in Abzug zu 
bringen und an die Kasse abzuführen. Dies geschieht also zufolge 
des Gesetzes und nach dem Willen des Beitragspflichtigen und ist 
deshalb als "a n ver t rau t e s Gut" anzusehen. Eine körper
liche Übergabe der Geldbeträge nach dem zweiten Absatz des 
§ 428, a. b. o.-B., ist überflüssig, weil das physische Verhältnis, 
das dadurch hergestellt werden sollte, bereits bestand. Der Ge
werbeinhaber wurde hiedurch wohl Inhaber, aber nicht Besitzer 
der Sache (§ 960, a. b. o.-B.). Er hatte vielmehr kraft gesetzlicher 
Aufträge die bei ihm verwahrten Geldbeträge dem Bestimmungs
zweck zuzuführen. Verwendet er das Geld für eigene Zwecke, was 
auch dann vorliegt, wenn er damit seine Lohnschulden gegenüber 
seinen Arbeitnehmern bezahlte, so beging er eine Veruntreuung. 
Voraussetzung der Strafbarkeit ist allerdings stets, daß zur 
Lohnauszahlung der für die Krankenkasse be
s tim m t e B e t rag wir k I ich und nie h t bIo ß r e c h
nun g s m ä ß i g vor h a n den war. Da nicht einwandfrei 
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feststeht, daß dem Angeklagten die rechtswidrige Verwendung der
artiger Beträge in einer die Verbrechensgrenze überschreitenden 
Höhe zuzurechnen ist, mußte mit der Aufhebung des Urteils und 
zur Verweisung der Sache an das Erstgericht zur neuerlichen 
Verhandlung und Entscheidung vorgegangen werden." 

Wie wir bereits vor Wiedergabe dieses Erkenntnisses zum Aus
druck gebracht haben, sehen wir die Richtigkeit der Anschauung, 
daß die abgezogenen Beiträge zur Zeit der Lohnauszahlung auch 
wirklich und nicht rechnungsmäßig vorhanden gewesen sein 
müssen, nicht ein. Was bedeuten schließlich die Begriffe: "z u r 
Z e i t" und "w i r k I ich vor h a n den"? Ein findiger Schuldner 
wird natürlich nie die abgezogenen Beiträge "wirklich vorhanden" 
haben. Er wird an diesem Tage eben alles der Kasse, Postsparkasse 
und Bank entnehmen und dafür z. B. Waren einkaufen, er wird Geld 
zu Lasten seines Privatkontos entnehmen, er wird andere Gläubiger 
befriedigen usw. Wenn wir auch nicht bestreiten wollen, daß viel
leicht das gebrachte Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes für die 
damalige Zeit nicht ganz unzutreffend war, nach dem heutigen 
Stande der sozialen Gesetze ist es das b e s tim m t ni c h t. 
Wir sind überzeugt, die Staatsanwaltschaft, welche in 90 von 
100 fällen wirtschaftliche Prozesse zu führen hat und unsere 
wirtschaftlichen Verhältnisse auch genug kennt, weiß, daß alle 
Anzeigen von Versicherungsträgern wegen Veruntreuung von 
abgezogenen Beiträgen nicht auf die Dauer damit beantwortet 
werden können, daß sie die Anzeiger verständigt, sie hätte keinen 
Grund zur Verfolgung wegen Verbrechens nach § 183, St.-G. 

Die Haltung der Staatsanwaltschaft und der Gerichte. 
In allerletzter Zeit haben wieder mehrere Versicherungsträger 

solche Strafanzeigen erstattet, welche aber alle den gleichen nega
tiven Erfolg hatten. In einem falle hat der Schuldner - eine 
bekannte Wiener firma - während fünf Monaten den Angestellten
versicherungsbeitrag von zusammen rund 600 S abgezogen, aber 
nicht abgeführt. Die vom Gericht durchgeführte Erhebung ergab, 
daß sämtliche sechs Beamte der firma erklärten, es wäre ihnen 
der Betrag für die Sozialversicherung vom Gehalt abgezogen 
worden und sie seien der Meinung gewesen, daß dieser Betrag 
auch pünktlich abgeführt worden sei. Der Angeklagte verant
wortete sich damit, daß er nur über so viel Geldmittel verfügte, 
um seinen Angestellten die um die Beiträge gekürzten Bezüge 
auszahlen zu können. Daraufhin wurde von der S t a a t s
an wal t sc h a f t die Einleitung des Verfahrens ein g e s tell t. 
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Der klägerische Anwalt hat darauf den Antrag auf Einleitung 
der Voruntersuchung bei der Rat s kam m erd e s La n d e s
ger ich t e s für S t r a f s ach e n I in Wien eingebracht. In 
dieser Eingabe wurde ausgeführt, daß die Verantwortung des 
Angeklagten haltlos sei, weil bei einem derartigen Personalstand, 
wie ihn der Beklagte hatte und wo das allmonatliche Gehaltsbudget 
für die Beamten allein über 2000 S betrug, nicht anzunehmen sei, daß 
gerade immer nur 1880 S verfügbar, aber nur die allmonatlich abge
zogenen 120 S nicht vorhanden waren. Es wäre zu berücksichtigen 
gewesen, daß der Angeklagte gewiß, wenn die Angestellten aus 
ihrer Tasche keine Beiträge zahlen müßten, ihnen die vollen Gehalte 
ausbezahlt hätte und nicht wegen einiger hundert Schilling in Kon
kurs gegangen wäre. Es wurde ferner eine Bucheinsicht verlangt, 
damit festgestellt werden sollte, daß der Angeklagte in der kritischen 
Zeit Zahlungen geleistet habe, woraus hervorgehen sollte, daß er 
über die entsprechenden Geldmittel verfügt habe. Da der klägerische 
Anwalt der Sitzung der Ratskammer nicht beiwohnen darf, hat er 
nur den Beschluß derselben, gegen welchen ein weiterer Rechtszug 
ausgeschlossen ist, erhalten, daß die Einleitung der Voruntersuchung 
abgelehnt wird, weil die Veranwortung des Beschuldigten nicht 
sicher widerlegbar wäre. 

Wird dieser Rechtsstandpunkt der Gerichte beibehalten oder 
noch mehr durchgreifen, dann sind die Bestimmungen des § 116, 
A.-V.-G. und des § 36 (2) des Arbeiter-Krankenversicherungs
gesetzes wertlos geworden und das, was diese Bestimmungen gegen 
eine früher schwankende Judikatur endlich festgelegt haben, daß 
nämlich· abgezogene und nicht abgeführte Sozialversicherungs
beiträge einen strafbaren Tatbestand begründen, wirkungslos. Es 
ist nun auf Seite jener Rechtsanwälte, welche derartige Prozesse 
vertreten, der Eindruck gewonnen worden, daß die Gerichte sich 
gegen die Anwendung der genannten Paragraphe der Sozialver
sicherungsgesetze überhaupt ablehnend verhalten. Dieser Eindruck 
dürfte aber nicht zutreffend sein, sondern schuld ist sicher die 
erwähnte und bereits übe rho I teE n t s ehe i dun g des 
Obersten Gerichtshofes aus dem Jahre 1927. Da nun 
die genannten Schutzbestimmungen in den sozialen Gesetzen von 
großer Bedeutung sind, und zwar sowohl für unsere Wirtschaft als 
auch für die Versicherungsträger und für die Versicherten selbst, 
welchen zum Beispiel in der Pensionsversicherung für nicht recht
zeitig gemeldete Dienstmonate, für welche keine Beiträge abgeführt 
wurden, auch keine Anwartschaften gewahrt werden, so muß ver
sucht werden, die maßgebenden Stellen aufzuklären. Sollten diese 
Aufklärungsarbeiten kein günstiges Resultat zeitigen, dann müssen 
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eben die Versicherungsträger auf Grund von gemeinsamen Be
schlüssen an das Ministerium für soziale Verwaltung herantreten, 
damit dieses sich mit dem zuständigen justizministerium ins Ein
vernehmen setzt und ihm die Nachteile, welche durch die derzeitige 
judikatur bei der Eintreibung der Beiträge erwachsen, bekanntgibt. 
Das justizministerium kann schließlich im Erlaßweg die Staatsan
waltschaften aufklären und verlangen, daß derartige Fälle strenge 
behandelt werden. Bevor aber dieser letzte Schritt gemacht wird, 
wäre es doch zweckmäßiger und auch einfacher, bei mOb e r s t e n 
Gerichtshof eine neuerliche Entscheidung in 
die s e r S ach e dur c h z u set zen. Wir sind überzeugt, daß 
bei dem heutigen Stande der Sozialgesetzgebung diese Entscheidung 
anders ausfallen wird als jene des jahres 1927. Wir sind uns dessen 
vollkommen bewußt, daß bei der derzeitigen schlechten Wirtschafts
lage noch immer genug Fälle von Abschreibungen uneinbringlicher 
Forderungen vorkommen werden; aber das Nichtzahlen von Bei
trägen aus Spekulation und auf Kosten der Allgemeinheit muß ver
mieden oder zumindest bekämpft werden. 
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1. Einleitung. 
Wenn von der Notwendigkeit größter S par sam k e i tin 

der S 0 z i a I ver sie her u n g gesprochen wird, so wird dabei 
auch auf das hohe K r a n k eng eid und den überkonsum an 
A r z t hilf e, M e d i kam e n t e und die e r w e i t e r t eHe i 1-
b e h a n d I u n g hingewiesen. Dieser Fragenkomplex hängt aber so 
innig zusammen, daß er auch nur zusammenhängend behandelt 
werden kann. Am zweckmäßigsten dürfte es sein, den übe r
k 0 n s u man H eil mit tel n zu besprechen, weil hiebei natur
gemäß alle anderen Fragen ohnehin berührt werden müssen und so 
eine Wiederholung von Äußerungen vermieden werden kann. So 
zweifellos die Ausgaben für die Heilmittel groß sind und so zweifel
los auch ein überkonsum an solchen zutrifft, so muß doch vorerst 
gefragt werden, was unter überkonsum verstanden wird. Wir 
werden hören, daß die Frage von verschiedenen Gesichtspunkten 
beantwortet werden kann. Der Überkonsum kann ein qua 1 i t a
t i ver und qua n t i tat i ver, er kann aber auch ein ver m e i d
I ich e r und ein u n ver m eid 1 ich e r sein. 

Eine wirtschaftliche Gebarung in der Krankenversicherung ist 
nicht nur bei den Barleistungen, sondern auch bei den Sachleistun
gen notwendig, wo eine Verschwendung meist den Versicherten gar 
nicht zugute kommt, sondern nur den Erzeugern und Händlern der 
bezüglichen Artikel. Es kann aber gewiß nicht allgemein behauptet 
werden, daß die Versicherungsträger, besonders die Krankenkassen, 
nicht selbst aus dem Anwachsen der Ausgabenziffern für diese Lei
stungspost zu Gegenmaßnahmen gegriffen hätten. Aber hier zeigte 
sich schon vor Jahren, als der Verband der Arbeiterkrankenkassen 
Wiens und Niederösterreichs auf die notwendige und vernünftige 
Einschränkung beim Bezug von Heilmitteln und besonders bei 
Spezialitäten hinwies, daß von mehreren Seiten heftige Kritiken an 
diesen Rationalisierungsbestrebungen gemacht wurden. Die Kassen 
und ihre Verbände haben sich wohl dadurch nicht in ihrem Vor
haben hindern lassen, aber trotzdem müssen sie jetzt hören, daß 
hier zu wenig gespart und dem Überkonsum an Heilmitteln und 
sonstigen Leistungen noch zu wenig Einhalt geboten wird. Der 
übe r b e zug an He i 1 mit tel n drückt sich, wie bereits er
wähnt, nicht nur in qua 1 i tat i ver, sondern auch in qua n t i
tat i ver Hinsicht aus und gerade jener Teil der Versicherten, 
welcher die Heilmittel in unbegrenzter Preishöhe und in unbegrenz-
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a) Ursachen 
fUr unver

.. meidbaren 
Uberkonsum 

ter Menge beziehen will, bekämpft die Notwendigkeit eines rationel
len Gebrauches der Heilmittel. Es ist natürlich, daß unrichtige Spar
maßnahmen hier auch das Gegenteil zur Folge haben könnten und 
das, was auf der einen Seite erspart wird, auf der anderen Seite 
doppelt und mehrfach verloren geht. 

übrigens muß auch vorerst einmal gesagt werden, was unter 
Heilmittel zu verstehen ist. Sowohl in der Prophylaxe als auch in der 
Therapie kommt den Arzneien, Pulvern, Salben, Thermalwässern und 
chemischen Präparaten verschiedenste Bedeutung zu. Dasselbe gilt 
auch bei Heilbädern, Schlammpackungen, Massagen, Bestrahlungen 
und ganz besonders bei der Elektrotherapie. Allerdings kann nicht 
immer genau unterschieden werden, was He i I mit tel und was 
He i I b ehe I f e sind. Zu den letzteren gehören noch Röntgenisie
rung, Verbandstoffe, verschiedene Brillen, Krücken, Prothesen, Kran
kenwägelchen usw. Zu den Heilmitteln und Heilbehelfen im weiteren 
Sinne des Wortes gehört auch die Behandlung in Krankenhäusern 
und Kuranstalten, Landaufenthalt und schließlich auch Opera
tionen usw. Aus dieser Verschiedenheit der Heilmittel und -behelfe 
ist leicht ersichtlich, daß es für die Kassenleitungen sehr schwierig 
ist, überall Sparmaßnahmen richtig und auch im richtigen Ausmaße 
anzuwenden. Oft fehlt ihr jede Möglichkeit überhaupt, beispielsweise 
bei S p i tal p f leg e, irgend welche Sparmaßnahmen zu ergreifen, 
sie hat gar keinen Einfluß auf die Dauer der Spitalbehandlung und 
darauf, ob und wann eine Operation vorzunehmen ist. Es scheint, 
daß die Spitalleitungen, trotz der Bettennot, meist die Pflege bis 
zur Höchstdauer, für welche die Kassen aufkommen müssen, d. i. 
6 Wochen, respektive 4 Wochen in der Arbeiterversicherung, aus
dehnen. Also kann eigentlich nur bei Kranken, die sich in häuslicher 
Pflege befinden, gespart werden, respektive ein überbezug von Heil
mitteln eingeschränkt werden. 

2. Ursachen für den Überkonsum. 

Der überbezug, sowohl der u n ver m eid I ich e n als auch 
der ver m eid I ich e n Heilmittel kann verursacht werden: 1. durch 
Versicherte, 2. Apotheker, 3. Ärzte und 4. indirekt durch die Fabri
ken der übermäßig vielen Heilmittel. 

Ein u n ver m eid I ich e r überbezug an Heilmitteln wird dann 
eintreten, wenn der Arzt nieht mit Sicherheit konstatieren kann, 
welches Heilmittel und in welcher Menge der Patient dasselbe 
braucht, um eine Linderung der Schmerzen oder Heilung seiner 
Krankheit zu erzielen. Es kann häufig der Fall eintreten, daß der 
Arzt zwei- oder mehrmals den Patienten untersuchen muß, um zu 
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einem diagnostischen Resultat zu kommen und ein erfolgver
sprechendes Heilmittel verschreiben zu können. Verschreibt er eine zu 
kleine Dosis, dann muß eben der Patient nochmals den Arzt er
suchen, daß er ihm ein weiteres Quantum verordnet. Die Folge ist 
auch eine Übe rar z tun g, welche natürlich ebenfalls Geld kostet. 
Läßt sich vom Arzt nicht die notwendige Dosis feststellen und ist das 
Leiden behoben, dann bleibt eben meistens ein Teil des Heilmittels 
übrig und verdirbt nicht selten. Man denke hier nur an die Be
handlung von Kindern, die sich meist sträuben, eine Medizin oder 
ein Pulver zu nehmen und oft dazu gezwungen werden müssen. 
Lebertran wird von vielen Kindern sehr ungern genommen und 
wenn derselbe einige Zeit stehen bleibt, wird er ungenießbar. Tee, 
Arzneien und Pulver können überhaupt nicht immer in solch kleinen 
Mengen verschrieben werden, daß sie immer aufgebraucht werden 
und nichts davon übrig bleibt, was dann eben häufig unverwend
bar wird. 

Anders ist die Sache natürlich bei dem ver m eid I ich e n b) Ursachen für ver-
Überbezug von Heilmitteln. Der Versicherte hat meistens über- meidbaren 

Oberkonsum haupt keine Ahnung, wieviel tausenderlei es an solchen gibt. In 
Österreich und besonders in Deutschland ist die Erzeugung von 
Heilmitteln ein großer Industriezweig geworden. Die chemische 
Industrie hat in den letzten Jahrzehnten einen ungeahnten Auf-
schwung genommen. Der Handel mit Drogen ist ein intensiver, die 
Hauptabnehmer der gebräuchlichsten Heilmittel sind die Kranken-
kassen. Um einen Überblick über die Mengen und Mannigfaltigkeit 
der Heilmittel zu bekommen, genügt Gehes Kodex einzusehen. Der-
selbe wurde von der Gehe & Co. A. G. in Dresden herausgegeben 
und ist ein Buch von zirka 10 cm Rückenbreite, in welchem auf 
über 1600 zweispaltigen Seiten die Bezeichnung der hauptsächlich 
in Deutschland erzeugten Arzneimittel, kosmetischen Präparate und 
technischen Produkte aller Fabriken enthalten sind. Bei jedem 
Artikel ist nebst dem Erzeuger eine kurze Bestand- und Zweck
beschreibung beigedruckt, so daß auch die behandelnden Ärzte und 
für diese ist ja der Kodex in erster Linie bestimmt, hier einen Über-
blick haben. Es ist nun gewiß natürlich, daß die Krankenkassen bei 
den ihnen zur Verfügung stehenden beschränkten Mitteln nicht alle 
Spezialitäten bewilligen können - dies ist auch gar nicht notwen-
dig, weil oft billigere Mittel dieselbe Wirkung erzielen und so eben-
falls ihren Zweck erfüllen können -, sondern nur eine beschränkte 
Anzahl derselben zulassen. Diese sind in einem Ver z e ich n i s, 
welches von den Kassen-Chefärzten begutachtet und mit Verordnung 
des Ministeriums für soziale Verwaltung vom 24. Jänner 1929 ge-
nehmigt ist, enthalten und dasselbe weist immer noch einige hundert 
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Heilmittel auf. Es ist zu beachten, daß dieses Verzeichnis nur Spe
zialitäten enthält und eine Ergänzung der mit Verordnung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung vom 13. Jänner 1931, 
B.-G.-Bl. 26 ex 1930 (14. Ausgabe der Arzneitaxe zu der öster
reichischen Pharmakopöe) zur Verschreibung zugelassenen Arznei
mittel darstellt. Die in diesem Erlaß zugelassenen Arzneimittel sind 
ausreichend, weil keine wirklich benötigten Medikamente fehlen. 
Ober Wunsch der Versicherungskassen haben deren Chefärzte mit 
wissenschaftlichen Autoritäten jene Spezialarzneimittel zusammen
gestellt, welche neben den in der erwähnten Ministerialverordnung 
vom 13. Jänner 1931 enthaltenen Arzneimittel an Versicherte der 
bezüglichen Kassen abgegeben werden können. Wenn auch jede 
Kassenleistung von dem Grundsatz einer wirtschaftlichen Gebarung 
bei Abgabe der Heilmittel ausgehen muß, so waren bei Aufstellung 
dieser Spezialitätenliste keine fiskalischen Momente maßgebend. Es 
wurden eben nur jene Heilmittel aufgenommen, welche nicht durch 
biIIigere aber gleichgute ersetzt werden können. Wo dies nicht der 
Fall ist, wurden auch teure Spezialitäten in die Liste aufgenommen, 
so, daß allen berechtigten Ansprüchen der Versicherten auf Hilfe im 
Erkrankungsfalle entsprochen werden kann. Gerade bei den Heil
mitteln, wo eben geglaubt wird, daß sie in unzureichender Qualität 
verschrieben werden, ist ein großer Verbrauch der Kassengelder fest
zustellen. Wenn diesem Einhalt geboten werden soll, dann müssen 
alle Beteiligten, also die Versicherten, ferner die Apotheker und 
Ärzte, ihren Teil dazu beitragen, schließlich auch die Kassen 
selbst, weil sie darauf achten müssen, ob wirklich alle genannten 
Faktoren keine Verschwendung aufkommen lassen. 

3. Maßnahmen gegen den Überkonsum. 

a) Sejtens der Die Ver s ich e r t e n sollen an der Bekämpfung des Oberkon-
VersIcherten h l' h d d h b ·t d ß . . ht h" fi sums vorne m IC a urc el ragen, a sIe mc zu au g 

und unnötigerweise ärztliche Hilfe aufsuchen, besonders dann, wenn 
sie zur Linderung von Schmerzen und Unpäßlichkeiten selbst Haus
mittel zu deren Behebung an der Hand haben und mit Sicherheit 
anwenden können. Das so ersparte Geld kann dann eben für die 
Versicherten in viel zweckmäßigerer Weise verwendet werden. 

Es kann aber nicht genug betont werden, daß dort, wo ein auf
tretender Schmerz oder Unwohlsein nicht vom Patienten selbst auf 
seine Ursache erkannt werden kann, sofort der Arzt beigezogen 
werden muß, da sonst nicht nur die Gesundheit oder das Leben des 
Versicherten auf dem Spiele stehen, sondern auch der Kasse ganz 
bedeutende Mehrauslagen an Arzt- und Verpflegskosten erwachsen. 
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Aber auch die Ä r z t e s c h a f t kann, und sie tut es ja meistens b)..8eitens der 
h b 'd E' d" d tOt t' d lOt t' üb Arzteschaft aue, el er m ammung es quan 1 a Iven un qua I' a lVen er-

bezuges an Heilmitteln viel mitwirken, Die Resultate dieser Mit-
wirkung werden aber sehr von dem Anstellungs- oder Vertragsver-
hältnis, in welchem sie zur Kasse stehen, beeinflußt. Bei Kassen, 
welche ein Pauschal system mit der Ärzteschaft vereinbart haben, 
können die Ersparungen beim Heilmittelbezug viel bessere sein, als 
dort, wo ein Ver t rag s s y s t e moder f r eie Ä r z t e w a h I 
besteht. Es ist schließlich nur natürlich, daß bei den letzteren zwei 
Arten mancher Arzt Interesse hat, den Patienten möglichst lang zu 
behandeln, aber zu diesem Zweck auch den Wünschen des letzteren 
soweit wie nur möglich nachkommen muß, Ob bei der freien 
Ärztewahl oder bei einem Pauschal-Ärztesystem die Ärztekosten 
höher sind, läßt sich nicht unschwer bestimmen, Jedenfalls dürfen 
die Ärzte nicht den übertriebenen Wünschen der Patienten restlos 
nachkommen, wenn ein gewöhnliches Mittel wie Tee oder auch eine 
Arznei oder Salbe zu billigen Preisen vom Apotheker selbst herge-
stellt werden kann, Es müssen nicht immer Spezialitäten ver-
schrieben werden und gerade der Arzt kann nicht nur in qualita-
tiver, sondern auch in quantitativer Hinsicht sparen helfen, weil 
eben, wie bereits erwähnt, die verschiedenen Heilmittel nicht auf
gebraucht werden, sondern oft verderben und auch von manchem 
Patienten so zahlreich und mannigfach bezogen werden, daß er 
zum Schlusse gar nicht mehr weiß, für welchen Zweck er diese 
erhalten hat und ganz einfach alles wegwirft, Einer Verordnung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 27, September 1929, 
Z, 72,894, zufolge sollen auch die von den Erzeugern in Kassen
packungen gelieferten Spezialitäten, falls- der Arzt nichts anderes 
für notwendig hält, in den kleinsten Packungen verschrieben respek-
tive vom Apotheker verabfolgt werden. 

Auch manche Apo t h e k ertragen trotz der genannten Ver- c) Seitens der 
ordnung zum überbezug an Heilmitteln ihren Teil bei. Es kommt Apotheker 

nicht selten vor, daß Ärzte ein Heilmittel so dosieren, wie es der 
Erzeuger nicht in Versand bringt. Verschreibt der Arzt 30 Tablet-
ten und das betreffende Mittel wird nur zu 20 und 40 Tabletten in 
den Handel gebracht, dann sollte nur das geringere Quantum aus-
gdolgt werden. Erfahrungen mancher Kassen hiebei, welche auf 
kriminelles Gebiet hinüberspielen, sollen hier nicht erwähnt werden, 
dagegen soll vermerkt werden, daß Ärzte in der Provinz häufig 
gleichzeitig Apotheker sind und dieser Umstand, so wie es z. B. in 
letzter Zeit in Japan geschieht, auf seine Zweckmäßigkeit studiert 
werden sollte. Verlust oder überkonsum bei den Heilmitteln ent-
steht den Krankenkassen auch dadurch, daß die Dosierung des 
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öfteren ungenau vorgenommen wird. Wenn beispielsweise bei Ver
schreibung einer Medizin, die sich aus 97 g Wasser und 3 g eines 
Medikamentes zusammensetzen soll, nicht "ad" geschrieben steht, 
dann verwendet der Apotheker 100 g Wasser und die Medizin 
hat zusammen 103 g. Dies hat zur Folge, daß nicht nur ein größeres 
Fläschchen verabfolgt und der Kasse angerechnet wird, sondern daß 
auch die Taxe für diese Rezepturarbeit eine höhere ist; gewöhnlich 
kosten diese 3 g Aqua destillata der Kasse 15 Groschen. Häufig 
wurden auch von einigen Apothekern zu hohe Preise den Kassen 
verrechnet und es hat sich daher schon vor Jahren als notwendig 
erwiesen, hier einen Schutz zu suchen, indem die größeren Kassen 
sich einen Fachmann, einen Re tax at 0 r anstellten, welcher die 
velfechneten Preise überprüfte. Diese Maßregel machte sich sehr 
gut bezahlt, weil der Retaxator, ein Magister der Pharmazie, ein 
Mehrfaches seiner Bezüge an unrichtigen Verrechnungen fand und 
so der Kasse viel Geld ersparte. Natürlicherweise wurden die Dif
ferenzen durch die Überprüfung immer seltener. 

Es soll bei dieser Gelegenheit auch die Frage, welche ich auch 
in meiner Schrift.: "Konzentration in der Sozialversicherung" ange
schnitten habe, nämlich die Er r ich tun gei gen e rAp 0 t h e
k e n i n der S 0 z i a I ver sie her u n g in Erinnerung gebracht 
werden. Es ist gar nicht einzusehen, warum gerade hier einigen 
Wenigen ein förmliches Privilegium auf sicheren, mühelosen und über
reichlichen Gewinn eingeräumt werden soll. Die Apotheker-Kon
zessionen werden nur in einer so kleinen Anzahl verliehen, daß auch 
von einem geschäftlichen Wettbewerb, den wir sonst auf allen Ge
bieten der Wirtschaft bemerken und auch brauchen, nichts wahr
zunehmen ist. Gerade die Heilmittel, welche notwendig sind, damit 
das Teuerste jedes Volkes und jedes Staates, nämlich die Volksge
sundheit, auf möglichst hoher Stufe steht, sollten leichter und billiger 
zu haben sein. Nicht genug, daß bei plötzlichen Erkrankungen viel 
Zeit verloren geht, bis die vom Arzte verordneten Heilmittel in der 
oft sehr weit entfernt liegenden Apotheke geholt werden können, 
sind dieselben auch viel zu teuer. Es gibt eine so große Überpro
duktion in allen geistigen Berufen, man denke nur an die Ärzteschaft, 
welche ihre Standesangehörigen einem so ungewissen Schicksal über
lassen muß und wo es oft für den einzelnen sehr schwer ist, über
haupt einen Verdienst zu finden, während bei den wenigen Apothe
kern gerade das Gegenteil der Fall ist. Der Gewinn, mit welchem 
letztere ihre Artikel verkaufen, würde im Handel als übermäßig be
zeichnet werden. Es ist nicht notwendig, daß bei einem Päckchen 
Bayers Aspirin der Händler - hier ist der Apotheker nur Händler, 
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weil er keine fachlichen Arbeiten verrichtet - ungefähr 100% Ver
kaufsgewinn verrechnet und einhebt. 

Bei jenen Mitteln, welche für die Volksernährung die größte 
Rolle spielen, nämlich bei Eiern, Milch usw., welche in frischem und 
gutem Zustande täglich auf den Markt gebracht werden müssen und 
wo eine besonders vorsichtige und rasche Behandlung durch Pro
duzenten, Transporteure, Zusteller und nicht zuletzt der Ver
schleißer notwendig ist, welch letztere sonst sehr leicht mit der 
Marktbehörde in Konflikt kommen, ist der Gewinn ein sehr mini
maler und beträgt nur einige Prozente des Umsatzes. Der Apotheker 
dagegen hat beim Verkauf der meisten Heilmittel, welche er in 
Schachteln und Tuben zugestellt erhält, gar kein Risiko, seine 
Tätigkeit beschränkt sich meistens auf einige Handgriffe, die gewiß 
in keinem Einklang zu dem übermäßig hohen Gewinn stehen. Die 
Apotheker haben ihren hohen Verdienst förmlich gewährleistet, und 
zwar durch zwei Ministerialverordnungen, die sogenannten Arznei
taxen, die eine ist für den Verkauf von Heilmitteln an begünstigte 
Parteien, die andere für nicht begünstigte Parteien bestimmt. 

Die erste Verordnung ist vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung vom 13. Jänl)er 1930 und beinhaltet die 14. Ausgabe 
der Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe für begünstigte 
Parteien (Krankenkassen) und stellt folgende Grundsätze (Kranken
kassentaxen) hiezu auf: Laut Punkt 6 muß bei Abgabe von Prä
paraten mindestens ein 40%iger, laut Punkt 9 bei Verbandstoffen ein 
30%iger Zuschlag gewahrt sein und laut Punkt 11 hat bei fabriks
mäßig hergestellten pharmazeutischen Zubereitungen und Serum
präparaten, die von den Apothekern in Originalpackungen abge
geben werden, die Preisberechnung in der Weise zu erfolgen, daß 
zum Apothekereinkaufspreis ein 40%iger Zuschlag erfolgt. Von 
diesem Zuschlag sind jedoch die abgepackten Arzneimittel der 
österreichischen Heilmittelstelle (G. W. A.) ausgenommen, für 
welche die jeweils in der Arzneitaxe festgesetzten Preise zu gelten 
haben. Für besonders te ure Präparate, wie Insulin, Glukhorment 
und Synthalin in Originalpackung ist die Anrechnung eines Zu
schlages von 30% gestattet. 

Bei den für Rechnung einer Krankenkasse bezogenen Heilmitteln 
verdienen die Apotheker also mindestens 30 bis 40 % und bei jenen, 
welche an nicht begünstigte Parteien abgegeben werden, noch viel 
mehr, wie aus der Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 24. Jänner 1929, betreffend die 17. Ausgabe der 
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe ersichtlich ist. Laut 
§ 21 dürfen bei Abgabe von pharmazeutischen Spezialitäten die von 
den Apothekern in fertigem Zustande bezogen und in der Original-

207 



packung an die Verbraucher abgegeben werden, den nicht begün
stigten Parteien, und zu diesen gehören auch jene Versicherten, 
welche Präparate ohne kassenärztliche Verschreibung beziehen, fol
gende Zuschläge gerechnet werden: 

Bei einem Einkaufspreis für ein Stück: 

Unter S 1.- . . . . 100% 
von" 1.- bis S 1.32 S 1.-

" ,,1.33 " ,,2.39 75 % 
" ,,2.40 " ,,2.99 S Um 
" ,,3.- aufwärts . 60 % 

Ein "bürgerlicher Gewinn" von 60 bis 100 % dürfte wohl zu 
hoch sein und von 30 bis 40 % bei den "begünstigten" Kranken
kassen, welche Massenabnehmer der Apotheker sind, ist gewiß 
auch nach keiner Richtung hin gerechtfertigt. Es ist doch ganz 
natürlich, daß sich dieser Gewinn der Apotheker in den Betriebs
rechnungen der Krankenkassen bei der Post Heilmittel auswirkt 
und so einen Teil des Überkonsums darstellt. 

d) Seitens der Einen großen. Anteil an diesem Überkonsum hat aber auch die 
chemisch- h . h h t . h I d t· I h d' . pharmazeuti- C e m 1 s c -par maz e u 1 s c e n u s r 1 e, we c e le von 

sChes~rfndu- den Apothekern mit so vielem Nutzen verkauften Heilmittel erzeugt. 
e Daß diese fabriken auch sehr gut verdienen, bezeugen die Dividen

den, die sie alljährlich an ihre Aktionäre ausschütten und auch der 
Stand der Aktien auf der Börse, wie man sich leicht in den Kurs
berichten überzeugen kann. Während fast alle Aktien durch die In
flation fast auf Null gesunken sind, haben sich die Papiere der chemi
schen Industrie gut behauptet und sind jetzt noch eine der gesuchtesten 
Kapitalsanlagen. Was diese fabriken an Heilmitteln erzeugen, grenzt 
schon ans Unglaubliche; ein Präparat, z. B. Aspirin, wird in mannig
fachster Zusammensetzung und Namen von den verschiedenen fa
briken erzeugt. Es wird nicht bald in irgend welchen Artikeln solche 
Reklame gemacht, wie bei den chemischen Heilmitteln. Diese über
mäßige Reklame hat beim Publikum ein früher in demselben Maße 
nicht vorhandenes Bedürfnis erzeugt, was man als Symptom-Behand
lungspsychose bezeichnen könnte. Der Patient kommt häufig nicht 
zum Arzt, um sich eine richtige Diagnose stellen und sich behandeln 
zu lassen, sondern er kommt mit einem vorgefaßten Wunsch nach 
Erhalt eines Medikamentes gegen irgend ein Symptom, das er meist 
nicht versteht und nicht verstehen kann. Es sei hiebei auf den Um
stand hingewiesen, daß dadurch der Arzt in die Zwangslage kommt, 
diese gewünschten Präparate oder ein analoges zu verordnen. 
Nimmt man eine Tageszeitung, eine Wochenschrift oder sonst 

208 



irgend ein Publikationsmittel zur Hand, so findet man, daß diese 
mit Ankündigungen aller möglichen Heilmittel voll ist. Der Laie 
glaubt natürlich, er muß sich behandeln lassen oder zumindest ein 
vorbeugendes Mittel gegen alles Mögliche nehmen, er geht daher 
zum Arzt und verlangt direkt das, was er will, nicht weil er es 
versteht, nein, nur weil er es gelesen oder gehört hat, daß es gut 
sein soll (z. B. Radiosklerin, Antisklerose). Der Kassenarzt kann es 
nicht immer verweigern, er weiß auch, daß die Partei zu einem 
anderen Arzt geht und der Meinung ist, "sie habe nichts von 
der Kasse". Hier wäre Aufklärung am Platze, zu einer solchen 
eignet sich ein von einigen Chefärzten herausgegebener Kom
mentar zum Verzeichnis der bei den Versicherungskassen zuge
lassenen Heilmittel. Dieser Kommentar enthält die in der Kassen
taxe enthaltenen Arzneimittel sowie auch die in dem Verzeichnis der 
zugelassenen Spezialitäten angeführten Medikamente, und zwar nach 
Indikationen, wobei auch solche Mittel berücksichtigt wurden, die 
im Zusammenhang mit anderen verordnet werden können. Dieser 
Kommentar gibt auch bei einigen bekannten Spezialitäten, die aber 
nicht zugelassen sind, durch Angabe der wirklichen Inhaltsstoffe 
dem Arzt die Möglichkeit, ein gleich wirksames Medikament magi
straliter *) zu verschreiben. Dies hat auch den Vorteil, daß der Arzt 
die Dosis und Zusammensetzung des Arzneimittels dem einzelnen 
Krankheitsfall anpassen und so individualisieren kann, was bei der 
Verschreibung von fertig abgepackten Präparaten nicht der Fall 
sein kann. Diese magistraliter vorgeschriebenen Heilmittel sind 
auch bedeutend billiger. Übrigens darf nicht unerwähnt bleiben, 
daß bei den wortgeschützten und von den Kassen zugelassenen 
Heilmitteln trotz ihr erz i e m 1i c h gl e ich e n c h e m i s c h
i den ti s c h e n Zu sam m e n set z u n g bzw. ihrer gl e ich 
wir k sam e n öko n 0 m i s c h e n Erz e u gun g s w eis e die 
Preise sehr verschieden sind. Einige Beispiele: Aspirin-Tabletten 
S 1,74, dieselbe Herstellung mit Acido acetylo-salicyl.-Pastillen GWA 
S -,64, Digitalis-dispert suppos. per 6 Stück S 2,95, ein anderes 
Fabrikat,5 Stück, S 1,59, Eutiosol-Salbe S 3,21, ein anderes Fabrikat 
in derselben Zusammensetzung S 1,15. Die Laien, welche in der 
Regel keine Ahnung von der Zusammensetzung der viel angepriese
nen Heilmittel der verschiedenen Fabriken haben und ihnen die 
beste Wirkung zutrauen, würden bei entsprechender Aufklärung 
zu einfacheren und billigeren Mitteln greifen. Antisklerosin, ein 
Mittel gegen Arterienverkalkung, läßt sich zweckmäßig und billiger 
durch eine Knoblauch-Essenz, welche selbst bereitet werden kann 

*) magistraliter = in seine Bestandteile zerlegt. 

14 209 



und elmge Groschen kostet, ersetzen. Vitajodin gegen Rachitis, 
Skrofulose etc. besteht hauptsächliehst aus dem Saft jodgedüngter 
Möhren und Lebertran. Es ist sicher zweckmäßiger und billiger, 
den Kindern Gemüse und Lebertran zu geben. Vitamalz, ein Kräfti
gungsmittel, besteht hauptsächlich aus Malz, Zucker, Eiweiß, Mais
und Bananenmehl, Natriumchlorid und Kalziumphosphat. Sanatogen 
besteht aus Bestandteilen von Milch und Eiern. Eltern mit schwachen 
und unterernährten Kindern haben die Reklameschilder mit kräftig 
aussehenden Kindern dazu verleitet, von den Ärzten die Verschrei
bung dieses Wundermittels zu verlangen. Gerade diese Nährpräparate 
wurden von einigen jüngeren Kassen in einer Weise und einem Aus
maß gegeben, daß dadurch ihr finanzielles Gleichgewicht sehr ins 
Schwanken kam. Da ein großer Teil der angepriesenen und von den 
Apothekern verkauften Spezialitäten aus ausländischen Fabriken 
stammt, so wird auch unsere ohnehin passive Handelsbilanz schwer 
geschädigt. 

e) Seitens der Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß alle Vorkommnisse im 
Kassenver-

waltung übermäßigen Heil- und Kurmittelverbrauch sowie auch beim Bezug 
von Heilbehelfen im innigen Zusammenhang mit der Art der K a s
sen ver wal tun g und somit auch mit dem Ver wal tun g s
k 0 s t e n k 0 n tostehen. Die Kosten des erwähnten Retaxators be
lasten im Sinne einer Ministerialverordnung das Verwaltungskosten
konto. Jene Kassenleitungen, welche nun auf diesem Konto einen 
kleinen oder gar keinen Spielraum haben, werden nun bestrebt 
sein, die Kosten der Rezeptüberprüfung einzuschränken oder ganz 
zu vermeiden; die Folge ist ein Ansteigen der Heilmittelkosten. Aber 
auch diverse administrative Arbeiten stehen mit den Kosten der 
Heilmittel in innigem Zusammenhang. Im allgemeinen sehen wir, 
daß bei jenen Ausgaben, welche auf der Karte des Versicherten vor
gemerkt werden, also bei Heilbehelfen, wie Bäder, Schlammpackun
gen, doch normalere Verhältnisse bestehen, als bei den Heilmitteln, 
welche nicht auf der Versicherungskarte ersichtlich gemacht werden. 
Die Apothekerrechnungen sind so zahlreich, daß sie nach ihrer 
Überprüfung nicht auf den Versicherungskarten vorgemerkt werden 
können, denn dies würde zu hohe Spesen verursachen. Aber trotz
dem ist es notwendig, daß die Kassen hier nicht ganz untätig 
bleiben, sondern fall- oder periodenweise irgend welche Überprü
fungen und Zusammenstellungen machen, welche es ermöglichen 
sollen abnormale Vorkommnisse aufzudecken. Dies gilt schließlich 
nicht nur beim Verbrauch der Heilmittel, sondern auch schon in der 
r ich t i gen E r f ass u n g der mit tel bar Ver sie her t e n, 
der Farn i I i e n a n geh ö r i gen. Wenn in der Aufnahme der 
letzteren die nötige Sorgfalt verwendet wird, dann wäre schon ein 
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wichtiger Behelf zur Einschränkung des Bezuges von Heilmitteln an 
Unberufene gegeben. Überhaupt wird eine gut e S t a n des f ü h
run g leichter die Möglichkeit haben, einer übermäßigen oder 
simulativen Ausbeutung der Kassenmittel, sei es durch übermäßigen 
Bezug von Geld- oder Sachleistungen oder durch Inanspruchnahme 
von Spitalverpflegung oder Kur- und Landaufenthalte, zu steuern. 

Bei dieser Gelegenheit soll auch nicht unerwähnt bleiben, daß 
auch die Eie k t rot her a pie in ihrer derzeitigen Verwendung 
den Kassen Kosten verursacht, obwohl die Resultate derselben nicht 
immer ganz sichere sind, sondern hier auch die psychologische Ein
stellung der Patienten, des öfteren auch der Ärzte, eine gewisse 
Rolle spielt. Gleichviel muß gesagt werden, daß eine Heilung, 
welche auch nur auf Einbildung beruht, wertvoll ist. Gerade in 
letzter Zeit ist im "Insel-Verlag" ein Buch über "Die Heilung durch 
den Geist" von Stephan Zweig erschienen, welches die Behand
lungsweise eines Arztes namens Mesmer zu Ende des 18. Jahr
hunderts beschreibt, dessen Erfolg größtenteils darin bestand, daß 
Patienten bei vielen Erkrankungen durch den suggestiven und hyp
notischen Einfluß des Arztes gesund wurden. Auch der Elektro
therapie schreibt man teilweise solche Wirkungen zu. Eine der 
kleinsten Wiener Krankenkassen hat sich ein elektrotherapeutisches 
Ambulatorium eingerichtet und erzielt sehr günstige Erfolge, ob
wohl die Kosten hiefür als nicht übermäßig hoch bezeichnet werden 
können (zirka 50 g per Behandlung). Dieses Ambulatorium wird 
auch von vielen anderen großen Kassen für ihre Mitglieder in An
spruch genommen. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil auch 
darin ein Beweis liegt, daß durch eine vernünftige K 0 n zen t r a
ti 0 n in der Sozialversicherung nicht nur viel erreicht, sondern 
auch viel erspart werden könnte. 

4. Erweiterte und vorbeugende Heilbehandlung. 
Übe r k 0 n s u m und des sen B e k ä m p fun g. 

Der Überkonsum in der e r w e i t e r t e n H eil b e h a n d-
1 u n g und jener in der Prophylaxe läßt sich schwer auseinander
halten. Auch hier muß gefragt werden, was eigentlich unter erwei
terter Heilfürsorge verstanden wird. Die Arbeiterkrankenkassen 
haben eigentlich keine solche, sondern diese ist eine Eigenheit 
der Angestelltenversicherung, ein Rechtsanspruch auf erweiterte 
Heilbehandlung besteht nicht. Es wird sehr häufig angenommen, 
daß der erweiterten eine engere Heilbehandlung vorangegangen 
sein muß. Dies trifft aber nicht zu, es kann auch eine erweiterte 
Heilbehandlung dort notwendig werden, wo noch keine normale Heil-
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behandlung richtig eingesetzt hat. Dies wird dann zutreffen, wenn eine 
Krankheit im Keime ~rstickt werden soll, also wenn es sich eigent
lich um eine prophylaktische Maßnahme handelt, wo sohin die 
Merkmale einer vor b e u gen den H eil b e h a n d I u n g gegeben 
sind. Wird dieselbe unterlassen, dann kann dies zu übermäßigen 
Kosten in der Therapie und zur Arbeitsunfähigkeit führen. Daß 
übrigens die Kosten der erweiterten Heilbehandlung angemessene 
Grenzen nicht übersteigen, dafür hat schon der Gesetzgeber ge
sorgt, denn zufolge den Bestimmungen des § 118 des Ang.-V.-G. 
können die Versicherungskassen 13,33%, die Hauptanstalt für Ange
stelltenversicherung derzeit 3,75% der vorgeschriebenen Beiträge 
verwenden. Bei der wenig günstigen finanziellen Lage der Ver
sicherungsträger, in welcher sich die abnormal schlechten Wirt
schaftsverhältnisse der letzten Jahre spiegeln, werden aber die ge
setzlich zulässigen Mittel für die erweiterte Heilbehandlung meistens 
nicht aufgebraucht, sondern müssen zur Deckung der Pflichtleistun
gen herangezogen werden. Von einem überkonsum kann nicht ge
sprochen werden, wohl aber von fallweise mißbräuchlicher Inan
spruchnahme derselben, denn als erweiterte Heilbehandlung kommt 
auf Grund des § 47 (2) des Ang.-V.-G. in Betracht: Er m ö g
I ich u n g der Pflege in Genesungsheimen, E r m ö g I ich u n g 
von Landaufenthalt und Aufenthalt in Kurbädern und Heilstätten, 
ferner die übernahme der Reisekosten für diese Zwecke. Auf das 
Wort Er m ö g I ich u n g muß Bedacht genommen werden, der Ge
setzgeber wollte die Segnungen einer vorbeugenden und erweiter
ten Heilbehandlung nur jenen Versicherten zuteil werden lassen, 
denen es nicht möglich ist, die erforderlichen Mittel hiezu selbst 
aufzubringen, aber gewiß nicht jenen, welche dieselben hiezu be
sitzen, aber nur aus Egoismus diese Einrichtungen, welche nur für 
Mittellose bestimmt sind, gebrauchen, um sich einen kostenlosen 
Landaufenthalt oder einen solchen in einem Kurort, oft sogar 
während ihres normalen Urlaubes, zu sichern. Es ist erwiesen, daß 
gerade jene, welche alle Leistungen der Sozialversicherung im 
reichsten Ausmaße beanspruchen, deren größte Kritiker und 
Nörgler sind, zumal wenn einmal etwas nicht nach ihren Wün
schen ausfällt. Solche typische Fälle sind bei den Kassenleitungen 
genug bekannt. Vorbeugende Heilfürsorge sollte nur demjenigen 
zugute kommen, dessen Arbeitsfähigkeit erhalten werden soll und 
wo die Kosten einer längeren Krankheitsbehandlung erspart wer
den können. Eine erweiterte Heilbehandlung über die normale hin
aus dagegen nur jenen, welche trotz aller gewährten Pflichtleistun· 
gen noch nicht arbeits- und erwerbsfähig sind und denen die voll
ständige Heilung ermöglicht werden kann. Auch auf dem Gebiete 
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der erweiterten Heilbehandlung macht sich die Zersplitterung der 
Sozialversicherung in manchen Belangen geltend. Nicht nur, daß 
die Kosten durch eine rationelle Ausnützung der vorhandenen Zweck
mittel, wie Heilanstalten, Kurhäuser usw., niedriger gehalten wer
den könnten, sie bietet auch Simulanten und Ausnützern dieser Ein
richtung derzeit ein willkommenes feld der Betätigung. 

5. Schluß. 
Gerade derzeit, wo auch die Re gi e run g darangeht, auf 

allen Gebieten der öffentlichen Verwaltung Vereinfachungen, Ver
besserungen und Verbilligungen erzielen zu wollen, indem der 
Zersplitterung und der damit zusammenhängenden Unzulänglich
keit der Administrative ein Ende gemacht, oder zumindest Einhalt 
geboten werden soll, wäre es am Platze, auch in der Sozialversiche
rung, jenem wichtigen Teile der Volkserrungenschaften, eine ver
nünftige Konzentration und Vereinheitlichung der Verwaltung anzu
streben. Die E r s par u n g s kom m iss ion soll sich einer 
Verlautbarung gemäß ja hauptsächliehst mit Ver be s s e run gen 
der Verhältnisse in der So z i a I ver s ich e run g befassen und 
es wäre zu wünschen, daß sie hiebei die praktischen Erfahrungen 
auf diesem Gebiete zur Geltung kommen läßt. Rein theoretische 
Betrachtungen und Erwägungen, welche nur geeignet sind, die 
Sozialversicherung ad absurdum zu führen, sind nicht vorteilhaft. 
Die Notwendigkeit, die verschiedenen Versicherungszweige den 
Verhältnissen anzupassen und das Bestmöglichste für die Ver
sicherten zu erreichen, ist schließlich Hauptsache und Endzweck. 
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I. Einleitung. 
Gesundheit ist einer der wesentlichen Faktoren für die gedeih

liche Entwicklung jedes Standes. So wurden denn auch die Staats
bediensteten in Entsprechung ihres langjährigen, bereits in die 
Vorkriegszeit zurückreichenden Begehrens nach den Bestimmungen 
des Gesetzes vom 13. Juli 1920 (betreffend die Krankenversicherung 
der Staatsbediensteten, gegenwärtiges Bundesangestellten-Kranken
versicherungsgesetz 1928) durch die Krankenversicherungsanstalt 
der Staatsbediensteten (Bundeskrankenkasse) ge gen Kr a n k
h e i t versichert. 

Dieses Gesetz unterscheidet zwischen Mit g I i e der n - d. s. 
die Versicherten - und An geh ö r i gen der Anstalt. Zu 
letzteren zählen die Ehegattin und in Ermangelung einer solchen 
die seit mindestens acht Monaten ununterbrochen im gemeinsamen 
Haushalte mit einem männlichen Versicherten lebende Person, die 
ihm ohne Entgelt die Hauswirtschaft führt; weiters die Kinder 
unter 21 Jahren einschließlich der legitimierten und Stiefkinder 
(bei Erwerbsunfähigkeit wegen nicht vollendeter Berufsausbildung 
die Kinder bis zum vollendeten 24. Lebensjahre, bei Erwerbs
unfähigkeit wegen eines Gebrechens oder einer Krankheit ohne 
zeitliche Begrenzung) unter der Voraussetzung der vorwiegenden 
Versorgung durch die Versicherten und endlich unter Voraus
setzung einer achtmonatigen Hausgemeinschaft und der wesentlichen 
Versorgung durch den Versicherten auch seine sonstigen Aszen
denten und Deszendenten (auch die unehelichen Kinder). 

Betreffend den Um fan g und die Art der Versicherungs
leistungen sieht das Staatsbediensteten-Versicherungsgesetz vom 
13. Juli 1920 Pflichtleistungen und erweiterte Heilbehandlung vor. 

Zu den P fl ich tl eis tun gen gehören: 
1. Die ArzthiIfe, einschließlich Fach- und Zahnarzthilfe; 
2. Hebammenbeistand ; 
3. Versorgung mit den notwendigen Heilmitteln und sonstigen 

Heilbehelfen, einschließlich des unentbehrlichen Zahnersatzes; 
4. die Gewährung von Anstaltspflege und Transportkosten; 
5. Sterbegeld. 

Zur e r w e i t e rt e n He i I b e h a n d I u n g gehören: 
1. Heilstättenaufenthalt ; 
2. Kuraufenthalt; 
3. Landaufenthalt; 
4. Hauspflege. 
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11. Kritik an der Bundeskrankenkasse. 

Dies vorausgeschickt, soll, wenn auch nicht ganz dem vorlie
genden Rahmenarbeitsprogramm angepaßt, versucht werden, teils 
an der Hand der dem "Schutzverbande der bei der Krankenversiche
rungsanstalt der Bundesangestellten Versicherten" vorliegenden 
Beschwerden und Einwände gegen das heutige System der Kranken
versicherung, teils auf Grund der von der Verbandsleitung selbst 
während ihrer sechsjährigen Tätigkeit gesammelten Erfahrungen an 
dem B e s t ehe n den u n vor ein gen 0 m m e n e K ri ti k zu 
üben. Als anläßlich des in der begründenden Sitzung des Hauptvor
standes der Krankenversicherungsanstalt vom 20. Juli 1921 erstat
teten Berichtes der vorläufige Hauptvorstand dem Wunsche Ausdruck 
verliehen hatte, daß es der die Geschäfte übernehmenden Verwaltung 
gelingen möge, die Einrichtungen der Anstalt aus z u bau e n 
und die Anstalt selbst zu dem zu machen, als was sie der vor
läufigen Verwaltung vorschwebt: "zu einem Haus der Zuflucht, in 
dem der bedrängte Bundesangestellte Rat und Hilfe findet, zu einer 
treuen Freundin der Bundesangestellten, die schon dem werdenden 
Leben ihre Sorge zuwendet, die den in ihrer Obhut Geborenen 
fürsorglich geleitet durchs ganze Leben und die auch dem Toten 
zu seiner letzten Ehre verhilft", da rang sich bei den niemals mit 
Glücksgütern gesegneten, infolge der langen Kriegsjahre körperlich 
wie seelisch zermürbten Bundesangestellten die überzeugung durch, 
auf eine, wenn auch teilweise Entspannung ihrer sehr ungünstigen 
wirtschaftlichen Lage hoffen zu können, vor drückendster Not im 
Krankheitsfalle bewahrt zu sein. Seit diesen Tagen der Hoffnungs
freudigkeit hat sich wohl manches geändert, bedauerlicherweise 
nicht zum Vorteil der Versicherten, denn es sei. gleich vorweg 
gesagt, im Wege verschiedener Gesetzesnovellen wurden die Bei
tragsleistungen der Versicherten bei gl eie h z e i ti ger e m p
findlicher Drosselung der Anstaltsleistungen 
ganz wesentlich hinaufgeschraubt. 

Die im Laufe weniger Jahre räumlich wie auch personell aus
gebaute Bundeskrankenkasse war von ihrer ursprünglichen Bestim
mung, eine Wohlfahrtseinrichtung für ihre Mitglieder zu sein, lang
sam aber sicher abgerückt. Es darf daher nicht wundernehmen, 
wenn unter solchen Verhältnissen in den Kreisen der Kassen
mitglieder der Glaube an das "Haus der Zuflucht", das Vertrauen 
in dessen Einrichtungen verhältnismäßig rasch zu schwinden 
begann und infolge der in die Jahre 1925 und 1930 gefallenen 
Sanierungsmaßnahmen die Mehrzahl der durch diese schwer be-
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lasteten Versicherten der einst so schön gedachten Fürsorgeanstalt 
mit sehr gemischten Gefühlen gegenübersteht. 

Gleich einleitend sei darauf verwiesen, daß in der Aus- 1. tAu88ahal

s c h alt u n g des bei einer Krankenversicherung allein maß- Är~~~sc:~ft 
gebenden Faktors - der Ä r z t e s eh a f t - ein Grundfehler des 
Systems zu suchen ist. Die Krankenversicherung, wie auch die 
Bereinigung aller mit derselben in inniger Wechselbeziehung 
stehenden Fragen wurden zumeist Bürokraten ausgeliefert, die 
- wie es bedauerlicherweise auch bei der Bundeskrankenkasse der 
Fall ist - den Ausbau der Versicherung in ihrem Sinne vorge-
nommen haben und auch weiter vorzunehmen gewillt scheinen, was 
nicht zuletzt der übergroße Verwaltungsapparat, der an einer 
anderen Stelle des Referates des nähern besprochen werden wird, 
mit seinen zahlreichen, wohldotierten Posten erweist. Unter diesem 
Gesichtswinkel betrachtet, erscheint es daher begreiflich, daß die 
Verwaltungskosten, trotz der mißlichen finanziellen Lage, in der 
die Bundeskrankenkasse wiederholt geraten ist - im schroffen 
Gegensatz zu der immer weiter fortschreitenden sehr empfindlichen 
D r 0 s sei u n g der K ass e nie ist u n gen - sich von Jahr 
zu Jahr erhöhen. 

Hier erscheint zwangsläufig die erste kritische Betrachtung 
gegeben. Der bereits vor Jahren laut gewordene, berechtigte und 
in jüngster Zeit verstärkte Ruf nach Ver e i nf ach u n gen und 
Sparmaßnahmen auf allen Verwaltungsgebieten 
dürfte - ob mit Absicht oder ohne Absicht bleibe dahingestellt -
bis heute in der Bundeskrankenkasse übe r hör t worden sein, 
wenngleich die Leitung dieser Anstalt sich der Auswirkung des in 
den Jahren 1922-24 radikal durchgeführten Abbaues von Bundes
angestellten stets gerne erinnert hat, sobald die Ursachen der Finanz-
krisen des nähern besprochen und begründet worden sind. Den ver-
sicherten Bundesangestellten, die heute nach durchgeführtem Abbau 
wahrlich nicht auf Rosen gebettet sind und bei ihren kargen Bezügen 
(nicht einmal 12 Monatsgehalte) infolge Personalmangel und der als 
dessen Auswirkung unerläßlichen Arbeitsintensivierung Höchst-
leistungen vollbringen müssen, erscheint es völlig unverständlich und 
unverantwortlich, daß die zu weitaus mehr als 50% aus ihren Bei-
trägen entlohnten und bedeutend besser bezahlten Angestellten der 
Krankenversicherungsanstalt mit ihren 14 Monatsbezügen anläßlich 
der wiederholten Sanierungen der Anstalt nicht ebenso herangezogen 
worden sind, wie die Versicherten selbst, für die d 0 c h das 
Ins t i tut ge s c h a f f e n worden ist, d. h. daß auch sie nach 
erfolgter Vereinfachung und Intensivierung der Arbeit in einem 
Maße zu Höchstleistungen verhalten worden sind, die sich zwangs-
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a) Personal
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b) Sitzungs
gelder, Diä
ten, Reise-

gebühren 

läufig finanziell in einer entsprechenden Reduktion des Personals 
hätte auswirken müssen, von Neuanstellungen, wie solche im 
Jahre 1924 sehr zu Unrecht erfolgt sind und auch heute noch er
folgen, gar nicht zu reden. 

Sowohl Versicherte wie auch Ärzte, denen bisher unter Berufung 
auf Oberkonsum bzw. Oberarztung ein Hauptteil der Schuld an jeder 
finanziellen Deroute seitens der Kassenleitung angelastet wurde, 
wurden - die Versicherten durch Entrichtung der mannigfachsten 
Gebühren, die Ärzte durch Festsetzung einer während der Erkran
kung des Versicherten auf denselben entfallenden bestimmten Anzahl 
von Beratungen und Besuchen (Kontingentierung) - an einer wirt
schaftlichen Inanspruchnahme der Mittel der Anstalt interessiert. Es 
ist selbstverständlich, daß es den Versicherten als den Leidtragenden 
nie und nimmer verwehrt werden darf, hinsichtlich Inanspruchnahme 
der Betriebsmittel durch die Verwaltung besondere Vorsicht und 
größte Sparsamkeit zu verlangen. Daß dem nicht so ist und die 
Herren in der Bundeskrankenkasse von Sparsamkeit einen ganz 
merkwürdigen Begriff haben, erweisen verschiedene, erst in jüng
ster Zeit gelegentlich der Einbringung von Ersparungsanträgen 
(durch den Vertreter des Schutzverbandes) im Hauptvorstande 
gefallene Bemerkungen von Versichertenvertretern, von denen eine 
als Illustrationsfaktum an dieser Stelle wiedergegeben sei: "Wesent
lich ist das Kapitel der Ersparungen. Wir sind uns bewußt, 
daß sich gewisse Ersparungen bei den Ausgaben machen lassen. 
(Obgleich bei einer anderen Gelegenheit erklärt wurde, daß Erspa
rungen nicht mehr möglich seien. Der Referent.) Wir erklären 
aber sofort, daß wir in jene Anträge, die aufräumen wollen mit 
allen Sitzungsgeldern, Diäten, Eisenbahnvergüt1.).ngen u. a. m. nicht 
eingehen wollen. Ober den Begriff ,Ehrenamt' denken wir 
moderner (?). Wir sind nicht bezahlt für die Tätigkeit, sondern 
bekommen Entschädigungen dafür, daß wir hier sitzen ........ . 
Wir haben die Möglichkeit nach Ersparungen durchgesehen und 
gefunden, daß selbst bei rigoroser Einschränkung, Kürzung der 
Diäten und Reisegebühren im Jahre höchsten 30.000 S erspart 
werden können, ein Betrag, der gegenüber der Sanierung der 
Anstalt einen Pappenstiel bedeutet (?)." 

Zur Ergänzung dieser besonders bezeichnenden und die Ver
hältnisse charakterisierenden Bemerkung diene eine kritische Be
trachtung: 

Konnte der Vertreter des Schutzverbandes, dem anläßlich seiner 
ersten Teilnahme an einer Hauptvorstandssitzung 
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an Sitzungsgeldern . . . . . . . . , . . . . . 
an Diäten für drei Tage (3 X 16 S) . . . . . . . . 
an fahrtkosten (ganze II. Klasse Schnellzug Leoben-Wien 

und zurück). . . . . 
für zweimaliges übernachten 
für vier Straßenbahnfahrten 

S 35,
" 48,-

" 66,20 
" 25,60 
" 1,28 

S 176,08 

ausbezahlt wurden, übe r die s e, der f i n a n z lag e der 
Anstalt geradezu hohnsprechende Vergütung 
und i n K e n n t n i s der neu e r I ich e n, e m p f i n d
lichen Drosselung der Ans tal t sIe ist u n gen s t i 11-
s c h w e i gen d hin weg geh e n? Er durfte sich mit diesem 
seit Bestehen der Kasse und ohne den geringsten Widerspruch 
geübten Vorgang auf keinen fall befreunden, auch wenn sich in 
der vom Bundesministerium für soziale Verwaltung - der Au f
si c h t s b e hör d ~ - genehmigten Geschäftsordnung des Haupt
vorstandes der Krankenversicherungsanstalt die Bestimmung vor
findet: "Ein Verzicht auf diese Sitzungsgelder ist unzulässig und 
wirkungslos." Zum besseren Verständnis sei darauf verwiesen, daß 
nach der Anzahl der im Laufe eines Jahres stattfindenden Sitzungen 
der Verwaltungskörper (Hauptvorstand, Verwaltungsrat, Verwal
tungsausschuß, Landesvorstände etc.) und der Teilnahme an diesen 
im Jahre an solchen Sitzungsteilnehmern sich eine Summe von an
nähernd 2000 ergibt. Der Schutzverband hat daher pflichtgemäß, 
nunmehr in Kenntnis der an die Amtswalter zur Auszahlung ge
langenden Gebühren, sofort die auf Sparmaßnahmen abzielenden 
Anträge ausgearbeitet und dieselben durch seinen Vertreter dem 
Präsidenten der Krankenversicherungsanstalt zwecks Behandlung 
im Hauptvorstand - noch vor Beschluß der Sanierungsmaßnahmen 
1930 - zugehen lassen. Die gegenständlichen Anträge wurden 
jedoch bis heu ted erB e h a n d I u n g n ich t zugeführt. 

Dafür, daß der Hauptvorstand und die leitenden funktionäre der ~) Verwal'd 

Krankenversicherungsanstalt niemals, auch nicht zu jener Zeit, da Au~~~t~ts~~ts
mit dem ersten wirtschaftlichen Z usa m m e n b r u c h der Anstalt mltgfleder 

mit Sicherheit gerechnet werden mußte, auf eine Vereinfachung und 
Verbilligung der Verwaltung sonderlich bedacht waren und, was 
besonders bedauerlich ist, auch das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung der ihm gesetzlich obliegenden Aufsichtspflicht nicht 
nachgekommen ist, beweist folgende Tatsache: zufolge Beschlusses 
des Hauptvorstandes vom 22. Jänner 1925 (von der Aufsichts-
behörde am gleichen Tage genehmigt) ist der § 46 der Satzungen 
dahin abgeändert worden, daß der ursprüngliche Stand des Verwal-
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tungsrates von 1 Präsidenten, 2 Vizepräsidenten und 7 weiteren 
Mitgliedern, zusammen also 10 Mitgliedern, auf 18 (1 Präsident, 
3 Vizepräsidenten und 14 weitere Mitglieder), sohin um 8 Mi t
gl i e der er h ö h t w 0 r den ist. Da nun einerseits zufolge 
Bestimmung des § 46 der Satzungen von den 14 Verwaltungsrats
mitgliedern je 7 von den Versichertenvertretern und von den Ver
tretern der Dienstgeber im Hauptvorstande aus ihrer Mitte ur
sprünglich auf die Dauer eines Jahres - heute aber für die Amts
dauer (vier Jahre) des Hauptvorstandes - gewählt werden, anderer
seits zufolge Bestimmung des § 65, Punkt 2 (§ 66, Punkt 2 alt) den 
52 Mitgliedern des Hauptvorstandes für ihre Teilnahme an Voll
sitzungen und Sitzungen ihrer Ausschüsse (des Verwaltungsrates, 
Verwaltungsausschusses, Aufsichtsrates etc.) vom Hauptvorstande 
festgesetzte Sitzungsgelder gebühren, sind der Bundeskrankenkasse 
aus der Ver m ehr u n g der Ver wal tun g s rat s s t e l
I e n a u tom a t i s c hau c her h ö h t e Aus lag e n erwachsen, 
die auf jeden fall zu vermeiden gewesen wären. Auch die Zahl 
der Aufsichtsratsmitglieder wurde zufolge des vorerwähnten Haupt
vorstandsbeschlusses von 4 auf 6 Mitglieder erhöht. 

d) Verwal- Bei einem Vergleiche des in der Betriebsrechnung für das Jahr 
~nn!t~~~%t~~ 1924 unter der Ausgabenpost "Gebühren und Reisekosten der Amts
rungsleistun- walter" nachgewiesenen Betrages von 38.735 S 86 g mit J·enem in der gen 1921-29 . 

Betnebsrechnung für das Jahr 1925 aufscheinenden Betrage von 
54.079 S 21 g ergibt sich für das Krisenjahr 1925 bei ,dieser Post 
ein Me h rau f w a n d von 15.343 S 35 g, so hin eine Steigerung 
um 40%. Stellt man dem für "Gebühren und Reisekosten der 
Amtswalter" im ersten Bestandsjahre der Kasse (1921) aufge
wendeten Betrage von 9875 S 39 g die in der Betriebsrechnung für 
das Jahr 1929 für den gleichen Zweck ausgewiesene Summe von 
66.709 S 62 g gegenüber, so zeigt sich bei dieser Post eine Steige
rung von 56.834 S 23 g. Die Per s 0 n a lau s lag e n sind von 
234.590 S 67 g im Jahre 1921 auf 1,158.257 S 58 g im Jahre 1929, 
sohin um 923.666 S 91 g gestiegen. Die gesamten Ver w a 1-
tun g sau s lag e n, zu denen u. a. auch die vorbesprochenen 
zwei Ausgabenposten gehören, haben sich im Jahre 1921 mit 
288.497 S 57 g gegen 1,586.075 S 36 g im Jahre 1929 beziffert, sind 
sohin um 1,297.577 S 79 g gestiegen. Bei genauem Studium der 
Kassenberichte und unter Bedachtnahme auf die fallweise finanzielle 
Lage der Anstalt muß es ganz besonders auffallen, daß gerade im 
K r i sen j a h r 1925 das M ehr e rf 0 r der n i s für Ver w a 1-
tun g sau s 1 a gen 254.397 S 79 g (1924 1,007.477 S 76 g, 1925 
1,261.875 S 55 g), sohin rund 25% betragen hat. Zu den Sanierungs
maßnahmen des Jahres 1925 gehörte unter anderem auch die 
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Ein s ehr ä n k u n g der Farn i li e n ver sie her u n g, es 
mußten daher annähernd 12.600 Personen mit 15. August 1925 aus 
der Versicherung ausscheiden. Der Betrag, der hierdurch für die 
Zeit vom 15. August bis 31. Dezember 1925 in E r s par u n g 
gebracht wurde, bezifferte sich rund mit 160.000 S. 

Um unsere Darstellung möglichst lückenlos zu gestalten und die 
Kritik nicht einseitig erscheinen zu lassen, sei auch der Ausgaben
bewegung anlangend das Kapitel der Anstaltsleistungen (Arzthilfe, 
Zahnersatz, Heilmittel und Heilbehelfe, Anstaltspflege, Wochenhilfe 
und Sterbegeld) Erwähnung getan. Für diese wurden im Jahre 
1921 3,307.561 S 89 g verausgabt, wogegen im Jahre 1929 für den 
gleichen Zweck 21,657.308 S 3 g, sohin um 18,349.746 S 14 g mehr 
aufgewendet worden sind, wobei aber nicht übersehen werden darf, 
daß der vorangeführten Ausgabenpost für das Jahr 1929 per 
21,657.308 S 3 g die im gleichen Jahre eingezahlten Ver sie h e
rungsbeiträge per 20,649.135 S 9 g (gegen 1921 um 
15,522.861 S 24 g mehr) sowie die aus der Einhebung der B e
h a n d I u n g s bei tr ä g e und R e z e p t g e b ü h ren erz i el
t e n Ein nah m e n per 1,663.256 S 30 g, sohin zusammen 
22,312.391 S 39 g ge gen übe r s t ehe n. 

Während die Steigerung des Kostenaufwandes für Anstalts
leistungen .- das Primäre einer Krankenversicherung - in der 
Zeit vom 21. Jänner 1921 bis 31. Dezember 1929 infolge allmäh
licher Erweiterung des Kreises der Versicherten, Erhöhung der 
Ärztetarife, der Arzneitaxe, der Spitalskosten etc. begreiflich und 
gerechtfertigt erscheint, dürfte sich wohl schwerlich eine stieh
haltige Begründung für das Anschwellen der Verwaltungskosten 
von 288.497 S 57 g im Jahre 1921 auf 1,586.075 S 36 g im Jahre 
1929 finden, dies um so weniger, als wir bereits im Voran
gegangenen an der Hand von einigen krassen Beispielen aufzuzeigen 
vermochten, daß in der Verwaltung der Anstalt in den abgelaufenen 
Jahren ein auffälliger Mangel an der nötigen Voraussicht zutage 
getreten war. Wie berechtigt der Vorwurf der mangelnden Voraus
sieht ist, geht auch aus der Tatsache hervor, daß der Generaldirektor 
der Anstalt im Jahre 1927 in einer vom Hauptvorstand, dem auch 
Funktionäre des Bundesministeriums für soziale Verwaltung ange
hören, gezeichneten Gegenschrift erklärt hat: "Die Sanierung ist 
längst beendet und was zu reformieren nötig und möglich war, 
ist geschehen. Die bei den Wörter ,Sanierung' und ,Reform' haben 
für die Z u k u n f t ihr e Das ein s b e r e c h t i gun g v e r-
10 ren." 

Bereits zwei Jahre darnach war die Anstalt abermals in eine 
bedrohliche finanzielle Krise geraten, aus der sie nur durch eine, 
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zum Teil auf Kosten der Versicherten und zum Teil mit Bundes
hilfe, neuerlich durchgeführte Sanierung errettet werden konnte. Un
liebsam ist übrigens auch die bisherige einseitige Einstellung der 
Kassenleitung in ihren Berichten und Begründungen über die 
jeweilige Finanzlage der Anstalt bemerkt worden. Immer wurde 
nur auf die großen Schwierigkeiten verwiesen, mit denen die Kasse 
zu kämpfen hatte und noch weiter zu kämpfen hat, als da sind: 
Abbau der Bundesangestellten, schlechte Riskengemeinschaft, Über
konsum, Überarztung usw. Niemals war aber nur der geringste 
Ansatz zu irgend welchen Sparmaßnahmen - in der Ver w a 1-
tun g - wahrzunehmen. Gerade das Gegenteil war der Fall; auch 
hier diene ein Beispiel zur Illustration. Nachdem in der Hauptvor
standssitzung vom 2. Juli 1930 die zwecks Sanierung der Bundes
krankenkasse erforderlichen Mittel im Wege einer neuerlichen Be
lastung der Versicherten bereitgestellt waren, ist folgender Antrag 
zur Abstimmung gelangt: "Die Generaldirektion wird ermächtigt, den 
Angestellten der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten 
(diese sind bereits im Bezuge von 14 Monatsgehalten; der Referent), 
die länger als ein Jahr im Dienste der Anstalt stehen, einen halben 
Monatsgehalt als Notstandsaushilfe ohne Präjudiz auszuzahlen." 
Dieser Antrag, der mit einem Kostenaufwand von 46.000 S ver
bunden war, wurde mit 21 Stimmen der Versichertenvertreter 
ge gen die Stimmen der Regierungsvertreter und die Stimme des 
Vertreters des Schutzverbandes angenommen. Dafür· ist mit s 0-

f 0 r t i ger Wirksamkeit ab 1. August 1930 die Vergütung von 
Wannen- und Dampfbädern ein g es tell t worden. Und da 
spricht man von einer "standesgemäßen" Krankenversicherung? 
Mit keinem Worte wurde jemals davon gesprochen, daß die Bundes
krankenkasse u. a. der großen Sorge um die, Einhebung der Ver
sicherungsbeiträge vollständig enthoben ist, daher billiger arbeiten 
kann bzw. sollte, als jene Krankenkassen, für die das Kapitel 
"Einhebung bzw. Eintreibung der Mitgliedsbeiträge" vielleicht die 
schwerste Belastung bedeutet. Was zugunsten der Anstalt, nicht 
aber der Versicherten vorzukehren wäre, wird bei jeder Gelegen
heit erwähnt; nie h t hervorgehoben wird aber die weitere 
Tatsache, daß in einer Zeit, in der fast alle Privatversicherungs
institute infolge der enormen Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und die 
dadurch bedingte Verminderung der Beitragsleistungen, hervor
gerufen durch den Zusammenbruch vieler Privatunternehmungen 
usw., vor die größten Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Einnahmen
und Ausgabenbudgetierung gestellt werden, die Krankenversiche
rungsanstalt in Anbetracht nur geringfügiger Änderungen in ihrem 
Versichertenstock infolge der Automatik bei den Aktiven - bei 
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durchschnittlich 50 % derselben erhöhen sich doch alljährlich normal
mäßig die Bezüge - derartige Schwierigkeiten vorläufig nicht zu 
überwinden hat und voraussichtlich auch in aller Zukunft nicht zu 
überwinden haben wird. Solche Schwierigkeiten würden wohl erst 
wieder bei eventuell neuerlichen Abbaumaßnahmen eintreten. 

Daß der ~ch.utzve~band gegen das Sanierun?"sprog~amm 193?, ~~r~~_Au~d 
das ebenso WIe jenes 1m Jahre 1925 vor allem dIe VersIcherten mIt Emnahmen-

b h h S 11 h ß · b ·fl· h wirtschaft der neuen Lasten esc wert at, te ung ne men mu te, 1St egrel lC. Anstalt 

Sein Vertreter hat daher in der Hauptvorstandssitzung der K V. A. 
vom 2. Juli 1930 als ein z i ger darauf verwiesen, daß die Bun
deskrankenkasse in der Ausgabenwirtschaft zunächst darauf bedacht 
sein müsse, durch Red u z i e run g der Aus gab e n, in erster 
Linie jen e r für die Ver wal tun g, Er s par u n gen zu er-
zielen, wobei es Aufgabe des - auf unsere erstmalige im Jahre 1927 
gegebene Anregung hin - zu bildenden Komitees wäre, festzu-
stellen, inwieweit und wo die Ausgaben vermindert werden könnten; 
e r s t dan n w ä r e, falls durch eine derartige Ausgabensenkung 
eine vollständige Deckung des Defizits nicht gelingen sollte, a n 
ein e E r h ö h u n g der Ein nah m e n z u s c h r e i t e n, und 
zwar in der Weise, daß sowohl Dienstgeber wie auch Dienstnehmer 
die Lasten zu gleichen Teilen zu tragen hätten. Er brachte die sei-
tens des Schutzverbandes dem Hauptvorstande zugegangenen Sa
nierungsvorschläge zur Kenntnis mit der bündigen Erklärung, daß 
der Schutzverband unter keinen Umständen einem Sanierungs
programm zustimmen werde, das lediglich eine Erhöhung der Ein-
nahmen, nicht aber auch eine Verminderung der Ausgaben beinhalte. 

111. Vergleich mit der Krankenfürsorgeanstalt der An-
gestellten und Bediensteten der Gemeinde Wien. 
Es dürfte vielleicht nicht unangebracht sein, an dieser Stelle in l.m~~r:;:~~e~· 

einigen Belangen die Tätigkeit der Kr a n k e n für s 0 r g e-
anstalt der Angestellten und Bediensteten der 
Gern ein d e Wie n zum Vergleiche heranzuziehen. Auch bei 
diesem Institute hat die bereits im Jahre 1928 beobachtete Unaus
geglichenheit ihres Budgets die Anstaltsleitung vor die Aufgabe ge-
stellt, dieser Entwicklungserscheinung, die sowohl für die Gegen-
wart wie für die Zukunft infolge der noch weiter steigenden Tendenz 
einzelner Leistungstarife eine weitere wesentliche Erschwerung der 
finanziellen Situation erwarten ließ, im Wege einer gründlichen Re-
form entgegenzutreten. Hiezu standen zwei Möglichkeiten offen. Es 
konnte entweder an eine Ein s c h r ä n k u n g der Lei s t u n-
gen (Beschränkung des Kreises der fürsorgeberechtigten Familien
angehörigen, Beschränkung der Anstaltsleistungen bei Anstalts-

15 225 



2. Belastung 
der 

Versicherten 

pflege und bei den Ersatzleistungen u. a. m.), oder an eine E r
h ö h u n g der Ein nah m e n gedacht werden. Ein weiterer Aus
weg wäre gewesen, und dieser wurde vor allem erwogen, eine Kom
binierung der vorerwähnten zwei Maßnahmen: Eine mäßige Ein
schränkung der Anstaltsleistungen und zur Aufbringung der Mittel 
für den unbedeckten Rest der Mehrauslagen eine geringe Erhöhung 
der Leistungen der Mitglieder. Nach eingehenden und langwierigen 
Beratungen wurde der Ausweg gewählt, von einer Reduzierung der 
Anstaltsleistungen zur Gänze abzusehen und den gesamten Mehr
bedarf durch eine Erhöhung der Beiträge zu decken. 

Wie wir aus Vorstehendem ersehen, hebt sich die Sanierung der 
Krankenfürsorgeanstalt wohltuend ab von jener der Bundeskranken
kasse, dies um so mehr, als einerseits der Dienstnehmerbeitrag 
ab 1. februar 1930 erst 1,4% der anrechenbaren Bezüge beträgt -
gegen 1,5 % der bei der Bundeskrankenkasse Versicherten -, anderer
seits die KostenbeteiIigungs- und Drucksortengebühr, die bis zum 
1. März 1930 bei Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen in der Höhe 
von 30 g, 40 g, 50 g und 60 g abgestuft war, von dem bezeichneten 
Tage angefangen auf der Basis von 40 g einheitlich festgesetzt wor
den ist, so daß nunmehr für eine Ordination oder einen Besuch des 
a II gern ein e n 0 der des f ach a r z t e s die g lei c h e Ge
bühr zu entrichten ist. Die bei der Bundeskrankenkasse Versicherten 
hingegen haben an Behandlungsbeiträgen zu entrichten: bei a 11-
gern ein e rAr z t h i I f e für jede Ordination 50 g, für jede Visite 
90 g; bei f ach ä r z t I ich erB e h a n d I u n g für jede Inanspruch
nahme des facharztes 1 S 50 g. Außerdem ist bei Konsultation eines 
Vertragsarztes noch abgesondert eine Gebühr von 3 g für jeden 
einen Monat gültigen Behandlungsschein zu zahlen. 

Während bei der Krankenfürsorgeanstalt für' das Rezeptformulare 
(Rezeptgebühr) 10 g zu bezahlen sind, beträgt bei der Bundeskran
kenkasse die Rezeptgebühr 20 g. Daß diese Gebühr in vielen fällen 
die Kosten des im Handeinkauf erworbenen Medikamentes um 100 % 
übersteigt, ist ein Kapitel für sich, an dem der Schutzverband nicht 
achtlos vorübergehen kann. Noch ein krasses Beispiel, das erweist, 
um wieviel weniger die Mitglieder der Krankenfürsorgeanstalt mit 
Abgaben belastet sind, als jene der Bundeskrankenkasse. für die 
Durchleuchtung der Gallenblase hat ein Angestellter der Gemeinde 
Wien einen Behandlungsbeitrag von 40 g, hingegen ein Bundesange
stellter einen solchen von S 9,30 (25%) zu entrichten. 

Die vorstehenden Ausführungen erbringen den Beweis, daß 
1. auch ohne allzu starke Belastung der Versicherten saniert 

werden kann und 
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2, die Angestellten und Bediensteten der Gemeinde Wien, wenn 
nicht besser, so doch zumindest ebenso "standesgemäß" befürsorgt 
werden wie die Mitglieder der Bundeskrankenkasse, obgleich erstere 
mit Beiträgen und Sondergebühren um vieles wen i ger beschwert 
sind, als letztere. Einer allfälligen Einwendung, daß lediglich die 
durchgeführte Regulierung der Bezüge der Wiener Gemeindeange
stellten in der Form der Gewährung eines 14. Monatsgehaltes die 
Sanierung der mehrerwähnten Krankenfürsorgeanstalt in der be
sprochenen Weise ermöglicht hat, sei entgegengehalten, daß 

1. der bei derselben zu entrichtende Versicherungsbeitrag mit 
2,8 % - gegen 3 % bei der K V. A. - festgesetzt ist, 

2. bei derselben der Kreis der Familienversicherung viel weiter 
gezogen ist, 

3. die Angestellten der Gemeinde Wien bedeutend geringere Be
handlungsbeiträge und Rezeptgebühren zu entrichten haben als die 
Mitglieder der Bundeskrankenkasse, und 

4. die Verwaltung der Anstalt in weitaus bescheideneren Grenzen 
geführt wird, wofür unter anderem die Tatsachen sprechen, daß der 
Direktor der Krankenfürsorgeanstalt - ein rechtskundiger Beamter 
der Gemeinde Wien - im Genusse der systemmäßigen Bezüge der 
zweiten Dienstklasse steht, also nicht mit So n der ver t rag an
gestellt ist, und weiters der Präsident, der Vizepräsident sowie die 
Amtswalter in den verschiedenen Vertretungskörpern als ehrenamt
liche Funktionäre lediglich Sitzungsgelder in der Höhe von 3 S für 
jede Sitzung - auch bei mehrstündiger Dauer - beziehen. 

Im Verfolge der vorstehenden Ausführungen muß es weiters als ~ Be:«:ssung 

schweres Versäumnis angesehen und mit Bedauern festgestellt wer- ~rrund:!:~s
den, daß nicht - ebenso wie bei der Krankenfürsorgeanstalt der 
Gemeinde Wien - auch bei der K V. A. der Bundesangestellten 
der Gesamtbezug des Versicherten ohne irgend welche Beschrän-
kung, und p.icht wie es seit Jahren der Fall ist, nur bis 600 S der 
Beitragsbemessung zugrunde gelegt wird. Allerdings hätte sich der 
B und der ihm zufolge Bestimmung des Stammgesetzes (§ 17) 
zustehenden Verpflichtung, gleichfalls Beiträge wie die Versicher-
ten zu leisten, nicht entziehen dürfen, dies um so weniger, als ihm 
doch einerseits die immerwährenden finanziellen Schwierigkeiten 
der Anstalt bekannt sein mußten, und andererseits der gemäß § 16 
des mehrerwähnten Gesetzes zur Gründung und Einrichtung der 
Versicherungsanstalt von der Staatsverwaltung geleistete unverzins-
liche Vorschuß von 10,000.000 K in Anbetracht der Größe und des 
bereits im Jahre 1921 beabsichtigten Ausbaues des Unternehmens 
völlig unzureichend und dadurch mitbestimmend war für die weitere 
Entwicklung .der Dinge. 
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4. Erweiterte 
Heilbehand

lung 

Daß die Bundeskrankenkasse zufolge Erwerbung mehrerer Kur
anstalten und Heilstätten, worüber noch später gesprochen werden 
soll, in der Lage ist, eine größere Anzahl kranker Versicherter der 
erweiterten Heilbehandlung zuzuführen, als die Krankenfürsorge
anstalt der Gemeinde Wien, wäre an sich zu begrüßen, wenn bei 
der Einweisung derselben den Indikationen der behandelnden Ver
trags- bzw. Vertragsfachärzte mehr Beachtung geschenkt werden 
würde. Die Art und Weise jedoch, wie sich einerseits Vertrauens
ärzte der Bundeskrankenkasse fallweise über die Anordnung des 
den Patienten oft jahrelang behandelnden und mit der Krankheits
geschichte des Patienten wohlvertrauten Vertragsarztes geradezu 
souverän hinwegsetzen, andererseits die wenig freundliche Auf
nahme, die die Versicherten bei den mit den Agenden der erweiter
ten Heilbehandlung betrauten funktionären der Anstalt, die in dem 
Kranken nichts anderes als einen Bittsteller erblicken, finden, haben 
nicht mit Unrecht im Kreise der Versicherten Unmut und Erbitte
rung gezeitigt, wovon sich der Schutzverband nur allzuoft zu über
zeugen in der Lage war. Hiezu kommt, daß die oft in ärgster Not 
befindlichen Kranken abweislichen Bescheiden - auch solchen hin
sichtlich von Ansuchen um Bewilligung von Bade- oder Trinkkuren, 
die mit der erweiterten Heilbehandlung nichts zu tun haben, viel
mehr als Heilmittel zu werten sind - ohnmächtig gegenüberstehen, 
da ihnen nach den augenblicklich geltenden Bestimmungen weder 
ein rechtlicher Anspruch auf Leistungen der erweiterten Heilbehand
lung zusteht, noch die Möglichkeit zu einer Beschwerde gegeben 
ist. Hier, sowie in vielen anderen fällen wirkt sich die Zwangsver
sicherung sowie die Mon 0 pol s tell u n g der B und e s
k r a n k e n k ass e überaus nachteilig aus, weshalb der Schutzver
band auf die von ihm bereits im Jahre 1927 aufgeworfene frage der 
Schaffung einer W a h 1 k r a n k e n k ass e, wie eine solche im An
gestelltenversicherungsgesetz vom 29. Dezember 1926 vorgesehen ist, 
bei nächster Gelegenheit wieder zurückkommen wird. Nur nebenbei 
sei bemerkt, daß es auch die Doppelversicherten schmerzlich emp
finden, daß ihnen die Wahl der Kasse augenblicklich nicht freigestellt 
ist, sie vielmehr trotz Einzahlung doppelter Beiträge die Natural
leistungen der Bundeskrankenkasse in Anspruch nehmen müssen, 
wenngleich die Kasse, bei der sie zufolge ihres Privatberufes ver
sichert sind, ihnen größere Begünstigungen einräumen würde, nicht 
zuletzt was die Versorgung mit Heilmitteln und Heilbehelfen an
langt. Nicht grundlos hat die Leitung des Schutzverbandes in ihrer 
an das Bundesministerium für soziale Verwaltung gerichteten Zu
schrift vom 5. Jänner 1931, betreffend die Stellungnahme zu dem 
ihr zugekommenen Novellierungsentwurfe des Bundesangestellten-
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Krankenversicherungsgesetzes 1928 die S t r eie h u n g der Bestim
mung des § 5, Abs. 1, Z. 2, des erwähnten Gesetzes verlangt, die 
lautet: "Durch Verordnung kann bestimmt werden, welche Heilmittel 
und Heilbehelfe als notwendig anzusehen sind", da zu beurteilen, 
welche Heilmittel notwendig sind, wohl ausschließlich dem Arzt 
zusteht. 

IV. Anträge des Schutzverbandes zur Sanierung der 
Bundeskrankenkasse. 

Die Bundeskrankenkasse hat sich, wie aus verschiedenen Aus
führungen des Referates zu entnehmen und nicht zu leugnen ist, 
seit dem Jahre 1923 so ziemlich unausgesetzt in einer für die Ver
sicherten begreiflicherweise sich überaus ungünstig auswirkenden 
1 a t e n t e n f i n a n z i e 11 e n K r i s e befunden, weshalb auch die 
Leitung des Schutzverbandes es für angezeigt bzw. sich für verpflich
tet erachtet hat, bereits in einer am 14. februar 1927 dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung überreichten Eingabe zu bean
tragen, eine aus u n a b h ä n gig e n, auf dem Gebiete des Kranken
versicherungswesens und der Verwaltungsreform bewanderten fach
leuten zusammengesetzte Kommission ehe s t e n s mit der Aufgabe 
zu betrauen, die bei der Bundeskrankenkasse bestehenden versiche
rungs- und verwaltungstechnischen Einrichtungen sachgemäß zu 
überprüfen, wobei dem Krisenjahre 1925 und den zwecks Sanierung 
der genannten Kasse, a b w eie h end von den g e set z 1 ich e n 
B e s tim m u n gen getroffenen Maßnahmen sowie auch den dem 
Katastrophenjahr vorangegangenen Ereignissen ein ganz besonderes 
Augenmerk zuzuwenden wäre. Auf Grund eines von der Kommission 
zu erstattenden Gutachtens, das voraussichtlich unter anderem auch 
den Vorschlag zu einer durchgreifenden Reform des sehr komplizier
ten und kostspieligen Verwaltungsapparates beinhalten dürfte, hätte 
sofort eine gründliche und zweckdienliche, dem sozialen Geiste des 
Gesetzes entsprechende Rekonstruktion des Institutes, wenn erforder
lich, auch im Wege legislatorischer Maßnahmen Platz zu greifen. 
Eine Vorbedingung für das Gelingen einer solchen Aktion wäre 
allerdings gewesen, einerseits der Kommission größtmögliche frei
zügigkeit auf ihrem ausgedehnten Arbeitsfelde, bei sorgsamer Aus
schaltung jedweder Hemmung zuzugestehen, andererseits die Ge
neigtheit der Regierung zur Übernahme gewisser unabweislicher 
finanzieller Lasten, wenn die Untersuchungsergebnisse dafür sprechen 
sollten. Das Ziel, das der Schutzverband vor Augen hatte, war 
zumindest Wie der her s tel I u n g des Ver sie her u n g s
zu s ta n des auf das Niveau vor dem 28. Juli bzw. 15. August 
1925, und zwar sowohl hinsichtlich des B e h a n d I u n g s b e i-
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t rag e s wie auch hinsichtlich der Farn i 1i e n ver s ich e run g, 
weiters eine ver be s s e r t e Ver s 0 r gun g der Ver s ich e r
t e n mit M e d i kam e n t e nun d H eil b ehe 1f e n, die drin
gend nötige Ver ein f ach u n g des Die n s t g a n g e s i n 
der Ans tal t sowie schließlich die Beseitigung des unhaltbaren 
Zustandes in den ver t rag s los e n L ä n der n, dessentwegen 
die Leitung des Schutzverbandes sich veranlaßt gesehen hat, in der 
vorbesprochenen, an das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
gerichteten Eingabe abgesondert das dringliche Ersuchen zu stellen, 
im Interesse der am meisten benachteiligten Versicherten - das sind 
unbestritten die Versicherten in den vertragslosen Ländern - ehe
stens der Frage nähertreten zu wollen, in welcher Art diesen, inso
lange der vertragslose Zustand noch währt, ein Ä q u i val e n t 
d a für g e bot e n wer den k ö n n t e, daß sie den A r z t 
für er wie sen e Lei s tun gen aus ei gene r Ta s c heb e
z a h I e n m ü s sen, hingegen seitens der K. V. A. lediglich den be
deutend niedrigeren Kassentarif vergütet erhalten. Da diesen An
regungen auffallenderweise von keiner Seite nähergetreten worden 
ist, hat der Schutzverband, dem Wunsche eines großen Kreises der 
Versicherten und seiner eigenen wohlbegründeten überzeugung fol
gend, im Oktober 1929 in einer dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, dem Rechnungshofe sowie dem Nationalrate überreichten 
Denkschrift gegen den seitens der Bundeskrankenkasse im Jahre 1929 
ohne Bedachtnahme auf ihre neuerlich höchst bedrohliche finanzielle 
Lage getätigten Ankauf des Julienhofes in Baden um S 440.000,
(die Adaptierungskosten im Betrage von S 110.000,- und die Ge
bühren nicht eingerechnet) nachdrücklichst Stellung genommen, dies 
mit um so größerer Berechtigung, als zu Beginn des Krisenjahres 
1925 unter anderem die Kurhäuser "Melanie" in Baden und "Elisa
beth" in Hofgastein käuflich erworben worden sind. In der erwähn
ten Denkschrift wurde aber auch in Anbetracht der vom General
direktor der Anstalt im Tätigkeitsbericht für das Jahr 1928 r ü c k
haI t los ein g e s t a n den e n schwierigen und geradezu besorg
niserregenden Lage der Bundeskrankenkasse die Kardinalfrage auf
geworfen, wieso sich die Leitung der K. V. A. entschließen konnte, 
einen derartigen unvorteilhaften und kostspieligen Ankauf (des Julien
hofes in Baden) zu bewerkstelligen und wieso das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung als Auf s ich t s b e hör deseine Zustim
mung zu diesem Ankaufe geben konnte? Da nach dem vorerwähnten 
Tätigkeitsberichte der K. V. A. die Summe der Versicherungsbeiträge 
den Betrag von S 19,867.416,51 erreicht hat, der bekanntlich zur 
Hälfte vom Bunde bestritten wird, konnte die Verbandsleitung 
weiters nicht umhin, in ihrer Denkschrift vom Oktober 1929 der 
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Annahme Ausdruck zu verleihen, daß es letzten Endes dem B u n
desministerium für Finanzen nicht gleichgültig 
sei n k a n nun d dar f, wie mit dem auf den B und e n t
fall end e n Bei t rag san t eil g e wir t s c h a f t e t wird, wes
halb neuerlich eine eingehende Überprüfung der Gebarung und Ver
waltung als unbedingt notwendig erkannt und daher die eheste Vor
nahme einer solchen angeregt worden ist. Die Leitung des Schutz
verbandes verabsäumt nicht, durch den Referenten vor einem neuen 
Forum feststellen zu lassen, daß eine Anstalt, die sich - wie dies 
bei der Bundeskrankenkasse im Jahre 1929 bereits zum zweiten 
Male der Fall war - in einem höchst krisenhaften Zustand befunden 
und mit einem stets zunehmenden hohen Defizit gearbeitet hat, sohin 
von dem Gespenste des katastrophalen Zusammenbruchs be
droht war, sich nie h tin k 0 s t s pie I i geL i e gen s c h a f t s
an k ä u fee i n las sen dar f, auch dann nicht, wenn ihr dabei 
die Aussicht auf "eine Reihe wertvoller finanzieller Möglichkeiten 
durch Abtrennung von wertvollen Bauparzellen" offensteht. Keines
wegs fällt es in den Wirkungskreis einer Krankenkasse, sich in 
Grundspekulationen einzulassen oder solche auch nur ins Kalkül zu 
ziehen, was zum Beispiel beim Ankauf der Baugründe in Schaller
bach zutrifft. Im übrigen hat sich die K. V. A. bei dem Versuche, 
den Ankauf des Julienhofes in Baden zu rechtfertigen, in einem be
denklichen Widerspruch bewegt, wenn sie erklärt hat, bestrebt ge
wesen zu sein, "ihre Leistungen auf dem Gebiete der erweiterten 
Heilbehandlung soweit als möglich auszubauen", und anderer
seits ihr Hauptvorstand in seiner Sitzung vom 5. J u I i 1929 eine 
Erhöhung des Fonds für erweiterte HeiIbehandlung ablehnte und 
die Versicherten nachdrückliehst aufmerksam machte, daß neu ein
langende Gesuche um Beiträge aus dem genannten Fonds nicht 
mehr berücksichtigt werden können. Muß es bei der von der An
stalt betriebenen HeiIstättenpolitik nicht geradezu aufreizend wir
ken, wenn seitens der Hauptgeschäftsstelle einerseits zahlreiche, be
rechtigte Ansuchen um Aufnahme in Kurheime der Anstalt ohne An
gabe von Gründen oder unter Hinweis auf die Geldknappheit abge
wiesen werden oder die Einweisung auf ungebührlich lange Zeit 
hinausgeschoben wird, andererseits aber in einem Atemzuge Nie h t
mit g I i e der n die Aufnahme in Anstaltsheimen gegen Bezahlung 
bestimmter Pensionspreise angeboten wird. Wenn die Kassenleitung, 
der bekannt sein mußte, daß auch im Nationalrat (Ausschuß für 
soziale Verwaltung) von mehreren maßgebenden Rednern gegen 
die Krankenkassen - und das trifft bei der Bundeskrankenkasse 
ganz besonders zu - der Vor w u r f allzu weitgehender und sie 
in ihrem Bestande bedrohender I m mob i I i sie run gerhoben 
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worden ist, auf die in Rede stehende Denkschrift hin angeregt hat, 
daß der Ankauf des julienhofes vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung in seiner Eigenschaft als Aufsichtsbehörde zum Gegen
stand einer Untersuchung gemacht werde - was auch, allerdings 
ohne das von den Ver sie her t e n erwartete Ergebnis zu zeiti
gen, geschehen ist -, so konnte dies wohl nur für gänzlich Unein
geweihte berechnet gewesen sein. 

Für eine derartige Untersuchung kann - wenigstens nach der 
Meinung des Schutzverbandes - nie mal s das genannte Bundes
ministerium in Betracht kommen, denn dieses hat ja als A u f
sie h t s b e hör d e nicht nur den Ankauf des julienhofes ge
nehmigt und damit die Verantwortung hiefür mitübernommen, son
dern auch es so weit kommen lassen, daß die K. V. A. im jahre 1930 
in eine neu e r 1 ich e Finanzkatastrophe geraten war, wobei es 
ganz gleich ist, ob dieser Zustand auf eine unwirtschaftliche, allzu 
kostspielige Gebarung oder auch noch auf ein verfehltes System 
zurückzuführen ist. Soll daher das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung künftig i n a 11 e n Bel a n gen der ihm g e set z I ich 
übertragenen Aufgabe, als Aufsichtsbehörde zu fungieren, gerecht 
werden, müßte vor allem mit dem bis her i gen S y s t e m, Ressort
beamte in die Verwaltungskörper der Anstalt zu entsenden, sei es 
als Regierungs-, sei es als Versichertenvertreter, ge b r 0 ehe n 
we rden. 

Der Vollständigkeit wegen sei darauf verwiesen, daß seitens der 
Leitung des Schutzverbandes auch gelegentlich der im jahre 1930 
erstatteten Sanierungsvorschläge die Ein set z u n g eines Kom i
tee s von in jeder Beziehung unabhängigen und auf dem Gebiete 
des Krankenversicherungswesens erfahrenen Fachmännern angeregt 
worden ist. Aufgabe dieses Komitees wäre es gewesen, ohne Ver
zug die Ergebnisse der letzten fünf Verwaltungsjahre, insbesondere 
auch in der Richtung der Entwicklung der einzelnen Ausgabenposten 
zu überprüfen und darzustellen, und dann auf Grund seiner Wahr
nehmungen dem Hauptvorstande jene Richtlinien vorzuschlagen, 
deren Einhaltung es bei Durchführung der Sanierung unter Be
dachtnahme auf die Lage der Versicherten für notwendig erachtet. 
Auch hätte dieses Komitee im besonderen seine Meinung darüber 
bekanntzugeben, ob und in welchem Maße Einschränkungen und 
Ersparungen bei den Ausgabenposten "Verwaltungsauslagen und 
Bauaufwendungen" ohne Nachteil für den Betrieb möglich wären. 

Die vorbesprochene, auch von anderer Seite gegebene und ähn
lich gefaßte Anregung hat in der Hauptvorstandssitzung vom 
2. juli v. ]., und zwar unter Hinweis auf die Autonomie der An
stalt und die Erklärung eines Ministerkomitees, daß die Gründe für 
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das Defizit im Anstaltshaushalte wo anders zu suchen sind, als in 
einer schlechten Verwaltung, eine ausgesprochene AbI e h nun g 
erfahren. Dagegen wurde in der Hauptvorstandssitzung vom 
16. Oktober 1930 ein aus fünf Versicherungsvertretern bestehendes 
Studienkomitee gebildet, das unter Vorsitz des Präsidenten der Bun
deskrankenkasse und unter Beiziehung des Generaldirektors der 
Anstalt hinsichtlich aller schwebenden fragen Beratungen zu 
pflegen und dem Hauptvorstand Anträge zu erstatten hat. Der 
Auffassung über diese Maßnahme hat die Leitung des Schutzver
bandes in ihrer anläßlich der Stellungnahme zum Novellierungsent
wurfe des Bundesangestellten-Krankenversicherungsgesetzes 1928 an 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung gerichteten Zuschrift 
vom 5. Jänner 1. ]. Ausdruck verliehen wie folgt: "Und nun abschlie
ßend noch eine kurze Bemerkung zu jener Stelle der ,Begründung' 
(des Regierungsvorschlages), die davon spricht, ,daß das Minister
komitee sich überzeugen konnte, daß die finanznot nicht etwa auf 
Unzukömmlichkeiten in der Verwaltung zurückzuführen sei'. Der 
Schutzverband, der dieser Ansicht nie h t beizupflichten vermag, hat 
deshalb wiederholt und neuerlich die Einsetzung einer unabhängigen 
und fachkundigen Untersuchungskommission verlangt, die eben 
erst zu untersuchen hätte, ob Unzukömmlichkeiten solcher Art, daß 
sie mit zu einer finanznot führen konnten, vorgekommen sind oder 
nicht. 

Die Verbandsleitung denkt dabei gar nicht an Unzukömmlich
keiten krimineller Art, sondern lediglich an solche, wie sie im Zuge 
einer weniger fachkundigen und sorgsamen Verwaltung vorzukom
men pflegen. Die frage aber, ob solche Unzukömmlichkeiten vor
gekommen sind oder nicht, müßte erst einwandfrei beantwortet 
werden. Auf keinen fall ist aber das aus langjährigen Versicherten
vertretern sowie aus beamteten funktionären der Anstalt gebildete 
Studienkomitee - unbekümmert darum, daß auch der Vertreter des 
Schutzverbandes diesem Komitee angehört (Anmerkung des Referen
ten) - das kompetente forum hiezu. Es ist eine Binsenwahrheit, 
daß einschneidende Sparmaßnahmen in der Bundeskrankenkasse 
nicht ohne Änderung der Verfassung und Vereinfachung der Ver
wa.ltung durchgeführt werden können. Auch der im Laufe der Jahre 
großgewordenen Kassenbürokratie muß dies als eine forderung 
von unerbittlicher Logik erscheinen." 
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A. Allgemeines. 

Die kritischen Meinungen der Versicherten zur Sozialversiche
rung lassen sich im allgemeinen in drei Gruppen teilen: 

a) Beschwerden, die einem Mißverstehen oder der Ablehnung 
des Gedankens des R i s k e n aus g lei ehe s in der Sozial
versicherung und der damit verbundenen Folgen entspringen. 

b) Beschwerden gegen die derzeitigen Sozialversicherungs-
gesetze. 

c) Beschwerden gegen die Praxis der Sozialversicherungsträger. 

Zu a): 
Es muß am Eingange aller Kritik betont werden, daß der 

weitaus überwiegende Teil der Versicherten durchaus auf dem 
Standpunkt der Sozialversicherung steht, das heißt: der Meinung 
ist, daß durch eine Riskengemeinschaft die Wagnisse ausgeglichen 
und versicherungstechnisch gedeckt werden sollen. Doch auch bei 
Versicherten, die grundsätzlich auf diesem Standpunkt stehen, treten 
im (vermeintlichen oder wirklichen) Versicherungsfalle Meinungen 
auf, die auf ein Mißverstehen, ein Ablehnen oder eine bewußte 
Abänderung des Grundsatzes der Sozialversicherung zurück
zuführen sind. 

Die häufigste Beschwerde, die in dieser Richtung gehört wird, 
ist die Klage von Versicherten, die lange Zeit keine oder noch nie 
eine Leistung in Anspruch genommen haben, daß für sie die 
Sozialversicherung eine Aus gab e sei, der k ein e Ein nah m e 
ge gen übe r s te h e. Die Verbindung von guten und schlechten 
Risken zu einer Gemeinschaft erfordert, daß Leistung und Gegen
leistung nur vom Standpunkt und nach dem Ergebnis der Leistungen 
an die Gesamtheit der Versicherten verglichen werden können. 
Manche guten Risken finden nun nach Ablauf einer gewissen 
Versicherungszeit - und immer erst na c h Ablauf dieser Zeit 
kann man feststellen, ob jemand eine gute oder schlechte Riske 
war -, daß sie weit mehr als die Sozialversicherung geleistet 
haben als sie empfingen. Aus dem bloßen Titel, jahrelang die 
Versicherung nicht in Anspruch genommen zu haben, werden oft 
höhere Leistungen oder Leistungen ohne Versicherungsfall und zu 
Vorzugsbedingungen gefordert. Dies gilt für all e Versicherungs-
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zweige; besonders in der erweiterten Heilfürsorge werden von 
Versicherten Leistungen verlangt, ohne daß solche aus medizinischen 
oder prophylaktischen Gründen geboten wären. Mit Berufung 
darauf, daß diese Leistung gewissermaßen als Prämie für die 
Nichtinanspruchnahme der Sozialversicherung gebühre, werden 
von Versicherten "Belohnungsleistungen" verlangt, die 0 h n e die 
Voraussetzung des Versicherungsfalles, ja gerade beim Feh I e n 
eines solchen zustehen sollen. 

In diese Gruppe gehören auch die E n t f e r t i gun g s
wünsche mancher Versicherter, die die Versicherung verlassen, 
ohne daß sie Leistungen in Anspruch nahmen. Bei dem Mangel an 
internationalen Übereinkommen und Übereinkommen zwischen den 
einzelnen Versicherungszweigen und Versicherungträgern bedeutet 
der Wechsel eines Berufes oder des Aufenthaltsortes oft einen emp
findlichen Verlust an laufenden Anwartschaften. Die Entfertigung aus 
einer Versicherung muß nicht als eine Gel d a b f e r t i gun g ge
dacht sein, sie kann auch in der Wahrung und F 0 r t set z u n g der 
A n war t s c h a f t e n im selben oder im neuen Versicherungs
bereich bestehen. Die derzeitigen Bestimmungen über die Möglich
keiten der freiwilligen Fortsetzung der Versicherung können nur 
als Ansatz in dieser Richtung betrachtet werden. 

Im Wesen der Sozialversicherung liegt es, daß Art und Ausmaß 
der Leistung von vornherein bestimmt und begrenzt ist. Nichts
destoweniger wird es von vielen Versicherten nicht verstanden, daß 
selbst in Fällen, in denen ein Abweichen von den als Voraussetzung 
bestimmten Bedingungen aus sozialen und medizinischen Gründen 
geboten wäre, eine Aus nah m e nie h t s tat t f i n den 
k a n n. Für die Versicherungsträger sind die gesetzlichen Bedin
gungen meist Mindestbedingungen und die gesetzlichen Leistun
gen meist Höchstleistungen und ein Abweichen von den starren 
Regeln des Gesetzes findet nicht statt. Wem auch nur ein Tag 
auf die Anspruchsberechtigung fehlt, der wird abgewiesen; wer 
seinen Anspruch erschöpft hat, muß ausgesteuert werden, wenn 
sich durch eine kurze weitere Hilfeleistung auch viel retten ließe. 
Die Versicherten verlangen von den Versicherungsträgern, daß 
diese bei der Beurteilung von Ansprüchen, die durch den Wortlaut 
der Sozialversicherungsgesetze nicht gedeckt sind, Bill i g k e i t s
r e c h t anwenden dürfen und durch das Gesetz nicht gedeckte 
und über die Mindestverpflichtung hinausgehende Mehrleistungen 
erbringen. 

Gerade die schlechten Risken werden die Leistungen der Sozial
versicherung bald ausgeschöpft haben oder mangels einer Anwart
schaft außer bei Anwendung von Billigkeitserwägungen gar nicht 
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in Bezug treten können. Viele Versicherte müssen nun erfahren, 
daß sie in diesem Falle nicht bloß ohne Leistungen von seiten 
der Sozialversicherung dastehen, sondern auch auf Leistungen der 
öffentlichen Fürsorge nur unzureichend Anspruch haben. Das 
Fehlen einer Ver bin dun g von So z i a I ver s ich e run g 
und so z i ale r Für s 0 r g e in der Weise, daß subsidiär und 
automatisch die öffentliche Fürsorge - ergänzend oder fort
setzend - an die Seite der Sozialversicherung tritt, ist ein fühlbarer 
Mangel im Fürsorgenetz der sozialen Hilfeleistung. Eine solche 
(durch ein Fürsorgenetz oder vertragliche Vorschreibungen mit der 
Sozialversicherung ins Leben zu rufende) organisatorische Verbin
dung könnte um so eher gefordert werden, als durch die Sozial
versicherung die öffentliche Fürsorgeverwaltung wesentlich ent
lastet wird. Bei Vorliegen einer solchen organisatorischen Verbin
dung könnte sich dann die Sozialversicherung weit berechtigter als 
bisher nur auf die Erbringung von Pflichtleistungen beschränken 
und auf freiwillige Mehrleistungen verzichten. 

Zusammenfassend erstreckt sich also die a II ge m ein e Kr i ti k 
man c her Ver s ich e r t erz urS 0 z i a I ver s ich e run g auf 
folgende wichtigsten Punkte: 

1. Sicherstellung von Ansprüchen auch für gute Risken; 
2. Möglichkeit der Sicherung erworbener Anwartschaften bei 

Ausscheiden aus der Versicherung (Anrechnung im neuen Versiche
rungsbereich) ; 

3. Ermöglichung von Mehrleistungen, die über das gesetzliche 
Mindestmaß hinausgehen, und von Billigkeitsleistungen, die zu 
gewähren sind, wenn unverschuldet keine Anwartschaft besteht; 

4. ergänzende automatische Hilfeleistung durch die öffentliche 
Fürsorge. 

Zu b) und c): 

Die kritischen Meinungen zur heutigen Gesetzgebung und 
Praxis in der Sozialversicherung werden bei der Darstellung 
der Kritik an den einzelnen Versicherungszweigen wiedergegeben. 

B. Die Arbeiterversicherung. 
Die Sozialversicherung der Arbeiter ist nicht nur unvollständig 

(es fehlt eine Alters- und Invalidenversicherung), sondern in ihrer 
Unvollständigkeit noch dazu überaus zerrissen. Die Klage, die am 
häufigsten gehört wird, ist das Verlangen nach Ein f ü h run g 
der Alt e r s- und I n val i den ver s ich e run g und H e r-

239 



a) Zweck und 
Ausdehnung 

s tel I u n g der I den t i t ä t des Per s 0 n e n k r eis e s in 
allen Versicherungszweigen. Dies gäbe auch die Möglichkeit, die 
Sozialversicherung der Arbeiter 0 r g a n isa tor i s c h e i n
h e i t I ich zu gestalten. 

1. Die Arbeiterkrankenversicherung. 

Der Personenkreis der Arbeiterkrankenversicherung soll alle 
auf Grund einer wirtschaftlich abhängigen Arbeit berufsmäßig Be
schäftigten umfassen. Dabei ist für die B e ruf s m ä ß i g k e i t nur 
die Art der Beschäftigung auf seiten des Arbeitnehmers maßgebend, 
so daß also auch nebenberufliche, aushilfsweise und vorübergehende 
Beschäftigung versicherungspflichtig ist, wenn sie auf seiten des 
Arbeitnehmers berufsmäßigen Charakter hat. Meist wird ja diese 
Beschäftigung auf Grund eines Arbeitsvertrages ausgeübt werden, 
doch soll das formale Moment des Arbeitsvertrages gegenüber der 
frage nach dem wirtschaftlichen Inhalt des gegenseitigen Vertrags
verhältnisses zurücktreten. Auch Beschäftigungen, die formal ohne 
Arbeitsvertrag, jedoch in wirtschaftlicher Abhängigkeit verrichtet 
werden, sollen versicherungspflichtig sein (Garderobeure in Kaffee
häusern, die nur formell selbständig sind usw.). 

Es muß darauf verwiesen werden, daß trotz gesetzlicher Vor
schriften die weitaus größte Zahl der He i m a r bei t e r in der 
Arbeiterkrankenversicherung nicht erfaßt sind. Der Jahresbericht 
der Wiener Arbeiter-Krankenversicherungskasse weist für den 
31. Dez e m b e r 1930 die Z a h I von 4172 H e i m a r bei t ern 
aus; selbst wenn man annimmt, daß eine ebenso große Zahl aus 
Gründen der Einfachheit von den Unternehmern als Betriebsarbeiter 
gemeldet werden, kommt man der Zahl der wirklich berufsmäßig 
Heimarbeitenden nicht annähernd nahe. 

Auch die derzeitige Regelung der frage der Nebenbeschäftigung 
ist für die Versicherten gefahrvoll. In dem Moment, wo die Haupt
beschäftigung aufhört, wird die Ne ben be s c h ä f t i gun g -
als nunmehrige Hauptbeschäftigung ver s ich e run g s
p f I ich t i g. Das hat für die Unternehmer und für die Ver
sicherten Umständlichkeiten zur folge. Es könnte wohl - wie dies 
in der Angestelltenversicherung und im Steuerrecht üblich ist -
dem Versicherten anläßlich eines Jahresausgleiches eine Rückver
gütung geboten werden, wenn seine Beitragsquote die Grenze der 
höchsten Lohnklasse übersteigt. 

Das Arbeiter-Krankenversicherungsgesetz nimmt die Tatsache der 
faktischen Beschäftigung zur Grundlage der Versicherungspflicht. 
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Dies führt dazu, daß im Krankenstand befindliche Versicherte von 
der Versicherung abgemeldet werden können. Die frist zur frei
willigen fortsetzung der Krankenversicherung läuft nun von einem 
Zeitpunkt an, der dem erkrankten Versicherten nicht einmal bekannt 
wurde. Es wäre zweckmäßig, während der Zeit des Leistungsbe
zuges eines Versicherten die Mitgliedschaft ruhen zu lassen, wenn 
keine Beiträge mehr bezahlt werden. 

Das Recht zur f 0 r t set z u n g der Mit g I i e d s c h a f t 
nach Beendigung der Versicherungspflicht ist heute durch un
gerechtfertigte Bestimmungen eingeengt. Die 26wöchige Vorver
sicherung innerhalb des letzten Jahres wäre wohl besser durch eine 
Bestimmung zu ersetzen, die dem Schutz der Versicherungsträger 
vor dem Einschleichen in die Versicherung ebenso Rechnung trägt 
wie dem Rechte des Versicherten auf Wahrung seiner Anwart
schaften. Nach dem derzeitigen Wortlaut des Arbeiter-Kranken
versicherungsgesetzes kommt es oft vor, daß ein älterer Ver
sicherter, der auf eine langjährige Mitgliedschaft zurückblicken 
kann, aber im letzten Jahre arbeitslos war, durch eine kurze 
Gelegenheitsbeschäftigung aus der Versicherung herausfällt, da er 
die innerhalb des "letzten" Jahres vorgeschriebene Vorversicherung 
nicht aufbringen kann. Auch der Aufenthalt im Kassensprengel ist 
(besonders außerhalb Wiens) eine ungerechtfertigte Erschwerung 
der Möglichkeit der freiwilligen fortsetzung der Versicherung. 
Abgesehen von den fällen, wo Arbeiter (besonders im Baugewerbe) 
außerhalb ihres ständigen Wohnortes arbeiten, schließt das Arbeiter
Krankenversicherungsgesetz derzeit selbst Arbeiter von der frei
willigen Versicherung aus, die im Nachbarsprengel ihres Wohnortes 
als tägliche Grenzgänger arbeiten. 

Der Versicherungsschutz, den die familienangehörigen des Ver
sicherten genießen, ist ein ganz unzureichender. Angehörige von 
Arbeitslosen haben überhaupt keinen Anspruch auf Leistungen aus 
dem Titel der familienversicherung. Wo die Statuten Leistungen 
der familienversicherung eingeführt haben, erstrecken sich diese 
nicht auf die Spitalsverpflegskosten. In Wien haben die Angehöri
gen nicht einmal die Möglichkeit kassenärztlicher Hilfe, sondern müs
sen sich mit Rückersätzen begnügen, die hinter den tatsächlichen 
Arztkosten natürlich zurückbleiben. Auch auf Zahnersatz und Zahn
behandlung haben die familienangehörigen keinen Anspruch. So 
bedeutet in vielen fällen für einen Arbeiter die Erkrankung seines 
Kindes oder seiner frau eine finanzielle Katastrophe. Es muß er
wähnt werden, daß auch das Arbeiterversicherungsgesetz, das am 
1. April 1927 vom Nationalrat bereits beschlossen wurde, aber bis
nun nicht in Kraft getreten ist, nur für die unmittelbar Versicherten, 
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nicht aber für die Angehörigen Anstaltspflege kennt, sondern frei
willige Kostenbeiträge bei Einholung der vorherigen Zustimmung 
des Versicherungsträgers festlegt. 

Zusammenfassend ergäben sich also folgende B e s c h wer den 
g e gen den S t a n d der G e set z g e b u n g in der Arbeiter
krankenversicherung : 

1. Der Personenkreis soll alle in wirtschaftlicher Unselbständig
keit geleistete Arbeit umfassen; 

2. bei erkrankten Versicherten ruht die Versicherung so lange 
der Krankheitsfall währt, auch wenn sie vom Unternehmer abge
meldet wurden; 

3. das Recht der freiwilligen fortsetzung der Mitgliedschaft ist 
neu zu formulieren; 

4. die familienversicherung ist obligatorisch und im gleichen 
Umfang wie für die unmittelbar Versicherten einzuführen. 

Alle diese Beschwerden sind natürlich auch Beschwerden gegen 
die Praxis der Sozialversicherung. Es muß betont werden, daß in 
einzelnen fällen Versicherungsträger berechtigten Wünschen der 
Versicherten in obiger Hinsicht entgegenkommen und oft Ver
fügungen zugunsten von Versicherten treffen, die aus einer strikten 
Auslegung des Arbeiter-Krankenversicherungsgesetzes nicht heraus
gelesen werden können. Aber ein großer Teil der Versicherungs
träger beruft sich auf den zwingenden Wortlaut des Arbeiter-Kran
kenversicherungsgesetzes und schließt Billigkeitserwägungen aus 
seinen Entscheidungen aus, da im Gesetz für solche keine Hand
habe ist. 

Es soll auch an dieser Stelle betont werden, daß eine Lös u n g 
mancher fragen auf dem Gebiete des Zweckes 
und der Aus d e h nun g (des Personenkreises ) der A r b e i
terkrankenversicherung durch die Praxis der 
K ass e nie ich t z u lös e n w ä r e, wen n das G e set z den 
Ver sie her u n g s t r ä ger n ein e H a n d hab e d a zug ä b e. 

b)System und Die weitaus meisten Klagen der Versicherten betreffen das Aus-
Leistungs-

niveau maß der Geldleistungen und die Dauer der Leistungen nach dem 
Arbeiter-Krankenversicherungsgesetz. 

Ein Versicherter, der an einer länger dauernden Krankheit er
krankt ist, steht heute nach der Aussteuerung durch die Kranken
kasse vor dem Nichts. Die etwaigen Beihilfen aus dem Unter
stützungsfonds oder von Seiten der öffentlichen fürsorge können 
den durch die lange Krankheit finanziell geschwächten Arbeiter nicht 
vor der Verelendung retten. Das fehlen der Invalidenversicherung 
macht sich sozialhygienisch überaus ungünstig bemerkbar. 
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Dabei sind die geldlichen Leistungen der Arbeiterkrankenver
sicherung besonders für höher entlohnte Versicherte in einem der
art verschwindenden Verhältnis zu ihrem Normalverdienst, daß auch 
eine kurze Krankheit eine finanzielle Gefahr und die Bekanntschaft 
mit den Pfandleihanstalten bedeutet. In die Beratungsstellen der 
Arbeiterkammern kommen oft Versicherte, die innerhalb einer Krank
heit von sechs Monaten die wichtigsten Gebrauchsgegenstände ver
setzen mußten. Ein wöchentliches Krankengeld von S 29,40 be
deutet für den erkrankten Versicherten furchtbares Elend und 
schwere Verschuldung, insbesondere dann, wenn er seinem Vel
dienst nach auf einen Haushalt eingestellt ist, der schon in nor
malen Zeiten manchmal mehr als das Dreifache dieses Betrages ver
braucht. Das niedrige Krankengeld führt dazu, daß die Versicher
ten die Krankmeldung unbegründet hinausschieben. Von 153.343 
gewerblichen Arbeitern (mit Ausnahme der Bauindustrie) waren 
am 31. Dezember 1930 bei der Wiener Arbeiter-Krankenversiche
rungskasse 121.431 in der höchsten Lohnklasse, also mit einem 
Wochenverdienst von über S 36,- versichert, von 10.778 Bauarbei
tern derselben Klasse waren 10.473 in der höchsten Lohnklasse, 
also unterversichert! Aber auch bei den übrigen österreichischen 
Arbeiterkrankenkassen ergibt sich für die männlichen Arbeiter das
selbe Bild: Bei der Kreiskrankenkasse Innsbruck waren am 31. De
zember 1929 von 9800 männlichen Versicherten 8100 unterver
sichert. 

Besonders wirkt sich die niedrige Höhe der Geldleistungen 
auf die Versicherten aus, die R ü c k ver g ü tun gen in Anspruch 
nehmen müssen. Im Falle einer auswärtigen Erkrankung oder der 
ersten Hilfeleistung bedeuten die gewährten Entschädigungssätze 
einen kaum nennenswerten Ersatz der notwendigen Auslagen. 

Doch soll der Schadenversicherung auch für diesen Fall nicht 
das Wort geredet sein. Viel wichtiger als der Rückersatz der Aus
gaben (auch in einer nach Behebung der Unterversicherung normier
ten Höhe) wäre die Sicherheit des Versicherten, Kr a n k e n h i 1 f e 
i n n a t u r a übe ra 11 d 0 r t z u b e kom m e n, w 0 e r s ich 
auf h ä 1 t. Ein auf Montage oder auf einer Reise befindlicher 
Arbeiter hat durch zwischenstaatliche Verträge und durch überein
kommen der Versicherungsträger von jedem Versicherungsträger bei 
Vorweis seiner Anspruchsberechtigung Krankenhilfe zu erhalten. 
Kann der Versicherte die Tatsache der versicherungspflichtigen Be
schäftigung oder der Mitgliedschaft glaubhaft machen, so hat jede 
Kasse außerhalb des Sprengels der zuständigen Kasse unverzüglich 
Hilfe zu leisten und den Anspruchsberechtigten in Genuß der Lei
stungen zu setzen. 
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Vielfach richten sich die Beschwerden der Versicherten gegen die 
Art der Behandlung durch die Kassenärzte. Diese Beschwerden 
sollen erwähnt werden, wenngleich Material, das einen allgemeinen 
Schluß zuließe, nicht zur Verfügung steht. Es mag sein, daß die 
Tatsache, daß die Kassenärzte ihre Tätigkeit neben ihrer freien 
Praxis ausüben, sowohl den Ärzten als auch den behandelten Ver
sicherten das Gefühl einer Unterschiedlichkeit gibt und diesem Um
stand manche Reibungen zuzuschreiben sind. 

Anlaß zu wiederholten Beschwerden ist die Beibringung von 
p r i v a t ä r z t I ich e n Gutachten, deren Nichtanerkennung durch 
den Kassenarzt oft in den Versicherten das Gefühl wachruft, daß sie 
vom Privatarzt ihren Neigungen entsprechender behandelt und dia
gnostiziert würden. Wenngleich nicht verlangt werden kann, daß 
der Kassenarzt sich an Vorgutachten und Nebengutachten von 
Privatärzten unbedingt hält, sollte doch durch eine Vereinbarung 
innerhalb der ärztlichen Organisationen versucht werden, die Be
gutachtung "für Sozialversicherungszwecke" zu regeln. 

Schließlich muß noch auf die Tatsache verwiesen werden, daß 
manchmal die ärztlichen Gutachten über ein und denselben Ver
sicherungsfall innerhalb der verschiedenen Versicherungszweige 
ver s chi e den sind. Es kann ohne weiteres vorkommen, daß 
nach einem Betriebsunfall (besonders bei Beurteilung der Kausali
tät) vom Kassenarzt klipp und klar dem Versicherten ein Unfall
leiden 0 f f e n bescheinigt und bestätigt wird, während die ver
trauensärztliche Untersuchung durch die Unfallversicherung ein 
anderes Ergebnis zeigt. Ebenso kann es vorkommen, daß ein Ver
sicherter von der Krankenversicherung als arbeitsfähig abgeschrie
ben wird, während der Amtsarzt der Arbeitslosenversicherung ihn 
als weiterhin arbeitsunfähig vom Bezug der Arbeitslosenunter
stützung ausschließt. Nun werden ja widersprechende Gutachten 
nie zu vermeiden sein; was aber vermieden werden müßte, ist das 
im Versicherten wach werdende Gefühl, daß gerade der Arzt, der im 
konkreten Falle über die Anspruchsberechtigung zu entscheiden 
hat, weniger wohlwollend ist als der Arzt, der als momentan unbe
teiligter Dritter ein Gutachten ausstellt. Ärztliche Gutachten mehre
rer Versicherungszweige über ein und denselben Versicherungsfall 
sollten einvernehmlich gemacht werden. Doch ist klar, daß eine be
friedigende Lösung dieser Frage erst durch die Vereinheitlichung 
der gesamten Sozialversicherung erzielt werden kann und die mei
sten Beschwerden über die Begutachtung der Zerrissenheit der 
Sozialversicherung zuzuschreiben sind. 

Zahlreiche weitere Beschwerden richten sich gegen folgende Er
scheinung: Von ärztlicher Seite wird dem Versicherten eine Kassen-
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leistung empfohlen. Ist diese Leistung an eine Karenz- oder Warte
zeit gebunden, so stellt sich erst nachher anläßlich der wirtschafts
amtlichen Überprüfung heraus, daß das Mitglied auf diese Leistung 
gar keinen Anspruch hat; ganz besonders ist dies bei den Leistun
gen der erweiterten Heilfürsorge der Fall. Ohne zu bedenken, daß 
ein Rechtsanspruch auf solche Leistungen gar nicht besteht, haben 
viele Versicherte im Falle der nachträglichen Abweisung nunmehr 
das Gefühl der Verärgerung und glauben, daß ihnen Unrecht 
widerfahren sei - mögen sie auch vor der ärztlichen Verschreibung 
an die ihnen zustehende Leistung gar nicht gedacht haben. 

In Unkenntnis der Dis p e n s a t ion s n 0 r m verschreiben 
Ärzte manchmal Heilmittel, deren Verabreichung auf Kassenkosten 
vom Apotheker verweigert wird; es kommt aber auch vor, 
daß Ärzte dem Mitglied ein zugelassenes Heilmittel verschreiben 
und sich über dessen Heilwirkung nicht besonders günstig aus
sprechen, wobei sie betonen, daß es ihnen verboten sei, ein "besse
res" Mittel zu verschreiben. In dem Versicherten wird dadurch der 
Glaube an die Heilwirkung des verschiedenen Heilmittels erschüttert. 

Vielfach richtet sich die Kritik der Versicherten an der Heilmittel
hilfe der Krankenversicherten auch gegen die Nichtzulassung be
stimmter, bei anderen Versicherungsträgern verabreichten Medi
kamente. Eine einheitliche Medikamentenliste für all e Träger der 
Krankenversicherung wäre im Interesse der Einheitlichkeit der Ver
schreibung überaus notwendig. Dadurch würde verhindert werden, 
daß ein Versicherter erfahren muß, daß ein Heilmittel, das von 
seiner Kasse als nicht notwendig und ersetzbar bezeichnet wurde, 
von einer anderen Kasse ohne weiteres zugelassen wird. 

Die Versicherten machen sich das Bild über die Leistungsfähig
keit ihres Versicherungsträgers überhaupt in starkem Maße durch 
Ver g 1 e ich der Leistungen der einzelnen Institute. Eine mög
lichste Einheitlichkeit liegt im Interesse der Sozialversicherung selbst, 
doch darf sich diese Einheitlichkeit nicht auf die Mindestleistungen 
erstrecken. Aus der Behandlung der Frage der Bezahlung des Kran
kengeldes nach dem 28. Tage der Spitalsbehandlung und den vielen 
- 1 eid e raussichtslosen - Beschwerden von Versicherten, die 
dieses Krankengeld nicht erhalten, kann man am besten ersehen, 
welches Chaos durch die unterschiedlichen Grundsätze der einzelnen 
Kassen entsteht. In diesem Fall ist (durch den etwa gemeinsamen 
Spitalssaal) der Anreiz zum Vergleich der Leistungen allerdings be
sonders groß. 

Auch in der Frage der Kr a n k m eId u n g gibt es Beschwer
den der Versicherten. Ein Versicherter, der beispielsweise wegen 
seines Magenleidens die Kassenhilfe in Anspruch nehmen will, wird 
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von seinem Rayonsarzt zur fachärztlichen Feststellung der Diagnose 
gewiesen. Diese Feststellung erfordert einen derartigen Zeitauf
wand für den Versicherten, daß er während der Beobachtungszeit 
selbst beim besten Willen nicht dazu kommen kann, seiner Arbeit 
nachzugehen. Der Abschluß der oftmaligen Untersuchungen kann 
nun sehr leicht sein, daß der Versicherte nicht krank gemeldet wird 
und auch für die Zeit der Beobachtung nicht in Krankenstand ge
nommen wird. Das mag medizinisch gerechtfertigt sein, ist aber für 
den Versicherten, der nun in den Betrieb mit der Meldung kommen 
muß, daß er arbeitsfähig war und ist, überaus unangenehm. Es 
führt dazu, daß das nächstemal der Versicherte nicht wagt, Arbeits
stunden zu versäumen und Krankheiten allzu lang anstehen läßt: 
steht er doch vor der Gefahr, allzu rasch im Betrieb in den Ruf 
eines Simulanten zu kommen, der unbegründet die Arbeit versäumt! 

überhaupt ist in Einzelfällen die Krankmeldung und der Genuß 
der Leistungen an vielfache Formalitäten und an Zeitverlust ge
bunden. Es kann vorkommen, daß ein Versicherter, der beispiels
weise Plattfußeinlagen nach Maß braucht, folgenden Weg durch
machen muß: Rayonsarzt - Facharzt - Chefarzt - Facharzt, und 
nun werden erst die Maße für die Einlagen abgenommen. Es müßte 
nach Wegen gesucht werden, um solchen Laufereien ein Ende zu 
machen. Bei Errichtung von Am b u I a tor i e n müßte es möglich 
sein, durch einen einzigen Besuch des Versicherten sowohl die 
administrativen als auch die medizinischen Verfügungen und Er
hebungen vollständig zu Ende zu führen. 

Es sei noch der zahlreichen Beschwerden gedacht, die sich 
gegen Kassen richten, die die gesetzlichen Bestimmungen der Kran
kenversicherung nicht einhalten oder zu ungunsten der Versicher
ten schikanös ausüben. Bei den als Wahl kassen zugelassenen Ver
einskrankenkassen kommt es überaus häufig vor, daß Versicherte in 
niedrigeren Lohnklassen sind, als ihrem Verdienst entspricht. Nicht 
angemeldete oder unrichtig oder verspätet angemeldete Beschäfti
gungsverhältnisse werden von diesen Kassen nicht im Geiste der 
Legalversicherung gehandhabt, die dem Versicherten unbeschadet 
der erfolgten oder nicht erfolgten, richtigen oder nicht richtigen An
meldung das ihm zustehende gesetzliche Recht gibt. 

Die allgemeinen Erörterungen am Anfange dieser Darstellung 
gelten natürlich auch für die Arbeiterkrankenversicherung. Wohl 
ist durch Gesetz die Frage der Voraussetzungen, der Dauer und 
der Art der Anspruchsberechtigung in der Weise geregelt, daß 
Mindestbedingungen und Mindestleistungen festgesetzt sind. Es 
sollte aber von den Kassen bei der Durchführung des Gesetzes in 
größerem Maße als bisher billiges Recht angewendet werden. Unter-
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stützungsfonds in ausreichendem Maße, verstärkte Heilfürsorge
tätigkeit nicht bloß auf dem Gebiete der Anstaltspflege, sondern auch 
in der Hauspflege, vertragliche Überweisung an die Fürsorge der 
öffentlichen Körperschaften, Zuerkennung von Leistungen an Ver
sicherte, auch wenn auf Grund der gesetzlichen und statutarischen 
Bestimmungen keine Berechtigung besteht, die Besonderheit des 
Falles aber die Zuerkennung des gestellten Anspruches geboten er
scheinen läßt. Das Argument, daß durch solche freiwillige Leistun
gen der Kassen die - oben geforderte - Einheitlichkeit des Lei
stungssystemes wieder verschwinden würde und Mißverständnisse 
und Beschwerden überhand nehmen würden, ist für diesen Fall 
nicht anzuerkennen, da es sich um freiwillige Mehrleistungen han
delt, die als solche in jedem Einzelfall erklärt werden könnten. 

Zusammenfassend seien zum Punkt System und Leistungsniveau 
in der Arbeiterkrankenversicherung folgende B e s c h wer den 
der Ver sie her t e n wiedergegeben: 

1. Die heutige Unterversicherung, die die Geldleistungen der 
Krankenversicherung für einen großen Teil der Versicherten sehr 
niedrig hält, soll beseitigt werden. 

2. Für länger erkrankte Versicherte ist die Krankenversicherung 
überhaupt kein Schutz, da ihre Leistungen zeitlich begrenzt sind. 
Die Inkraftsetzung der Invalidenversicherung kann diesem Mißstand 
abhelfen. 

3. Die Krankenhilfe soll für einen Versicherten auch dann ge
wahrt sein, wenn er nicht an seinem ständigen Arbeitsort erkrankt. 

4. Die Arzthilfe und die Heilmittelhilfe ist einheitlich und mög
lichst zentral zu regeln, damit dem Versicherten Zeitverlust erspart 
wird und nicht das Bewußtsein unterschiedlicher Behandlung her
vorgerufen wird. 

5. Kassen, die sich über die gesetzlichen Mindestbestimmungen 
hinwegsetzen, sind durch die Aufsichtsbehörde zur Verantwortung 
zu ziehen. 

6. Die Kassen sollen über das gesetzliche Mindestmaß hinaus
gehende Mehrleistungen ausreichend erbringen. 

Die Versicherten haben zur Frage nach der zweckmäßigsten 
Organisation der Krankenversicherung ihre Stellungnahme in den 
letzten Jahren durch die gewaltigen fr e i will i gen K 0 n z e n
t rat ion engekennzeichnet. Auch von dem (im vorigen Abschnitt 
behandelten) Standpunkt der Leistungen aus ergibt sich die Forde
rung nach unbedingter organisatorischer Vereinheitlichung. Dabei 
soll die Vereinheitlichung der Sozialversicherung nicht bei Einheits-
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kassen (großen leistungsfähigen Instituten) stehen bleiben, sondern 
darüber hinaus in der Forderung nach Vereinheitlichung der gesam
ten Sozialversicherung gipfeln. Das Arbeiterversicherungsgesetz 
sieht vor, daß der Versicherte sämtliche Ansprüche nur mehr bei den 
Zahlstellen der Krankenkasse geltend machen kann. 

Wie umständlich für die Versicherten der heutige Zustand ist, 
sieht man am deutlichsten bei den Wa h I k ass e n, die ihre Tätig
keit als kleine Kassen auf ein Bundesland erstrecken. Bis ein Ver
sicherter eine Zahlstelle erreicht, dauert oft stundenlang; naturgemäß 
sind kleine Versicherungsträger, die sich über ein größeres Gebiet 
erstrecken, nicht imstande, alle jene Einrichtungen zu schaffen, die 
für die Versicherten wünschenswert sind. 

Vielfach wird von den Versicherten die eigenwirtschaftliche Ab
gabe von Heilmitteln und Heilbehelfen gewünscht. Ob dies durch 
den Kassenarzt oder durch eigene Ausgabestellen erfolgt, ist gleich
gültig; der Weg in die Apotheke ist durch die Art der Behandlung 
der Kassenmitglieder für die Versicherten ein unangenehmer. 

In diesem Zusammenhang soll auch eine Frage erörtert werden, 
die zu vielen Beschwerden Anlaß gibt. Ist ein Versicherungspflichti
ger von seinem Unternehmer zur Versicherung nicht angemeldet 
worden, warten viele Versicherungsträger mit der Erbringung der 
Geldleistungen, bis eine rechtskräftige instanzenmäßige Entscheidung 
ergangen ist; nicht selten wird in strittigen, nicht von vornherein 
klaren Fällen dem Versicherungspflichtigen auch der Bezug der 
Sachleistungen verweigert. Dem Versicherten steht nun bei der 
Krankenkasse gar kein Recht zu, die unterlassene Anmeldung selbst 
vorzunehmen oder das Verfahren zu betreiben. Die Krankenkassen 
haben weder die Verpflichtung, eine Anzeige des vermeintlich Ver
sicherungspflichtigen zur Kenntnis zu nehmen, noch seine Anmel
dung zur Kenntnis zu nehmen und bescheidmäßig zu erledigen. 
Andererseits entscheiden die politischen Behörden nur über "Streitig
keiten" zwischen Versicherungsträgern und Versicherten und stehen 
oftmals auf dem Standpunkt, daß, solange keine bescheidmäßige Ab
lehnung von der Krankenkasse erfolgt ist, eine solche Streitigkeit 
nicht vorliege. Der Versicherte muß daher die Strafanzeige machen 
und das Verfahren über seine Versicherungspflicht - ein reines Ad
ministrativverfahren - wird an den langwierigen Verlauf des Ver
waltungsstrafverfahrens gebunden. Im Geiste der Legalversicherung 
wäre es gelegen, daß der vermeintlich Versicherungspflichtige selbst 
eine rasche Entscheidung über seine Versicherungspflicht herbei
führen kann und in den Bezug der Leistungen tritt, wenn er das 
Beschäftigungsverhältnis glaubhaft machen kann. 
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Auch soll bei Ablehnung von Leistungen die Krankenkasse dem 
Versicherten einen Bescheid erteilen. Von dieser Bestimmung wird 
von vielen Versicherungsträgern nicht Gebrauch gemacht. Statt 
eines mit Rechtsmittelbelehrung versehenen Bescheides erhält der 
Versicherte bei Abweisung seiner Ansprüche vielfach eine als un
appellabel scheinende Mitteilung. Der Versicherte weiß in den 
meisten Fällen nicht, daß er das Recht hat, nun einen anfechtbaren 
Bescheid zu verlangen und unterläßt die kommissionelle oder 
schiedsgerichtliche Anfechtung der Entscheidung der Kasse. 

Die R e c h t s unk e n n t n i s auf dem Gebiete der Sozialversiche
rung ist überhaupt unerhört groß. Manche Versicherungsträger be
mühen sich ja um die Aufklärung und Belehrung ihrer Mitglieder; 
dies sollte aber selbstverständliche Pflicht aller Versicherungsträger 
sein. 

Z usa m m e n f ass end erg e ben s ich f 0 I gen d e V 0 r
schläge: 

1. Einheitliche Organisation der Krankenversicherung in großen 
Versicherungsträgern ; 

2. Schutz des nicht zur Versicherung angemeldeten Versicherten; 

3. ausreichende Belehrung der Versicherten über ihre Rechte aus 
der Krankenversicherung. 

Abschließend soll bemerkt werden, daß die Versicherten gegen
über dem Argument, daß manche dieser Forderungen die Kosten 
der Verwaltung erhöhen würden, darauf hinweisen können, daß 
die Kosten der Krankenversicherung stets bereitwillig von den Ver
sicherten übernommen wurden. In der heutigen Zeit, wo von 
mancher Seite die Ermäßigung der Verwaltungskosten der Kranken
versicherung verlangt wird, besteht Gefahr, daß diese Ermäßigung 
auf Kosten der Rechte des Versicherten gehen kann. Demgegenüber 
muß deutlich betont werden, daß, so ferne die Verbesserung der 
Leistungen dies erfordert, auch eine Erhöhung der administrativen 
Kosten in Kauf genommen wird. Schließlich ist die Krankenversiche
rung nichts anderes als ein großer Verteilungsapparat, der die rich
tigen Leistungen an die richtige Stelle zu bringen hat. Die Kosten, 
die dies verursacht, von vornherein als Unkosten zu bezeichnen, geht 
daher nicht an und wenn eine Erhöhung des Verwaltungsaufwandes 
im Interesse einer richtigeren Verteilung notwendig erscheint, so 
liegt dies im Interesse der Versicherten. Dies selbst in Zeiten, wo 
von vielen Seiten einem unbedingten Abbau der Verwaltungskosten 
das Wort geredet wird. 
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2. Die Arbeiterunfallversicherung. 

Der Per s 0 ne n k r eis der Unfallversicherung ist im wesent
lichen ein engerer als der der Krankenversicherung_ Die Tatsache, 
ob ein Ventilator vorhanden ist, entscheidet in manchem Betriebe 
die Versicherungspflicht Es ist ungeheuerlich, daß eine große An
zahl von Arbeitern, die in Kleinbetrieben oder nicht gewerbsmäßigen 
Betrieben beschäftigt sind, von der Unfallversicherung ausgeschlos
sen ist Da dies in den meisten Fällen weder die betreffenden Un
ternehmer noch die betreffenden Arbeiter wissen, lassen sie sich 
auch die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung entgehen_ Vor 
allem muß verlangt werden - wie dies das Arbeiterversicherungs
gesetz auch vorsieht -, daß sämtliche Krankenversicherten auch 
unfallversichert sind_ 

Zweck der Unfallversicherung ist die Versicherung der Ar be i
te r; heute ist die Unfallversicherung vor allem eine Versicherung 
der Unternehmer gegen zivilrechtliehe Schadenersatzansprüche der 
Verletzten_ Die Unfallversicherungsgesetzgebung schließt - abge
sehen vom äußerst seltenen Fall des vorsätzlichen Verschuldens -
Ansprüche des Verletzten an den Unternehmer 
aus, auch wenn der Unfall die Folge einer durch grobe Fahrlässig
keit oder schweres Verschulden herbeigeführten Gefährdung des Ar
beiters ist Es ist nicht einzusehen, warum an dieser Bestimmung der 
Unfallversicherungsgesetzgebung (auch im Arbeiterversicherungs
gesetz) festgehalten wird_ 

Der Beg r i f f des Arbeitsunfalles hat durch die Praxis der Un
fallversicherungsanstalten bereits einen weiteren Inhalt erhalten, als 
zur Zeit des Inkrafttretens des Unfallversicherungsgesetzes_ Den
noch klagen viele Versicherte über die Art der ärztlichen Begut
achtung in der Frage der Kausalität (besonders bei Bruchleiden) und 
der Schätzung des Grades der Erwerbsminderung_ Doch dürften 
auf diesem Gebiete der Sozialversicherung die Klagen der Unfall
verletzten nie verstummen_ Der Mangel einer Invalidenversicherung, 
durch die die Berufsinvaliden berentet werden, gibt jetzt den Klagen 
dieser von der Unfallversicherung Abgewiesenen eine menschliche 
Berechtigung_ 

Viel zu eng gefaßt ist auch der Begriff der B e ruf s k r a n k
he i t Die Erweiterung der Liste der Berufskrankheiten ist eine in 
Versichertenkreisen oft gehörte Forderung_ 

Die U n te r ver sie her u n g macht sich auch in der Unfall
versicherung für die Versicherten sehr ungünstig bemerkbar. Eine 
Vollrente von S 133,- monatlich kann dem gänzlich erwerbs
unfähigen Arbeiter, dessen Verdienst S 2400,- übersteigen mußte, 
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damit er eine Rente wenigstens in dieser Höhe erhält, nicht die 
Existenzmöglichkeit gewähren. 

Besonders bei den Berufskrankheiten wirkt sich die geringe Höhe 
der Renten gefährlich aus: die berenteten Versicherten können von 
den Rentenbeträgen nicht leben und üben daher neben der Rente 
ihren Beruf aus, durch den sie weiteren Gefährdungen ausgesetzt 
sind; 

Seit dem Jahre 1928 ist den Unfallversicherungsanstalten die Er
stattung freiwilliger Mehrleistungen verboten; ebenso dürfen an die 
Versicherten keine Rentenvorschüsse ausbezahlt werden. Diese Be
stimmung birgt, starr angewendet, viele Härten in sich. 

Fürcherlith ist das Unrecht, das an den Verletzten begangen 
wurde, deren Rentenansprüche zwar bestehen, die aber wegen 
zwischenstaatlicher Schwierigkeiten oder mangels zwischenstaat
licher Übereinkommen ihre Renten nicht angewiesen erhalten. Daß 
in den meisten Fällen das Verschulden nicht oder nicht bloß auf 
österreichiseher Seite liegt, ist für diese Unfallverletzten kein Trost. 
Die Zahl der Unfallverletzten, die von einer an die Sukzessions
staaten gefallenen Unfallversicherungsanstalt die Liquidierung ihrer 
Renten erwarten, ist nicht gering. Der endliche Abschluß der 
zwischenstaatlichen Verhandlungen wird von vielen Unfallverletzten 
herbeigesehn t. 

Aber auch die Rentner, die von der Vorkriegszeit auf dem 
Gebiete der heutigen Republik einen Arbeitsunfall erlitten, sind 
teilweise um ihre Rechte gekommen. Die Rentenaufwertung 
erfolgte staffelweise und umfaßte nicht alle Renten, die Kleinrentner 
wurden mit minimalen Beträgen abgefertigt. 

Eine der Bestimmungen, die am meisten mißverstanden und c) Organi-
sation und 

bekämpft wird, ist die Verjährungsfrist für den Fall des Unterlassens Verwaltung 

der Unfallanzeige. Es wäre wohl billig, diese Frist, wie es in einigen 
Fällen durch liberale Praxis der Anstalten und schiedsgerichtliche 
Erkenntnisse bereits gehandhabt wurde, von dem Tage an laufen 
zu lassen, an dem sich der Unfallverletzte der UnfaIIfolgen 
bewußt wird. 

Eine wesentliche Erleichterung im Verkehr der Unfallverletzten 
mit der Versicherungsanstalt wird das Arbeiterversicherungsgesetz 
bringen. Der Verletzte wird seine Ansprüche durch die Kranken
kasse geltend machen. 

Zusammenfassend ergeben sich in der Arbeiterunfallversicherung d)fusammen-

folgende kritische Meinungen unter den Versicherten: Krl~it:u~~d 
Wünsche 

1. Ausdehnung des Personenkreises auf alle Krankenver-
sicherten; 
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2. Wiederherstellung der zivilrechtlichen Schadensersatzpflicht 
des Unternehmers im falle grober fahrlässigkeit und schweren 
Verschuldens ; 

3. Ausdehnung der Liste der Berufskrankheiten; 
4. Inkraftsetzung der Invalidenversicherung; 
5. Behebung der Unterversicherung; 
6. Gewährung von Mehrleistungen durch die Unfallversiche

rungsanstalten ; 
7. Aufwertung der noch nicht aufgewerteten Altrentner ; 
8. endgültiger Abschluß der nun schon Jahre dauernden 

Liquidierungsverhandlungen über den Rentnerstock im zwischen
staatlichen Verkehr der Sukzessionsstaaten. 

c. Die Angestelltenversicherung. 
Bevor auf die vorgeschriebene Systematik der Darstellung ein

gegangen wird, muß einer Beschwerde gedacht werden, die immer 
wieder in Angestelltenkreisen auftaucht: Das An g e s tell t e n
versicherungsgesetz ist für die meisten Ange
s tell t e n ein e Geh e i m w iss e n s c h a f t. Seine schwierige 
und unklare Sprache, der unübersichtliche Aufbau und die Zerrissen
heit der inhaltlichen Darstellung lassen die meisten Angestellten, 
besonders in der Pensionsversicherung, ganz im unklaren. Ob und 
wann ein Versicherter Anspruch auf eine Rente aus der Pensions
versicherung hat, ist das Ergebnis einer für den Versicherten selbst 
nie mit Sicherheit anzustellenden langwierigen Berechnung. 

a) Zweck und Es kommt immer wieder vor, daß Angehörige einzelner Berufs-
Ausdehnung 

gruppen mit der Begründung, sie leisten AngesteIltendienste, Auf-
nahme in die Angestelltenversicherung fordern. Die fassung des 
§ 1, A.-V.-G., gibt Personen, die der Arbeiterversicherung unter
liegen, den Anreiz zu glauben, daß ihre Tätigkeit die Versicherungs
pflicht nach dem Angestelltenversicherungsgesetz begründe. Dabei 
ist die Judikatur der Verwaltungsbehörden in der Beurteilung der 
Bedingungen des § 1 ziemlich streng und legt diesen Paragraph 
äußerst einschränkend aus. Die Beschwerden der Personen, die sich 
ungerechtfertigt aus der Angestelltenversicherung ausgeschlossen 
glauben, sollten vermerkt werden. 

Der Kreis der familienversicherten ist, wenngleich er schon in 
seiner jetzigen Ausdehnung als ein umfangreicher bezeichnet werden 
kann, eng gezogen. Der österreichische Eherechtswirrwarr und die 
fassung des § 3, Abs. 2, Punkt 1, des Angestelltenversicherungs
gesetzes schließen die Dispensehegattin von einem großen Teil der 
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Ansprüche aus und Punkt 5 gibt der Lebensgefährtin des Ver
sicherten nur die geringen Rechte der Wirtschaftsführerin. Nach 
der Praxis einzelner Versicherungsträger ist eine Familienversiche
rung der EItern nur dann möglich, wenn diese "in" der Hausgemein
schaft des Versicherten leben, d. h. dieser also der Hauptmieter 
sein muß. Da die Überprüfung der Voraussetzungen der Familien
versicherung oftmals erst im Zuge oder aus Anlaß von Leistungen 
erfolgt, bedeutet die Aberkennung der Familienangehörigeneigen
schaft für die Versicherten oft unliebsame Enttäuschungen. Be
deutet doch die Anmeldung zur Familienversicherung, die gut
gläubig im Bewußtsein der Berechtigung erfolgt, und die Annahme 
dieser Anmeldung noch nicht die Anerkennung des rechtlichen 
Anspruches. 

Wie in der Arbeiterkrankenversicherung führen auch in der 
Angestelltenkrankenversicherung die Mitglieder Klage über das 
Fehlen der Naturalarzthilfe in Wien für Familienangehörige. 

Vielfach werden auf diesem Gebiete ähnliche Beschwerden laut 
wie in der Arbeiterkrankenversicherung. Besonders auf die zu 
Punkt 4 der Zusammenfassung gegebenen Ausführungen sei an 
dieser Stelle verwiesen, da in vieler Hinsicht die Dinge ähnlich 
liegen. 

Besondere AngesteIItenbeschwerden jedoch, die hervorgehoben 
werden müssen, sind die nach Bezahlung des Krankengeldes auch 
in der eIsten Zeit der Erkrankung. Für den Versicherten bedeutet 
eine Erkrankung unter allen Umständen eine Erhöhung seiner 
Auslagen; erhöhte Einnahmen wären daher ohneweiters gerecht
fertigt. Außer dieser Erwägung spricht noch eine Unannehmlich
keit gegen den derzeitigen Zustand: Dadurch, daß die Kassen in 
den ersten vier Wochen überhaupt kein, in den nächsten zwei 
Wochen nur das halbe Krankengeld bezahlen, hat sich bei vielen 
Unternehmern der Glaube verbreitet, daß es für den Versicherten 
ohneweiters möglich sei, sich für kürzere Zeit krank zu melden; 
sei doch die Kasse an der Verhinderung mutwilliger Krankmeldun
gen nicht interessiert. Angestellte wagen daher oftmals nicht, in 
den Krankenstand zu treten, da sie bei kürzerer Erkrankungsdauer 
einen für den Dienstgeber plausiblen Nachweis der Erkrankung, 
wie er früher die anerkannte Krankmeldung war, nicht erbringen 
können. 

Geradezu unheilvoll aber wird der derzeitige Zustand für 
jemanden, der zwar dem Angestelltenversicherungsgesetz, nicht 
aber dem AngesteIItengesetz unterworfen ist. Ist seine Angestellten
qualität fraglich, muß er, bevor er ein Anrecht auf Leistung des 
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Krankengeldes hat, vorerst den Unternehmer auf Bezahlung des 
Entgeltes klagen. Erst hernach bekommt er das Krankengeld. 

Die Begrenzung der Beitrags- und Bemessungsgrundlage mit 
400 S bedeutet, daß für die älteren Angestellten mit höheren Ein
kommen die Renten der Pensionsversicherung derart geringfügig 
sind, daß sie den Anfall der Altersrente hinausschieben. Zweifellos 
stellt dies nicht bloß eine Härte gegen die alten Versicherten dar, 
die für jahrelang bezahlte Prämien unzureichende Renten erhalten, 
sondern bedeuten auch für die jüngeren Versicherten eine Gefahr, 
da der Arbeitsmarkt durch den Abgang der Rentner nur ungenügend 
entlastet wird. 

Besonders in der Angestelltenversicherung wäre im Interesse der 
Versicherten eine organisatorisch und administrativ einheitliche 
führung der Geschäfte der Versicherung geboten. Daß ein Buch
halter, der von einem Handels- in einen Industriebetrieb kommt, 
seine Versicherungszuständigkeit wechselt, bedeutet trotz der stark 
uniformierten Leistungen und Verfahrensvorschriften für diesen 
viele Umständlichkeiten. 

Zusammenfassend ergäben sich also folgende Be s c h wer den 
und W ü n s ehe: 

1. Die überaus unklare fassung des Angestelltenversicherungs
gesetzes erschwert den Versicherten die Kenntnis des Gesetzes und 
die Verwirklichung ihrer Rechte; 

2. die familienversicherung der Dispensehegattin und der 
Lebensgefährtin sowie der Eltern ist eindeutig in dem Sinne zu 
regeln, daß diese Angehörigen voll anspruchsberechtigt sind; 

3. die Arzthilfe und die Heilmittelhilfe ist einheitlich und mög
lichst zentral zu regeln; die ambulatorische Behandlung soll aus
gebaut werden; 

4. Krankengeld soll auch bei kurzfristigeren Krankheiten gewährt 
werden; 

5. die Grenze für die Beitrags- und Bemessungsgrundlage ist 
zu erhöhen; 

6. Schaffung einheitlicher großer Versicherungsträger in der 
Krankenversicherung. 
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A. Einleitung. 

Ein Referat für den ÖKW-Krankenkassen- und Versicherungsaus
schuß kann keineswegs eine umfassende Kritik der österreichischen 
Sozialversicherung enthalten, muß sich vielmehr darauf beschränken, 
in den einzelnen Versicherungszweigen die aktuellsten Probleme 
herauszugreifen. Obzwar in dem vom Ausschuß angenommenen Ar
beitsprogramm eine Trennung zwischen der Kritik, also den konkreten 
Beschwerden gegen das heutige System und den Vorschlägen zur 
Verbesserung des heutigen Systems vorgesehen ist, möchte ich doch 
an dieser Einteilung nicht festhalten, weil sie zweifellos zu einer 
Zerreißung der einzelnen Materien führen muß, will vielmehr tun
liehst gleich an die Kritik die Vorschläge zur Verbesserung an
knüpfen. 

Ich möchte zunächst die Krankenversicherung, Unfallversiche
rung, Arbeitslosenversicherung und Angestelltenversicherung behan
deln und dann auch noch einen kurzen Abschnitt der Alters- und 
Invaliditätsversicherung der Arbeiter widmen, die bekanntlich vom 
Nationalrat bereits zum Beschlusse erhoben, aber einstweilen noch 
nicht in Kraft gesetzt worden ist. 

Ich habe mich bemüht, bei den einzelnen Versicherungszweigen 
mich an die im Arbeitsprogramm angeführten Punkte zu halten, 
doch konnten diese nicht immer genau eingehalten werden. 

B. Die Krankenversicherung. 
I. Der Versichertenkreis. 

für den Versichertenkreis spielt hier naturgemäß in erster Linie 
die frage der Ein kom m.e n s g ren z e'eine besondere Rolle. Man 
mag über die Zweckmäßigkeit einer Einkommensgrenze in der So
zialversicherung verschiedener Ansicht sein, zweifellos ist, daß zu
mindest bei Einkommen über ein bestimmtes Ausmaß hinaus an Stelle 
der für die große Menge entsprechenden Versicherung eine Sonder
versicherung weitaus zweckmäßiger wäre, welche lediglich bei be
deutenderen Zwischenfällen dem Versicherten in einer für seine 
Lebenshaltung geeigneten Weise beizuspringen hätte. 

Ich möchte hier auch gleich einige Bemerkungen über die frage 
"Sparzwang" oder "Sozialversicherung" einfügen. Ich halte persön
bch das Zwangssparsystem nicht für die allein seligmachende form, 
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glaube vielmehr, daß eine richtig reformierte Zwangsversicherung, 
ergänzt durch eine auf dem Sparzwang beruhende Katastrophen
versicherung, für die Schichten mit höherem Einkommen wohl der 
richtigste Weg wäre. 

Ein solcher Versuch schiene mir um so leichter zu machen, als die 
großen Gefahren, welche man nicht ganz unberechtigterweise bei 
einer versuchsweisen Einführung des Zwangssparsystems an Stelle 
der gesamten Zwangsversicherung befürchtet, bei der Einführung 
dieses Systems für einen von vorne herein beschränkten, wirtschaft
lich besser situierten und intellektuell höher stehenden Kreis von 
Versicherten gewiß nicht gegeben wären. 

Im Zusammenhange mit der Einkommensgrenze möchte ich auch 
die oft berührte frage der U n t e r ver sie her u n gerwähnen, 
die bei uns so oft als Begründung gegenüber verschiedenen Vor
würfen, z. B. bezüglich übermäßiger Ausdehnung der Natural
leistungen, bezüglich der relativen Höhe der Verwaltungskosten usw. 
herhalten muß. Ich möchte hier darauf verweisen, daß bekanntlich 
vor dem Kriege der höchste anrechenbare Tag~sverdienst 4 K be
tragen hat, daß somit die gegenwärtig höchste Lohnklasse, die alle 
Verdienste über 6 S umfaßt und für die ein durchschnittlicher täg
licher Arbeitsverdienst von S 7,20 gilt, keineswegs als untervalori
siert gelten kann. 

Ei BesondJre Einige be s 0 n der e G r u p p endes Versichertenkreises 
v!~fi~~~rte~~ möchte ich noch herausgreifen: vor allem die He im a r bei t e r, 

kreises in deren Kreisen sich selbst immer wieder die Abneigung gegen 
einen Versicherungszwang zeigt, bei welchem auch die Erfassung 
und Anmeldung der Versicherten auf vielfache Schwierigkeiten stößt 
und bei denen wohl zweifellos die Einführung der Versicherungs
berechtigung an Stelle des Versicherungszwanges die viel zweck
entsprechendere form wäre. Eine zweite derartige Gruppe, für 
welche die voran geführten Argumente noch viel stärker gelten, 
sind die Hau s geh i I fe n: deren Versicherung kostet den Dienst
gebern sehr respektable Summen, um so mehr, als diese fast nie
mals von dem Abzugsrecht gegenüber den Hausgehilfen Gebrauch 
machen und sie bietet den Versicherten in den seltensten fällen 
brauchbare Leistungen; denn in jedem Haushalt, in dem es irgendwie 
möglich ist, sorgt bei leichteren Erkrankungen der Dienstgeber 
selbst für die notwendige ärztliche Hilfe, bei schwereren Erkran
kungen ist die Unterbringung im Spital naturgemäß die Regel und 
für diese Fälle hat die alte Dienstboten-Krankenkasse wenigstens 
in Wien vollkommen ausgereicht. Ganz unsinnig ist aber die Be
zahlung eines Krankengeldes an die Hausgehilfen, das in der Praxis 
immer nur einer vollkommen ungerechtfertigten Prämie an den er-
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krankten Hausgehilfen gleichkommt. Dabei kommt die Verwaltung 
dieser Versichertengruppe im Hinblick auf die enorme Zahl von 
Dienstgebern mit fast ausnahmslos nur einem Versicherten unver
hältnismäßig teuer, so daß die Ab sc h a f fun g des Ver s ich e
rungszwanges für die Hausgehilfen sicherlich 
nur eine Rationalisierung für alle Beteiligten 
bedeuten würde. 

Wie der allzu allgemeine Versicherungszwang überhaupt auf 
Abwege führt, möchte ich noch an der Gruppe der vor übe r
gehend und aushilfsweise mit geringfügigen 
Die n s t1 eis tun gen b e s c h ä f ti g t e n Per s 0 n e n nach
weisen. Es gibt - besonders in der Großstadt und ganz besonders 
zu Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit - zweifellos kleine Dienst
leistungen, die sich gewiß nicht als berufsmäßig darstellen 
und für die eigentlich kein richtiges Arbeitsentgelt, sondern 
eine eher als Trinkgeld zu bezeichnende Gegenleistung geboten 
wird. Ich erwähne hier Dienstleistungen, wie die der Milch
austräger, gelegentlicher Verladungsarbeiter, Holzschneider, Paket
träger, Reinigungsarbeiter u. dgl. m., Arbeiten, deren Durchführung 
eigentlich unmöglich gemacht wird, wenn sie durch die Kranken
versicherungspflicht belastet werden. Unser Krankenversicherungs
gesetz hat zwar die Moglichkeit von Ausnahmen für derartige Be
schäftigungen vorgesehen, die Regierung hat aber scheinbar aus 
übergroßer Ängstlichkeit, es könnte das Prinzip der Versicherungs
pflicht dadurch gestört werden, nur solche Ausnahmsbestimmungen 
erlassen, welche auf die vorerwähnten Gruppen keine Anwendung 
finden können. Es wäre hoch an der Zeit, daß man im Interesse der 
davon betroffenen Gelegenheitsarbeiter auch hier endlich die Be
freiung von der Versicherungspflicht statuiert. 

11. Das System der Zwangsversicherung. 

Wenn ich nun das ge gen w ä r t i g e S y s t emu n s e r e r 
Z wa n g s ver s ich e run g kritisiere, so möchte ich vor allem auf 
eine Tatsache verweisen, die vielfach vollständig übersehen wird. Die 
Zeit der Geldentwertung hat die Krankenkassen naturgemäß zu einem 
immer größeren Ausbau der Naturalleistungen gebracht. Damals, als 
die Aufwertung der Geldleistungen mit der Inflation nicht Schritt 
halten konnte, war dies vielleicht auch der richtige Weg, um den Ver
sicherten halbwegs entsprechende Leistungen zu bieten. Als aber 
nach der Stabilisierung unserer Währung allmählich auch die Geld
leistungen wieder nachrückten, wurde nicht darangegangen, die 
Naturalleistungen wieder einzuschränken, obzwar es vollkommen 
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klar ist, daß eine solche Ausdehnung der Krankenversicherung nach 
beiden Richtungen hin für unseren verarmten und wirtschaftlich 
schwachen Staat untragbar ist. 

Ich möchte hiezu auch einige Ziffern anführen. Während vor dem 
Kriege die Sachleistungen nur ungefähr 42 % der Gesamtversiche
rungsleistungen ausgemacht haben, betrugen sie im Jahre 1928 be
reits 51 %, sind also gegenüber der Vorkriegszeit im Verhältnis 
zu den Geldleistungen um mehr als 20 % angestiegen. 

\. Die Haupt- Die Hau p t feh 1 erd erg e gen w ä r t i gen K r a n k e n-
fehler der . h 1· . E ht . ·t·· Krankenver- ver s I cer u n g legen memes rac ens emerse! s m emer ganz 
s~herUng bedeutenden Inanspruchnahme der Krankenkassen durch B aga t e 11-

a~pr~~h~~~n- 1 eis tun gen, andererseits in der Möglichkeit der skrupellosen 
~~~ ~~~~~~~~= Aus n ü t z u n g der Versicherungseinrichtungen durch die Kassen-

rungen mitglieder. Auch hier möchte ich einige Ziffern anführen, die ich 
größtenteils den amtlichen Statistiken, teilweise auch dem Buch 
"Sozialversicherungsreform" von Dr. Wettingen, Jena 1931, ent
nommen habe. In den Vereinigten Staaten von Amerika, das 
bekanntlich keine zwangsweise Krankenversicherung kennt, er
krankt jeder Arbeiter nur jedes fünfte Jahr auf durchschnittlich 
35 Tage. In Deutschland erkranken hingegen nach der Statistik 
1929 jedes Jahr 60% der Versicherten, also jeder Arbeiter 
öfters als jedes zweite Jahr, und zwar für durchschnittlich 
29 Tage. Die gleichen Ziffern der österreichischen Statistik zeigen 
uns, daß rund 51 % der Mitglieder alljährlich erkranken, mit einer 
Krankheitsdauer von durchschnittlich 21 Tagen. Wenn also auch 
die Verhältnisse bei uns noch etwas günstiger liegen als in Deutsch
land, so zeigt doch ein Vergleich mit der Vorkriegszeit ein ganz 
erschreckendes Ansteigen der Erkrankungen wie auch der durch
schnittlichen Krankheitsdauer, da im Jahre 1912 von 100 Mitgliedern 
nur 39 mit einer durchschnittlichen Dauer von 17 Tagen erkrankt 
sind. Die Morbiditätsziffer (die Zahl der auf ein Mitglied im Durch
schnitt pro Jahr entfallenden Krankheitstage) hat vor dem Kriege 
9 und im Jahre 1928 bereits 15 betragen. 

Da nun im allgemeinen von einer Verschlechterung der Volks
gesundheit gewiß nicht gesprochen werden kann - eine solche Be
hauptung wäre ja auch ein Beweis dafür, daß die für die Sozial
versicherung immer wieder ins Treffen geführte Verbesserung des 
Gesundheitszustandes eines Volkes tatsächlich nicht erreicht wird -, 
so kann nur eine ganz bedeutend verstärkte und ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme der Kasseneinrichtungen als Erklärung für die 
vorgenannten Tatsachen herangezogen werden. 

Dies trifft auch nach den ärztlichen Beobachtungen zu. Ich 
möchte auch hier wieder zunächst auf Deutschland verweisen, wo 

260 



nach der bekannten Broschüre von L i eck erfahrene Kassenärzte 
rund zwei Drittel aller ärztlichen Leistungen in der Krankenver
sicherung für überflüssig schätzen. Aber selbst wenn man bedenkt, 
daß solche Schätzungen mehr gefühlsmäßiger Natur sind und wenn 
man sie daher mit der gebührenden Vorsicht aufnimmt, so dürfte 
doch mit Recht behauptet werden können, daß vielleicht 30 % aller 
Krankenversicherungsleistungen unnötig sind und daher vollständig 
unproduktiv und zwecklos geopfert werden. Es ist wohl nicht ge
rade ein Zufall, daß die vorerwähnte Steigerung des Erkrankungs
prozentes in österreich von 39 auf 51 mit diesem 30%igen Leer
lauf rechnungsmäßig fast genau übereinstimmt. 

Auch die deutschen Erfahrungen mit der Notverordnung zeigen 
eine auffallende übereinstimmung mit diesen Tatsachen. Durch Ei n
f ü h run g der K r a n k e n s c h ein - G e b ü h r ist die Kassen
praxis um 30 bis 40 % zurückgegangen; inzwischen ist allerdings 
bereits wieder eine steigende Inanspruchnahme festzustellen, doch 
kann auch derzeit noch mit einem Rückgang von 25 bis 30 % ge
rechnet werden, was wohl wieder eine Bestätigung für die Richtig
keit der früher erwähnten Schätzungen von den überflüssigen Ver
sicherungsleistungen beinhaltet. 

Ein weiterer schwerer fehler des heutigen Systems liegt zweifel- b) Doppel
bezuge 

los in der Möglichkeit von D 0 P P e I be z ü gen von Ar bei t s-
e n t gel t n e ben dem K r a n k eng eid. 

Der § 1154 b a. b. G.-B. ist zwar - zumindest in der Indu
strie - der Hauptsache nach durch Kollektivverträge dahin abge
ändert worden, daß an Stelle des vollen Krankenentgeltes nur das 
halbe Entgelt, dafür aber durch längere Zeit gezahlt wird. Da aber 
die meisten Krankenkassen von der gesetzlichen Möglichkeit, daß 
das Krankengeld auch für drei oder weniger Tage gewährt werden 
kann, Gebrauch machen, sind die Doppelbezüge heute fast zur 
Regel geworden; dies noch besonders durch die zweifellos irrige 
Auslegung des Gesetzes, welches diese Möglichkeit der 'Kranken
geldgewährung nur dann gibt, falls dem Erkrankten für diese Zeit 
kein Anspruch auf Bezug des Entgeltes zusteht, die jedoch so aus
gelegt wird, daß sich diese Voraussetzung nur auf den Bezug des 
vollen Entgeltes bezieht und daher im Hinblicke auf die früher er
wähnten kollektivvertraglichen Vereinbarungen praktisch nur wenig 
wirksam wird. 

Ein weiterer Hauptfehler liegt noch in der z u s ta r k e n Au s- c) Freiwillige 

d e h nun g der M ehr lei s tun gen. Der Gesetzgeber wollte lei~~~~en 
hier den autonomen Verwaltungen der ,Krankenkassen freien Spiel-
raum lassen, hat jedoch dabei übersehen, die Möglichkeit der Ge-
währung von Mehrleistungen an die Voraussetzung einer günstigen 
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finanziellen Situation der Kasse zu knüpfen, so daß heute vielfach 
Krankenkassen, die sich notorisch in Notlage befinden, aus den durch 
den Ehrgeiz ihrer Leitungen einmal eingeführten Mehrleistungen 
nicht mehr herauskommen und damit eine Sanierung unmöglich 
machen. 

Ich möchte nun kurz aufzeigen, durch welche Maßnahmen nach 
meiner Ansicht den vorbezeichneten Hauptfehlern unserer Kranken
versicherung abgeholfen werden kann. 

Einfügen möchte ich, daß die wirtschaftlichen Hauptkörper
schaften schon oft den Ruf nach einer Beseitigung von Mißbräuchen 
in unserer Sozialversicherung erhoben haben, daß aber dieser Ruf 
vielleicht in absichtlichem Mißverstehen meist damit beantwortet 
wird, daß Simulationen auf jedem Gebiete der Sozialversicherung 
durch zweckmäßige administrative Maßnahmen fast gänzlich ausge
schaltet werden können und daher bei guter Verwaltung praktisch 
genommen überhaupt keine Rolle spielen. Wir meinen aber unter 
"Mißbräuchen" keineswegs nur die zugegebenermaßen weniger 
häufigen Fälle, in denen die bestehenden Vorschriften planmäßig 
umgangen werden, sondern wir verstehen unter Mißbräuchen auch 
alles, was zwar durch die gegenwärtigen Vorschriften gedeckt ist, 
sich aber unseres Erachtens als ein Mißbrauch des Versicherungs
gedankens oder, sagen wir richtiger, als ein K 0 n s t r u k t ion s
feh I e r i n den b e s te h end enG e set zen darstellt. 

2. Maß nah- Maß nah m e n zur B e sei t i gun g sol c her K 0 n-
rnen zur Be-
hebung der S t r u k t ion s feh I e r sind: 
Hauptfehler 

1. Die Einführung einer I ä n ger e n a b sol u t e n Kar e n z
fr ist für die Krankengeldzahlung. 

Ich verweise hier darauf, daß die deutsche Reichsnotverordnung 
eine dreitägige absolute Wartefrist eingeführt hat und daß Frank
reich seit der Reform von 1930 das Krankengeld erst vom sechsten 
Krankheitstage an bezahlt. 

2. Die Her a n z i e h u n g der Ver s ich e r t e n zur M i t
t rag u n g der K 0 s t e n der ärztlichen Hilfe, der Heilmittel und 
sonstiger Heilbehelfe, wobei es gewiß möglich erscheint, in An
lehnung an die deutsche Notverordnung und deren neuerlich erfolgte 
Revision wirtschaftlich besonders schwache Personengruppen, wie 
Arbeitslose, schwer verletzte Unfallsrentner u. dgl., von einer solchen 
Mitzahlung zu befreien. 

Diese Mittragung der Kosten für Arzt und Heilmittel stellt nach 
dem Gutachten zahlloser Fachleute den sichersten und billigsten 
Schutz der Krankenkassen gegen eine übermäßige Inanspruchnahme, 
und zwar sowohl seitens des Mitgliedes direkt als auch gegen die 
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gefürchtete überarztung dar. Und eine solche Mitbeteiligung der Ver
sicherten - mag sie nun durch eine Arzt- und Medikamentengebühr 
in einheitlicher Höhe oder wenigstens bei gewissen Leistungen in 
einer prozentualen Mitzahlung des Versicherten bestehen - ist 
unbedingt nötig, wenn die von mir früher dargelegte, zweifellos 
in weitem Maße vorhandene übermäßige und zwecklose Inanspruch
nahme von Versicherungsleistungen endlich beseitigt werden soll. 

3. Be sei t i gun g je der D 0 P pell eis tun g, sei es durch 
Aufhebung des § 1154 b, sei es durch Änderung der Bestimmungen 
des Krankenversicherungsgesetzes, wobei gleichzeitig auch eine Ein
schränkung des Krankengeldes auf Arbeitstage durchzuführen wäre. 

4. Ein s c h r ä n k u n g der M e h r1 eis tun gen. Diese sollen 
überhaupt nur bei einer günstigen finanziellen Situation der Kasse 
möglich sein, worüber ich noch bei den Bestimmungen über die Bei
tragshöhe einen Vorschlag machen werde, ferner durch die Einschrän
kung des Kreises der mittelbar Versicherten, sowohl in der Höhe als 
auch der Dauer der Leistungen an diese Personen, durch verstärkte 
Heranziehung zur Mittragung der Kosten aller Mehrleistungen, 
insbesondere auch der erweiterten Heilfürsorge, wobei es keines
wegs zweckmäßig erscheint, bei den Mehrleistungen einen Ersatz 
eventueller Auslagen der Versicherten in einem weiteren Ausmaß 
als höchstens 70 % zu leisten bzw. notwendig, die Mitglieder zur 
Tragung der Kosten dieser Leistungen in einem Ausmaß von 
wenigstens 30 % des der Kasse erwachsenden Aufwandes heran
zuziehen. 

Hieher gehört auch die Frage der sogenannten Kr a n k h e i t s
ur 1 a u b e. 

Diese sind schon, rechtlich genommen, eine höchst unklare 
Angelegenheit, die meist nur dazu führt, daß der betreffende Ver
sicherte in demselben Jahre einen Urlaub auf Kosten der Kasse und 
einen auf Kosten des Dienstgebers absolviert. Sie bedeuten aber auch 
praktisch in der bisherigen Form der Durchführung vielfach nur 
einen Mißbrauch und entspringen einerseits dem bei jeder Ver
sicherung nicht unbegreiflichen Bestreben der Mitglieder, möglichst 
viel herauszuholen, andererseits dem Bestreben der Ärzte, in un
klaren Fällen den lästigen Patienten mit dem Antrag an den Chef
arzt auf Gewährung eines Krankheitsurlaubes abzuschütteln. Meines 
Erachtens darf es daher sogenannte Krankheitsurlaube zum freien 
Aufenthalt überhaupt nicht geben, die Unterbringung in Heimen 
oder Anstalten der Kasse ist aber nur dann zulässig, wenn das 
betreffende Mitglied noch arbeitsunfähig ist und der Heimaufent
halt eben zur Abkürzung des Krankenstandes dient. 

263 



III. Aufbringung der Mittel. 

Was nun die Auf b r i n gun g der Mi tt e I ood überhaupt die 
Bei t rag s fra ge betrifft, so erscheint es mir besonders wichtig, 
sich nicht mit der Festsetzung eines Normalbeitrages zu begnügen, 
sondern Zusammenhänge zwischen Beitragshöhe, Mehrleistungen 
und deren Festsetzung durch die Beitragspflichtigen zu schaffen, 
ungefähr in folgender Weise: 

Der Normalbeitrag für die Krankenversicherung würde bei 
Durchführung der von mir skizzierten Einschränkungen zweifellos 
nicht unbeträchtlich, vielleicht auf etwa 5 % herabgesetzt werden 
können. In diesem Rahmen sollten auch die durch Gesetze zu 
bestimmenden Mehrleistungen mit Mehrheitsbeschluß eingeführt 
werden können. Eine Erhöhung der Beiträge bis zu 6% sollte nur 
durch übereinstimmende Voten der Versicherten und der Arbeitgeber 
möglich sein, eine weitere Beitragserhöhung nur mit Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde ; bei einer solchen Konstruktion würde ohne 
allzu weitgehende Einschränkung der Selbstverwaltung doch ein 
heilsamer Einfluß auf wohl überlegte Einteilung der zur Verfügung 
stehenden Mittel erreicht werden. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die so oft erhobene Klage 
gegen die Unternehmerschaft wegen der r ü c k s t ä n d i gen 
Bei t r ä g e. 

Von mancher Seite wird hierin der "ärgste Mißbrauch" gesehen 
und man beklagt sich bitter darüber, daß die erst kürzlich ge
schaffene Gesetzesbestimmung, wonach abgezogene Beitragsteile als 
dem Unternehmer anvertrautes Gut gelten sollen und deren nicht 
rechtzeitige Abfuhr ihn daher wegen Veruntreuung ins Gefängnis 
bringen sollte, von unseren Gerichten nicht in dem beabsichtigten 
Sinne gehandhabt wird, da die Gerichte auf dem Standpunkte 
stehen, daß ein nicht wirklich eingenommener Geldbetrag auch nicht 
veruntreut werden kann. 

Für jeden, der unsere Wirtschaft mit offenen Augen sieht, ist 
es wohl klar, daß von einem Mißbrauch nur in den seltensten Fällen 
die Rede sein kann, daß vielmehr die Tatsache der enormen Beitrags
rückstände und der großen dubiosen Posten nichts anderes ist als 
der Beweis dafür, daß die Wirtschaft eben durch die derzeitigen 
Sozialversicherungsbeiträge weit überlastet ist und sie nicht 
tragen kann. 

IV. Organisation und Verwaltung. 

1. Kl!ssenzer- Ich komme nun zu den Fragen der 0 r g a n isa t ion und 
sphtterung I A f d' G b' t . d 11' f und Kasse.n- Ver w a t u TI g. U lesem e le e WIr vor a em Immer au 

konzentration die Kassenzersplitterung hingewiesen und ihr die Hauptschuld an 
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der traurigen finanziellen Situation zugeschoben. Ich will keines
wegs der Zersplitterung das Wort reden, denn die Kassenkonzentra
tion ist in Österreich so weit vorgeschritten, daß der Bestand von 
einigen wenigen kleineren Krankenkassen neben den großen 
Gebietskrankenkassen wohl nicht mehr viel Zweck hat. Immerhin 
aber muß bei diesem Anlasse daran erinnert werden, daß z. B. 
die Betriebskrankenkassen immer bei den geringsten Beiträgen und 
fast ohne Verwaltungskosten die größten Leistungen für die Ver
sicherten geboten haben. Es ist dies ja auch begreiflich, da sich 
bei ihnen die Verwaltung in einfachster Weise abspielte, da die 
wichtige Krankenkontrolle im Betriebe automatisch und fast kosten
los erfolgte, da sie dem politischen Einfluß entzogen waren und rein 
wirtschaftlich verwaltet wurden; allerdings geschah diese Verwal
tung unter tätiger Mitwirkung der Unternehmer und darum mußten 
die Betriebskrankenkassen verschwinden. 

Wenn nun öfters von der trostlosen finanziellen Situation der 
Arbeiterkrankenkassen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol und zum 
Teile auch in Niederösterreich gesprochen wurde, so ist es, wie schon 
erwähnt, gewiß ganz unrichtig, dafür fast ausschließlich die 
Kassenzersplitterung als Grund anzuführen, die Schuld liegt viel
mehr in der sozialen Übertreibung, die sich insbesondere in der 
Zeit nach dem Umsturze ausgelebt hat und welche die öster
reichische Krankenversicherung viel zu rasch und zu weit ausbauen 
ließ, so daß die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Landes eben nicht 
diesen Anforderungen gewachsen sein konnte und es zur Kata
strophe kommen muß, wenn nicht baldigst eine einsichtige Be
schränkung erfolgt. 

Und was die Bemängelung der Ver wal tun g s k 0 s t e n 
betrifft, so ist es gewiß richtig, daß hier manchmal mit Behaup
tungen und prozentualen Angaben weit über das Ziel geschossen 
wird und es muß auch festgestellt werden, daß sich bei etlichen 
Sozialversicherungsträgern tatsächlich das Bestreben zeigt, die 
Verwaltung wirtschaftlich zu gestalten. Aber die Krankenkassen 
sind an den Vorwürfen auf diesem Gebiete keineswegs unschuldig, 
vor allem deshalb, weil der Begriff "Verwaltungskosten" nicht 
klar erfaßt wird und daher durch die ungleichmäßige und viel
fach unrichtige Buchung - z. B. von Posten, die, wie Steuern, 
Pensionen, zweifellos unter die Verwaltungskosten gehören, unter 
dem Titel "sonstige Ausgaben" - ein falsches Bild herbeigeführt 
wird. Diese Tatsache wird gewöhnlich damit abgetan, daß ein
heitliche behördliche Vorschriften nicht bestehen und solange diese 
nicht vorhanden sind, eine Kasse sich selbst schaden würde, wenn 
sie ihre Verwaltungskosten richtig ausweist. Hier muß man wohl 
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die Frage aufwerfen, warum gerade auf diesem Gebiete nach der 
Behörde gerufen wird und nicht die Selbstverwaltung den Weg 
geht, durch Vereinbarung in den Kassenverbänden auf eine gleich
mäßige und streng richtige Einteilung der Gebarungsziffern zu 
drängen. Diese Tendenz allein wäre schon geeignet, den Kassen 
viele Vorwürfe zu ersparen. 

Zu diesen Vorwürfen gehören auch die pr unk voll e n 
K ass e n p a 1 äst e. Der informierte Beobachter weiß, daß manch
mal solche Paläste zu sehr günstigen Bedingungen erworben werden 
konnten und daß die notwendige Adaptierung oder gar der Neubau 
eines eigenen, wenn auch noch so einfachen Amtshauses viel größere 
Summen verschlungen hätte. Das gleiche kann in manchen Fällen 
von den Heimen und Anstalten der Kassen gesagt werden, um so 
mehr, als sie zum Teile in der Zeit der Geldentwertung erworben 
worden sind. Aber es darf trotz dieser teilweisen Rechtfertigung 
nicht übersehen werden, daß es viele Fälle gibt, in welchen das 
Bestreben maßgebender Persönlichkeiten, in einem noch eleganteren 
Büro zu amtieren oder eine noch schönere Heilstätte zu besitzen 
als eine andere Versicherungsanstalt, zu überflüssigen Ausgaben 
führt, die schon wegen des optischen Eindruckes unbedingt ver
mieden werden sollten. 

Auch wer keineswegs demagogisch sein will und zur Sozial
Versicherung positiv eingestellt ist, muß zumindest seinem Er
staunen Ausdruck geben, daß in diesen Fragen von den verant
wortlichen Persönlichkeiten nicht mit größerer Vorsicht und mit 
mehr Rücksicht auf die psychologische Einstellung der Bevölkerung 
vorgegangen wird. 

Manche überflüssigen, wenn auch nicht allzu bedeutenden Aus
gaben entstehen auch durch die zu weitgehende Dem 0 k rat i e, 
durch welche viele Verwaltungsorgane, insbesondere die Delegierten
versammlung, aber auch der Vorstand und manche Ausschüsse mit 
einer ganz überflüssig großen Zahl von Mitgliedern besetzt sind. 
Da diese Organe praktisch genommen fast immer debattelos die 
Vorschläge der wenigen maßgebenden Persönlichkeiten annehmen, 
kann hier zweifellos viel an Zeit und Geld erspart werden. Als 
Beispiel will ich nur, obzwar es eigentlich in die Angestelltenver
sicherung gehört, gleich hier anführen, daß eine einzige Delegierten
versammlung der Hauptanstalt für Angestelltenversicherung rund 
10.000 S kostet! 

Ausgaben, die zwar nicht zu den Verwaltungskosten im üblichen 
Sinne gehören, aber doch nach den gleichen Grundsätzen beurteilt 
werden müssen, sind z. B. auch die Einrichtungskosten für Ambu
latorien, Heilanstalten u. dgl. Hier darf nicht übersehen werden, daß 
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begreiflicherweise die maßgebenden Ärzte sehr leicht dazu verleitet 
werden - da es auf fremde Kosten geht -, die allerkostspieligsten 
Einrichtungen zu verlangen und die Kassenleitung sieht sich 
mangels eines eigenen fachlichen Urteiles meist veranlaßt, solche 
Wünsche glatt zu erfüllen. Hier wird es notwendig sein, außen
stehende fachleute als Vertrauenspersonen zu befragen, außerdem 
aber auch bei den eigenen maßgebenden Ärzten ein Verantwortungs
gefühl zu erwecken, welches sie dazu bringt, zwar gute und zweck
mäßige, nicht aber überflüssig kostspielige Einrichtungen zu 
beantragen. 

Die Hauptpost in den hohen Verwaltungskosten bilden bekannt
lich die Per s 0 n a 11 ast e n. Ich stehe gewiß auf dem Stand
punkt, daß jede Arbeit entsprechend zu bezahlen ist, aber die 
zweifellos übermäßige und automatisch ansteigende Bezahlung der 
zahlreichen, gar nicht oder minder qualifizierten Arbeiten im Sozial
versicherungswesen im Zusammenhange mit der Unkündbarkeit, 
mit fast voller Pensionsberechtigung und zahllosen anderen dienst
rechtlichen Begünstigungen führt naturgemäß zu einem System der 
Kassenbürokratie, welches von einer wirtschaftlichen Betriebs
führung weit entfernt ist. Daß die Sozialversicherungsangestellten 
auf diese Weise neben den erwähnten besonderen Begünstigungen 
auch noch zu einer Gehaltshöhe gelangt sind, welche im 0 ur c h
sc h n i t t die Verdienste der Versicherten, insbesondere aber der 
yersicherten Angestellten von Industrie und Handel, wie auch der 
meisten öffentlichen Angestellten weit übersteigen, muß als unhalt
bar bezeichnet werden. 

Eine Ab h i 1 f e hiefür sehe ich nur in einer zweckentsprechenden 
Abänderung der Dienst- und Besoldungsverhältnisse der Sozial
versicherungsangestellten, für welche die gesetzlichen Möglichkeiten 
geschaffen werden müßten und deren Haupttendenz es sein müßte, 
die Entlohnung wie auch das sonstige dienstrechtliche Verhältnis 
der großen Menge der nicht qualifizierten Angestellten den allge
meinen wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen. 

Zusammenfassend möchte ich zum Kapitel "Verwaltungskosten" 
sagen, daß es gewiß falsch ist, wenn man glaubt, durch Erspa
rungen in den Verwaltungskosten unsere Sozialversicherung 
sanieren und unserer Wirtschaft eine namhafte Entlastung bringen 
zu können. Es ist aber andererseits auch sicher, daß sich in den 
Verwaltungskosten noch vieles ersparen läßt, wenn der wichtige 
Grundsatz, daß die Verwalter fremder Gelder moralisch verpflichtet 
sind, jede Ausgabe ganz besonders gut zu überlegen und ihre 
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit auf das genaueste zu über
prüfen, allgemeine Geltung erlangt. 
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c. Die Unfallversicherung. 
1. Versieher- Zur Unfallversicherung möchte ich mich auf wenige Fragen be-

tenkreis 
schränken, zumal dieser Versicherungszweig ja im Rahmen der 
Arbeiterversicherung eine vollständige Umgestaltung erfahren soll. 
Immerhin möchte ich feststellen, daß der Kr eis der ve r
si c her u n g s p f1 ich t i gen B e tri e b e eine unrichtige Er
fassung erfahren hat. Man mag mit der Tendenz, künftighin die 
Unfallversicherung als Sonderversicherung abzuschaffen und jeden 
Krankenversicherten auch gegen Unfallsgefahr zu versichern, ein
verstanden sein; allerdings erscheint es mir dann richtig, dieses 
System auch vollständig durchzuführen und von jeder Differenzie
rung nach Gefahrenklassen künftighin abzusehen. Solange aber 
dieses System nicht gilt und noch die Gefährlichkeit eines Betriebes 
maßgebend ist für seine Einbeziehung in die Unfallversicherung, ist 
es zweifellos unsinnig, Betriebe deshalb in die Unfallversicherung 
einzubeziehen, weil Kleinstmotoren (z. B. ein Haartrockner in einem 
Friseursalon, ein elektrischer Ventilator in irgend einem sonstigen 
Betrieb) Verwendung finden. 

2. Die Bei- Die viel umstrittene Frage der Bei t rag s her a b set z u n g 
tragsfrage in der Unfallversicherung möchte ich dahin beantworten, daß 

selbstverständlich vom Standpunkte der Industrie die rascheste 
Durchfuhrung jeder möglichen Entlastung verlangt werden muß. 
Allerdings könnte ich es nicht für entsprechend finden, wenn unter 
Berücksichtigung der Beitrags- und Rentenbewegung eine solche 
Herabsetzung etwa nur auf sehr kurze Zeit möglich wäre und dann 
ein um so rascheres Ansteigen der Unfallversicherungsbeiträge mit 
sich bringen sollte. Hier werden also einwandfreie fachmännische 
Berechnungen den richtigen Weg zu zeigen haben. . 

3. Diefedäu- Warnen möchte ich an dieser Stelle vor einer allzu leichten 
tUr~1skre:nk_e- Behandlung der Frage der Einbeziehung von B er u f s k r a n k-

heiten h e i t e n in die Entschädigungspflicht. Die deutsche Erfahrung 
lehrt, daß dort im Jahre 1929 allein durch die Einbeziehung einer 
Anzahl neuer Krankheiten, insbesondere der Silikose, die Ausgaben 
um 200 % angestiegen sind. Da gewisse Bestrebungen nach einer 
solchen Ausdehnung auch in Österreich bestehen, wollte ich nicht 
ermangeln, schon jetzt darauf aufmerksam zu machen und mich 
unbedingt gegen jede weitere Ausdehnung der entschädigungs
pflichtigen Berufskrankheiten auszusprechen. 

D. Die Arbeitslosenversicherung. 
In der Arbeitslosenversicherung glaube ich mich kurz fassen 

zu können, da ja diese Materie in einer eigenen Subkommission der 
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Wirtschaftskonferenz 1930 in eingehendster Weise behandelt worden 
ist. Ich kann mich daher darauf beschränken, jene Vorschläge an
zuführen, welche die B e sei t i gun g der der z e i t i gen K 0 n
s t r u k t ion s feh I e r herbeiführen sollen. 

Notwendig ist vor allem die Festlegung der Vor aus set z u n g 
für den U n te r s t ü tz u n g s be zug in der Weise, daß nur 
wirklich berufsmäßige Arbeiter die Unterstützung erhalten können. 
Weiter sind besondere Beschränkungen bezüglich der Landarbeiter, 
der Saisonarbeiter, der Jugendlichen und der Frauen zu verlangen. 
Bezüglich der D aue run d H ö h e der U n t e r s t ü t z u n g ist 
die Einschränkung der ordentlichen Unterstützung auf die Dauer von 
30 Wochen notwendig und von da ab ein stufenweiser Abbau der 
Notstandsaushilfen bis zu einer Gesamtunterstützungsdauer von 
höchstens zwei Jahren. Nach dieser Gesamtunterstützungsdauer hat 
jede besondere Form der Unterstützung wegzufallen und es wären 
die länger Erwerbslosen der allgemeinen Fürsorge zuzuführen. 

Diesen Grundsätzen ist in der XXVII. Novelle zum Arbeitslosenver
sicherungsgesetz nur teilweise Rechnung getragen worden und es 
erscheint demnach eine baldigste grundlegende Reform der Arbeits
losenfürsorge unerläßlich, um so mehr, als das weitere Ansteigen 
der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig notwendiger Schonung der 
Bundesfinanzen sogar zu einer neuerlichen Erhöhung der Belastung 
der Wirtschaft geführt hat, deren raschester Abbau verlangt 
werden muß. 

E. Angestelltenversicherung. 

Auch in der Angestelltenversicherung kann ich mich kürzer ~~r~~t~~~~~ 
fassen. Soweit es sich um die Kr a n k e n ver sie her u n g 
handelt, gilt hier vieles in gleicher Weise, was ich im Abschnitt 
Krankenversicherung der Arbeiter angeführt habe. Ich bin der 
Ansicht, daß auch in der Krankenversicherung der Angestellten viel-
fach zu weit gegangen wurde und daß es unbedingt nötig ist, 
einerseits, was den Kr eis der mit tel bar Ver sie her t e n 
betrifft, eine Einschränkung eintreten zu lassen, andererseits die 
übe r m ä ß i gel n ans p r u c h nah m e der K ass e n e i n-
r ich tun gen durch die gleichen Mittel, wie ich sie früher an-
geführt habe, also vor allem durch die Mittragung eines Teiles der 
Lasten seitens der Versicherten einzuschränken. 

Insbesondere verweise ich hier nochmals auf meinen Vorschlag, p2tie~~~~~1~~~_ 
für höher entIohnte Angestellte an Stelle der Normalversicherung rung 

eine Kat ast r 0 p h e n ver sie her u n g einzuführen, was einer-
seits den Wünschen und Bedürfnissen dieser Versichertenkreise 
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3. Pensions
versicherung 

besser entsprechen würde, andererseits eine geeignete Gelegenheit 
wäre, die Form des Sparzwanges bei einem hiefür am ehesten in 
Frage kommenden Kreis von Versicherten praktisch zu erproben. 

Auch was die Organisation und Verwaltung betrifft, gilt hier 
vieles meiner Ausführungen im Abschnitt B; wenn auch in der 
Angestelltenversicherung durch entsprechende Durchführungsver
ordnungen und durch eine gesetzliche Höchstgrenze bezüglich 
der Verwaltungskosten gegen ungleichmäßige Buchungen und 
gegen ein allzu hohes Ausmaß gewisse Vorsorgen getroffen sind, 
so tut doch auch hier größte Sparsamkeit not, sowohl in der eigent
lichen Verwaltung wie auch in der Verwaltung der Heime und 
Heilstätten. 

Daß z. B. manche Heilstätten mit viel zu hohen Verpflegskosten 
arbeiten, die sogar solche von privaten Anstalten übersteigen, daß 
die Benützung dieser Heime in schwächeren Zeiten ganz unrationell 
ist und leicht dazu führt, daß nur zur Verringerung der Regien 
überflüssigerweise Versicherte dorthin entsendet werden, sind Tat
sachen, die in den Zeiten, als den Kassen reichliche Mittel zur 
Verfügung standen, nicht viel Beachtung fanden, die aber gewiß 
eine unwirtschaftliche Gebarung beinhalten, die unbedingt abgestellt 
werden muß. 

In der P e n s ion s ver s ich e run g zeigt sich, daß unsere 
Gesetzgeber in den Leistungen zweifellos von einer gefährlichen 
Freigebigkeit waren. 

Ich will hier nur darauf verweisen, daß die durchschnittliche 
Invaliditätsrente in Österreich monatlich 184 S beträgt, im Deutschen 
Reiche ungefähr 141 S. Infolge der bekannten Tatsache, daß die 
Lebenshaltung im Deutschen Reiche nahezu doppelt so teuer ist 
wie in Österreich, erweist sich der Wir k I ich k e i t s wer t 
der österreichischen Rente mehr als doppelt 
so hoch wie jener der deutschen Rentenbeträge; 
es führt auch dazu, daß die österreichischen Renten für die angesam
melten Reserven nur mehr eine Deckung für P/~ Jahre aufweisen, 
während die deutschen Renten immerhin Ende 1930 zehnmal so stark 
gedeckt waren wie die österreichischen. Da bei dieser Entwicklung 
nach Ansicht der Sachverständigen schon in naher Zeit mit den lau
fenden Beiträgen nicht mehr wird das Auslangen gefunden werden 
können und bei der gegenwärtigen und leider wohl auch noch län
gere Zeit verbleibenden Wirtschaftskrise eine Beitragserhöhung als 
gänzlich ausgeschlossen bezeichnet werden muß, wird auch auf 
diesem Gebiete baldigst an eine Einschränkung gedacht werden 
müssen. 
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F. Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter. 
Hier will ich noch eine Bemerkung über das künftige Arbeiter

versicherungsgesetz anschließen und hervorheben, daß auch dieses 
Gesetz ähnliche 0 b e r t r e i b u n gen i n den Ver s ich e
run g sie ist u n gen enthält, die für die österreichische Wirtschaft 
unerträglich erscheinen. Während die deutsche Invaliditätsrente nach 
Ablauf der Wartezeit einschließlich des Reichszuschusses ungefähr 
43 S monatlich ausmacht und die Rente in der Tschechoslowakei un
gefähr 21 S beträgt, ist nach dem österreichischen Gesetz eine monat
liche Invaliditätsrente einschließlich des Staatszuschusses von 62 S 
in Aussicht genommen, also ein Betrag, welcher den der deutschen 
Rente um die Hälfte übersteigt und fast dreimal so hoch ist, wie jener 
der Tschechoslowakei. 

O. Schluß. 

Damit wäre eigentlich das Thema meines Referates, soweit es 
sich auf Kritik und Verbesserungsvorschläge zu erstrecken hat, er
schöpft. Das Arbeitsprogramm sieht aber auch noch die Be
schaffung von Unterlagen vor und solche wurden dem Ausschuß 
bisnun vor allem durch die äußerst wertvolle Zusammenstellung 
des Herrn Sektionschefs Sc h rom m über die österreichische Sozial
versicherung zur Verfügung gestellt. Ausländische Daten sind 
jedoch meines Wissens bisnun noch nicht vorgelegt worden und 
ich möchte daher auch noch einige Ziffern des Auslandes zu Ver
gleichszwecken anführen. 

Der Auf w a n d *) der S 0 z i a I ver s ich e run g, der i n 
Ö s te r r e ich im Jahre 1925 zirka 250 Mill. S ausgemacht hat, ist 
im Jahre 1929 bereits auf 443 Mill. S gestiegen und hat im Jahre 
1930 448 Mill. S betragen. für 1931 dürfte sich bereits ein Aufwand 
(Gesamtbeitragssumme) von rund 480 Mill. Sergeben. 

Wenn ich zum Ver g lei c h e die Bel ast u n gun s e r e r 
Na c h bar s t a a t e n, die zugleich zu den wichtigsten indu
striellen Konkurrenzländern gehören, heranziehe, so ist zu be
tonen, daß in der T s c h e c h 0 s I 0 w a k e i die Gesamtbelastung 
durch die Sozialversicherung ungefähr zwei Milliarden tsch. K aus
macht, die Gesamtsumme also beiläufig gleich hoch ist wie bei uns, 
wodurch auf den Kopf der Bevölkerung, die dort ungefähr 13 Mill. 
beträgt, nur die Hälfte der Belastung entfällt, obzwar in der 

*) Es handelt sich hier um die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer, die den Hauptteil des Gesamtaufwandes der Sozialversicherung 
decken (siehe auch Bericht von Sektionschef Schromm, S.321). 
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Tschechoslowakei die Alters- und Invaliditätsversicherung schon in
begriffen ist. 

Ein ähnliches Bild zeigt auch ein Vergleich mit D e u t s chI a n d. 
Dort beträgt die Gesamtbelastung durch die Sozialversicherung 
etwa 6 Milliarden RM oder, da das gesamte deutsche Lohnein
kommen mit zirka 43 Milliarden RM berechnet wird, eine Lohn
belastung von ungefähr 15%. Wenn man bedenkt, daß auch dort 
die Alters- und Invaliditätsversicherung bereits inbegriffen ist, 
bedeutet die deutsche Belastung kaum zwei Drittel unserer 
Belastung. 

Alle diese Daten führen zu dem Ergebnis, daß tat s ä chI ich 
eine starke Überlastung der österreichischen 
Wir t s c h a f t ge g e ben ist. Es erscheint mir daher unerläß
lich, eine Reform der gesamten Sozialversicherung raschestens 
durchzuführen, und zwar mit dem Leitgedanken, alle nicht unbe
dingt notwendigen Leistungen und Einrichtungen abzubauen, um 
die Wirtschaft wenigstens für die notwendigen Leistungen trag
fähig zu machen und so diese notwendigen Einrichtungen der 
Sozialversicherung den Arbeitern und Angestellten erhalten zu 
können. 
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I. Einleitung. 
Aufgabe dieses Referates sei eine Kritik des Angestelltenver

sicherungsgesetzes (Ang. V. G.) 1928, betrachtet vom Standpunkte 
des mit der Durchführung desselben betrauten Versicherungs
trägers für die Angestellten in der Land- und forstwirtschaft und 
Vorschläge bezüglich der Abänderung desselben. Das Referat soll 
sich an die Gliederung des Rahmen-Arbeitsprogrammes für den 
Krankenkassenausschuß halten, wobei die Bemerkung erlaubt sei, 
daß auch die Sozialversicherungsträger Ursache haben, an dem 
ihnen durch das Gesetz vorgezeichneten Systeme Kritik zu üben. 
Der einzige Versicherungsträger nach dem Ang. V. G. für die Land
und forstwirtschaft erachtet sich um so mehr dazu berufen, weil 
er sich selbstverständlich nicht der Ansicht verschließen kann, daß 
sein Dasein mit den wirtschaftlichen Verhältnissen in der Land
und forstwirtschaft auf Gedeihen und Verderben unlösbar ver
knüpft ist, andererseits aber auch deshalb, weil im Ang. V. G. wohl 
die berufs ständische Organisation zum Durchbruche kam, der Ge
setzgeber aber dabei gewisse Eigenheiten der land- und forstwirt
schaftlichen Sozialversicherung übersah oder übersehen mußte. 

11. Kritik am Angestelltenversicherungsgesetz. 
Der Gel tun g s b e r e ich der Ver s ich e run g s a n- 1. Der Gel-

't 1 t f·· A t 11 t . d L d d f t· t tungsbereich S a ur nges e e In er an - un ors WIr -

S c h a f t erstreckt sich über das ganze Bundesgebiet, der Aufgaben-
kreis umfaßt alle Zweige der Sozialversicherung mit Ausnahme der 
Stellenlosenversicherung, für welch letztere er nur die Einhebung 
und Abfuhr der Beiträge zu besorgen hat. Diese zentralistische Or-
ganisation ermöglicht naturgemäß eine intensivere Beobachtung der 
Auswirkungen des Gesetzes als die Organisation der Versicherungs-
kassen, deren Geltungsbereich sich nur auf bestimmte Gebiete oder 
im selben Gebiete auf bestimmte Berufsgruppen erstreckt, deren 
Aufgabenkreis auch auf Durchführung nur einzelner Zweige der 
Sozialversicherung beschränkt ist. 

Es ist ein empfindlicher Man gel des An g. V. G. und eine In
konsequenz, daß die S tell e n los e n ver s ich e run g der 
A n g e s tell t e n n ich t ein b e zog e n w u r d e, d. h. daß die 
Riskentrennung nicht durchgeführt wurde. Dieses Mangels war sich 
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der Gesetzgeber wohl bewußt, denn der Entschließungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Wagner und Dr. Grailer über die Regelung der 
Stellenlosenunterstützung, abweichend vom Arbeitslosenversiche
rungsgesetze, wurde nicht grundsätzlich, sondern nur aus Zweck
mäßigkeitsgründen abgelehnt. 

Das Verlangen nach der Riskentrennung ist nicht nur vom 
Standpunkte des Dienstnehmers ein gerechtfertigtes, der für seine 
viel höheren Stellenlosenversicherungsbeiträge nur dasselbe erhält, 
wie der viel geringere Beiträge zahlende Arbeiter, er ist aber auch 
insbesonders gerechtfertigt vom Standpunkte der Land- und Forst
wirtschaft; die Beitragsleistung der Land- und Forstwirtschaft zur 
Stellenlosenversicherung kommt in besonderem Maße Handel und 
Industrie zugute. 

Vom 1. Juli 1927 bis 31. Dezember 1929 lieferte die Anstalt an 
eingehobenen Stellenlosenversicherungsbeiträgen und Notstandsaus
hilfebeiträgen S 2,414.229,83 an die zuständigen Stellen ab und dies 
bei ca. 700 unterstützten stellenlosen Versicherten. Man kann daher 
wohl mit Recht sagen, daß aus der Beitragsleistung der Land- und 
Forstwirtschaft zur Stellenlosenversicherung Handel und Industrie 
den überwiegenden Vorteil ziehen. 

2. Der Ver- Was nun den Ver s ich e r t e n k r eis anbelangt, so brachte das 
sichertenkreis A V G' ß E·t d' bl' t . h F '1' ng. . . eme gro e rwel erung, le 0 Iga on sc e amllenver-

sicherung. Im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Beiträge 
hat der Gesetzgeber den Kr eis der An geh ö r i gen z u weit 
ge zog e n. Hier zeigt sich nun eine Besonderheit in den Verhält
nissen der Land- und Forstwirtschaft. Der land- und forstwirt
schaftliche Angestellte gründet frühzeitig einen Hausstand. Das Vor
handensein einer entsprechenden Wohnung, die stabileren Anstel
lungsverhältnisse, die Berufsausübung oft fern von einer Siedlung 
begünstigen, ja zwingen oft zur Eheschließung. Nicht zuletzt sei 
erwähnt, daß der Sinn für Familie am Lande noch viel entwickelter 
ist als in der Stadt. Die Folge davon ist naturgemäß eine erhöhte 
Kinderzahl. Aber nicht nur Frau und eheliche Kinder zieht das Ge
setz in den Kreis der Familienversicherung, auch Wahlkinder und 
uneheliche Kinder sowie Kinder über das 18. Lebensjahr, ja selbst 
Enkel, Eltern, Großeltern und die Wirtschaftsführerin unter gewissen 
Bedingungen werden in den Versichertenkreis eingeschlossen. Wenn 
man nun bedenkt, daß besonders auf dem Lande die Eltern und 
Großeltern den im Gesetze vorgesehenen Bedingungen vielfach ent
sprechen, so kommen wir zu dem Resultate, daß die Sozialversiche
rung in der Land- und Forstwirtschaft für die Angehörigen weitaus 
größere Mittel aufbringen muß als für die unmittelbar Versicherten. 
Es ist dies ja auch klar, da bei der Anstalt auf 100 unmittelbar Ver-
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sicherte 150 Angehörige entfallen, ja in Vorarlberg sogar 258. Die 
Vergleichszahlen in Handel und Industrie sind mit Ausnahme von 
Vorarlberg 65 bis 100. Hiezu kommt noch, daß die mittelbar Ver
sicherten die Leistungen der Anstalt nicht nur im Verhältnis ihrer 
Zahl in Anspruch nehmen, sondern daß die für die mittelbar Ver
sicherten zu erbringenden Leistungen auch qualitativ höhere sind. 
Während z. B. in den Ja h ren 1927/28 für die unmittelbar Ver
sicherten 27.143 Ordinationen und 11.992 Besuche des Arztes ge
tätigt wurden, beanspruchten im gleichen Zeitraume die mittelbar 
Versicherten 26.063 Ordinationen, aber 22.168 Besuche. Mit der 
Vergrößerung der Zahl der Besuche hängt natürlich auch eine 
größere Inanspruchnahme für die Vergütung der Kilometer an die 
Ärzte zusammen; es wurden für die unmittelbar Versicherten 59.778, 
für die mittelbar Versicherten 109.228 km bezahlt. Man sieht ganz 
deutlich, daß also die Zahl der Besuche und der aufgewendeten Ge
bühren für Kilometer nicht um 50 % gestiegen ist, wie es dem tatsäch
lichen Verhältnisschlüssel zwischen unmittelbar und mittelbar Ver
sicherten entspricht, sondern um fast 100 %. Es ergaben sich im 
ganzen 53.206 Ordinationen gegenüber 34.160 Besuchen und 
169.016 km. Im Ja h r e 1929 wird das Verhältnis noch ungünstiger. 
Während die Zahl der Ordinationen auf 54.236 steigt, also um 
1030 Ordinationen gegenüber dem Zeitraume von 11 / 2 Jahren 
(1927/28) zunimmt, steigen die Besuche von 34.160 auf 38,437, eine 
Zunahme von 4277 Besuchen, aus denen eine Mehrausgabe in der 
Kilometervergütung für 34.536 km resultiert, da im Jahre 1929 
203.552 km an die Ärzte vergütet werden mußten. Zurückzuführen 
ist dieses ungünstige Verhältnis auf eine weitere Besonderheit in 
der Land- und forstwirtschaft, die Entfernung des Wohnortes des 
Versicherten vom Wohnsitz des Arztes, wobei ins Kalkül zu ziehen 
ist, daß der unmittelbar Versicherte noch den Arzt in seiner Ordi
nation aufsucht, für die mittelbar Versicherten aber der Arzt ge
rufen wird, um diesen die Wege zu ersparen. So viel über den Ver
sichertenkreis. 

Es sei nun gestattet, die einzelnen Zweige der Angestelltenver- ~ic~~;u~~~: 
sicherung auf ihre Lei s tun gen hin zu untersuchen. Wenn man leistungen 

die Krankenversicherung des Ang. V. G. betrachtet, so haben wir!1 ~~~h~~~ 
zweierlei Arten von Leistungen zu berücksichtigen: 1. Die Natural- ralleistungen 

leistungen und 2. die Barleistungen. Es ist keineswegs eine frage, 
ob die Naturalleistungen eventuell durch eine Schadensversicherung 
ersetzt werden könnten. Es wäre unbedingt bei der Ver a b f 0 1-
gun g der N a t u r a 11 eis tun gen z u ver b 1 e i ben. Be-
gründet erscheint dies unter Berücksichtigung der Verhältnisse in 
der Land- und forstwirtschaft insbesondere dadurch, daß der Groß-
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teil der Versicherten seine Bezüge zum Teil, manchmal sogar zum 
überwiegenden Teil in Naturalien erhält und Bargeld nur im gerin
gen Ausmaße zur Verfügung steht. Wohl wird das Wesen einer 
Versicherung durch die Schadensversicherung prägnanter zum Aus
druck gebracht, denn die Versicherung hat den Zweck, entstandenen 
Schaden den Betroffenen leichter tragbar zu machen, nie aber voll 
auszugleichen. Andererseits wird aber der Zweck derKrankenversiche
rung mit Rücksicht auf die oben angeführte Art der Entlohnung 
als auch allgemein mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Depression 
der Angestellten nur durch Gewährung von Naturalleistungen auf 
dem Gebiete der Krankenpflege erreicht. 

b~Mitrkung Zur Durchführung dieser Gewährung ist aber eine Voraus-
e~ch!ftte- setzung notwendig, deren Stipulierung der Gesetzgeber bis zum 

heutigen Tage unterlassen hat, d. i. die unbedingte Ver p f I i c h
tun g der Ä r z t e s c h a f t zur Mit wir k u n g. Seit dem Ins
lebentreten der Krankenversicherung überhaupt wurden seitens des 
Gesetzgebers immer nur Versicherungsträger geschaffen, also eine 
Exekutive des Gesetzes, dieser Exekutive aber nie die Mittel in die 
Hand gegeben, den Zweck des Gesetzes restlos erfassen zu können, 
sondern es ihr überlassen, mit der Durchführung fertig zu werden. 
Wie soll eine Krankenversicherung auf gesunder Basis geführt 
werden, wenn diejenigen, welche in erster Linie dazu berufen sind, 
ärztliche Hilfe zu gewähren, nämlich die Ärzte selbst, ihre Mit
wirkung verweigern? Es muß dann naturgemäß die Schadensver
sicherung eintreten, die für den Versicherten aber eine ziemlich 
schwere Belastung darstellt, da die Beträge, welche er als Ver
gütung für die ärztlichen Honorare erhält, bedeutend verkürzt er
scheinen. Es ist nicht zu verkennen, daß die Lösung dieser Frage, 
welche ja nicht nur bei uns in Österreich allein aktuell ist, die 
größten Schwierigkeiten verursacht, sie ist aber unbedingt nötig, 
um eine klaglose Durchführung der Krankenversicherung zu ge
währleisten. Die Erbringung der Naturalleistungen hat aber auch 
ihre Nachteile. Unbestritten ist, daß durch die Einführung der obli
gatorischen Krankenversicherung der Gesundheitszustand der un
selbständig erwerbstätigen Bevölkerung in einem ganz bedeuten
den Maße gehoben wurde. Die seinerzeitige Entwicklung auf dem 
Gebiete der Krankenversicherung brachte es mit sich, daß die Kon
kurrenz der Krankenkassen untereinander die Leistungen immer 
mehr hinaufschraubte, um den Mitgliedern größere Vorteile gegen
über der anderen Krankenkasse zu bieten. Hiedurch wurde ein 
Zustand geschaffen, der das Verlangen der Mitglieder nach ärzt
licher Behandlung nicht vom Standpunkt der Sachlichkeit, sondern 
vom Standpunkte des persönlichen Eindruckes begreiflich erscheinen 

278 



ließ. Auf der anderen Seite entwickelte sich eine Hypertrophie 
im Fachärzteturn. Die Inanspruchnahme der ärztlichen Hilfe verlor 
in der Mentalität der Versicherten immer mehr den Charakter einer 
empfangenen Leistung. Es wird daher seitens der Versicherten der 
Arzt nicht immer nur im Falle der Notwendigkeit in Anspruch 
genommen, sondern auch deshalb, weil es den Versicherten durch 
die Krankenversicherung möglich gemacht wurde, Leistungen zu 
empfangen, um ihre eingezahlten Beiträge wieder für sich in An
spruch zu nehmen. 

Notwendige Maßnahmen zur Herabdrückung der Natural- ~~fr~~f~:ie 
leistungen zeitigen keinen Erfolg. Die im Ang. V. G. vorgesehene 
B e h a n d I u n g s g e b ü h r trifft natürlich in einem schweren 
Krankheitsfalle gerade den Versicherten,. welcher notwendige ärzt-
liche Hilfe in Anspruch nimmt, sehr schwer, während die größte 
Belastung der Krankenversicherung durch Arztkosten bei Inan
spruchnahme ärztlicher Hilfe bei Bagatellschäden erfolgt und eine 
einheitliche Behandlungsgebühr bei einmaliger oder zweimaliger 
Inanspruchnahme des Arztes nie ihren Zweck erreicht. 

Auf dem Gebiete der Anstaltspflege ergibt sich eine für den Ver
sicherungsträger in der Land- und Forstwirtschaft sehr ungünstige 
Auswirkung dadurch, daß das Gesetz die Leistung der Gebühren 
der allgemeinen Gebührenklasse festlegt, der Versicherungsträger 
diese Leistungen auch erbringt, daß aber die Ansätze der all
gemeinen Getührenklasse himmelhohe Unterschiede aufweisen. 
Während in den Bundesländern öffentliche Spitäler existieren, in 
denen der Verpflegskostensatz für die allgemeine Gebührenklasse 
mit S 4,50, S 5,- und S 6,- festgesetzt wird, für die 2. Spitals
klasse ein Verpflegskostensatz von S 8,- und S 9,-, betragen in 
Wien die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse pro Tag S 11,-. 
Es wollen und können daher die Versicherten nicht begreifen, 
warum die Anstalt ihnen in den Bundesländern die 2. Spitalsklasse 
mit einem Verpflegskostensatz von S 8,- bis S 9,- nicht zubilligen 
will, wenn sie in der 3. Spitalsklasse in Wien S 11,- bezahlen muß. 
Wenn seitens des Versicherungsträgers darauf hingewiesen wird, 
daß das Gesetz eine gleichmäßige Behandlung der Mitglieder ver
langt und die Anstalt daher nur allen Mitgliedern die 3. Gebühren
klasse zubilligen kann, so weisen - vielleicht nicht mit Unrecht -
die Mitglieder darauf hin, daß die gleiche Behandlung der Mit
glieder eben darin liege, daß die Anstalt S 11,- Verpflegskosten 
pro Tag bei Aufenthalt im Spital für alle Mitglieder zu entrichten 
hätte. 

Ein weiterer Übelstand bei der Verabfolgung von Natural- d} Die Verab-
I . t . t d' F t t d t d' H' I . t t I folgung von eIS ungen IS Ie es se zung er no wen Igen e 1 m 1 e. Heilmitteln 
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Lange, lange Jahre wird bereits im Bundesministerium für soziale 
Verwaltung an der sogenannten Therapia oeconomica gearbeitet. 
Die Arbeiten gehen aber dort so schleppend vorwärts, daß in der 
letzten Zeit mitarbeitende Ärzte aus der Kommission austreten 
wollten, weil ein Endergebnis nicht abzusehen ist. 

Die Anstalt ist auf dem Standpunkte gestanden, dem Arzte bei 
der Verschreibung von Heilmitteln freie Hand zu lassen. Es zeigte 
sich aber, daß dieser an sich sicherlich gute Gedanke nicht ver
wirklicht werden kann. Die chemische Industrie Deutschlands hat 
einen solchen Aufschwung genommen - ich meine dies nicht nur 
vom therapeutischen, sondern, und das vielleicht in erster Linie, 
vom wirtschaftlichen Standpunkte aus -, daß sie das ganze Gebiet 
der Medizin mit fertigen, abgepackten Medikamenten überschwemmt. 
Dabei handelt es sich im Einzelfalle oft um dasselbe Präparat, das 
einen unwesentlichen Zusatz bekommt, aber - was viel wichtiger 
ist - auch einen pompösen Namen und eine grandiose Auf
machung. Dann setzt die Reklame ein. Wir haben in Österreich 
ca. 15.000 registrierte und zirka ebenso viele nichtregistrierte Mar
kenspezialitäten auf dem Heilmittelmarkte. Um diese Unzahl von 
Präparaten an den Mann bringen zu können, bedarf es natürlich 
einer sehr ausgiebigen Reklame nicht nur in der Öffentlichkeit, son
dern bei jedem einzelnen Arzt. Diese Reklame verschlingt Unsum
men, die selbstverständlich beim Verkauf des Präparates hereinge
bracht werden müssen. Die Erzeugung dieser Präparate nahm einen 
solchen Umfang an, daß z. B. in Deutschland - nicht in Öster
reich - von großen medizinischen Verbänden und von Sozialver
sicherungsträgern die Forderung aufgestellt wurde, eine gesetzliche 
Regelung herbeizuführen, da durch die Geschäftigkeit dieses In
dustriezweiges Unsummen verpulvert werden. Um nun dem Unfug 
der übermäßigen Verabfolgung derartiger Präparate zu steuern, 
mußte die Anstalt eine Medikamentenordnung erlassen, d. h. eine 
Vorschrift, welche Medikamente sie als zweckentsprechend betrachtet 
und daher nur die Verabreichung solcher Medikamente gestattet. 
Hier war wieder die Schwierigkeit, daß sich der Geltungsbereich 
über das ganze Bundesgebiet erstreckte. Jede Versicherungskasse, 
jede Arbeiterkrankenkasse hat ihre eigene Medikamentenordnung. 
Die Anstalt, die sich über das ganze Bundesgebiet erstreckt, wollte 
ursprünglich die Medikamentenordnungen der Versicherungskassen 
der einzelnen Bundesländer akzeptieren. Dadurch wäre aber einer
seits vermöge der Unterschiede in den Medikamentenordnungen eine 
ungleiche Behandlung der Mitglieder zutage getreten, andererseits 
die technische Durchführung der Üperprüfung auf Zulassung des 
Medikamentes übermäßig erschwert worden. Um einen Ausgleich zu 
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schaffen, akzeptierte die Anstalt die Medikamentenordnung der 
Wiener Versicherungskassen, welche weitaus die reichhaltigste ist, 
mußte aber natürlich dadurch eine gewisse Belastung gegenüber den 
Bundesländern in Kauf nehmen. 

Was nun die Bar lei s tun gen in der Krankenversicherung 
anbelangt, so sei hiezu folgendes bemerkt: 

Das Gesetz kennt dreierlei Arten von Barleistungen. Das Kran
kengeld, die Wochenhilfe und das Begräbnisgeld. 

über das Kr a n k eng eid sagt das Ang. V. G., daß es dem 
Versicherungspflichtigen, wenn er durch eine länger als drei Tage 
dauernde Krankheit an der Ausübung seiner Dienstobliegenheiten 
verhindert ist, vom vierten Tage der Dienstverhinderung an auf 
deren Dauer, höchstens aber durch 78 Wochen für denselben Krank
heitsfall gebührt. Es gebührt nicht während der Dauer von vier 
Wochen nach Beginn der Dienstesverhinderung, soweit der Dienst
nehmer für diese Zeit auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Be
stimmungen oder auf Grund der das Dienstverhältnis der Ange
stellten zu einem öffentlich-rechtlichen Dienstgeber regelnden Vor
schriften Anspruch auf fortbezug des vollen Entgeltes oder auf Ab
fertigung hat. 

Wenn diese Vorschriften vom Standpunkte der land- und forst
wirtschaftlichen Verhältnisse betrachtet werden, so fällt zunächst 
auf, daß es bei den land- und forstwirtschaftlichen Angestellten in 
vielen fällen schwer sein wird, die Verhinderung der Ausübung 
ihrer Dienstesobliegenheiten einwandfrei festzustellen. Der land
und forstwirtschaftliche Angestellte hat in der Regel seinen Wohn
sitz an der Betriebsstätte. Die Ausübung der Dienstesobliegenheiten 
ist in der Regel an diese Betriebsstätte gebunden. Man muß sich 
fragen, ob ein land- und forstwirtschaftlicher Angestellter, der einer
seits Kanzleidienst, andererseits auch Außendienst machen muß, an 
der Ausübung seiner Dienstesobliegenheiten durch Krankheit ver
hindert ist, wenn diese ihn dazu zwingt, nur den Kanzleidienst zu 
machen und ihn vom Außendienste fernhält. Im Sinne des Gesetzes 
wäre eine Verhinderung von Dienstesobliegenheiten gegeben, jedoch 
nicht eine Verhinderung aller Dienstesobliegenheiten. Wenn man als 
Beispiel annimmt, daß ein Gutsverwalter an einer Konjunktivitis 
erkrankt ist, so wird es selbstverständlich erscheinen, daß er als lei
tender Beamter in der Kanzlei seine Anordnungen treffen kann, daß 
er die Arbeitseinteilung regeln kann, eine Tätigkeit, die zu seinen 
normalen Dienstesobliegenheiten gehört; nicht möglich erscheint 
aber in diesem Krankheitsfalle seine Tätigkeit im Außendienste des 
Betriebes, Überwachung der feld- und Waldarbeiten und aller Ar
beiten, die den Aufenthalt im freien notwendig machen. Erscheint 
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nun ein derartiger Angestellter im Falle einer länger als 28 Tage 
dauernden Erkrankung krankengeldbezugsberechtigt oder nicht? 
Es ist klar, daß es hier auf eine individuelle Auslegung des Gesetzes 
ankommen muß, bei der sich oft die Ansichten des Versicherungs
trägers und des Versicherten, ja selbst auch des Schiedsgerichtes 
nicht decken. 

Eine zweite Bedingung für den Bezug des Krankengeldes ist 
jene, daß in allen Fällen, wie oben erwähnt, in denen der Fortbezug 
des Entgeltes auf Grund des Gesetzes gewährleistet erscheint, das 
Krankengeld erst vom 29. Tage, und zwar für die ersten 14 Tage 
zur Hälfte, von der siebenten Woche an zur Gänze zur Auszahlung 
gelangen soll. Es erscheint hier ein kleiner Widerspruch zum Ver
sicherungscharakter. Wie schon erwähnt, soll die Schadensversiche
rung dem Versicherten entstandene Schäden leichter tragbar machen. 
Durch eine Erkrankung erfolgt ein Schaden, dessen Behebung im 
Gesetze durch die Naturalleistungen der Krankenversicherung vor
gesehen erscheint. Ein Ausgleich eines entstandenen finanziellen 
Schadens erscheint nicht notwendig, da ja bei Fortbezug des Ent
geltes eine Einbuße des Einkommens nicht vorliegt. Der durch die 
derzeitigen Bestimmungen über das Krankengeld entstandene 
Doppelbezug gibt einen Anreiz, im Krankenstande zu verbleiben, 
obwohl das Verbleiben nicht mehr vollständig gerechtfertigt ist. 
Daß hiebei eine Mitwirkung der Ärzteschaft notwendig ist, ist ja 
klar. Und daß manche Ärzte die strenge Trennung zwischen 
Dienstesverhinderung und der Möglichkeit der Ausübung der 
Dienstesobliegenheiten vernachlässigen, ist bei der persönlichen Ein
stellung des Arztes zum Versicherten nicht verwunderlich. 

Eine weitere Kritik am Krankengeldbezug sei an der Bestimmung 
des Gesetzes gestattet, daß der Stellenlose in den ersten zwei Mo
naten nach Beginn der Stellenlosigkeit voll anspruchsberechtigt er
scheint, d. h. im Falle der Erkrankung dasselbe Krankengeld be
zieht, wie er es als Vollversicherter bezogen hätte, und erst im Er
krankungsfalle nach Ablauf dieser zwei Monate in den Krankengeld
bezug tritt, wenn er die Stellenlosenunterstützung bezieht, und zwar 
in der Höhe derselben. Hier ergibt sich natürlich als logische Ent
wicklungsfolge, daß der Stellenlose trachten wird, vor Ablauf der 
zwei Monate in den Krankenstand zu treten, um dann für die Zukunft 
das gegenüber der Stellenlosenunterstützung bedeutend höhere 
Krankengeld für sich in Anspruch nehmen zu können. 

Die zweite Barleistung ist die W 0 ehe n h i I f e. Die geldliche 
Unterstützung, die der Wöchnerin auf Grund des Ang. V. G. ge
währt wird, stellt, im Grund genommen, nichts anderes dar als 
eine bevölkerungspolitische Maßnahme, deren Durchführung in 
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finanzieller Hinsicht den Versicherungsträgern aufgebürdet wurde. 
Die 31 j2jährige Geltungsdauer des Ang. V. G. hat gezeigt, daß bei 
dieser Maßnahme der Gesetzgeber über das Ziel hinausgegangen 
ist. Durchschnittlich bewegt sich die Wochenhilfe in ihren Kosten 
auf S 500,- pro Geburtsfall, die Arztkosten nicht miteingerechnet. 
Es ist richtig, daß jeder Geburtsfall in einer Familie eine Ver
schiebung im finanziellen Gleichgewicht bedingt; nicht richtig ist 
aber, daß diese Verschiebung sich in der Höhe von S 500,- aus
wirkt. Der Überschuß stellt also eine Prämie dar, eine Leistung, die 
keineswegs im Charakter einer Schadensversicherung gelegen er
scheint. Da außerdem bei den unmittelbar versicherten Wöchne
rinnen noch der Fortbezug des Gehaltes gesetzlich gewährleistet 
wird, ergibt sich hier dieselbe Schlußfolgerung, wie oben erwähnt, 
beim Bezug von Krankengeld. Im übrigen sei darauf verwiesen, daß 
eine normale Geburt ja keinen Krankheitsfall darstellt, sondern einen 
physiologischen Vorgang, der in der Natur des weiblichen Wesens 
begründet erscheint. 

Bemerkt sei noch, daß die Kontrolle der Stillfähigkeit der Mutter 
bzw. ob die Mutter das Kind stillt, in der Land- und Forstwirtschaft 
vermöge der großen Entfernungen auf Schwierigkeiten stößt. Diese 
Kontrolle könnte nur durchgeführt werden durch die Hebamme, 
durch den Arzt oder durch die Mutterberatungsstelle. Die Durch
führung der Kontrolle durch die Hebamme scheint problematischer 
Natur zu sein. Die Durchführung durch den Arzt erfordert unver
hältnismäßige Kosten und die Durchführung durch die Mutter
beratungsstelle scheitert an der meist weiten Entfernung des Wohn
ortes der stillenden Mutter von der letzteren. 

Was das S y s t emd e rAu f b r i n gun g der Mi tt elf ü r b4: Die AUdf-
d · S . I . h bit· t 't d . d nngung er 1 e 0 z 1 ave r sie e run g an e ang, so IS ml em III er Mittel flir die 

Angestelltenversicherung fixierten wohl kein Idealzustand ge- Versicherung 

schaffen, jedoch wenigstens der Versuch einer gerechten Erstellung 
des Beitrages gegeben. Vielfach wurde darüber Klage geführt, daß 
die Führung der Gehaltslisten und die aus ihr resultierende Berech-
nung der Beiträge durch den Dienstgeber selbst eine Erschwerung 
der Hereinbringung bedeute, da die Dienstgeber gewohnt seien, 
Vorschreibungen zu erhalten. Das System der Vorschreibung läßt 
sich aber in der Angestelltenversicherung, bei der jede Erhöhung 
oder Verminderung des Gehaltsbezuges des Versicherten um S 1,-
sich bei der Berechnung des Beitrages und bei der Errechnung der 
Bemessungsgrundlage auswirkt, nicht oder nur sehr schwer durch-
führen. Das System einer Vorschreibung würde einerseits eine Be-
lastung des Verwaltungsapparates bedeuten, andererseits liegt die 
Vermutung nahe, daß die Veränderungen in den Gehaltsbezügen den 
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5. Die Orga
nisation der 

Versicherung 

Versicherungsträgern nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht be
kanntgegeben würden, wodurch einerseits die Versicherten selbst, 
andererseits aber die Versicherungsträger zu Schaden kämen. 

Die Verteilung der Beitragslast, wie sie das Ang. V. G. vor
schreibt, entspricht den gegebenen Verhältnissen um so mehr, als 
sie auf die Deputatbezüge der Angestellten in der Land- und Forst
wirtschaft besonders Rücksicht nimmt. Beiträge aus öffentlichen 
Mitteln würden aber dem Versicherungscharakter widersprechen, da 
sie eine Steuer der Allgemeinheit zugunsten einer bestimmten Be
völkerungsgruppe darstellen würden. Nur für einen Zweig der der
zeitigen Krankenversicherung würden Beiträge aus öffentlichen 
Mitteln gerechtfertigt erscheinen, nämlich für die Wochenhilfe, die 
ja, wie vorhin schon ausgeführt wurde, eine bevölkerungspolitische 
Maßnahme darstellt, an der der Staat am meisten interessiert er
scheint. 

Nach langjährigem Widerstreit der Meinungen, ob in der Sozial
versicherung das Prinzip der t e r r i tor i ale n 0 der das der 
b e ruf s t ä n dis c h e n 0 r g a n isa t ion das Bessere sei, ist 
im Ang. V. G. die Entscheidung zugunsten des letzteren gefallen. 
Im besonderen sehen wir in der Anstalt diesem Gedanken dadurch 
Bahn gebrochen, daß nicht nur die Erfassung einer Berufsgruppe 
der Angestellten im allgemeinen, sondern der Berufsgruppe eines 
bestimmten Berufskreises in der Land- und Forstwirtschaft vorge
sehen ist. Die Vorteile dieser Organisation sind auf der Hand 
liegend; da es sich bei den Versicherten eines derartigen Kreises 
um solche einer im allgemeinen einheitlichen wirtschaftlichen und 
kulturellen Sphäre handelt, muß es auch möglich sein, den Wünschen 
der Mitglieder viel eher gerecht zu werden, als bei der territorialen 
Gliederung, bei der Angehörige verschiedenartiger Wirtschafts
sphären eines bestimmten Gebietes zusammengefaßt waren. Von 
nicht geringerem Vorteile ist auch die Tatsache, daß die Ange
hörigen eines bestimmten Berufskreises durch Erfassung in einer 
Anstalt einer gleichmäßigen Behandlung zugeführt werden können, 
was bei der territorialen Gliederung mit Rücksicht auf die durch die 
verschiedenen Gebiets teile bedingte Divergenz oft nicht gewähr
leistet werden kann. Und zuletzt ist noch zu berücksichtigen, daß die 
seitens einer bestimmten Berufsgruppe für ihre Anstalt aufgewen
deten Mittel wieder ihr selbst und nicht fremden Brufsgruppen zu-
gute kommen. . 

Die Frage, ob die Organisation auf berufs ständischer oder bloß 
dienstrechtlicher Grundlage oder ohne jegliche Unterscheidung auf
gebaut werden soll, ist in eindeutiger Weise bereits gelöst. Wenn 
sich auch in der Land- und Forstwirtschaft bei der Durchführung 
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der berufsständischen Organisation Schwierigkeiten ergaben oder 
noch ergeben, so haben sie keineswegs einen solchen Umfang, daß 
man an diesem Systeme zu rütteln brauchte. Die Entwicklung der 
Volkswirtschaft hat zwangsläufig die im Ang. V. G. zum Ausdruck 
gebrachte Organisationsform ergeben, um eine Verwendung der der 
Versicherung aus den einzelnen Berufsgruppen zufließenden Gelder 
für andere Berufsgruppen, wie es sich ja noch bei der Stellenlosen
versicherung zeigt, zu verhindern. 

Die in n e r e 0 r g a n isa ti 0 n der ein z ein e n Ve r
s ich e run g s t r ä ger hat das Gesetz wohl etwas umfangreich 
und schleppend und dadurch auch etwas kostspielig gestaltet. Die 
Zusammensetzung der einzelnen VerwaItungskörper ist in bezug 
auf die Anzahl der Teilnehmer eine etwas umfangreiche. Dies wirkt 
sich beim Versicherungsträger der Angestellten in der Land- und 
Forstwirtschaft ungünstig dadurch aus, daß selbstverständlich die 
einzelnen Bundesländer in den VerwaItungskörpern der Anstalt ihre 
Vertretung haben wollen und diese Vertretung naturgemäß Kosten 
verursacht. Um diese Kosten herabzumindern, müssen die Sitzungen 
der Vertretungskörper auf das Sparsamste festgesetzt werden, was 
wieder zur Folge hat, daß in manchen Belangen eine Verzögerung 
in der Erledigung des Aufgabenkreises eintreten kann. Beim Ver
sicherungsträger für die Angestellten der Land- und Forstwirtschaft 
mußte die Organisation des inneren Dienstes auf den schriftlichen 
Verkehr aufgebaut werden. Der schriftliche Verkehr erweist sich aber 
mit Rücksicht auf die Art der Erledigung naturgemäß auch teurer 
als der mündliche, wozu noch kommt, daß der Bund bzw. die Be
triebe des Bundes, die aus der Tätigkeit der Sozialversicherungs
träger große Vorteile ziehen, in keiner Weise ein Entgegenkommen 
zeigen. Ohne Rücksicht und ohne Befragen werden Postporto, Tele
phon- und Eisenbahntarife erhöht, während auf der anderen Seite 
den Sozialversicherungsträgern ein Mittel zur Erhöhung ihrer Ver
waltungskosten nicht zu Gebote steht. Die Vorschriften des Ge
setzes bezüglich der Bescheiderteilung bei zuerkannten oder ab
gelehnten Ansprüchen der Versicherten bringen zwangsläufig durch 
die Forderung des Nachweises der Zustellung, die nur durch Rück
schein erfolgen kann, eine Erhöhung der Portokosten. Jeder Ver
such, den Sozialversicherungsträgern wenigstens diese Möglichkeit 
zu eröffnen, Rückscheinbriefe ohne Rekommandationsgebühr, so 
wie sie den Institutionen des Bundes zugestanden sind, abfertigen 
zu dürfen, wurde seitens der PostverwaItung abgelehnt. 

Der Versicherungsträger für die Angestellten in der Land- und 6. Die Höhe 
F t · t h ft h t .. tl· h Z . d S . I . h ·t der Verwal· ars WIr sc a a sam IC e weIge er oZIa versIc erung mI tungskosten-
Ausnahme der Stellenlosenversicherung durchzuführen, erhält aber tangente 
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vom Gesetzgeber derzeit nur das, was jede andere Versicherungs
kasse für Angestellte an Verwaltungskostenaufwand zugebilligt 
hat. Am deutlichsten sprechen Ziffern. Die Versicherungskassen 
plus Hauptanstalt, die also in Handel und Industrie die Sozialver
sicherung für Angestellte durchzuführen haben, erhalten 8% 0 der 
Beitragsgrundlagen als Ver wal tun g s k 0 s t e n t a n gen t e, 
während die Versicherungsanstalt für Angestellte in der Land- und 
Forstwirtschaft für dieselbe Durchführung nur 51 /2% 0 der Beitrags
grundlagen als Verwaltungskostentangente zugebilligt erhielt. 

Wohl ist mit Rücksicht darauf, daß die Befürsorgung der mittel
bar Versicherten ja genau so viel Arbeit macht wie die Befür
sorgung der unmittelbar Versicherten, ein Zusatz im Gesetze, der 
unter gewissen Voraussetzungen bezüglich der Zahl der mittelbar 
Versicherten der Anstalt eine Erhöhung der Verwaltungskosten
tangente zugesteht, die sich gegenwärtig mit rund 1% 0 auswirkt, 
die Verwaltungskostentangente ist also noch immer geringer als die 
der Versicherungskassen und der Hauptanstalt zusammen. Diese 
Bestimmung gilt aber nicht für die Anstalt allein, sondern ist all
gemeiner Natur, so daß sich z. B. bei Vorarlberg auch eine Er
höhung über die 8%0 der Beitragsgrundlagen für die Versicherungs
kassen und Hauptanstalt ergibt. Aus diesem Umstande ist deutlich 
ersichtlich, daß die Versicherungsanstalt für Angestellte in der Land
und Forstwirtschaft, die auf berufsständischer, zentralistischer 
Grundlage basiert, in der Verwaltung billiger arbeiten muß, als die 
anderen Versicherungskassen mit der Hauptanstalt. 

111. Verbesserungsvorschläge zum Angestellten
versicherungsgesetz. 

1. Die Orga- Wenn nun Vor s chI ä g e zur Ä n der u n g des G e-nisation set z e s gemacht werden sollen, so ergeben sie sich schon aus der 
vorliegenden Kritik. An der 0 r g a n isa t ion der Versicherungs
zweige wäre nichts zu ändern; einzubeziehen wäre einzig und allein 
die Stellenlosenversicherung und der Einbau derselben in die be
stehenden Versicherungsträger des Ang. V. G. 

? Der vker-. Was den Ver s ich e run g s k re i s anbelangt, so wäre er ein-
SIcherten reIS d b .. 1· h d ·tt lb V . h t d h zuengen, un zwar nur ezug IC er ml e ar erSIC er en urc 

Beschränkung auf Gattin und eheliche oder diesen gleichgestellte 
Kinder. In der Krankenversicherung wäre die Kardinalfrage der 
Mitwirkung der Ärzteschaft zu regeln vielleicht dadurch, daß wenn 
schon nicht auf bundesgesetzlicher Grundlage, so doch in den 
Landesgesetzen eine Mitwirkungsverpflichtung der Gemeindeärzte 
an der Sozialversicherung ausgesprochen werden könnte. 

286 



Um die Kosten der ärztlichen Inanspruchnahme, die, wie vorhin 3. ~~m~~~e
erwähnt, hauptsächlich durch die B aga tell s c h ä den über- Aus:aben. 

mäßig groß erscheinen, herabzudrücken, wären, ähnlich wie in der s~h~Jeg:,t~I~;_ 
Unfallversicherung, diese auszuschalten. Das könnte dadurch ge- pflegskosten

schehen, daß der Versicherte für die erste Inanspruchnahme des s~~~eoe~~~~~-
Arztes im selben Krankheitsfalle und Monat selbst aufzukommen mica 

hat, wobei es dem Versicherungsträger vorbehalten bliebe, in be
rücksichtigungswürdigen Fällen Ausnahmen zu machen. Um Miß
bräuchen vorzubeugen, müßte diese Bestimmung so gehandhabt 
werden, daß die Versicherungsträger wohl diese Inanspruchnahme 
zahlen, jedoch der Versicherte zum Ersatz dieser Kosten bis zu 
einer gewissen Höhe verhalten wird, und zwar in der Form der Ein
hebung der sozialen Beiträge überhaupt, d. h. durch Abzug der 
genannten Kosten von seinen Bezügen durch den Dienstgeber. Es 
wäre hier natürlich eine Änderung des Gesetzes insoferne notwendig, 
als die Dienstgeber bisher nur berechtigt sind, die Beiträge, nicht 
aber z. B. die Ärztegebühr im Abzugswege hereinzubringen; es 
müßte diese Berechtigung zum Abzug vorgenannter Ärztekosten 
ausdrücklich festgelegt werden. Ferner wäre darauf Bedacht zu 
nehmen, daß die unglaublichen Diskrepanzen in den Ver p f leg s-
k 0 s t e n sät zen der öffentlichen Spitäler beseitigt werden. Es 
wäre Aufgabe des Volksgesundheitsamtes, endlich die T her a p i a 
oe c 0 n 0 m i c a herauszugeben, um den Streit zwischen Ver
sicherten, Ärzten und Versicherungsträgern über die Zulassung ver
schiedener Medikamente zu beenden und eine Sicherheit in der ärzt-
lichen Verschreibung zu gewährleisten. 

Bezüglich der Bar lei s tun gen wäre eine Einschränkung b) Bar
des Krankengeldbezuges dahingehend vorzunehmen, daß derselbe leistungen 

erst anfällt, wenn der gesetzliche oder vertragliche Anspruch auf 
Fortbezug des Gehaltes in Wegfall gekommen ist. Bei Stellenlosen 
soll das Krankengeld vom Beginn der Stellenlosigkeit an die Höhe 
der Stellenlosenunterstützung haben oder es soll dem Versicherungs-
träger, der ja für diese Leistung keine Gegenleistung hat, bei Be-
lassung des Krankengeldes in der gegenwärtigen Form die Stellen
losenunterstützung wenigstens zukommen. 

Wird die Wochenhilfe in der gegenwärtigen Höhe belassen, so 
wäre, wie vorhin ausgeführt, ein Beitrag aus öffentlichen Mitteln 
hiezu zu leisten. 

Was nun die Vorschläge zur 0 r g a n isa t ion der V e r
sie her u n g s t r ä ger anbelangt, so wäre eine Verkleinerung der 
Verwaltungskörper in Betracht zu ziehen, weiters die Gleichbehand-
1ung mit den Institutionen des Bundes hinsichtlich der Postporto-
und Telephontarife. 
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IV. Allgemeine Vorschläge zur Sozialversicherung. 
1. Mitwir- Im allgemeinen sei noch bemerkt: Der Vorschlag, den Ä r z t e n 
kungsver- .. b . M . t . k f I· h t d pflicbtung der g e gen u e r eIn e 1 w Ir u n g s ver pIe u n g an er 

Ärzte Sozialversicherung auszusprechen, ist natürlich der weitestgehende. 
Die verschiedenen Ärztesysteme bzw. Honorierungssysteme für die 
ärztlichen Dienste in der Sozialversicherung, Pauschalierung des 
einzelnen Arztes, Limitierung der Ausgaben für das ärztliche 
Honorar, Bezahlung des einzelnen Arztes nach Einzelleistungen und 
in neuester Zeit die Pauschalierung der ärztlichen Organisationen, 
welche wieder aus diesem Pauschalbetrage die Ärzte nach Einzel
leistungen entlohnen, haben ihre Vor- und Nachteile, befriedigen 
aber nicht, weil immer und alle Zeit es vom guten Willen der ein
zelnen Organisationen der Ärzte abhängt, ob sie mit dem Versiche
rungsträger einen Vertrag abschließen wollen oder nicht. Wenn man 
von einer auf gesetzlicher Basis beruhenden diktatorischen Mitwir
kungsverpflichtung absehen will, so könnte man als Gegenleistung 
vielleicht den Ärzten die Steuerfreiheit aus ihrem Einkommen aus der 
Sozialversicherung zubilligen. Die Pauschalierung des einzelnen 
Arztes kommt für die Versicherungsanstalt für Angestellte in der 
Land- und Forstwirtschaft nicht in Frage, da infolge der zerstreuten 
Siedlungsverhältnisse die Kosten sich zu hoch erstellen würden. 

2. Einkom- Was die Frage der Ein kom m e n s g ren z e anbelangt, so ist 
mensgrenze 

sie vielleicht begründet darin, daß auch der Beitrag nur bis zu einem 
gewissen Einkommen eingehoben wird, und zwar bis zu S 400,-. 
Wohl würde eine Erhöhung bei der Anstalt bis zu S 800,- analog 
der Pensionsversicherung möglich erscheinen. Es ist jedoch die 
Frage, ob eine derartige Erhöhung auch die Wirkung hätte, die man 
sich von ihr verspricht. Bekanntlich sind unter den anspruchs
vollsten Versicherten in der Regel jene, die ein höheres Einkommen 
besitzen. Würden diese nun auch von dem gesamten höheren Ein
kommen Krankenversicherungsbeiträge bezahlen - ein Betrag, 
welcher infolge des geringen Perzentsatzes der höher besoldeten 
Versicherten nicht sehr in die Waagschale fällt -, so würde dies 
einerseits höhere Forderungen der Ärzteschaft für die ärztliche Be
handlung nach sich ziehen, andererseits die Ansprüche der ge
nannten Versicherten noch steigern, so daß der zur Befriedigung der 
zwei letztgenannten Forderungen notwendige Aufwand den er
höhten Krankenversicherungsbeitrag weit überschreiten würde. Die 
Einkommensgrenze mit einem bestimmten Einkommen zu ziehen, ist 
überhaupt sehr schwer. In welcher Höhe sollte sich dieses Ein
kommen bewegen? Auf der einen Seite werden absolut hohe Ein
kommen bei großem Familienstand oder häufigen Krankheiten in der 
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Familie zu geringen Einkommen, andererseits könnte die Sozialver
sicherung natürlich nur jene Einkommen erfassen, die aus der ver
sicherungspflichtigen Beschäftigung resultieren und da können 
wieder geringe Einkommen neben großen Einkommen aus nichtver
sicherungspflichtiger Beschäftigung oder aus Privatvermögen be
stehen. Die Unstimmigkeiten wären natürlich durch den Sozialver
sicherungsträger nicht auszugleichen. Im Versicherungscharakter 
gelegen erscheint es aber, daß alle Versicherten gleich behandelt 
werden. 

Zum Schlusse noch einige Bemerkungen über die Frage: R ein e 3. s~~~~u~:r
Ver sie her u n g 0 der Ver sie her u n gin Ver bin dun g oder Vers}

mit S par p r i n z i p. Die heutige Sozialversicherung in ihrer ~~~~f:Ju~~ 
Durchführung hat, wie schon ausgeführt, in gar manchen Belangen ~~in~Y;~
den Boden der Versicherung verlassen und ist Fürsorgeaktion ge-
worden. Es ist aber unbedingt nötig, daß der Versicherungscharakter 
rein erhalten bleibe, um nicht in das Fahrwasser zu kommen, in das 
die Stellenlosenversicherung gelangt ist, welche in der heutigen Form 
den Versicherungscharakter fast verloren hat. Auch die in der Öffent-
lichkeit aufgetauchten Projekte des Sparprinzipes sind nicht so ohne 
weiteres durchführbar. In der Zeit der wirtschaftlichen Depression, in 
der Zeit der kolossalen Arbeitslosigkeit wird natürlich das Sparen 
nicht durchführbar sein. Wenn errechnet wurde, daß nach 30jähriger 
Tätigkeit an Zwangssparbeiträgen ein Sparer soundso viel tausend 
Schilling erübrigt hätte, dann sei hiezu bemerkt, daß der Trug-
schluß darin liegt, daß ein großer Teil der Angestellten bei Er-
reichung der Altersgrenze die 30- oder 35jährige ununterbrochene 
Tätigkeit nicht aufweisen wird, daß er daher in der Zeit der Stellen-
losigkeit keine Rücklagen gemacht haben wird, und daß daher in 
diesem Falle aus dem Ausgleichsfonds das Fehlende ergänzt werden 
muß und damit ist man wieder bei der reinen Versicherung, beim 
Riskenausgleich angelangt. Weiters würde die Einhebung der Spar-
beiträge auf kolossale Hindernisse stoßen. Es ist dies ja auch eine 
Schwierigkeit, die der Volksversicherung begegnet. Die Einhebung 
kleinerer Beiträge beim Versicherten verursacht unverhältnismäßige 
Kosten; auf große Beträge kann aber eine Zwangssparmaßnahme 
oder eine Volksversicherung nicht aufgebaut werden. 
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I. Einleitung. 
Mit der Schaffung des La n dar bei te r ver sie her u n g s

ge set z e s im jahre 1928 hat der österreichische Nationalrat nicht 
nur den letzten großen Baustein in den allen anderen Staaten 
vorangehenden Sozialversicherungsbau eingefügt, sondern es wurde 
auch ein Unrecht gegen die Land- und Forstarbeiter, das durch jahr
zehnte bestand, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten beseitigt. 

Das genannte Gesetz sieht drei Versicherungszweige vor, und 
zwar die Krankenversicherung, die Unfall- und die Invaliditäts- bzw. 
Altersversicherung. 

In Kraft getreten sind bis heute die Bestimmungen über die 
Kr a n k e n- und U n fall ver sie her u n g, an Stelle der Inva
liditäts- bzw. Altersversicherung traten bisher provisorisch Alt e r s
für s 0 r g e b e s ti m m u n gen in Wirksamkeit. 

11. Der Versichertenkreis. 
Ver sie her u n g s p f 1 ich t i g nach dem Landarbeiterver- 1. Versie.he· 

. h f L A V G b . h . d 11 . rungspfheht. SIC erungsgesetz - ortan .-.-.-. ezelC net - sm a e m a) Versiehe-
land- und forstwirtschaftlichen Haupt- und Nebenbetrieben, in der runj,spflieh
jagd, Fischerei und in nicht gewerbsmäßig betriebenen Gärtnereien Ige ersonen 
beschäftigten Personen. Ebenfalls versicherungspflichtig nach dem 
L.-A.-V.-G. sind im land- und forstwirtschaftlichen Haushalte tätige 
Hausgehilfen und jene Arbeitnehmer, die bei Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften beschäftigt werden, die die Förderung der 
land- und forstwirtschaftlichen Produktion oder den Verkauf von 
landwirtschaftlichen Produkten zum Ziele haben und weder fabriks-
mäßig betrieben werden, noch im jahresdurchschnitt mehr als fünf 
ständige Arbeitnehmer beschäftigen. 

Vor aus set zu n g der Ver s ich e run g s p f 1 ich t ist b) Voraus-setzungen 
bei allen diesen Personen, daß die Beschäftigung als hauptberufliche 
angesehen werden kann und daß die beschäftigte Person weder in 
Armenversorgung steht, noch körperliche oder geistige Gebrechen 
besitzt, die sie zu mehr als zwei Drittel erwerbsunfähig macht. 

Bei der Feststellung der Versicherungszuständigkeit haben sich e~ S.ehwierif 
insoferne Schwierigkeiten ergeben, als das Dreschmaschinenpersonal Hi~~~~nY~e 
wiederholt den Versicherungsträger wechseln mußte, da bei gewerb-
lichen Dreschmaschinenbetrieben beschäftigte Personen aus der 
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Landarbeiterversicherungspflicht herausfallen und zu Gewerbe
krankenkassen zuständig werden. Ebenso erging es den Forst
arbeitern, welche im Dienste von Holzhändlern oder in Betrieben 
waren, welche nicht in einem Eigenwald Schlägerungen vornahmen. 
Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, die sich hiedurch in der 
Arbeitslosenversicherung ergeben, erscheint ein solcher Wechsel der 
Versicherungszuständigkeit auch in der Krankenversicherung äußerst 
ungünstig und es ist daher sehr begreiflich, daß speziell die Forst
arbeiter bestrebt sind, aus der Landarbeiterversicherung überhaupt 
herauszukommen, trotzdem sie in dieser hinsichtlich der Beitrags
leistung besser abschneiden, da sie hier nur für die Hälfte, bei den ge
werblichen Kassen hingegen für zwei Drittel der Krankenversiche
rungsbeiträge aufkommen müssen. In dem Bestreben, in gewerbliche 
Kassen zu kommen, werden die Forstarbeiter noch bestärkt durch 
die Meinung, daß sie mit ihren hohen Lohnklassen den Riskenaus
gleich für die weit niedriger versicherten Landarbeiter herzustellen 
haben. Angesichts dieser Schwierigkeiten wäre es angezeigt, im 
Einvernehmen mit allen Interessentengruppen ein e ein h e i t
li ehe Ver sie her u n g s z U s t ä n d i g k e i t der genannten 
Arbeiter herzustellen. 

Versicherungspflichtig sind auch die in der Landwirtschaft 
tätigen Familienangehörigen des Arbeitgebers mit Ausnahme des 
Gatten und jener Personen, die ein Ausgedinge besitzen. 

Sie können jedoch spätestens im Oktober eines jeden Jahres mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner des folgenden Jahres von der Versicherung 
befreit werden. 

Diese Bestimmung hat in allen Bundesländern ohne Ausnahme 
bezüglich der Krankenversicherung nicht allein den schärfsten 
Widerstand der um ihre ländliche Privatpraxis besorgten Ärzte her
vorgerufen, sondern sie wurde auch von den Landwirten als Ein
griff in ihre Familienrechte angesehen. 

Es haben daher sofort mindestens 85 % aller Landwirte von dem 
Befreiungsrecht bezüglich der Krankenversicherung Gebrauch ge
macht; die Kassen waren gezwungen, in dieser Hinsicht äußerst 
konziliant vorzugehen, um die in der Landwirtschaft vorhandene 
Abneigung gegen alles Zentrale nicht neuerdings zu verschärfen. 
In der Unfallversicherung hingegen haben die landwirtschaftlichen 
Arbeitgeber von der Möglichkeit der Befreiung ihrer mitarbeitenden 
Familienangehörigen weitaus weniger Gebrauch gemacht; in einzel
nen Ländern wurde sogar über Wunsch der landwirtschaftlichen 
Hauptkörperschaften die Unzulässigkeit der Befreiung von der Un
fallversicherung ausgesprochen. 
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Die selbständigen Landwirte (Besitzer und Pächter) sind unter 2. vers~he
gewissen Voraussetzungen berechtigt, sich bei den Landwirtschafts- sef~~lin~~~en 
krankenkassen für den Krankheitsfall versichern zu lassen. Von Landwirte 
dieser Möglichkeit wurde bisher in keinem Bundeslande Gebrauch 
gemacht, es erscheint daher nicht notwendig, zu den Modalitäten 
dieser Versicherung und zu der Notwendigkeit des Schutzes der 
Pflichtversicherten gegen diese keineswegs als gut zu bezeichnende 
Riske Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich jener selbständigen Landwirte (Besitzer, Pächter), 
die aus dem Ertrage der landwirtschaftlichen Betriebe vornehmlich 
ihren Lebensunterhalt bestreiten, sieht das Gesetz die Möglichkeit 
der länderweisen Einbeziehung in die Unfallversicherung vor; von 
dieser Möglichkeit wurde bereits in drei Bundesländern Gebrauch 
gemacht. 

Die Versicherungsmöglichkeit wird wohl auch in Hinkunft nur 
bezüglich der Unfallversicherung bei den Landwirten Anklang 
finden. 

111. Das Versicherungssystem. 

freiwillig fortsetzen können die Krankenversicherung alle ver- ddü A:u~~;r_ 
sicherungspflichtigen Personen während der Zeit ihrer Arbeits- si~herUng 
losigkeit nach einer mindestens 26wöchigen Versicherung. Meldung 
innerhalb vier Wochen nach Austritt aus der versicherungspflichtigen 
Beschäftigung und Wohnort im Kassensprengel sind hier Bedingung. 

Da sich erfahrungsgemäß für die freiwillige Versicherung zu
meist kränkliche Personen melden, handhaben die Kassen im Inter
esse der Versicherten die vorgenannten Bestimmungen äußerst 
strenge. 

Alle Versicherungspflichtigen, die in einem Guts- oder forst
betrieb drei Tage, in einem bäuerlichen Betriebe fünf Tage in einer 
Kalenderwoche beschäftigt werden, müssen von ihren Arbeitgebern 
binnen acht Tagen nach dem erfolgten Eintritt in die versicherungs
pflichtige Beschäftigung bei der zuständigen Kasse angemeldet 
werden. Versicherungspflichtige Personen, die kürzere Zeit in einer 
Kalenderwoche arbeiten, werden als unständig Beschäftigte ange
sehen und müssen sich selbst am Ende einer Kalenderwoche bei der 
Gemeinde ihres Wohnortes melden und dort ihre nach jedem Arbeit
geber getrennte Beschäftigungszeit in der vergangenen Woche an
geben. 

Die unständig Beschäftigten haben keinen Anspruch auf die 
Geldleistungen der Krankenversicherung und auf freie Anstalts
pflege, es wäre denn, daß sie in den letzten zwei Monaten vor ihrer 

295 



Erkrankung mindestens 18 Tage in einer krankenversicherungs
pflichtigen Beschäftigung gestanden und ihrer oberwähnten Melde
pflicht nachgekommen sind oder aber daß die Erkrankung durch 
einen Arbeitsunfall hervorgerufen worden ist. 

Diese für die Krankenversicherung notwendigen Schutzmaß
nahmen und das speziell in Oberösterreich durch das Bestehen von 
vier Versicherungsträgern sehr erschwerte Meldewesen haben ge
zeigt, daß nur ein kaum nennenswerter Bruchteil aller unständig Be
schäftigten der Meldepflicht nachkommen. 

Für die Krankenversicherung bedeutet dieser Zustand keinen 
Schaden, sondern einen wesentlichen Nutzen, da die unständig Be
schäftigten infolge ihrer kurzen Versicherungszeiten naturgemäß 
schlechte Risken darstellen. 

Für die unständig Beschäftigten bedeutet das Fortbestehen 
dieser schwierigen Meldungen einen bedeutenden Schaden, da ihnen 
für die Inanspruchnahme der Altersrente bzw. der Invaliden- oder 
Altersversicherung wertvolle Versicherungszeiten verloren gehen. 

Die Kassen sind bemüht, hier im Einvernehmen mit den Oe
meinden einen Modus zu finden, der die restlose Erfassung dieser 
Leute ermöglichen soll. 

1 2. ~nte~ Die Versicherten werden in neun Lohnklassen nach ihrem Ver
~fcgher~~n r~- dienst eingereiht, eine Ausnahme bilden die in bäuerlichen Betrieben 
Lohnklassen in Verpflegung oder Hausgemeinschaft stehenden Arbeitnehmer, für 

die gemäß § 11 des L.-A.-V.-O. gruppenweise festgesetzte Lohn
klassen, zumeist die Lohnklassen 3, 4 und 5 bestimmt wurden; als 
höchste zulässige Lohnklasse wurde für die in bäuerlichen Betrieben 
Beschäftigten die siebente Lohnklasse festgesetzt. 

Unständig Beschäftigte sind in der 4. Lohnklasse einzureihen. 
Wenn auch bei den in Hausgemeinschaft mit ihren Arbeitgebern 

lebenden Landarbeitern die Oeldleistungen nicht jene Rolle spielen 
wie bei den gewerblichen Versicherten, so soll doch im Falle einer 
Besserung der Lage der Landwirtschaft eine m ö g I ich s t b a 1-
d i g e E r h ö h u n g der Loh n k 1 ass e n der in bäuerlichen 
Betrieben Beschäftigten angestrebt werden, da die mangels geeig
neter Pflege den bäuerlichen Betrieb verlassenden Dienstnehmer in
folge des geringen Krankengeldes nur äußerst schwer ihr Fort
kommen finden können. 

Sofort wäre aber im Einvernehmen mit den Interessenten die 
B e s tim m u n g z u b e sei t i gen, daß für landwirtschaftliche 
Dienstnehmer, die mit dem Arbeitgeber in Hausgemeinschaft leben 
oder von ihm die Verpflegung erhalten, höchstens die 7. Lohnklasse 
gelten darf. Eine nennenswerte Mehrbelastung würde durch den 
Entfall dieser Bestimmung nicht entstehen, es würde aber hier den 
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Wünschen der qualifizierten Dienstnehmer und einer Reihe von 
Arbeitgebern entsprochen, die diese Begrenzung nicht anerkennen 
wollen und ihre Dienstnehmer in den ihrem Lohne entsprechenden 
höheren Lohnklassen versichert wissen wollen. 

Eine E r h ö h u n g der Loh n k las sen für uns t ä n
d i g B e s c h ä f t i g t e ist ebenso dringend, da diese wohl in den 
meisten Fällen mit einem Krankengeld von S 1,60 pro Tag nicht 
das Auslangen finden können und die 4. Lohnklasse auch ihrem 
Tagesverdienst in keiner Weise entspricht. 

Zu den Lei s tun gen der Kr a n k e n ver s ich e run g 3. Leistungen der Kranken-
übergehend, kann gesagt werden, daß diese sich dem Arbeiterver- versicherung 

sicherungsgesetz am weitgehendsten nähern, wesentliche Unter-
schiede findet man nur vor in der Höhe der Geldleistungen infolge 
der bereits erwähnten ungünstigen Lohnklasseneinreihung und in 
einem gewissen Zurücktreten der Pflichtleistungen, deren Ausbau 
vielfach der Satzung überlassen wurde. Es sei hier besonders auf 
die Leistungen der Familienversicherung verwiesen, die im Gegen-
satz zum Arbeiterversicherungsgesetz im L.-A.-V.-G. freiwillige 
Mehrleistungen darstellen; endlich finden wir im L.-A.-V.-G. das 
Bestreben nach vereinfachter Geschäftsabwicklung durch Gewährung 
von Pauschalbeträgen, durch geldliche Ablösung von Natural-
leistungen usw. 

Die Leistungen der Krankenversicherung gliedern sich in Geld
leistungen und Sachleistungen. 

Zu den Gel die ist u n gen gehören das Krankengeld, die l:lsg~~ct;n 
Mutterhilfe und das Begräbnisgeld. 

Kr a n k eng eid gebührt vom vierten Krankheitstage bis zum 
Ablaufe der 26. Woche bei einer Vorversicherung von mindestens 
30 Wochen und bis zum Ablaufe der 52. Woche bei einer Vorversiche
rung von über 30 Wochen. 

Den Satzungen der einzelnen Kassen bleibt es anheimgestellt, 
diese Pflichtleistungen auszudehnen, es haben auch fast alle Kassen 
eine Ergänzung vorgenommen. 

Der Krankengeldbezug gebührt nicht während der Dauer der 
Spitalspflege, ferner auch dann nicht, wenn sich der Erkrankte die 
Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung an Rau
fereien zugezogen hat. 

Den von der erkrankten Person erhaltenen Familienangehörigen 
gebührt in den vorgenannten Fällen das halbe Krankengeld. 

Erhält die erkrankte Person 80 % der vor der Erkrankung er
haltenen Gesamtbezüge vom Arbeitgeber während der Krankheit 
weiter, so gebührt diesem das Krankengeld. 
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b) Sach
leistungen 

Bezüglich der Geldleistungen an den Versicherten während einer 
Anstaltspflege trat in der letzten Zeit für die Versicherten eine emp
findliche Verschlechterung insoferne ein, als gemäß einem Erlaß des 
Bundesministeriums fü"r soziale Verwaltung auf Grund eines Ver
waltungsgerichtshofurteiles allen Kassen untersagt wurde, das volle 
Krankengeld nach dem 28. Spitalsverpflegstage auszuzahlen. 

Um die Mitglieder vor Schaden zu bewahren, gewähren seither 
die meisten Krankenkassen vom 29. Verpflegstag an als außertour
liehe Unterstützung das halbe Krankengeld. 

Mut t e r h i I f e, d. i. Schwangerenunterstützung längstens 
sechs Wochen vor der Entbindung und Wöchnerinnenunterstützung 
längstens sechs Wochen nach der Entbindung wird den weiblichen 
Versicherten gewährt, wenn sie in den letzten zwölf Monaten vor 
der Entbindung mindestens sechs Monate in einer versicherungs
pflichtigen Beschäftigung standen und mit dem Arbeitgeber nicht in 
Hausgemeinschaft leben noch von ihm verpflegt werden. Weibliche 
Versicherte, die mit dem Arbeitgeber sechs Wochen vor und sechs 
Wochen nach der Entbindung in Hausgemeinschaft leben oder von 
ihm die Verflegung erhalten, bekommen an Stelle der Schwangeren
(Wöchnerinnen-)unterstützung einen einmaligen Pauschalbeitrag. 
Ebenso gebührt eine Stillprämie im Falle des Selbststillens. Endlich 
erhalten die Hinterbliebenen der Versicherten ein Begräbnisgeld. 

Bei dem Bezuge der Geldleistungen - Begräbnisgeld aus
genommen - müssen die Krankenkassen zum Schaden der All
gemeinheit einen Kontrolldienst unterhalten, um die ungerecht
fertigte Inanspruchnahme der Leistungen hintanzuhalten. 

Dieser Kontrolldienst verursacht einen Aufwand von drei bis 
vier Schilling pro Mitglied und Jahr, beim Kassenverband und 
"Volksschutz" z. B. betrug dieser Aufwand im Jahre 1929 rund 
S 353.000,-, welche Summe wohl besseren Zwecken zugeführt 
hätte werden können, wenn die Versicherten, besser gesagt die Mit
versicherten, aus eigenem diesem Übel steuern würden. 

Die S ach lei s tun gen bestehen aus der Arzthilfe, der Ver
abfolgung der notwendigen Heilmittel und therapeutischen Behelfe 
sowie der Spitalspflege. 

Um ein Äquivalent für die "hohen Beiträge" zu erhalten, wird 
die Ar z t h i I f e, aue h wen n sie gar nie h t n 0 t
wen d i gis t, Tag und N ach tin Ans p r u c h gen 0 m
m e n, man hat ja ein "Recht" darauf, z. B. wegen einer Zahn
extraktion an einem Sonntagnachmittag zwölf Kilometer weit den 
Arzt holen zu lassen. 

H i erliegt neben dem m i ß b r ä u chi ich e n K r a n k e n
geldbezug das Grundübel der Krankenversiche-
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run g in der Landwirtschaft und diesem beizukommen wird nur 
dann möglich sein, wenn man allgemein daran gehen wird, die Ver
sicherten an den Arztkosten direkt zu beteiligen, indem man die auf 
sie entfallenden Beiträge ermäßigt, sie aber gleichzeitig mit einem 
Beitrag zu den Arzt- und sonstigen Sachleistungskosten zur Spar
samkeit im Bezuge verhält. 

Spitalspflege gebührt auf Rechnung der Kasse 28 Tage. 
Die Transportkosten in das Spital und die Rückfahrt aus diesem 

trägt die Kasse. 
In der Familienversicherung werden den Angehörigen Arzthilfe, 

Medikamente und therapeutische Behelfe gewährt, außerdem gebührt 
noch Mutterhilfe und Begräbnisgeld. 

Da die Gemeindekrankenkassen Leistungen der Familienversiche
rung nicht gewähren, wäre eine gesetzliche Regelung dieser Ver
sicherung nach dem Muster des dermalen allerdings noch nicht in 
Wirksamkeit getretenen Arbeiterversicherungsgesetzes anzustreben. 

Mit der Gewährung der Regelleistungen erachten die zentralen 
Landwirtschaftskrankenkassen ihre Aufgabe nicht erfüllt, sie ge
währen auch eine erweiterte Heilbehandlung in Form von Zahn
plomben, Zahnersatz, Bäder-, Heilstätten- und Rekonvaleszenten
behandlungen. 

Um den Aufwand zu decken, heben die Landwirtschaftskranken
kassen Beiträge ein, die nach Lohnklassen abgestuft sind und zwi
schen 50 und 60 % der Beitragsgrundlage betragen. Die Hälfte der 
Beiträge hat der Arbeitnehmer zu tragen, für die gesamte Abfuhr 
haftet der Arbeitgeber. 

Erklärt sich ein Arbeitgeber, der mit seinen Arbeitnehmern in 
Hausgemeinschaft lebt oder ihnen die Verpflegung gibt, bereit, diesen 
Arbeitnehmern im Erkrankungsfalle 80 % der zuletzt bezogenen Ge
samtbezüge durch sechs Wochen weiter zu leisten und im Falle der 
Spitalspflege die Spitalverpflegskosten in der Höhe des Kranken
geldes, höchstens jedoch im Ausmaße der Verpflegsgebühr der allge
meinen Gebührenklasse zu tragen, so hat er Anspruch auf eine ent
sprechende Ermäßigung des Beitrages. 

IV. Organisation und Verwaltung. 
Nach der Besprechung des Versichertenkreises, der Leistungs

ansprüche und der Beiträge erscheint es zum Schlusse notwendig, 
zur Frage der Organisation und Verwaltung Stellung zu nehmen. 

Derzeit sind zur Durchführung der Krankenversicherung die 
Landwirtschaftskrankenkassen berufen, welche, um Verwaltungs
kosten zu ersparen, in drei Bundesländern mit den Landarbeiterver
sicherungsanstalten eine Bürogemeinschaft besitzen. 
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Im schroffen Gegensatz zu den anderen Bundesländern steht das 
Land Oberösterreich, welches nicht einen, sondern vier landwirt
schaftliche Versicherungsträger besitzt. Mit der Motivierung, Ver
waltungskosten durch ehrenämtliche Führung der Ortskassen zu er
sparen, haben die Gemeindekrankenkassenanhänger die Krankenver
sicherung der Landarbeiter an sich gerissen und führen nun die 
Versicherung in einer dem Gesetz nicht entsprechenden Weise durch. 

In den zehn Monaten ihrer Geschäftsführung konnte man sich 
bereits überzeugen, daß die angeblich ehrenämtliche Führung höhere 
Verwaltungskosten erfordert als die Geschäftsführung durch die 
zentralen Landwirtschaftskrankenkassen. Es liegt offen zutage, daß 
die im Vergleiche mit den von den zentralen Landwirtschafts
krankenkassen eingehobenen niedrigeren Beiträge zu den Gemeinde
krankenkassen lediglich durch eine skrupellose Drosselung der Geld
leistungen bei den Mitgliedern erzielt werden konnte. 
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I. Die Unfallversicherung der Land- und Forstarbeiter. 
Im Landarbeiterversicherungsgesetz ist auch die Unfallversiche- lBe~~~~~~: 

rung der Land- und Forstarbeiter geregelt. An Versicherungs- derLand~ nnd 
leistungen wird eine Verletztenrente gewährt, und zwar dann, wenn ge'X~~~n~~en 
die Erwerbsfähigkeit des Versicherten durch den Arbeitsunfall um 
mehr als 15 % vermindert ist. Es ist zu rechtfertigen, daß man bei 
einer geringeren Erwerbsfähigkeitsverminderung überhaupt keinen 
Anspruch auf Verletztenrente eingeräumt hat; nicht zu rechtfertigen 
ist aber die zutage tretende u n g lei c heB e h a n d I u n g z w i-
s c h e n L a n dar bei t ern und F 0 r s t- und Säg e a r b e i-
t ern, daß nämlich die Rente von Landarbeitern bei einer Erwerbs
fähigkeitseinbuße bis zu einem Drittel, die Rente von Forst- und 
Sägearbeitern aber nur bei einer solchen bis zu einem Fünftel 
zwangsweise abgefertigt werden. Dies beinhaltet eine schwere 
Härte, weil sich ja auch die Arbeiten in der Landwirtschaft immer 
mehr spezialisieren. Ein Melker z. B., der einige Finger an der 
rechten Hand verliert, wird für diese Qualitätsarbeit praktisch un-
brauchbar, während es ihm passieren kann, daß er nur mit einer ein-
maligen Geldleistung abgefertigt wird. Es muß getrachtet werden, 
hier gleiche Behandlung herbeizuführen. 

In der Praxis wirkt sich auch der Umstand ungünstig aus, daß 2. Lor.nk~.s
sowohl für die Kr a n k e n- als a u c h die U n fall ver s ich e- K~:~k::- ~~d 
run g die sei beL 0 h n k las s e gilt. Wenn es schließlich und ~i~~a~~~~~ 
endlich bei der Krankenversicherung noch zu rechtfertigen ist, daß 
der Großteil der Landarbeiter generell in die 3. und 4. Lohnklasse 
eingereiht wird, weil ja bei der Krankenversicherung doch in erster 
Linie der Zweck verfolgt werden soll, dem Versicherten ärztliche 
Hilfe leicht zugänglich zu machen, so sind diese niederen Lohn-
klassen in der Unfallversicherung ungerecht und für den Versicherten 
von größtem Nachteil, weil die in der Unfallversicherung überwiegen-
den Geldleistungen (Renten) in ihrer Höhe von der Lohnklasse ab-
hängig sind, in die der Versicherte eingereiht ist; es würde sich von 
keiner Seite ein Widerstand dagegen erheben, daß die Lohnklassen-
einteilung in der Unfallversicherung nach dem tatsächlichen Arbeits-
verdienst vorgenommen würde. Wenn auch die 1. Novelle zum Land
arbeiterversicherungsgesetz vorsieht, daß die Lohnklasse in der 
Unfallversicherung im Falle der Pauschalierung der Beiträge um 
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eine höher sein kann als in der Krankenversicherung, so ist das 
sicher nicht genügend. Die Unfallsrente beträgt für vollständig er
werbsunfähig gewordene Arbeiter in den einzelnen Lohnklassen : 

1. 12 S 
2. 16 " 
3. 24" 
4. 36 " 
5. 48" 
6. 60 " 
7. 72 " 
8. 96 " 
9. 120 " 

Da nun der allergrößte Teil der Landarbeiter in der 4., 5., höch
stens 6. und nur ausnahmsweise in der 7. Lohnklasse ist, ergibt 
sich mit aller Deutlichkeit, daß mit diesen Vollrenten, die ja nur ge
währt werden, wenn der Betreffende seine Erwerbsfähigkeit voll
kommen eingebüßt hat, in keiner Weise das Auslangen gefunden 
werden kann. 

l· .~eitere An weiteren Leistungen ist vorgesehen ein Kin der z u s c h u ß, 
de:~e~~Fc~~- aber nur dann, wenn die Verletztenrente zwei Drittel der Vollrente 

rung und mehr beträgt. 
Stirbt der Verletzte infolge des Unfalles, so wird den Hinterbliebe

nen ein e Ren t e vom Tod e s tag e a n gewährt und ferner 
ein Beitrag für die Kosten der Bestattung in der Höhe des Monats
betrages der Vollrente. Hinterläßt der Verunglückte eine Witwe, so 
gebührt ihr bis zu ihrem Tode oder ihrer Wiederverehelichung eine 
W i t wen ren t e im Ausmaße von einem Drittel der Vollrente des 
Verstorbenen. Heiratet die Witwe, so wird sie mit dem 36fachen 
Monatsbetrag ihrer Rente abgefertigt. Nach dem versicherten Vater 
oder der versicherten Mutter gebührt jedem unversorgten leiblichen 
Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahre eine Wa i sen ren t e 
von einem Sechstel, und wenn es auch den zweiten Elternteil ver
loren hat oder verliert, von einem Viertel der Vollrente des Ver
storbenen. Den Eltern (Großeltern) und Geschwistern des Verstor
benen gebührt, wenn dieser zu ihrem Lebensunterhalte wesentlich 
beigetragen hat, bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall ihrer Be
dürftigkeit, den unversorgten Geschwistern bis zum vollendeten 
16. Lebensjahre ein Drittel der Vollrente des Verstorbenen. 

Die Unfallversicherung wurde von allen beteiligten Kreisen aufs 
Lebhafteste begrüßt und wenn bis jetzt in Niederösterreich, Burgen
land und Wien auch sämtliche Besitzer mit ihren Kindern in den 
Kreis der Versicherten einbezogen wurden, so ist das ein weiterer 
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Beweis dafür, daß gerade die Unfallversicherung einem dringenden 
Bedürfnis der Landbevölkerung nachkommt. 

11. Die Invalidenversicherung der Land- und Forst
arbeiter. 

Die I n val i den ver s ich e run g der L a n d- und f 0 r s t
ar bei t e r ist so wie bei den Industriearbeitern noch nicht in Kraft 
getreten. Dafür sind im 10. Abschnitt des Landarbeiterversicherungs
gesetzes Alt e r s für s 0 r ger e n t e n vorgesehen. Die Gewäh
rung dieser wirkt sich sicher günstig aus. Zu bemängeln ist jedoch, 
daß das Alter, mit dem diese Rente verlangt werden kann, mit 
65 Jahren festgesetzt ist. Es ist kein Grund dafür ersichtlich, daß 
gerade die Land- und forstarbeiter erst mit 65 Jahren bezugsbe
rechtigt erklärt wurden. Insbesondere ist die Arbeit der forst
arbeiter eine derart schwere, daß nur verhältnismäßig ein geringer 
Prozentsatz anspruchsberechtigt erscheint. Die Altersrenten betragen 
in den einzelnen Lohnklassen : 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

18 S 
18 " 
18 " 
18 " 
22 " 
26 " 
30 " 
38 " 
46 " 

Die Land- und forstarbeiter sind also erst in der 7. Lohnklasse 
den Hausgehilfinnen mit 30 S monatlicher Rente gleichgestellt. Dabei 
kommen in die 7. Lohnklasse der Landwirtschaft nur die Höchst
qualifizierten, also ein verschwindender Bruchteil, ganz bestimmt 
ein Umstand, der die Landflucht verstärkt, denn gerade die älteren 
Leute trachten mit allen Mitteln von der Landwirtschaft weg und 
bei irgend einem gewerblichen Betriebe unterzukommen, weil sie 
dann im Alter viel eher die Rente erhalten und dazu eine viel höhere. 
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I. Die Zahl der durch die öffentlichrechtIiche Versiche
rung in Österreich erfaßten unselbständig erwerbs

tätigen Personen. 

Der weiteste Kreis von Versicherten ergibt sich in der Kranken
versicherung. 

Die G e sam t z a h I der krankenversicherten Personen beträgt 
rund 2,000.000; bei Berücksichtigung der familienangehörigen 
erhöht sich der Stand aller durch die Krankenversicherung betreuten 
Personen auf rund 4,500.000. 

Die folgende Zusammenstellung zeigt neben der Verteilung der 
Pflichtversicherten auf die bestehenden Krankenversicherungsträger 
auch die Zahl und Verteilung jener Personen, die der Arbeits
(stellen-)losenversicherungspflicht unterliegen. 

Kranken- Davon arbeits-
versicherungs- (stellen· )losen-

pflichtige versicherungs-
Personen pflichtig 

I 
Gewerbliche Arbeiterkranken-

I 

kassen 1,000.000 750.000 

Landwirtschaftliche Arbeiter-
krankenkassen 300.000 3.000 

Versicherungskassen für An-
gestellte 280.000 ,) 250.000 

Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten . 170.000 ') -

Krankenkassen der Verkehrs-
unternehmungen . 170.000 ,) 90.000 

Krankenfürsorgeanstalt der 
Gemeinde Wien 45.000 ') 7.000 

Zusammen. I 1,965.000 I 1,100.000 

') Einschließlich der Rentenempfänger. 
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11. Die Verteilung der nach dem Arbeiterkrankenver
sicherungsgesetz Versicherten auf die Lohnklassen 
und die durchschnittliche Höhe des Arbeitsverdienstes. 

Die Verteilung der Versicherten auf die Loh n k las sen 
ist bestimmend für die Höhe des durchschnittlichen Versicherungs
beitrages und damit auch für die Höhe der Beitragseinnahmen und 
von grundlegender Bedeutung für die Höhe der Ausgaben an Bar
leistungen. 

Nach dem Jahresdurchschnitte für 1930 zeigt die Verteilung 
der Versicherten auf die einzelnen Lohnklassen das folgende Bild: 

Von je 1000 für den Fall der 

Lohnklassen Krankheit I Arbeitslosigkeit 

versicherten Personen sind in die neben-
stehende Lohnklasse eingereiht 

1 I 75 -

2 25 33 

3 35 40 

4 10 13 

5 25 27 

6 140 13 

7 30 33 

8 70 67 

9 100 
I 

127 

10 490 
\ 

647 

I 1000 
I 

1000 

über die Höhe des durchschnittlichen Ar bei t s ver die n s t e s 
gibt die nachstehende Übersicht Aufschluß: 
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Durch die 
Wirklicher Versicherung 

erfaßter 
Versicherungszweig 

durchschnittlicher monatlicher 
Arbeitsverdienst in S 

Krankenversicherung 150 125 

Arbeitslosenversicherung 180 145 

Unfall versicherung 180 

I 

160 

Hiezu wird bemerkt: 

Der h ö c h s t e für die Versicherung anrechenbare Arbeitsver
dienst beträgt in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung 156 S 
monatlich (Tagesarbeitsverdienst 6 S), in der Unfallversicherung 
200 S monatlich. 

Die Angaben über die Höhe des wirklichen Lohnes beruhen 
zum überwiegenden Teile auf der Erfahrung und nur zum geringen 
Teile auf vorsichtig durchgeführten Schätzungen. 

Der Vergleich des tatsächlichen mit dem durch die Versicherung 
erfaßten durchschnittlichen Arbeitsverdienstes läßt erkennen, daß in 
der Krankenversicherung etwa 83 %, in der Arbeitslosenversicherung 
80 % und in der Unfallversicherung 89 % der in Betracht kommenden 
wirklichen Lohnsumme erfaßt werden. 

111. Die Belastung durch die Sozialversicherungs
beiträge. 

A. Höhe der Versicherungsbeiträge für einen industriellen 
Arbeiter. 

Auf Grund der Verteilung der Versicherten auf die Lohnklassen 
ergibt sich im Durchschnitte für einen industriellen Arbeiter, der 
der Versicherung in allen Zweigen unterliegt, eine monatliche 
Belastung durch Versicherungsbeiträge von S 24,64. 

Von dieser Beitragsleistung entfallen auf die einzelnen Ve r
sicherungszweige folgende Teilbeträge: 
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Zu Lasten des Für Arbeit-

Arbeit-
I 

Arbeit-
geber und 

Monatlicher Beitrag für Arbeitnehmer 
gebers nehmers zusammen 

S c h i I I i n g 

die Krankenversicherung .. 3,42 I 6,84 10,26 
die Unfallversicherung . . . . 3,20 - 3,20 
die Arbeitslosenversicherung 

a) ordentl. Unterstützung 1) 3,85 3,85 7,70 
b) Notstandsaushilfe .. -,72 -,72 1,44 

die Altersfürsorge .... 1,02 1,02 2,04 
alle Versicherungszweige ·1 12,21 I 12,43 1 24,64 

Es entfallen somit von der Gesamtbeitragsleitung auf den Arbeit
geber und auf den Arbeitnehmer annähernd je die Hälfte. 

Zur Erklärung der Berechnungsweise sei bemerkt, daß der 
Zusatzbeitrag in der Arbeitslosenversicherung im Durchschnitt aller 
Industriellen Bezirkskommissionen mit 14% des Krankenversiche
rungsbeitrages 2) und der Beitrag in der Unfallversicherung, ent
sprechend einem Betriebe mit mittlerer Unfallsgefahr, mit 2% des 
durch diese Versicherung erfaßten Arbeitsverdienstes angenommen 
wurde. 

Bezogen auf den Ar bei t s ver die n stergibt sich die durch
schnittliche Beitragsleistung mit den folgenden Hundertsätzen: 

Durchschnittsbeitrag in Prozent 
des 

Versicherungszweig erfaßten I wirklichen 
Arbeitsverdienstes 

Krankenversicherung 7,08 I 5,70 ... 
Unfallversicherung .... 2,00 3) 1,78 
Arbeitslosenversicherung 

a) ordentliche Unterstützung 5,31 4,28 
b) Notstandsaushilfe 1,00 O,S/) 

Altersfürsorge .......... 1,41 1,13 

13,69 

1) Ab 1. Jänner 1931: 90% des Krankenversicherungsbeitrages (d. i. 
S 9,25). 

2) Pro 1931 dürfte der analoge Durchschnittswert voraussichtlich 
28 vom Hundert betragen. 

S) In Prozent des mittleren durch die Unfallversicherung erfaßten Ar
beitsverdienstes. 
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Der Gesamtbeitrag beträgt sonach im Durchschnitte rund 133/4% 
des wir k I ich e n Arbeitsverdienstes. 

Der monatliche H ö c h s t bei t rag für einen in die 10. Lohn
klasse eingereihten industriellen Arbeiter beträgt (bei Annahme eines 
Betriebes mit mittlerer Unfallsgefahr) 

in der Krankenversicherung. . 
in der Arbeitslosenversicherung 

a) ordentliche Unterstützung 
b) Notstandsaushilfe 

in der Altersfürsorge . . 
in der Unfallversicherung. 

S 11,70 

" 8,78 
" 1,64 
" 2,34 
" 4,-

Insgesamt: S 28,46 

R Höhe der Versicherungsbeiträge für einen Arbeiter in der 
Land- und Forstwirtschaft. 

In der Landarbeiterversicherung beträgt der wöchentliche Ver
sicherungsbeitrag in Hundertteilen der Beitragsgrundlage (worunter 
der niedrigste durch die Lohnklasse, in die der Versicherte einge
reiht ist, noch erfaBte tägliche Arbeitsverdienst zu verstehen ist) 

in der Krankenversicherung gegenwärtig im Durchschnitt 50 
in der Unfallversicherung ....... 5 

in der Arbeitslosenversicherung 
a) ordentliche Unterstützung 
b) Notstandsaushilfe 

in der Altersfürsorge. . . . 10 

In r ein I a n d- 0 der f 0 r s t wir t s c haft I ich e n Be
trieben erstreckt sich der Versicherungsschutz derzeit auf die 
Krankenversicherung, die Unfallversicherung und die Altersfürsorge. 
Für die in solchen Betrieben beschäftigten Arbeiter, die im Durch
schnitt in die 5. Lohnklasse mit einer Beitragsgrundlage von S 2,40 
eingereiht sind, kann mit einem durchschnittlichen tatsächlichen 
Arbeitsverdienst von 75 S monatlich gerechnet werden. 

Das Beitragserfordernis für einen landwirtschaftlichen Arbeiter 
ergibt sich, auf dieser Grundlage berechnet, in folgender Höhe: 

1) Ab 1. Jänner 1931: 45%. 
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Durchschnittsbeitrag 

Versicherungszweig monatlich I 
in Prozent des 

wirklichen in S I Arbeitsverdienstes 

I 
Krankenversicherung . . · . 5,20 6,9 

Unfallversicherung 0,52 0,7 

Altersfürsorge .. I 1,04 1,4 

Insgesamt · ·1 6,76 
I 

9,0 

Von dem Versicherungsbeitrage entfallen auf den Arbeitgeber 
51 %, auf den Arbeitnehmer 49%. 

Die Säg e a r bei t e r unterliegen außerdem der Arbeitslosen
versicherungspflicht. Da der durchschnittliche wirkliche Arbeits
verdienst in dieser Arbeiterkategorie, wie bei den industriellen 
Arbeitern, mit 180 S im Monat angenommen werden kann, wonach 
diese Arbeiter durchwegs in die höchste (9.) Lohnklasse einzureihen 
sind, ergibt sich der durchschnittliche Versicherungsbeitrag für 
einen Sägearbeiter in folgender Höhe: 

Durchschnittsbeitrag 

Versicherungszweig monatlich in Prozent des 

I in S wirklichen 
Arbeitsverdienstes 

Krankenversicherung 13,00 I 7,2 

Unfallversicherung 1,30 

I 
0,7 

Arbeitslosenversicherung 
a) ordentliche Unterstützung · . 9,75 I 5,4 
b) NotstandsaushiIfe ..... . . 2,60 1,4 

Altersfürsorge .. . . . . . . . · . 2,60 1,4 

Insgesamt ... 1 29,25 I 16,1 
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Von der Gesamtbeitragsleistung entfällt wieder ungefähr je 
die Hälfte auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Die Unternehmer forstwirtschaftlicher Betriebe haben für die 
Unfallversicherung der von ihnen beschäftigten forstarbeiter außer 
dem normalen Unfallversicherungsbeitrag einen Gefahrenklassen
zuschlag zu entrichten, der bis auf weiteres mit einem fünftel der 
Beitragsgrundlage festgesetzt ist (entspricht gegenwärtig im 
Durchschnitt 40 % des Krankenversicherungsbeitrages). 

c. Höhe der Versicherungsbeiträge für einen pensionsversicherten 
Angestellten. 

Bei Zugrundelegung eines durch die Pensionsversicherung 
e r faß te n Durchschnittsgehaltes von monatlich 285 S (gegenüber 
einem durchschnittlichen wir k I ich enGehalte von 315 S) ergibt 
sich für einen pensionsversicherten Angestellten folgende Belastung 
durch Versicherungsbeiträge: 

Durchschnittsbeitrag 

Versicherungszweig in Prozent des 
monatlich 

I 
in S erfaBten wirklichen 

Gehaltes Gehaltes 

Krankenversicherung .... 12,83 4,5 4,1 
Stellenlosen versicherung 
a) ordentliche Unterstützung 7,98 2,8 2,5 
b) Notstandsaushilfe .... 1,57 0,55 0,5 

Unfall- und Pensionsver-
sicherung .......... 21,38 7,5 6,8 

Zusammen ... / 43,76 I 15,4 I 13,9 

Diese Beiträge belasten den Dienstgeber und den Dienstnehmer 
je zur Hälfte. 

für den Angestellten mit der h ö c h s te n Beitragsgrundlage 
(400 S) beträgt der Gesamtversicherungsbeitrag rund S 61,5. 

für das Jahr 1931 wird, entsprechend den dann in Kraft 
stehenden, mit Ausnahme der Krankenversicherung durchwegs 
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höheren Beitragssätzen mit der folgenden Belastung durch Beiträge 
zu rechnen sein: 

Durchschnittsbeitrag 

Versicherungszweig in Prozent des 
monatlich 

I 

in S erfaßten wirklichen 
Gehaltes Gehaltes 

Krankenversicherung .... 12,83 4,5 4,1 

Stellenlosenversicherung 
a) ordentliche Unterstützung 9,69 3.4 3,1 
b) Notstandsaushilfe .. . . 3,13 1,1 1,0 

Unfall- und Pensionsver-
sicherung ........ 22,80 8,0 7,2 

Zusammen. 
·1 

48,45 
I 

17,0 
I 

15,4 

D. Die Belastung der Betriebe. 

Da für einen einzelnen Arbeiter die Summe der Versicherungs
beiträge 13,7%, für einen Angestellten 13,9% des wirklichen Ein
kommens beträgt, kann die Belastung eines I n d u s tri e- oder 
Ha n deI sb e tri e be s im Jahre 1930 ohne Rücksicht darauf, 
wie sich die Zahl der beschäftigten Arbeiter zu jener der Ange
stellten verhält, mit nahezu 14% der wirklichen Lohn- und Gehalts
summe veranschlagt werden. Von dieser Beitragslast tragen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer annähernd je die Hälfte. 

Die Belastung eines rein I a n d wir t s c h a f tl ich e n Be
triebes ergibt sich mit 9 %, diejenige eines landwirtschaftlichen 
Säg e b e tri e b e s mit 16% der effektiven Lohnsumme. Auch 
in diesen Betrieben belasten die Sozialversicherungsbeiträge den 
Arbeitgeber wie den Arbeitnehmer ungefähr je zur Hälfte. 

E. Die Belastung der gesamten Wirtschaft. 

Das gesamte jäh r 1 ich e Bei t rag s e r f 0 r der n i s für 
all e Versicherungsträger zusammen beläuft sich im Jahre 1930 
auf 444 Mill. S. 

Dieser Betrag verteilt sich auf die einzelnen Versicherungs
zweige und Versicherungsträger wie nachstehende Tabelle zeigt: 
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IV. Der Jahresaufwand für Versicherungsleistungen. 

1. Krankenversicherung. 
Bei a ll e n Krankenversicherungsträgern zusammen beträgt der 

Jahresaufwand für Versicherungsleistungen insgesamt 193 Mil!. S. 
Es werden also von den Gesamtbeitragseinnahmen von 207 MiIl. S. 
rund 93% für Versicherungsleistungen verwendet. 

Von diesen Ausgaben entfallen in runden Beträgen auf 

a) die Kosten der ä r z tl ich e n Hilf e, 
einschließlich zahnärztlicher Hilfe . . . . 

b) die Kosten der H eil mit tel und 
Heilbehelfe, einschließlich des Zahnersatzes . 

c) die Kosten der Ans tal t s p f leg e. . . 
d) die Bar lei s tun gen . . . . . . . 

60 MiIl. S, 

30 Mill. S, 
41 Mil!. S, 
62 MiIl. S. 

Die einzelnen Kat ego r i e n von Versicherungsträgern haben 
an dem Gesamtaufwand an Ärztekosten und an dem für Barleistun
gen folgenden Anteil: 

Aufwand in Millionen S für 

Ärztekosten I Barleistungen 

Arbeiterversicherung ........ 23 47 
Angestelltenversicherung ..... 13 6,5 
Landarbeiterversicherung ..... 4,5 4,5 
Krankenversicherungsanstalt der 

Bundesangestellten . . . . . . . . . 10,5 1,1 
Krankenkassen der Eisenbahnen . 6 2,8 
Krankenfürsorgeanstalt der Ge-

I 
meinde Wien . ........... 3 0,1 

Zusammen ... 1 60 I 62 

Das durchschnittliche tägliche Kr a n k eng eid, berechnet 
auf Grundlage der angegebenen Lohnklassenverteilung, beträgt 
S3,20. 

Nach Kategorien von Versicherungsträgern, die durch die 
selbständige Regelung der Krankenversicherung bestimmt sind, ist 
die Verteilung des Versicherungsaufwandes auf die Arten der 
Leistungen sehr verschieden. So· entfallen, ausgedrückt in H u n
der tt eil e n der Bei t rag sei n nah m e n, beispielsweise 
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bei den ge,.. bei den bei der Kran
werblichen Angestellten- kenvers.- An

Arbeiterkran- kranken- stalt der Bun-
kenkassen kassen desangest. 

a) auf die Barleistungen .. . 

b) auf die Kosten der ärztl. 
Hilfe, einschl. zahnärztl. 
Hilfe ............ . 

c) auf die Kosten d. Heilmittel 
und Heilbehelfe, einschl. des 

43 17 5 

21 34 50 

Zahnersatzes ........ 12 20 20 

d) auf die Kosten der Anstalts-
pflege ............ 16 22 20 

e) auf alle Leistungen zusamm. 92 93 95 

Für eine zu Schlußfolgerungen berechtigende Vergleichung dieser 
Prozentsätze untereinander erscheinen die angeführten Verhältnis
zahlen völlig ungeeignet, weil bei den in Betracht gezogenen Ein
richtungen der gesetzlich bestimmte Umfang der Leistungen (nach 
Art und Höhe, bzw. Qualität der gebotenen Leistung) verschieden ist. 

Die N e t t 0 ver wal tun g s k 0 s t e n belaufen sich, gleichfalls 
in Hundertteilen der Beitragseinnahmen ausgedrückt, im Durch
schnitte 

bei den Arbeiterkrankenkassen auf. . . 
" " Angestelltenkrankenkassen auf 
" der Krankenversicherungsanstalt der 

stellten auf . . . . . . . . . . 
Bundesange-

11% 
6% 

Auch diese Prozentsätze lassen einen unmittelbaren Vergleich 
wegen der Verschiedenheit in der Höhe des Versicherungsbeitrages 
und· in den Verwaltungsagenden nicht zu. 

2. Unfallversicherung der Arbeiter. 

Der Jahresaufwand für Ver s ich e run g sIe ist u n gen be
trägt 

in der gewerblichen Unfallversicherung . . . . 20 Mill. S 
" " Unfallversicherung der österreichischen 

Eisenbahnen. . . . . . . . . . . . 8 " " 
zusammen. . 28 Mill. S 

oder rund 85% der Beitragseinnahmen. 
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Die Ver wal tun g s k 0 s t e n in diesem Versicherungs
zweige belaufen sich im Durchschnitt auf rund 15% der Beitrags
einnahmen. 

Der jährliche Überschuß wird zur Ansammlung einer in der Ren· 
tenversicherung notwendigen R ü c k lag e verwendet; im Jahre 
1930 wurden bei allen Unfallversicherungsanstalten zusammen rund 
2 Mill. S thesauriert. 

Der Leistungsaufwand in der Unfallversicherung der La n d
ar bei t erläßt sich mit annähernd 2 Mill. S beziffern; thesauriert 
wurden rund 1 Mill. S. 

3. Unfall- und Pensionsversicherung der Angestellten. 

Der Aufwand für Ver s ich e run g sie ist u n gen beträgt 
im Jahre 1930 annähernd 48 Mill. S, die Ver wal tun g s k 0 s t e n 
einschließlich der Vergütungen an die Versicherungskassen belau
fen sich auf rund 3 Mill. S. Von den Beitragseinnahmen werden hie
nach rund 75% für Versicherungsleistungen und rund 5% zur 
Deckung der Verwaltungskosten verwendet. 

Der Oebarungsüberschuß dient wieder zur Bildung einer 
R ü c k lag e, die im Berichtsjahre eine Erhöhung um rund 
17 Mill. S erfahren hat. 

4. Provisionsversicherullg der Bergarbeiter. 

Die Jahressumme der Z u s c h ü s s e zu den Provisionen der 
Bergwerksbruderladen beträgt annähernd 4 Mill. S. Im Rahmen 
dieser Zusammenstellung soll die Belastung durch die Provisions
zuschüsse jedoch nur mit jenem Teilbetrage berücksichtigt werden, 
der seine Bedeckung in der von den Bergwerksunternehmungen zu 
diesem Zwecke eingehobenen Umlage (im Jahre 1930 rund 1,5 Mill. S) 
findet. Der restliche Teil dieser Belastung wird aus den Mitteln 
des Bergbaufürsorgefonds bestritten. 

5. Arbeitslosen-(Stellenlosen-)versicherung und Altersfürsorge. 

Nach den Oebarungsergebnissen für das Jahr 1930 ergibt sich 
der U n t e r s t ü t z u n g sau f w a n d in der Arbeitslosen-(Stellen-
105en-)versicherung und in der Altersfürsorge mit folgenden Ziffern: 

a) ordentliche Unterstützung ...... 136 Mill. S 
b) Notstandsaushilfe . . . . . . . . . . . 56 " " 
c) Altersfürsorge (einschließlich Hausgehilfen, 

Bergarbeiter und Landarbeiter). . . .. 37" " 

zusammen. . 229 Mill. S 
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Die genannten Ziffern stellen den reinen Unterstützungsaufwand 
dar. Zuzüglich der Kosten der pro d u k t i v e n Arbeitslosenfür
sorge und der Sonderaktionen im Betrage von 3,5 Mi11. S und der 
Ver wal tun g s k 0 s t e n im Betrage von 13,5 Mill. ergibt sich 
der Oesamtaufwand in der Arbeitslosenversicherung und Alters
fürsorge mit 246 Mil1. S. 

Die Kosten der Ar bei t s ver mit t I u n g, die durch eine be
sondere Umlage zu decken sind, betragen jährlich rund 4,5 Mill. S. 
Diese Belastung erscheint in den Summarziffern dieses Berichtes 
weder als Ausgabe- noch als Einnahmepost berücksichtigt. 

6. Oesamtaufwand in allen Versicherungszweigen. 

Der Oesamtaufwand in der österreichischen Sozialversicherung 
im Jahre 1930 ergibt sich so dann mit 575 Mill. Si von diesem Be
trage entfallen 

auf Versieherungsleistungen . . . . . . . . 505 Mill. S 
auf Rücklagenbildung in der Rentenversicherung. 20 " " 
auf Verwaltungskosten . . . . . . . . . . 40 " " 
auf sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . 10 " " 

Zur Bedeckung dieses Oesamtaufwandes standen zur Verfügung: 

a) an Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. . 448 Mill. S 
b) an Beiträgen des Bundes und der Länder zu den 

Kosten der Arbeitslosenversicherung und der Alters-
fürsorge rund . . . . . . . . . . . . . . 50 " " 

c) an sonstigen Einnahmen der Versicherungsträger. . 25 " " 

zusammen. . 523 Mill. S 

Der restliche Betrag in der Höhe von 52 Mill. S wurde vom 
Bunde aus dem Titel der Bevorschussungsverpflichtung in der Ar
beitslosenversicherung vorschußweise bestritten. 
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Zusammenfassender Bericht über das Ergebnis 
der Beratungen des Ausschusses. 

In den Kreis der Aufgaben, die sich das Ö s t e r r e ich i s c h e 
Kur a tor i u m für Wir t s c h a f tl ich k e i t gestellt hat, fällt 
auch das Aufsuchen aller Arten von Verlustquellen, die sich im 
Wirtschaftsleben geltend machen, und die Untersuchung des Ein
flusses, den diese auf die Produktionskosten und damit auf die Wett
bewerbsfähigkeit der österreichischen Volkswirtschaft nehmen. 

Die Tatsache, daß die Auf wen dun gen in der ö f f e n t
l ich r e c h t I ich e n K r a n k e n ver s ich e run g in den letzten 
Jahren in ein e m nah e z u u nun t erb r 0 c h e n e n Ans t e i
gen beg r i f f e n s i n d und der Umstand, daß diese unerfreuliche 
Erscheinung aus der Entwicklung der allgemeinen Gesundheitsver
hältnisse allein nicht erklärt werden kann, veranlaßte das Österrei
chische Kuratorium für Wirtschaftlichkeit, einen eigenen Ausschuß 
zu dem Zwecke einzusetzen, die Urs ach end i e s e r Er s c h e i
nun g näh erz u erg r ü n den und Weg e z u ihr erB e
k ä m p fun gau f z uze i gen. Insbesondere sollte er die Frage 
der Rationalisierung auf dem Gebiete der öffentlichrechtlichen Kran
kenversicherung zum Gegenstand eines sorgfältigen Studiums machen 
und sich hiebei sein Arbeitsfeld so weit stecken, daß unter den 
Rationalisierungsgedanken nicht nur die Betriebseinrichtungen und 
die Art der Geschäftsführung, sondern auch der gesamte Versiche
rungsaufbau und die Leistungspolitik fallen. Dem Ausschuß fiel 
ferner die Aufgabe zu, entsprechend dem Ergebnis seiner Beratun
gen allfällige Reformvorschläge zu erstatten. 

Dieser Ausschuß wurde am 24. Februar 1930 gebildet und faßte 
zunächst den Beschluß, den Kreis der Teilnehmer an den Beratungen 
durch Beiziehung von Fachleuten und Interessentenvertretern ent
sprechend zu erweitern, um im Interesse der KlarsteIlung um
strittener Fragen möglichst alle Faktoren zu Worte kommen zu 
lassen, die in den Belangen der Reformbedürftigkeit der öffentlich
rechtlichen Krankenversicherung einen besonderen Standpunkt ein
nehmen. Dem auf diese Weise ergänzten Ausschuß gehörten die 
in der Liste auf den Seiten 8-10 genannten Personen an. 

Der Ausschuß wählte einstimmig zum Vorsitzenden den Präsi
denten der Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, Baurat Dr.-Ing. Bruno Bau e r. Zur Durcharbeitung 
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und abschließenden Beurteilung des umfangreichen Beratungsstoffes 
benötigte der Ausschuß im ganzen 14 Sitzungen. 

Ober die Arbeitsmethode und den Gang der Verhandlungen ist 
in kurzem folgendes zu berichten: 

Auf Grund des Ergebnisses einer Generaldebatte über Umfang 
und Ziel der Beratungstätigkeit des Ausschusses wurde zunächst 
ein Rah m e n a r bei t s pro g r a m m aufgestellt, das drei 
Hauptpunkte umfaßt. 

Pu n k t I betrifft Gegenstand und Art der Kritik, die an den 
heute bestehenden Einrichtungen der Krankenversicherung geübt 
wird. Dieser Programmpunkt umfaßt im besonderen die k 0 n
k r e t e n B e s c h wer den g e gen das heu t i g e S y s t emin 
bezug auf Zweck und Ausdehnung der Versicherung, Versicherungs
system und Leistungsniveau, Aufbringung der Mittel sowie Organi
sation und Verwaltung. 

P unk t 11 betrifft die B e re i t s tell u n g der U n t e r-
1 a gen, die erforderlich sind, um festzustellen, inwieweit die an 
dem bestehenden System geübte Kritik in den tatsächlichen Verhält
nissen begründet und stichhältig ist. 

P unk t III schließlich betrifft Vor s chI ä g e zur Ver b e s s e
run g des heu t i gen S y s te m s. Unter diesen Programmpunkt 
fällt auch die Erörterung grundsätzlicher fragen, wie Ärztesystem, 
Einkommensgrenze, Schadensversicherung, Verbindung des Spar
prinzips mit dem Versicherungsprinzip u. ä. 

Der Ausschuß beschloß, die Stellungnahme der Interessenten zu 
diesem fragenkomplex in der form von schriftlichen Referaten ein
zuholen. Zu diesem Zwecke wurden von sei te n der Ar bei t
ge b e r, der Ar bei t n e h m e r, der Ver s ich e run g s
t r ä ger und der Ä r z t e R e f e ren t e n b e s tell t. Gleich
zeitig wurde an den Vertreter des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung, Sektionschef Sc h rom m, das Ersuchen um Beistellung 
statistischer Materialien über die Gebarungsverhältnisse bei den 
Trägern der öffentlichrechtlichen Krankenversicherung in österreich 
gerichtet. 

Die eingelangten Referate sowie das vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung in dankenswerter Weise zur Verfügung 
gestellte statistische Material wurden vervielfältigt und allen Aus
schußmitgliedern zum Studium übermittelt. 

Es wurden die folgenden Einzelreferate vorgelegt: 
"Mängel des österreichischen Sozialversicherungswesens" von Dok

tor Leopold B e r man n, Sekretär der Kammer für Handel, Ge
werbe und Industrie in Wien. 
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"Die Krankenversicherung der Arbeiter vom Standpunkt der Ar
beiterkrankenkassen" von Stephan Hup per t, Direktorstellver
treter der Arbeiterkrankenversicherungskasse Wien. 

"Rationalisierung des Krankenkassen- und Versicherungswesens" 
(Angestelltenversicherungskassen), von Ing. Fritz lo r dan, 
Leitender Beamter der Versicherungskasse für Industrieange
stellte in Wien. 

"Die Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten in Öster
reich unter besonderer Berücksichtigung der Krankenversiche
rungsanstalt der Bundesangestellten" von Ministerialrat Dr .. 
Alfred Kor s chi n e k, Generaldirektor der Krankenversiche
rungsanstalt der Bundesangestellten. 

"Allgemeine ärztliche Gesichtspunkte zur Frage der Rationalisie
rung der österreichischen Krankenversicherung" von Medizinal
rat Dr. med. Camillo L i 11, Chefarzt der Städtischen Gaswerke, 
Vertreter des Verbandes der' Kassenärzte. 

"Kritik an der sozialen Krankenversicherung und ihren derzeitigen 
Systemen" von Dr. med. losef Alexander Li P i n e r, frei prak
tizierender Facharzt. 

"Gedanken zur Reform der Sozialversicherung" von Dr. Bruno 
M a t his, Rechtsreferent der österreichischen Land- und Forst
wirtschaftsgesellschaft in Wien. 

"Konzentration in der Angestelltenversicherung" von Leopold 
M ü h I b erg e r, Zentralinspektor der Hauptanstalt für Ange
stelltenversicherung. 

"Anvertrautes Gut in der Sozialversicherung" von Leopold M ü h 1-
b erg e r, Zentralinspektor der Hauptanstalt für Angestellten
versicherung. 

"überkonsum in der Sozialversicherung" von Leopold M ü h 1-
b erg e r, Zentralinspektor der Hauptanstalt für Angestellten
versicherung. 

"Kritik an der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten" 
von Hofrat Theodor Ne c h wal s k y, Obmann des Schutzver
bandes der bei der Krankenversicherungsanstalt der Bundesange
stellten Versicherten. 

"Kritische Betrachtungen zur österreichischen Sozialversicherung" 
von Hofrat Dr. Edmund PalI a, Generalsekretär der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte in Wien. 

"Reform der Sozialversicherung" von Dr. Theodor S c h n eid e r, 
Sekretär des Hauptverbandes der Industrie österreichs. 
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"Kritik und Vorschläge zum Angestelltenversicherungsgesetz 1928" 
von Alfred S p 0 n n e r, Direktor der Versicherungsanstalt für 
Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft. 

"Die Krankenversicherung der Landarbeiter", Referat der Zentral
kommission der christlichen Gewerkschaften Österreichs. 

"Die Unfall- und Invalidenversicherung der Land- und Forstar
beiter", Referat der Zentralkommission der christlichen Gewerk
schaften Österreichs. 
Die vorangeführten Referate sind im Hauptteil B "Referate der 

Ausschußmitglieder" dieses Buches enthalten. Sie bildeten die Grund
lage für eine eingehende Erörterung der in den Rahmen des auf
gestellten Arbeitsprogrammes sich einfügenden kontroversen Fragen. 
Es zeigte sich dabei, daß insbesondere folgende Fragen umstritten 
bzw. einer Klärung bedürftig sind: Vor allem die Frage des soge
nannten "Ü be r k 0 n s ums", worunter die übermäßige Inan
spruchnahme der Versicherungsleistungen durch die Versicherten 
zu verstehen ist, und die Wege zu seiner Bekämpfung. Ferner der 
Begriff des B aga tell s c h ade n s und die Art seiner Erfassung, 
die Zweckmäßigkeit einer Ein kom m e n s g ren zein der öffent
lichen Krankenversicherung und die Behandlung der von ihr be
troffenen Personen. Schließlich die Verbindung des S par p r i n
z i p s mit dem Versicherungsprinzip. Auch hinsichtlich der Frage 
des Betriebes von Ambulatorien zeigten sich starke Gegensätze. 

Was die Frage des Übe r k 0 n s ums betrifft, glaubte die über
wiegende Mehrheit der Ausschußmitglieder, keinen Grund zu haben, 
an dessen Tatsächlichkeit in Anbetracht der vorliegenden Geba
rungsergebnisse und der sonstigen diesbezüglich gemachten Beob
achtungen zu zweifeln. Von der Mehrheit der Vertreter der Arbeit
nehmer und der Versicherungsträger wurde das Vorhandensein eines 
Überkonsums in Frage gestellt und hiebe i insbesondere auf die durch 
ärztliche Aussprüche bestätigte praktische Schwierigkeit hingewiesen, 
im Einzelfall einen behaupteten Überkonsum festzustellen. Die Frage 
nach den Ursachen eines allfälligen Überkonsums wurde dahin be
antwortet, daß diese sowohl in dem Verhalten der Versicherten wie 
in jenem der Ärzte gelegen sind, das wieder zum größten Teil in 
den allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen begründet ist, vor allem 
aber in dem Anreiz zur Geltendmachung des Leistungsanspruches 
in jenen Fällen, wo das Krankengeld im Verhältnis zum tatsächlichen 
Arbeitsverdienst übermäßig hoch bemessen ist. Gegenüber dem letzt
angeführten Umstand wird von den Vertretern der Arbeitnehmer 
wieder ins Treffen geführt, daß die heute vielfach noch bestehende 
Unterversicherung - worunter die Tatsache zu verstehen sei, da:B 
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der versicherte Lohn hinter dem wirklichen Arbeitsverdienst stark 
zurückbleibt - die Möglichkeit eines Überkonsums geradezu 
ausschließe. 

In der Frage der B aga tell sc h ä den nimmt die Mehr
zahl der Ausschußmitglieder den Standpunkt ein, daß die Aus
schaltung der Bagatellschäden dem Versicherungsprinzip nicht 
zuwiderlaufe, wenn von einer solchen Maßnahme die gering ent
lohnten Arbeitnehmer ausgenommen werden und der Begriff des 
Bagatellschadens der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Ver
sicherten angepaßt werde. Eine solche Regelung sei jedenfalls in 
der Angestelltenversicherung zu empfehlen, weil sie die Möglichkeit 
eröffnet, in Schadensfällen schwererer Art ausgiebige Hilfe bringen 
zu können. Von einem Teil der Ausschußmitglieder wird der Ge
danke der Ausschaltung der Bagatellschäden mit dem Argumente 
bekämpft, daß der breiten Masse der Versicherten bei den gegen
wärtigen Entlohnungsverhältnissen die Alleintragung der Kosten 
angeblicher Bagatellschadensfälle nicht zugemutet werden könne. 
Dieser ablehnende Standpunkt wird noch unterstützt durch den 
Hinweis, daß in der Praxis der Begriff des Bagatellschadens schwer 
abzugrenzen sei und seine Erfassung mit bedeutenden Verwaltungs
mehrauslagen verbunden sein müsse. 

Besonders heiß umstritten ist die Frage der Ein kom m e n s
g ren z e. Ein Teil der Ausschußmitglieder (hauptsächlich 
Vertreter der Arbeitgeber- und Ärzteorganisationen) spricht 
sich für die Einführung einer Einkommensgrenze in der öffentlich
rechtlichen Krankenversicherung mit der Begründung aus, daß die 
von dieser Grenze betroffenen Kreise eines Versicherungsschutzes in 
der heute gebotenen Form nicht bedürftig erscheinen. Ein anderer Teil 
der Ausschußmitglieder (hauptsächlich Vertreter der Arbeitnehmer 
und der Versicherungsträger) tritt für die Beibehaltung des gegen
wärtigen Zustandes ein und begründet diesen Standpunkt damit, 
daß die derzeitige Form der Versicherung den Ansprüchen, die 
auch seitens dieses Personenkreises berechtigterweise an eine Sozial
versicherung gestellt werden können, vollkommen genüge und die 
Einführung der Einkommensgrenze, sofern diese nicht den Aus
schluß aus der Versicherung bedeutet, Versicherte mit verschieden 
gearteten Leistungsansprüchen schaffe, was für die breite Masse 
der Versicherten nicht tragbar sei. In bezug auf die Behandlung 
der von der Einkommensgrenze Betroffenen tritt die überwiegende 
Mehrheit der Ausschußmitglieder für die Weiterbelassung dieser 
Personen in der Versicherung bei gleichzeitiger Neuregelung der 
Versicherung für diesen Personenkreis auf geänderten Grundlagen 

326 



ein. Einzelne Vertreter von Arbeitnehmerorganisationen sprechen 
sich dafür aus, daß die Einkommensgrenze, wenn deren Einführung 
schon nicht zu umgehen sei, mit der Befreiung von der Versiche
rungspflicht verbunden sein soll. Während die Mehrheit der Aus
schußmitglieder der Auffassung ist, daß die Einkommensgrenze sich 
nur auf das Diensteinkommen allein beziehen soll, wird von Ver
tretern der Ärzteschaft und einem Vertreter der Versicherungsträger 
die Forderung erhoben, daß von der Einkommensgrenze das Ge
samteinkommen erfaßt werden soll. 

Die in der öffentlichkeit gegebenen Anregungen, die dahin 
gehen, zum Zwecke der Bekämpfung des Überkonsums in der 
Krankenversicherung das Versicherungsprinzip mit dem S p a r
pr i n z i p in einer Weise zu verbinden, daß hiedurch für den 
einzelnen Versicherten ein Anreiz geschaffen werde, zu seinem 
finanziellen Vorteil die Leistungen der Versicherung nur in dem 
gesundheitlich wirklich begründeten Maße in Anspruch zu nehmen, 
konnten von dem Ausschuß mangels entsprechender Unterlagen 
noch nicht endgültig beurteilt werden. Diese Frage soll daher noch 
zum Gegenstand eines weiteren Studiums gemacht werden, von 
dessen Ergebnis erst ein abschließendes Urteil erwartet werden kann. 
Die vom Ausschuß diesbezüglich gefaßte Resolution beschränkt sich 
daher in der Hauptsache auch nur auf eine allgemeine Zielsetzung. 

Die Frage der Zweckmäßigkeit des Be tri e be s von A m
b u 1 a tor i e n wurde von allen Mitgliedern des Ausschusses, die 
nicht dem ärztlichen Berufsstande angehören, ferner von einem Ver
treter der Ärzteschaft im bejahenden Sinne beantwortet. 

Die auf Grundlage der Einzelreferate abgeführte Diskussion 
hat, um den weiteren Beratungen konkrete Ziele zu stecken und so 
einem Abschweifen der Debatte ins Uferlose zu steuern, es zweck
mäßig erscheinen lassen, eine S tell u n g nah m e der A u s
schußmitglieder zu ganz bestimmten Frage
p unk t e n, die den K ern der s tri t t i gen T eil p r o
b 1 e met r e f f e n, herbeizuführen. 

Der Standpunkt, der von den Ausschußmitgliedern zu den 
bezüglichen Fragepunkten eingenommen wurde, ist in die Form 
von Res 0 1 u t ion engekleidet, mit deren genauer Wiedergabe 
diese Darlegungen ihren Abschluß finden. Mit einer einzigen Aus
nahme konnte in allen Fällen eine übe r ein s tim m end e Me i
nun g aller jeweils anwesenden Ausschußmitglieder erzielt werden; 
da es sich hierbei vielfach um die Ausgleichung mehr oder minder 
starker Gegensätze handelte, tragen einige dieser Resolutionen deut· 
lieh erkennbaren Kompromißcharakter. In dem einen Falle, wo eine 
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ein h e i t li c h e S tell u n g nah m e n ich t e r r e ich t werden 
konnte, erscheinen die Verschiedenheiten in der Auffassung durch 
einen entsprechenden Zusatz zum Ausdrucke gebracht. 

Es folgen nun die zu den einzelnen Fragepunkten gefaßten 
Resolutionen im Wortlaute: 

Fragepunkt 1: Kr a n k eng eid (Oberkonsum). 
Ein wirksames Mittel zur Bekämpfung des Oberkonsums an 
Krankengeld bildet die Herstellung eines angemessenen Verhält
nisses zwischen Krankengeld und Arbeitsverdienst. 

(E ins tim m i g.) 

Fragepunkt 2: Ar z t h i I f e (Oberkonsum). 
Auch auf dem Gebiete der Arzthilfe besteht ein Oberkonsum, 
zu dessen Bekämpfung der Einbau von Sicherungen notwendig 
wird, die bei dem System der freien Ärztewahl besonders wirk
sam gestaltet werden müssen. 

(E ins tim m i g.) 

Fragepunkt 3: He i I mit tel (Oberkonsum). 
Die übermäßige Inanspruchnahme von Heilmitteln hängt zum 
großen Teile mit dem Oberkonsum an Arzthilfe zusammen. Es 
wäre auch auf die größte Ökonomie in der Verschreibweise 
hinzuwirken. 

(E ins tim m i g.) 

Fragepunkt 4: Er w e i te r t eHe i I für s 0 r g e. 
Erweiterte Heilfürsorge ist zweckmäßig, wenn sie zur rascheren 
Wiederherstellung der vollen Erwerbsfähigkeit führt oder in 
anderer Weise geeignet ist, den Aufwand von Pflichtleistungen 
zu vermindern. Als vor b e u gen d e Maßnahme soll sie 
jedoch nur in dem Umfange gewährt werden, daß die zur 
Deckung der Pflichtleistungen erforderlichen Mittel keine Be
schränkung erfahren. Der Betrieb eigener Heilstätten wäre nur 
besonders großen und leistungsfähigen Versicherungsträgern 
oder Verbänden von solchen vorzubehalten. 

(E ins tim m i g.) 

Fragepunkt 5: Lei s tun gen aus a u ß er 0 r den t li c h e n 
Fonds. 
Der außerordentliche Unterstützungsfonds soll nur aus Ober
schüssen oder außerordentlichen Einnahmen der Versicherungs
träger dotiert werden. Die Verwendung seiner Mittel ist im 
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Rahmen der Versicherung auf berücksichtigungswürdige Einzel
fälle, für die individuelle Merkmale maßgebend sein sollen, zu 
beschränken. 

(E ins tim m i g.) 

fragepunkt 6: Am b u I a tor i e n. 
Der Betrieb von Ambulatorien wird, soferne deren Wirtschaft
lichkeit feststeht, bei medizinischer Gleichwertigkeit als zweck
mäßig erachtet. 

(Mit Stimmenmehrheit gefaßt. Da für stimmen alle nicht dem 
ärztlichen Berufsstand angehörigen Mitglieder des Ausschusses, 
ferner ein Ärztevertreter, da g e gen stimmen die übrigen Ver-

treter der Ärzteschaft.) 

fragepunkt 7: Ein kom m e n s g ren z e. 
Die Einführung einer Einkommensgrenze kann praktisch nur in 
der Krankenversicherung der Angestellten in Betracht kommen. 
Die festsetzung einer Einkommensgrenze soll nicht den Aus
schluß aus der Versicherung, sondern nur eine Änderung in den 
Versicherungsleistungen bewirken. Im falle der Einführung der 
Einkommensgrenze hätten die von ihr betroffenen Angestellten 
eine selbständige Riskengemeinschaft zu bilden. 

(E ins tim m i g.) 

fragepunkt 8: Bagatellschäden und Schadensver
si c her u n g. 
Soweit die wirtschaftliche Lage der Versicherten es rechtfertigt, 
ist die Ausschaltung der Bagatellschäden, deren Begriff dem 
tatsächlichen Versicherungsbedürfnis angepaßt sein soll, anzu
streben. Die Ausschaltung der Bagatellschäden aus der 
Leistungsverpflichtung des Versicherungsträgers erfolgt in 
zweckmäßiger Weise durch eine Schadensversicherung, bei der 
der Versicherte in allen fällen an dem durch den Eintritt des 
versicherten Ereignisses verursachten Schaden beteiligt wird. 
Insbesondere ist es empfehlenswert, für die Angestellten mit 
höherem Einkommen eine solche Schadensversicherung zu 
schaffen, daß für diesen Personenkreis unter Ausschaltung aller 
Leistungen bei 'kleineren Schadensfällen eine angemessene Ver
gütung bei schwereren Schadensfällen geleistet werden kann. 

(E ins tim m i g.) 

fragepunkt 9: Ein bau des S par g e dan k e n s. 
Neben dem Versicherungsprinzip wäre das Sparprinzip nur so
weit zur Anwendung zu bringen, daß ohne Steigerung des 
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Beitragsaufwandes der Versicherungszweck noch voll und ganz 
erreicht wird. Das Ziel einer solchen Maßnahme wäre hienach 
darauf zu beschränken, einen allfälligen Überkonsum in Spargut 
zu verwandeln. Doch dürften die aus der Einführung des 
Sparprinzipes allenfalls erwachsenden Verwaltungsmehrkosten 
nicht unverhältnismäßig groß sein. Ein brauchbares, diesen 
forderungen Rechnung tragendes System müßte erst entworfen 
und auf seine Durchführbarkeit überprüft werden. 

(E ins tim m i g.) 

fragepunkt 10: Ver wal tun g. 

Im Interesse einer weitgehenden Rationalisierung der Betriebs
führung im allgemeinen und der Verwaltung im besonderen 
wäre anzustreben: 
1. Die Schaffung lebensfähiger Einheitskassen im Bereiche ge

setzlich selbständig geregelter Krankenversicherungen. 
2. T,unlichste Einschränkung der Verwaltungskörper in bezug 

auf deren Gliederung und Mitgliederzahl. 
3. Die Vereinheitlichung der Geschäftseinrichtungen und der 

Rechnungslegung. 
4. Die Ökonomisierung des technischen Verwaltungsapparates. 
5. Die Beschränkung der Eigenbewirtschaftung von Heimen 

und Anstalten auf besonders leistungsfähige Versicherungs
träger oder Verbände von solchen. 

(E ins tim m i g.) 
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UKW-Verö"entlichungen. 

Bis 15. Mai 1932 sind erschienen: 

1. "Rationalisierung und Weltwirtschaft" - Aufbau 
und Ordnung der Weltwirtschaft - von Ernst 
S t r e e r u w i t z. (Geschäftsführender Vorsitzender des Öster
reichischen Kuratoriums für Wirtschaftlichkeit, Präsident 
der Wiener Handelskammer, gewesener Bundeskanzler der 
Republik Österreich.) 
In hai t: An Hand reichen statistischen Materiales werden die 
Grundzüge der Rationalisierung vom Standpunkt künftiger Welt
gemeinschaft behandelt. Die 4 Hauptstücke des Buches befassen 
sich mit dElr Beg riff s a b g ren z u TI g, den Sub j e k t e n, 
den 0 b j e k t e nun d Met h 0 den der Rat ion a I i sie
run g j im letzten Hauptstück werden insbesondere die in n e r e 
o r g a n isa t ion der G roß wir t s eh a f t (Kartelle, Trusts, 
Konzerne, InterElssengemeinschaften und besondere Formen der 
Großorganisation) sowie die i n te r n at ion ale A rb e i t s
te i I u n gun d K 0 0 per at ion (das Menschenproblem, die 
Güterwirtschaft, das Ge~d- und Währungswesen und die politische 
Ordnung) im Sinne der ar bei t s t eil i gen W El 1 t wir t
s c haft der Zu k u n ft behandelt. 

559 (XIX und 540) Normseüen (Format Önorm A 5) mit 
37 Abbildungen, 3 Tafeln und 3 Beilagen. 

Ver 1 ag Julius Springer, Wien 1931. Pr eis: Broschiert S 24,50 
(RM 14.40), gebunden S 28.- (RM 16.50). 

2. "Österreichs zukünftige Energiewirtschaft." Von 
Generaldirektor a. D. Ziv.-Ing. Richard Hof bau er. 
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I n hai t: Die Energievorräte österreichs, der Bedarf österreichs 
an elektrischer Energie, die Verwertung der Energievorräte Öster
reichs, die künftige Energieverteilung, Organisationsprobleme der 
österreichischen Energiewirtschaft, Richtlinien für die Durch
führung des Planes. 

87 Normseiten (Format Önorm A 5) mit 2 Tafeln und einer energie
wirtschaftlichen "Übersichtskarte. 

Ver lag Julius Springer, Wien 1930. Pr eis S 4.80. 



3. "Die wirtschaftlichen Grundlagen der Donauschiff
fahrt." Von Generaldirektor Hofrat Ludwig Wertheimer. 
In haI t: Das geopolitische Milieu der Donauschiffahrt, die 
Friedensschlüsse und die Donauschiffahrt, die Voraussetzungen der 
Donauschiffahrt, der Schiffahrtsbetrieb auf der Donau, die öster
reichische Schiffahrt, Möglichkeiten der Hebung der Donauschiff
fahrt. 
60 Normseiten (Format Önorm A 5) mit 7 Tabellen, einer vier
farbigen Donaukarte und einem Güterfahrplan der Betriebsgemein
schaft auf der Donau. 
Ver 1 ag Julius Springer, Wien 1930. Pr eis S 3.80. 

4. "Die österreichische Donau im mitteleuropäischen 
Binnenschiffahrtsnetz." Von Sektionschef a. D. lng. 
Otto Sc h n eIl er. 
In halt: Wirtschaftlichkeitsbestrebungen und Wasserwege, 
Wasserwege in österreich und Deutschland, Notwendigkeit von 
einheitlichen Schiffsabmessungen für das mitteleuropäische Wasser
straßennetz, Durchzugswasse'rstraßen, Zusammenfassung, Be
schlüsHe des öKW-Donauausschusses. 
31 Normseiten (Format Önorm A 5) mit einer Tabelle, 3 Längen
profilkarten und einer vierfarbigen übersichtskarte über "Die 
Wasserstraßen Mitteleuropas". 
In du s tri e ver 1 ag Spaeth & Linde, Wien 1930. Pr eis S 2.80. 

5. "Die technischen Grundlagen der Donauschiffahrt." 
Von Hofrat Professor Rudolf Halt er. 
In haI t: Allgemeine Beschreibung der Donau, Detailbeschreibung 
der einzelnen Donaustrecken: die Donau in Bayern, die öster
reichische Donaustrecke Passau-Devin, die vormals ungarische 
Donau Devin-Moldova-veche, die Kataraktenstrecke Moldova
veche-Turnu Severin, der untere Donauabschnitt Turnu Severin 
bis Sulina, die Donaumündung, Fahrwasserbezeichnung und 
-beleuchtung, die Donauhäfen, Beschlüsse des öKW-Donau
ausschusses. 
68 Normseiten (Format Önorm A 5) mit 10 Tabellen, 4 Bildern 
und 4 Tafeln (übersicht des Donaulaufes, genereUes Längenprofil 
der Donau von Dlm bis zur Mündung, synoptische Darstellung der 
Sohle der österreichischen Donau, Längenprofil des Donauweges 
Bazia~-Eisernes Tor). 
Ver 1 a g Julius Springer, Wien 1931. P r eis S 7.65 (RM 4.50). 

6. "Stand der österreichischen Normung Juni 1930." 
Verfasser: Österreichischer Normenausschuß für Industrie 
und Gewerbe (ÖNA). 
In h a1 t: Allgemeine Normen, Bauwesen, Berg- und Hüttenwesen, 
Chemische Industrie, Elektrotechnik, Feuerschutzwesen, Kranken
hauswesen, Landwirtschaft, Maschinenbau, Verkehrswesen, Son
stige Normen. 
39 Seiten (Format Önorm A 5). 
Se 1 b s t ver 1 a g des Kuratoriums, 1930. Pr eis S 1.-. 
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7. "Entwicklung und Rationalisierung der österreichi· 
sehen Landwirtschaft." 
Mit folgencLen B e Li t r ä gen: überblick über Lagt) und Probleme 
der österreichischen Landwirtschaft (Hofrat Dr. W i n t er), Vieh
wirtschaft (Prof. Dr. S ta m p f 1), Pflanzenbau (Dr. Müll er), 
Wein-, Obst- und Gemüsebau (Hofrat Lös eh n i g), Technik in 
der Landwirtschaft (Dir. Ing. G r eil), die Landarbe,iterfrage 
(Dr. S t 0 i b er), österreichs landwirtschaftliche Genossenschaften 
(Dr. Lek u s c h), das landwirtschaftliche Unterrichtswesen (Dok
tor S ted e n), die Rationalisierung des Betriebes in der Land
wirtschaft (Dr.-Ing. S t r 0 b 1). 
242 Normseiten (Format Önorm A 5) mit 50 Tabellen. 
Ag rar ver 1 a g, Wien 1931. P r eis S 7.-. 

8. "Fortschritte im Hochbau." Von Doz. Ing. Dr. techno Sepp 
H eid i n ger, Graz. 
In h alt: Wissenschaftliche Grundlagen (Wärmeschutz, Schall
schutz), Bauteile und Baustoffe (tragende Wände, Skelettwände, 
Kaminausbildung, Außenputz, Zwischenwände, Decken, Fenster und 
Türen), Erfahrungen mit neuen Bauweisen (Wirtschaftlichkeit, 
Wärme- und Schallschutz), Baubetrieb in Deutschland (Organisa
tion der Baustellen, Werkzeuge, Schalungen, Gerüste, Bau
maschinen), Gemeinschaftsarbeit, Vergleich der Baukosten in 
Deutschland und österreich. 
127 Normseiten (Format Önorm A 5) mit 14 Tabellen und 
108 Bildern. 
V e rl a g Julius Springer, Wien 1931. Pr eis S 9.60 (RM 5.65). 

10. "Der Austausch von Betriebserfahrungen." Ziele und 
Methoden der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Er
fahrungsaustausch von Dr. Hellmuth B 0 11 e r, Wien. 
I n haI t: Das amerikanische Vorbild, Leitgedanken und psycho
logische Voraussetzungen, der Aufbau des Erfahrungsaustausches in 
österreich, Struktur, Organisation und Arbeitsgebiet der Erfah
rungsaustausch-Gruppen, Methoden und Ergebnisse des Erfahrungs
austausches in österreich (1928-1931), statistische übersicht, 
Anhang (Bericht der Untergruppe für Lohnverrechnung über Lohn
erfassung und Lohnverrechnung bis zur Auszahlung an den Ar
beiter, praktische Auswertung des Erfahrungsaustausches). 
71 Normseiten (Format Önorm A 5) mit 12 Abbildungen (For
mularen). 
Ver 1 ag Julius Springer, Wien 1931. Pr eis S 4.60 (RM 2.70). 

11. "Rationalisierung im Krankenkassenwesen." Bear
beitet vom ÖKW-Arbeitsausschuß "Rationalisierung im 
Krankenkassen- und Versicherungswesen". 
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Mit folgenden Bei t r ä g·e n: Mängel des österreichischen 
Sozialversicherungswesens (Dr. B e r man n), Die Krankenver-



sicherung der Arbeiter vom Standpunkt der Arbeiterkrankenkassen 
(Dir.-SteHv. Hup per t, Rationalisierung des Krankenkassen- und 
Versicherungswesens (Ing. J 0 r dan), Die Krankenversicherung der 
öffentlichen Angestellten in Österreich unter besonderer Berück
sichtigung der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten 
(Gen.-Dir. Dr. Kor s chi n e k), Allgemeine ärztliche Gesichts
punkte zur Frage der Rationalisierung der österreichischen 
Krankenversicherung (Med.-Rat Dir. med. Li 11), Kritik an der 
sozialen Krankenversicherung und ihren derzeitigen Systemen 
(Dr. med. Li p i n er), Gedanken zur Reform der Sozialversiche
rung (Dr. M at his), Konzentration in der Angestelltenversiche
rung, ferner Anvertrautes Gut in der Sozialversicherung und trber
konsum in der Sozialversicherung, von Zentralinspektor M ü h 1-
be r ger, Kritik an der Krankenversicherungsanstalt der Bundes
angestellten (Hofrat Neo h wal s ky), Kritisohe Betrachtungen 
zur österreichischen Sozialversicherung (Hofrat Dr. PalI a), Re
form der Sozialversicherung (Dr. S c h n eid e r), Kritik und Vor
schläge zum Angestelltenversicherungsgesetz 1928 (Dir. S po n
ne r), Die Krankenversiche'rung, die Unfall- und Invalidenversiche
rung der Land- und Forstarbeiter (Zentralkommission der christ
lichen Gewerkschaften österreichs), Beitrags- und Versicherungs
aufwand in der österreichischen Sozialversicherung im Jahre 1930 
(Sekt.-Chef Sc h rom m). 
Z usa m m e n f ass end erB e r ich t über das Ergebnis der 
Beratungen des Ausschusses mit den Res 0 1 u t ion e n übe r 
K r an k eng eId, A r z t h i 1 f e, H eil mit tel, E r w e i t e r t e 
Heilfürsorge, Leistungen aus auße'rordentliehen 
Fon d s, A m b u 1 at 0 r i e n, Ein kom m e n s g ren z e, B a
g at eIl s c h äd en und Sch ad en s ver sich e run g, Ei n
bau des S par g e dan k e n s, Ver wal tun g. 
336 Normseiten (Format Önorm A 5). 
V e rl ag Julius Springer, Wien, 1932. Pr eis S 12.- (RM 7.20). 

Demnächst ersche,int: 

12. "Rationalisierung für den Handel." Normung der 
Geschäftsvordrucke. Unter Mitwirkung des Österreichi
schen Normenausschusses bearbeitet von 
Dozent Dr. Erwin Paneth, Wien. 
Inhalt: I. Telil (TextteiI): Wesen der Rationalisierung 
und Normung, Rationalis,ierung im HandeL Welchel Faktoren sind 
bei der Normung der Geschäftsvordrucke zu berücksichtigen? Der 
Inhalt der Vordrucke (Vermerke, Vordrucksformen, Klause'1n), die 
Raumnrutzung (Kopf, Textteil, Sehlußteil und be,sondere Kenn
zeiehen), das Format, die Papiersorte, die Ve·rwendung verschie'
dener Farben, Normgeschäft,svordrueke und geschäftliche Praxis. 

Der Ir. T eil (M u s t e r sam m 1 u n g der N 0 r lll
geschäftsvordrucke) ent,hält nehst de'n Önormen A 1001 
"Papierformate" und A 1005 "Briefhüllen" dieeinrllelnen For
mulare: 

a) für den War e n ver k ehr: Bestellschein, Liefer
schein, Wareneingangsschein, Konsiguations-Li,eferschein und -Rück-
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lieferschein, Rückwaren-Lieferschein und -übernahmsschein, Kon
signations-Rückübernahmssche,in, Rep3l'atur-Lieferschein und -über
nahmsschein, Leihwaren-Quittung, Lager-Anforderungsschein· und 
-Abfuhrschein:, Abschreibungsschein ; 

b) für den Geldverkehr: Empfangsbestätigung 
und Kassenbericht ; 

c) für die so n s t i g e Be tri e b s ver wal tun g: 
Brief-, Rechnungs- und Konsignationsrechnungsblätter sowie Fort
setzungsblätter, Gutschrifts- und Konsignationsgutschrifts-Anzeige, 
Belastungs- und Konsignationsbelastungs-Anzeige, Lohnliste, Ge
halts1iste und Stellenbewerbung. 
26 Textseiten (Format Önorm A 4) mit 46 VO<luruckeu. 
Ver 1 ag JuIius Springer, Wien 1932. Pr eis S 5.80 (RM 3.40). 




